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§§ 2, 5 BIutschutzG.; §§ 3, 4 StGB. Ab
grenzung zwischen Auslandstat und In
landstat. Die Absicht der Umgehung des 
BIutschutzG. bei Eheschließung im Ausland. 
RG.: DR. 1941, 769 Nr. 1 (Boldt)

§ 5 BIutschutzG. Es kommt nicht darauf 
an, ob der Angekl. den religiösen Voraus
setzungen für die Mitgliedschaft der jüdi
schen Religionsgemeinschaft entsprach, son
dern ob er tatsächlich in den Listen dersel
ben geführt wurde und dies wußte oder 
aber mit der Möglichkeit seiner Eintragung 
rechnete. RG.: DR. 1941, 772 Nr. 2

§ 34 VO. über die öffentliche Bewirtschaf
tung von landwirtschaftlichenErzeugnissen 
v. 27. Aug. 1939 (RGBl. I, 1521) i. Verb. in. 
§ 12 VO. über den Warenverkehr v. 18. Aug. 
1939 (RGBl. I, 1431). Die Empfangnahme 
überhöhter Bezugscheine ist als vollendete 
Zuwiderhandlung des Empfängers gegen 
§ 12 Nr. 1 der Warenverkehrsordnung zu be
urteilen, auch wenn eine Ausnutzung der 
Bezugscheine zur Zeit der Aufdeckung der 
Tat noch nicht erfolgt ist. RG.: DR. 1941, 
773 Nr. 3 (Mittelbach)

§ 2 VoIksschädlVO. Zur Begehung der 
Tat i, S. des § 2 VoIksschädlVO. gehört auch 
die Sicherung des Erfolgs, z. B. die Ber
gung der Beute und das unerkannte oder 
ungestörte Entkommen nach den einzelnen 
Taten. § 2 dieser Verordnung ist also schon 
dann anwendbar, wenn die Verdunkelungs
maßnahmen diese Sicherung erleichtert ha
ben und der Täter sich dessen bewußt ge
wesen ist. RG.: DR. 1941, 774 Nr. 4

§ 174 StGB. Begriff „Erzieher“  im haus
wirtschaftlichen Jahr und im Püichtjahr. 
RG.: DR. 1941, 775 Nr. 5

§ 222 StGB. Der Führer eines Straßen
bahnwagens darf regelmäßig annehmen, daß 
sein Glockenzeichen von den in der Nähe 
befindlichen Verkehrsteilnehmern wahrge
nommen und auch beachtet wird. Er braucht

nicht jede denkbare ^ n v o r s ^ ^ ^ ^ ^ ^
rer Verkehrsbenutzer z S orgĄ e i«
genügt vielmehr sein rjnachfsatI1pf bf 
wenn er sich auf solc rechne” 
gefaßt macht, mit Bene ajjer geg rq.: 
verständiger Überlegung T>a •
Umstände triftige Veranlass 
DR. 1941, 775 Nr. 6 einesjJu.

§ 5 StPO. Die Yeri ’«n^ i"geinem
instanzlichen Verfahre ^
fungsverfahren ist zulässig- g39. D das

§1 1 und 4 VO. v. 6 Sepn d u r^ r
Mitnahme von Personen aui ^  en r c 
öffentliche Interesse Ä l *
stellt sich nicht als atra»» pR. l94<> 
des Krfatfahrzeugs dar. *  ■
Nr. 7 (Boldt) östS‘p?hrt«

§§ 7—12 RStPO.; §§ 6" ’ ais Ta*0̂  peiij'
Distanzdelikten, bei mieten e { 0 $
in verschiedenen Rech s omiTien, ^  a9
sehen Reichs in Betrag anWendbaajs0 Jen1sehen Reichs in neu« anwenm’“ 
das sachliche Strafre gilt.
dem Tatort im engsten tätig”
Ort, an dem der Bcs y^erlas 
den ist oder im Fall des
handeln
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Carl  H e y m a n n s  V e r l a g  / B e r l i n  W <3

M i t  dem E r s c h e i n e n  der  4. L i e f e r u n g  ist  z u m  A b s c h l u ß  g e l a n g t :

^  Recht der Staatsangehörigkeit Der europöifthen Staaten
(Reditsuerfolgimg im internationalen üerhehr VIL1)

^r- Ge°rg Crusen
Präs- a. D erKerichts in Danzig

bearbeitet von

Prof. Dr. Georg Maas
Oberarchivrat i. R.

Dr. Ad. Siedler
Vortrag. Legationsrat 

im  Ausw. Amt

Preis des Oesamtwerkes RM. 112.—
(Ug- 1, 1934, RM. 20.— ; Lfg. 2, 1934, RM. 20.— ; Lfg. 3, 1936, RM. 12.— ; Lfg.4, 1940, RM. 60.—)

Das nach Überw indung vieler Schwierigkeiten zum Abschluß gelangte W erk behandelt neben 
detn deutschen Staatsangehörigkeitsrecht auch das der europäischen Staaten. Es soll nicht 
nur der p r a k t i s c h e n  A n w e n d u n g  des h ier vereinigten Gese t zes -  u n d  V e r o r d n u n g s -  
mat er i a l s  und seiner w i s s e n s c h a f t l i c h e n  D u r c h d r i n g u n g  dienen, sondern es ist 

auch das b e s t e  R ü s t z e u g  fü r die sich vorbereitende grundlegende U m g e s t a l t u n g
des  e u r o p ä i s c h e n  S t a a t s a n g e h ö r i g k e i t s r e c h t s .

U k e 2  { e h  e n d u r c h  a l l e  B u c h h a n d l u n g e n

No,criCcvo,drucke, in 8 Gruppen eingeteilt, werden von fachkundigster S e it, ständig überwadt, den 
d e r  R e c h t s p r e c h u n g  und der Praxis angepaß, und bieten somit Gewähr für hechstmoghcheS,che,he,t.
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V e rw a h ru n g s a n z e ig e  b e i E rb v e rtra g , bei dem dte Parte,en amtliche
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geltenden Recht nicht mit Strafe bedroht ist, 
wohl aber nach dem am Erfolgsort gelten
den Recht. Dann muß das am Erfolgsort 
geltende sachliche Strafrecht angewandt 
werden. RG.: DR. 1941,778 Nr. 8 

§ 172 StPO. Die zweiwöchige Frist des 
§ 172 Abs. 1 StPO, ist auch dann gewahrt, 
wenn die Beschwerde innerhalb dieser Frist 
bei der Staatsanwaltschaft eingeht, deren 
Einstellungsbescheid angefochten wird. 
OLG. Hamburg: DR. 1941, 779 Nr. 9 

§ 211 Abs. 2 StPO.; § 3 Abs. 1 AusfBest. 
z. Gnadenerlaß v. 9. Sept. 1939.

Ist nach der Urteilsverkündung das Ver
fahren durch Beschluß auf Grund des Gna
denerlasses v. 9. Sept. 1939 eingestellt wor
den, so wird nach Verstreichung der ein
wöchigen Beschwerdefrist diese durch die 
Revisionsschrift eines Nebenklägers nicht 
gewahrt. Der Beschluß ist in solchem Falle 
rechtskräftig geworden.

Ein Beschluß, durch den ein erlassenes 
Urteil in unzulässiger Weise abgeändert 
wird, ist keine schlechthin nichtige Amts
handlung. Vielmehr wird er — sofern er 
nicht fristgemäß angefochten wird — rechts
kräftig. RG.: DR. 1941, 779 Nr. 10 

Der Grundsatz „in  dubio pro reo“ ist 
keine Rechtsnorm i. S. des § 337 StPO., son
dern eine Beweisregel, deren Anwendung 
nur dann in Frage kommt, wenn der Tat
richter Zweifel an der Schuld des Angekl. 
hat. Die Rev. kann daher nicht darauf ge
stützt werden, daß dieser Grundsatz verletzt 
worden sei. RG.: DR. 1941, 780 Nr. 11

Zivilrecht
Bürgerliches Gesetzbuch 

„ 123, 242 BGB.
)“ie Einwirkung auf einen fremden W il

len durch Drohung ist, sofern das ange
drohte Verhalten erlaubt war, nicht wider
rechtlich, wenn der Drohende damit ledig
lich einen Vorteil erlangt, der eine billige 
Entschädigung für die Aufgabe von Rechten 
im Interesse des Leistenden darstellt.

Auch wenn eine Unterhaltsrente als un
abänderlich vereinbart ist, kann der Ver
pflichtete ihre Zahlung ablehnen, soweit 
seine eigene Existenz dadurch gefährdet 
werden würde. RG.: DR. 1941, 780 Nr. 12 
(Herschel)

§§ 157, 242, 535 BGB. Wird ein Laden zu 
einem bestimmt bezeichneten Zweck ver
mietet, so ergibt sich eine Pflicht des Ver
mieters, keine Konkurrenzgeschäfte im 
Hause zuzulassen, schon aus den §§ 535, 
157, 242 BGB. Einer ausdrücklichen Verein
barung im Mietvertrag bedarf es zur Be
gründung dieser Pflicht nicht.

Der Vermieter ist aber mangels beson
derer Abrede nicht verpflichtet, dem Laden
mieter schlechthin jeden fühlbaren Wettbe
werb fernzuhalten. RG.: DR. 1941, 783 Nr. 13 

§§ 242, 1612, 1613 BGB.; Richtlinien für 
die Devisenbewirtschaftung v. 22. Dez. 1938 
(RGBl. I, 1851, Abschn.IV Nr. 61). Ein im 
Auslande lebender Unterhaltsberechtigter 
kann mit Rücksicht auf die Zweckgebunden
heit der Unterhaltsleistung nicht die Zah
lung der Unterhaltsbeträge auf ein bei einem 
inländischen Kreditinstitut errichtetes Vor
zugssperrguthaben fordern. Die Unterhalts
pflicht kann unter der Geltung der Devisen
gesetzgebung in einem solchen Fall nur auf 
den in  Abschn. IV Nr. 61 der Richtlinien für 
die Devisenbewirtschaftung v. 22. Dez. 1938 
vorgesehenen Wege und in dem hiernach 
in Betracht kommenden Umfang erfüllt wer
den. RG.: DR. 1941, 784 Nr. 14

§§ 276, 823 BGB. Der Arzt hat gegenüber
einem seine Hilfe suchenden Kranken die 
Pflicht, die nach dem Stande der ärztlichen 
Wissenschaft sich darbietenden und unter 
den obwaltenden Umständen verfügbaren 
Erkenntnismittel zur Erforschung der Art 
des Leidens, sofern solches nicht offen zu
tage liegt, zu erschöpfen. RG.: DR. 1941, 
785 Nr. 15

§§823,932,935 Abs. 2 BGB.; §8ScheckG. 
v. 11. März 1908; Art. 21 ScheckG. vom 
14. Aug. 1933. Ob Fahrlässigkeit einer Bank 
bei Eröffnung eines neuen Kundenkontos 
und beim Erwerb der vom Kunden einge
reichten Schecks als grobe anzusehen ist, 
bleibt, wenn alle wesentlichen Umstände be
achtet worden sind, dem Tatrichter über
lassen. RG.: DR. 1941, 785 Nr. 16

§ 1591 BGB. Ein erbbiologisches Gut
achten, namentlich wenn es sich auf zwei 
als Erzeuger in Betracht kommende Män
ner erstreckt, kann für sich allein geeignet 
sein, den Beweis offenbarer Unmöglichkeit 
der ehelichen Abstammung zu erbringen. 
RG.: DR. 1941, 787 Nr. 17

§§ 1654, 1660, 1416 BGB., § 79 Ziff. 3 GKG. 
Eine Haftung des elterlichen Gewalthabers 
für Kosten eines zwischen ihm und dem 
Kinde schwebenden Rechtsstreits — auch 
wenn er nicht freies Kindesvermögen be
trifft — besteht nach denselben Grundsätzen, 
wie sie zwischen Ehemann und Ehefrau gel
ten. KG.: DR. 1941, 787 Nr. 18

§ 1654 BGB.; § 79 Ziff. 3 GKG. Eine Haf
tung des elterlichen Gewalthabers für Ko
sten eines Rechtsstreits des Kindes setzt vor
aus, daß der elterlichen Nutznießung unter
liegendes Kindesvermögen vorhanden ist. 
Doch besteht eine Haftung jedenfalls dann 
nicht, wenn das Kindesvermögen so gering 
ist, daß es offensichtlich ein zur Deckung 
der Kosten ausreichendes Nutzungserträg
nis nicht abwirft. KG.: DR. 1941, 788 Nr. 19

§ 2111 BGB. Haben Vorerben, die für den 
Fall ihres kinderlosen Versterbens einander 
gegenseitig zu Nacherben bestellt sind, mit 
dem Grundstückseigentümer die Aufwer
tung einer Hypothek in persönlicher und 
dinglicher Beziehung auf 100 °/o vereinbart 
und sind demgemäß Hypotheken von 25% 
und von 75% für sie zu gleichen Teilen 
eingetragen worden, so ist hieraus nicht 
ohne weiteres ein gegenseitiger Verzicht auf 
die ihnen (oder gar ihren Kindern) zu
stehenden Nacherbenrechte zu entnehmen. 
Die Teilhypotheken der einzelnen Erben ge
hören vielmehr in vollem Umfange zu der 
Vorerbschaftsmasse. KG.: DR. 1941, 788 
Nr. 20 (Vogels)

Verfahren, Gebühren- und Kostenrecht
§ 13GVG. Ein Leistungsversprechen einer 

Gemeinde, das die Grundlage für die Er
richtung der Kirchengemeinde durch die 
kirchliche Behörde und für deren Genehmi
gung durch die Staatsregierung bildet, ent
zieht sich der privatrechtlichen Beurteilung. 
Es handelt »ich vielmehr um die Begrün
dung einer öffentlich-rechtlichen Verpflich
tung. RG.: DR. 1941, 790 Nr. 21 (Reuß)

§ 12 RAGebO.; § 10 Abs. 2 GKG.
Das Recht aus § 12 RAGebO., Beschwerde 

auf Erhöhung des Streitwerts zu führen, steht 
auch dem Prozeßagenten (Rechtsbeistand) zu.

Wird nur Unterhaltsrückstand eingeklagt, 
dann richtet sich der Streitwert nach seiner 
Höhe; § 10 Abs. 2 GKG. ist nicht anwend
bar. LG. Berlin: DR. 1941, 792 Nr. 22

§ 25 RAGebO. Erheben beide Partei^
gen ein Eheurteil Klage auf Niederau' 
des Verfahrens, so entstehen in *3el̂ e(reiiiilt 
deraulnahmeverfahren so lange S y(p 
Gebühren, bis eine Verbindung bei ,̂ i. 
fahren erfolgt ist. OLG. Dresden: v 
793 Nr. 23 f

§ 53 PatG. Einer erneuten Anordnejj» ^ j 
maß § 53 Abs. 1 PatG, bedarf es 
zweite Instanz nicht. OLG. Düssei 
1941, 793 Nr. 24

§ 53 PatG.; §§ 77, 82 GKO. Die
stigung der Streitwertherabsetz s „ ¡st 
Wesen nach eine Gebührenerma » 
eine einseitig nur zugunsten der b^ $ 
ten Partei wirkende Maßnahm > [ii 
übrigen auf den Umfang der t und s° 
die Gerichtskosten ohne Einfluß nicF
insbes. die Antragstellerhaltung “ f¡0
begünstigten Partei nicht einscn 
DR. 1941, 794 Nr. 25

Recht der Ostmark

§§ 138, 158, 159, 1432 ABGB-
Der Erzeuger eines im Elmb _ra]ist 

ten ehelichen Kindes hat d Kit> 
Verpflichtung, für den L
zu sorgen, auch wenn die L pgt
Kindes von den an fech tung^ i5t. 
Personen nicht angefochten w wspfliĉ

Das Anerkenntnis dieser U n te r^
durch den Erzeuger &e®chVfî ründet 
Verpflichtungsgrund und |°,n 
klagbare Verpflichtung. RG- "
Nr 90 -f-iir0SeNr. 26 ]sjeiif°!

§ 1295 ABGB. Eine tra u m f scn „eg
ist dann von dem Schädig ^  Vef 
wenn sie eine natürliche B bildet J 
zung ist. Den Gegensatz < 'aussícB* ef 
Neurose, die nur durch a _ „ zu eR¿; 
den Wunsch, durch denJi-uien is ' 
Rente zu kommen, hervor»
DR. 1941, 795 Nr. 27 u

§ 1328 ABGB.; § V
tretung nach § 506 StG., * lfy
Entehrung unter Zusage d ^  ih*' St
durch nicht ausgeschlossen, "lechtsverk

E r O ? D R .V194Lr796 N r-28 f r

Art. 21 EGBGB.; § 16 
12. Okt. 1914 über eme § 323 , ¿ei
ABGB. (ÖstRGBL Nr 276),a|9spn cht
Maßgebend Jur die v ^ m
außerehelichen Vaters g e j eUtscher̂  eclil 
ehelichen Kind ist nach «  prlVatr
österreichischem internat.ona* ^
in erster Linie das Heim««g btsgtre . |?t 
Eine im Verfahren außer K feSg  , 
einem VormGer. der „  ver )̂t
Unterhaltsrente kann wiBericht W j »
Verhältnisse von eine , e¡tjgen pegarls 

ichs im Verfahren der ^ LQ. *■
irkeit abgeändert vverd „y
™ U d W i  786 Nr. 29 , j03 ;

§ 1 der 2. VereinfVO.
s 416 östZPO. Wann ein ^  ist. va
märkischen ° e” p p L sbíre¡ch de beurtel 
auch für den Geimg^e p0  b 
einfVO. nur nach der ?g7 Nr.30 f 
werden. RG.: DR. 1 ’ nherW ^i >"

SS 6, 7 V O ./u r weRerens<erreicb28 feb¿
Rechtspflege im La Q biete«
den suaetendeutsehen
1939 (RGBl. I, 35®)’J n ß i N r.27)< seitelC)v. 5. März 1869 (OstROBl-jtsctzung se
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C A R L  H E Y M A N N S  V E R L A G - B E R L IN  W  8

V o r  k u r z e m  e r s c h i e n :

E n trc h e ftu n g c n
fco* Rcichöioirtfchaftsgcridits

Amtliche Ausgabe • i. Band Preis 12 -  RM ■ gebunden 14 -  R M

Der zweite Band, der in einzelnen Lieferungen erscheinen w ird , befindet sich bereits in  Vorbereitung.

Die für die Praxis bedeutsamen Entscheidungen des Reichswirtschaftsgerichts, die sehr oft von einem über den 
Etnzelfall hinausgehenden al'gemeinen Interesse sind, werden nunmehr begrüßenswerter Weise in einer amtlichen 
^nnulung zusammengefaßt und veröffentlicht.
In dem bisher vorliegenden l.Band dieser Entscheidungssammlung sind grundsätzlich nur solche Entscheidungen 
enthalten, die nach dem 1. April 1938 ergangen sind. Es handelt sich vorwiegend um Urteile aus dem üebiet 
der Devisenbewirtschaftung, der Eintragung in die Handwerksrolle, des Kartellrechts und der Überwachung sowie 
Regelung des Warenverkehrs; im Anhang sind dann noch eine Reihe älterer Entscheidungen des Kartellgerichts, 
dessen Zuständigkeit inzwischen auf das Rcichswirtschaftsgericht übertragen worden ist, wiedergegeben, weil es 
l 'ch hierbei um Urteile handelt, auf die erfahrungsgemäß auch jetzt noch verwiesen wird und die daher tur die 
ra*‘s immer wieder benötigt werden.

^ ‘e Herausgabe der Sammlung dieser rechtlich und wirtschaftlich gleichermaßen interessanten Entscheidungen 
des Reichswirtschaftsgerichts erfüllt ein dringendes Bedürfnis der Praxis, und es ist daher zu hoffen, daß die 
Wei‘cren Lieferungen möglichst bald erscheinen. (2601) „Deutsche W irtschafts-Zeitung“ .

Z u  b e z i e h e n  d  u v c h  d  11 e B u c h h d n d l u n g e n

»Das Buch erscheint m ir  heute wie ein a lte r Freund, der sich unentbehrlich gemacht h a t ‘,
ictjretbt Notar S o e b e n ,  Naumburg a. S. in  Seit 5/1939 bet „SOTitteil. b. 'Jieicf)s.91ed)fsanroaltstammer ‘ ' übet

und SJcrfcbtefjaftpflicWccdit
(Ubevfi t̂ über 0cf>rifttum unb Dtecfjtfpredjung für Öte 3cit »om l.^prtl 1937 3unt 3 1 1 9 3 9 )

»o it 3iecf ) töana>al t »ermann @ocl,
Um fang 240 Seiten, k a rto n ie rt RM. 7.80

SBudE) gehört tu her 2at ¡m it unentbehrlichen ga i i bwer f s j eug  bes 
'Üllocmeiiioeritänblidjteit w ill es aud) bem Haien bienen, ©erabe bieien ©eftchtspunft hat er 

*«tor auch in feiner »orbemerlung mit Red)t herausgeftellt. ©s ift nicht einäufehen, warum (wie neu- 
Hcll behauptet rourbe) ein ¡uriftifches 93ud) nicht für uerfchiebene fieferfreife getrieben werben tonne.

hat ¡ebenfalls ben fdiönen «Beweis für bas ©egenteil erbracht unb gejeigt, bah ber beut|d)e Red) s« 
®aI)ter uoltsuerbunbcn fctjreibeu lann -  wenn er w ill.“  'Rechtsanwalt Sr. Sauer  , «oln.

Ein bedeutungsvolles Nachschlagewerk, insbesondere jetzt auch fü r  alle  
Gemeindeverwaltungen und Behörden, die in  den zuruckgegliederten  
und besetzten Gebieten nach dem neuen Verkehrsrecht arbeiten müssen

S ie  £ i e f e r u u g ü b e r n e h m e n  and)  a l l e  S  u d) h a » Ö l u n g e n

W  o e |  e c ß  t  i  p  i  i  0  € 1



7$JTF
„ ,  \P I
.Demnächst __ ecscheint

das lang, eaaadete Siandacdu^cd'

DR. E R W I N  P I CHLER - D R E X L E R
O B E R S T A A T S A N W A L T  I N  L I N Z  /  D O N A U

STRAFRECHT IN DER OSTMARK
Das gesamte in den Reichsgauen der Ostmark heute geltende m aterielle und formelle str^  
recht samt den strafrechtlichen Nebengesetzen. Texte m it Anmerkungen, Verweisungen “n 

höchstgerichtlichen Entscheidungen. D rei auch einzeln erhältliche Bände:

Band 1: D ie österreichische Strafprozeßordnung samt einem Anhang Novellen zur Strafproze
ßord-

nung und ausführlichem Sachregister. Etwa 400 Seiten Din A 5. Preis etwa 12 RM. Band 2: Das öste  ̂
reichische Strafrecht samt einem Anhang Novellen zum Strafgesetz und ausführlichem Sachregis 
Etwa 260 Seiten Din A 5. Preis etwa 9 RM. Band 3: D ie  strafrechtlichen Nebengesetze. In Vorberei u

Dem Rechtswahrer in der Ostmark eine auf dem neuesten Stande befindliche und mit zahlreichen Anmerkungen«^ 
Verweisungen versehene Textausgabe des heute noch in der Ostmark geltenden materiellen und formellen Stra re ̂  
in die Hand zu geben, ist Aufgabe dieses von einem berufenen Sachkenner bearbeiteten Werkes. Auch c 
und Dienststellen werden dieses erste umfassende Gesamtwerk begrüßen, das eine oft empfundene Lücke ai

Alle durch die Reichsgesetzgebung ersetzten bzw. abgeänderten Bestimmungen sind im Druck ^ ‘7 ° ! ^  
hoben und alle höchstgerichtlichen Entscheidungen verarbeitet worden, so daß Gerichte, Staatsanwaltsc. 

Rechtsanwälte und sonstige Kreise, die eine zuverlässige Gesetzesausgabe zur Hand haben müssen, an
Werke nicht vorübergehen können.

Das Strafrecht in der Ostmark wird erst durch das gemeinsame großdeutsche Strafrecht abgelöst werde > £
zu dessen Vollendung und Einführung aber wird das hier angezeigte Werk als die große Standar 
seine Geltung bewahren, weil alle notwendigen Anpassungen des österreichischen Strafrechts an das 

deutsche inzwischen abgeschlossen und hier berücksichtigt sind!

V e r 1 3 8
Z u  b e z i e h e n  d u r c h  d e n  B u c h h a n d e l  o d e r  d i r e k t  v o m

• • v y  i  ®D eutscher R ech tsverlag  G. m. b. H. B erlin  • L e ip z ig
Berlin W  3 5 , HHdebrandstraße 8

Auslieferung für Ostmark und Sudetenland: Deutscher Rechtsverlag G. m. b. H., Wien I, R



Im April erscheinen:

SCHRIFTEN ZUM JUGENDRECHT
Diese neue Schriftenreihe w ill durch gute wissenschaftliche Arbeiten aus dem Gesamtbereich 
des Jugendrechts der Förderung und Vertiefung dieses rechtspolitisch, rechtssystematisch und 
Praktisch gleich bedeutsamen Rechtsgebietes dienen. Gleichzeitig sind auch rechtsvergleichende 
Arbeiten zum ausländischen Jugendrecht vorgesehen. — Herausgeber der Reihe sind Professoren 
der Rechtswissenschaft, die durch ihre führende M itarbeit im Jugendrechtsausschuß der Akademie 
fiir Deutsches Recht und durch ihre in Zusammenarbeit m it der Reichsjugendiührung errichteten 

Jugendrechtsseminare als Jugendrechtler allgemein anerkannt sind:

Professor Dr. W. Siebert-Berlin, Vorsitzender des Jugendrechtsausschusses der Akademie für Deutsches 
Recht, in Verbindung mit Professor Dr. F. Schaffstein-Straßburg, Leiter der Arbeitsgemeinschaft für 
Jagendstrafrecht, und Professor Dr. F. Wieacker-Leipzig, Leiter der Arbeitsgemeinschaft für Jugend

pflegerecht im Jugendrechtsausschuß der Akademie für Deutsches Recht

Band 1

Endzüge des deutschen Jugendrechts
Ej Prof. Dr. Wolf gang Siebert
UndchU-rsc l̂n'^  t'urcb das gesamte deutsche Jugendrecht 
Schrift* Uc'<cn'oses Verzeichnis des gesamten einschlägigen 
für je()eUltls se't 1933, also eine unentbehrliche Grundlage 
Ausw C,Weitcre Arbeit am deutschen Jugendrecht. — Unter 
Recht/ der Gesetzgebung, des Schrifttums und der 
der Osi hunS sowie unter Berücksichtigung des Rechts 
JugenßtI,arl< Werckn  die Systematik des Jugendrechts, die 
Pflicht ^erfassung (Rechtsstellung der HJ, Jugenddienst- 
hatuieit.SW'J Und die Einzelgebiete des Jugendrechts be
acht * JuSendschutzrecht, Schulrecht, Jugendarbeits- 
ijilfe)’ . £cndpflegerecht (Jugendförderung und Jugend
stil] Gas Werk ze'8t die Hauptfragen
e'n Prakt' lr*CUnSsbereich des Jugendrechts auf und ist 
%enst ler Wegweiser für alle am Jugendrecht betei- 
der JugcCn ?n: Dienststellen derHJ, staatliche Dienststellen 
der Qetl) . Pf|ege, Jugendsachbearbeiter und Jugendämter 
u»d Juge/?11011’ behüten und Schulbehörden jugendämter 
Un< h - , \ Walter der DAF, Betriebsführer, Lehrlingswarte

Poli/^H, Vormundschaftsrichter, Jugendstaatsanwälte 
Cl ’ehörden. — Preis voraussichtlich RM. 6.—

Band 2

Jugendstrafrecht und Hitler-Jugend
Von Dr. jur. Gerhard Klemer

Das Werk behandelt Stellung und Aufgaben der Hitler
jugend in der Jugendstrafrechtspflege. Es geht aus von 
Wesen und Grundlagen des ErziehungsWerkes der H J einer
seits und der Reform des Jugendstrafrechts andererseits. 
Sodann gibt es einen Überblick über den Einsatz der HJ 
auf dem Gebiete des Jugendstrafrechts, über die Ausge
staltung der neuartigen Rechtsschulung der HJ sowie ihrer 
Disziplinargerichtsbarkeit und über den günstigen Einfluß 
der HJ-Zugehörigkeit auf die Jugendkriminalität. Dieser 
Überblick wird allen Jugend- und Vormundschaftsrichtern, 
Jugendstaatsanwälten, Jugendämtern und sonstigen betei
ligten Stellen willkommen sein. — Das Buch geht aber auch 
auf alle für die Neugestaltung in Betracht kommenden 
Fragen ein, insbesondere auf die Durchführung der Strafen, 
Zuchtmittel und Erziehungsmaßnahmen, sowie die Ausge
staltung von Jugendstrafverfahren und Gerichtsverfassung. 
Es zeigt dabei stets die Gesichtspunkte auf, die aus Stellung 
und Aufgaben der HJ herzuleiten sind, und bringt Vor
schläge zu der Frage, ob und wie weit dieHJ an den einzelnen 
Maßnahmen, am Verfahren und an der Gerichtsverfassung 
zu beteiligen ist. — Preis voraussichtlich RM. 5.70

Band 3

Jiese
tr?ieh

Die Erziehungsbeihilfe im Lehrverhältnis
Von Dr. jur. Siegfried Brieger

" ,cnun£ck .w.cr êt erstmalig die Ergebnisse sämtlicher Tarifordnungen bis Ende 1940 aus, die sich überhaupt mit er 
^ b^chäft-eihil,e — dieser neuartigen durch den Berufserziehungsgedanken begründeten Form der Lehrlingsvergütung 
ri°^llng dpcHv11, ^kichzeitig  ist die Rechtsprechung zu dieser Frage in erschöpfender Weise berücksichtigt. Nach Klar- 
es Arisnn, i esens der Erziehungsbeihilfe werden zahlreiche praktische Einzelfragen erörtert: Entstehung und Beendigung 

> t z u nJ  s ai,f Erziehungsbeihilfe, Formen und Methoden ihrer Berechnung, zulässige und unzulässige Abzüge, Vor- 
°n den p n,Un^ Höhe etwaiger Zuschläge, Mehrarbeitsvergütung usw. — Das Buch vermittelt so ein vollständiges Bild 
^endaru ^  ^fragen der Erziehungsbeihilfe, deren Kenntnis für die Praxis, insbesondere die Betriebe, die mit dem 
dichte ,.:ltsr«cht befaßten Dienststellen der DAF, der HJ und der staatlichen Arbeitsverwaltung sowie für die Arbeits-Reri

de *chte „ ! lts,recht befaßten Dienststellen der DAF, der HJ und der ...................... ...........  -  .
künft- erläßlich ist. Darüber hinaus ist es ein wertvoller Ratgeber für alle Stellen und  ̂ Organisationen,^ die sich mit 

ketl gesetzlichen und tariflichen Gestaltung der Erziehungsbeihilfe befassen. — Preis voraussichtlich RM. 4.50

P u ts c h

Ausliefe

Zu beziehen durch den Buchhandel oder d irekt vom Verlag

er Rechtsverlag G. m. b. H. Berlin • Leipzig • W ien
Berlin W  35, Hildebrandstraße 8

rtlng für Ostmark und Sudetenland: Deutscher Rechtsverlag G. m. b. H ., W ien I, Riemergasse 1
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Ab 1. April 1941 :

Ätxdmihfy dec ùMtâieùet-BececUHueify
Die Lohnsteuer und der Kriegszuschlag zur Einkommensteuer wird in Zukunft
rechnerisch in e in e n  Betrag zusammengezogen. Du r c h  N e u b i l d u n g  von  L o h n s t u f e n  werden H ä r t e n  ausgeglichen.

AucU Sie teHÖUgeH desU M  (üc lUce £<diH6ucUU(äiÜH^ die neuen jCoUndeueda^etteH.

Sie finden untenstehend die Zusammenstellung der lieferbaren Lohnsteuertabellen sowie Hilfsmittel für Ihre Lohnbuchhaltung.

Preisbildung für öffentliche Aufträge Das wichtige Loseblattwerk mit allen einschlägigen Gesetzen,
Verordnungen und Runderlassen des Reichskommissars für die Preisbildung.

Alle Bestellungen werden in der Reihenfolge des Eingangs* erledigt. Zur Vermeidung ungenauer Bestellungen und dadurch 
notwendig werdender Rückfragen empfiehlt sich die Benutzung des vorliegenden Bestellvordrucks; es wird dadurch auch die 
Versendung wesentlich erleichtert.

Gewünscht»
Stückzahl Tabellen-Art

Reichs- Gewünschte 
mark Stückzahl

Die neuen Lohnsteuer-Tabellen zum
Ablesen der Lohnsteuer einschließlich des 
Kriegszuschlags zur Einkommensteuer; auf 
Registerkartenkarton gedruckt. Gültig ab 
1. April 1941
bei halbtäglicher Entlohnung...................
bei täglicher Entlohnung..........................
bei zweitäglicher Entlohnung...................
bei dreitäglicher Entlohnung....................
bei viertäglicher Entlohnung....................
bei fünftäglicher Entlohnung............. .
bei wöchentlicher Entlohnung...................
bei zweiwöchentlicher Entlohnung...........
bei vierwöchentlicher Entlohnung...........
bei monatlicher Entlohnung......................
bei fünfwöchentlicher Entlohnung...........
für sonstige, insbesond. einmalige Bezüge

-.80
-.80
-.80
-.80
-.80
-.80
-.80
-.80
-.80
-.80
-.80
-.80

Tabellen-Art
Reichs
mark

bei vierwöchentlicher Entlohnung...........
bei monatlicher Entlohnung......................
bei fünfwöchentlicher Entlohnung...........

Die neuen Lohnsteuer-Tabellen zum
Ablesen der Lohnsteuer für deutsche 
Staatsangehörige und deutsche Volkszu
gehörige in der Provinz Ostpreußen (ohne 
Memelland, dem Reg.-Bez. Zichenau und 
dem bisher polnischen Teil des Reg.-Bez. 
Gumbinnen), in den früheren ostpreußi
schen Gebieten des Reichsgaues Danzig 
Westpreußen und im Gebiet der bis
herigen Freien Stadt Danzig; auf Re
gisterkartenkarton gedruckt
bei halbtägiicher Entlohnung...................

.80

.80

.80

-.80  j
bei täglicher Entlohnung.............
bei wöchentlicher Entlohnung . . .  
bei zweiwöchentlicher Entlohnung 
bei vierwöchentlicher Entlohnung

80
80
80
80

4

Die gesetzlichen Bestimmungen für
die Lohnsteuer (einschließlich Kriegszu
schlag zur Einkommensteuer) sind enthal
ten in den beiden Sonderdrucken
Lohnsteuer-Durchführungsbestimmungen 1 -6 0  

Lohnsteuer-Richtlinien.............................. 1 *60

bei monatlicher Entlohnung .......
bei fünfwöchentlicher Entlohnung

-.80
-.80

Die gesetzlichen Bestimmungen
Die Ost-Steuerhilfe, Verordnungeg mit 
den Runderlassen des Reichsministers der 
Finanzen......................................................

Die neue Einkom m ensteuer-Tabelle
zum Ablesen der Einkommensteuer der 
Veranlagten für jeden Familienstand mit 
dem Runderlaß des Reichsministers der 
Finanzen vom 20. Februar 1941
Steuer-Tabelle zum Ablesen der Einkom
mensteuer.................................................... 1.00

Die Lohnsteuer-Tabellen zum Able
sen der Lohnsteuer einschließlich der So
zialausgleichsabgabe und des Kriegszu
schlags zur Einkommensteuer fü r pol
nische A rb e itn ehm er und Jud en ; auf
Registerkartenkarton gedruckt
bei halbtäglicher Entlohnung...................
bei täglicher Entlohnung..........................

Die neuen Lohnsteuer-Tabellen zum
Ablesen der Lohnsteuer für deutsche 
Staatsangehörige und deutsche Volkszu
gehörige in den einge.gliederten Ostge
bieten und im Memelland; auf Register
kartenkarton gedruckt
bei halbtäglicher Entlohnung...................
bei täglicher Entlohnung..........................
bei wöchentlicher Entlohnung...................
bei zweiwöchentlicher Entlohnung...........

-.80
-.80
-.80
-.80

bei wöchentlicher Entlohnung...................
bei zweiwöchentlicher Entlohnung...........
bei vierwöchentlicher Entlohnung...........
bei monatlicher Entlohnung......................
bei fünfwöchentlicher Entlohnung...........

Die gesetzlichen Bestim m ungen
Die Verordnungen über die Erhebung 
einer Sozialausgleichsabgabe für Polen 
und Juden....................................................

1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00

-.80



Gewünschte
Stückzahl

Tabellen-Art

W ichtige Tabellen und H ilfsm ittel 
fü r das Lohnbüro
Tabellezum Ablesen derBeiträgezur Inva
lidenversicherung mit den Bestimmungen

Tabelle zum Ablesen der Beiträge zur An- 
gestelltenversich. mit den Bestimmungen

Tabelle zum Ablesen der Renten aus der 
Invalidenversicherung...............................

Tabelle zum Ablesen der Renten aus der 
Angestelltenversicherung......................

Tabelle zum Ablesen der Bürgersteuer..

Tabelle zum Ablesen der Urkundensteuer

Tarifordnung über den Urlaub nach dem 
Markensystem im Baugewerbe und in 
den Baunebengewerben und Tabelle zum 
Ablesen der Urlaubsmarkenbeiträge.. . .

Reichs
mark

Gewünschte
Stückzahl

ohnpfändungsbestim ■
■dem neue Tabellen, au:

Die neuen Lo 
m ungen erfordern neue Tabellen, aus 
denen der pfändbare Betrag ablesbar ist, 
denn die Selbsterrechnung ist umständlich 
und zeitraubend, und wird nur zu leicht 
falsch gemacht. Aus den nachstehenden 
Tabellen lassen sich die pfändbaren Be
träge für jedes Einkommen ohne jede wei
tere Rechenarbeit ablesen.

Tabellen zum Ablesen der pfändbaren 
Beträge vom Arbeitseinkommen

bei täglicher Entlohnung..........................

bei wöchentlicher Entlohnung...................

bei zweiwöchentlicher Entlohnung...........

bei vierwöchentlicher Entlohnung...........

bei monatlicher Entlohnung......................

-.80

-.80

-.80

-.80
1.60
1.60

1.00

Die gesetzlichen Bestimmungen sind ent
halten in der Verordnung zur einheitlichen 
Regelung des Pfändungsschutzes für Ar
beitseinkommen (Lohnpfändungsverord
nung) vom 30. Oktober 1940...................

Die fü r jeden Betrieb gesetzlich v o r
geschriebenen Aushänge. Die nach
stehend aufgeführten Aushänge müssen 
in jedem Betrieb an zugänglicher Stelle 
aushängen; die Aushänge, die sich auf 
die Beschäftigung Jugendlicher beziehen,

-.80
-.80
-.80

-.80
-.80

-.80

Die untenste
henden sechs 

Felder bitte 
nicht beschrei

ben, da für 
Expeditionsver
merke bestimmt

Des Bestellers Name:

W ohnort:...................

Postort:.......................

Tabellen-Art
Reichs
mark

nur in solchen Betrieben, in denen Jugend
liche beschäftigt werden. Die Aushänge 
sind auf festen Karton gedruckt.

Arbeitszeitordnung...................................
Jugendschutzgesetz .................................
Die vorgenanntenAushänge,deren Einzel
preis RM.l.60 beträgt, kosten bei 10 Stück, 
auch gemischt, RM. 1.28 für das Stück.
Aushang über Beginn und Ende der regel
mäßigen täglichen Arbeitszeit und der 
Ruhepausen
Aushang überBeginn und Ende der regel
mäßigen täglichen Arbeitszeit und der 
Ruhepausen der Jugendlichen

1.60
1.60

Aushang Allgemeine Anordnung zur Über
wachung der betrieblichen Arbeitsbedin
gungen, Verhinderung des Arbeitsver
tragsbruchs und der Abwerbung ...........
Aushang, Anordnung über dieAnrechnung
pflichtwidrig versäumter Arbeitszeit auf
U rlaub .......................... ...............................
Aushang, Anordnung über die Entlohnung 
von neueingestellten weiblichen kaufmän 
nischen und Büro-Angestellten ...............
Die nachstehend aufgeführten Aushänge 
werden zweckmäßig neben den gesetzl. 
vorgeschrieb. Aushängen ausgehängt.
Aushang über Name, Wohnung und Fern
sprecher des nächsten Arztes...........
Aushang, Pflegliche Behandlung aller
Räume........................................................
W ie hoch ist die Rente der Invalidenver
sicherung? ..................................................
Wie hoch ist die Rente der Angestellten
versicherung ? .....................................

Und wichtig istvor allem dasLoseblattwerk
Die Preisbildung f. ö ffen tl. A u fträge
Sammelwerk aller einschlägigen Verord
nungen und Runderlasse des Reichskom
missars für die Preisbildung. In M appe..

Die bei Änderungen oder neuen Verord
nungen und Runderlassen erscheinenden 
Ergänzungsblätter sind jeweils sofort nach 
Erscheinen zu liefern. Preis des Ergan- 
zungsblattes je nach Umfang der e'npel' 
nen Ergänzungslieferungen 4 odero Kpt.

.30

.30

.30

.30

.30

-.30

-.30

-.80

-.80

3.00

Land bzw. Provinz:..........................................................................
(Vor allem  bei kleineren Orten und bei Orten, die gleich
namig in verschiedenen Gegenden Vorkommen, angeben I)

Strqße und Hausnummern.

Postschließfach N r.:......................................  Postfach Nr.:.
Bitte möglichst mit Schreibmaschine, sonst sehr deutlich geschrieben, aus
fü llen ; undeutliche oder ungenaue Angaben erschweren die Postzustellung I

Deutlicher Abdrude des Firmen
stempels erbeten I
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Grundgedanken und Aufbau des deutschen Jugendrechts *)
Von Professor D r. W o l f g a n g  S i e b e r t ,  Berlin,

Vorsitzender des Jugendrechtsausschusses der Akademie fü r Deutsches Recht

Zur Entwicklung des deutschen 
1 Jugendrechts seit 19331)
' jPas J u ge n d r ec h t  in der  G e s e t z g e b u n g  

Wärt!!, putsche Jugendrecht befindet sich gegen- 
iirrmpf 'n besonderer Bewegung und entwickelt sich 
arten1 ^eu^*cher zu einem durch bestimmte Eigen
er n ??d Aufga{jen gekennzeichneten Bestandteil 

u.^uonalsozialistischen Rechtsordnung. _
. *■ Dm _j.  a-:j.x <*-i P’roc'Tiiit n 11 n (T 111 fiPT

Gefahrenabwehr w eit hinausgehenden Inha lt durch 
die Ausrichtung auf die B e r u f s e r z i e h u n g .  Das 
R e i c h s g e s e t z  z u r  F ö r d e r u n g  d e r  H i t  e r -  
l u g e n d - H e i m b e s c h a f f u n g  v. 30. Jan. 1939 
(RG Bl I, 215) erklärt es fü r eine P flich t der Ge
meinden, Heime der H itler-Jugend einzurichten und 
zu unterhalten; es erkennt damit diese Form dei 
Jugenderziehung und die N otw endigke it ihrei Durch
führung  m it w ichtigen praktischen Folgerungen aus- 

a. . rj pi l i p Hpsonders be-

ier janre2). L>as u e s e i z  uue r  u i c  u u -  i m u  i=i ^ .g s te r Zeit noch ie •
§eSa,J ̂  g e n d v. 1 Dez 1936 (RGBl. I, 993) hat die g ä n z u n g  des J u g e n d s t r a f  r ech t s  v. 4. Okt 

deutsche lugend in der Hitler-Jugend zu- 1940 (RGBl. I, 1336) hervorzuheben, die mit der
auR ^J '^ faß t und bestimmt daß diese Jugend Einführung des J u g e n d a r r e s t s  eine weitere E i
¿ e r 1,? E'ternhaus und Schule in der Hitler-Jugend wicklung des Jugendcrziehungsgedankens^ ^  gt,

Ä  S  vo !£  f t  i f t r  » ä l f t S Ä S T

Ä K Ä ä i  Entw icklung Ä n d  des deutschen fu g e n d -  
Hellen , , *?rde> die nachgcordneten staatlichen Dienst- 
äahe.; . lld die Tucrpnrhlipnstnflicht. Es handelt sich

‘ W o U i u i x g v o v n -  * • - -1>- --
^ ^ U n o ' ^  ist das erste große Gesetz über die 
derti a H. r Jugendlichen im Arbeitsleben; es g ib t 
^ r ^ u s s c h u t z  der Jugendlichen einen über reine

et eino n . uSe des deutschen jugenareenrs 
; ‘«ber t ¡A e)he »Schriften zum Jugendrecht“ , 

und w,Verbindung mit den Professoren 
?  ^lgenrio 1 e a c k e r herausgegeben wird. W ir bringen 

Abdn 1 den einleitenden Abschnitt dieser Schrift 
Ranken k> weil er uns als Einführung in Gründ
e t  erJ nd Aufbau des Jugendrechts besonders ge-

V > Die f \le ,nt- D S -
j,?rtraR legenden Ausführungen gehen zurück auf einen 
» | entfrep, ,er den gegenwärtigen Stand des deutschen 
k$*ng He/ S> den ich im November 1940 auf der Jahres- 
^ n h a bre A k a d e m i e  f ü r  D e u t s c h e s  R e c h t  ge-

M^^tz/w^JHenstellung der wichtigsten jugendrechtlichen 
g® des .r°rdnungen und Erlasse bei S i eb  e r k  »Grund ' 

eutschen Jugendrechts“ , 1941, S. 10() ff.

s t ä t i t r u n g  und S i c h e r u n g  emci b;, . u i  
die im^Zuge der Erneuerung unserer völkischen Le
bensordnung wesentlich von d e r . Ä f e i t S  
Bewußtsein ihrer besonderen Aufgabe ein e 
und in weitem Ausmaß vollzogen worden ist.

Die nähere Darstellung des gegenwärtigen Stan
des des deutschen Jugendrechts müßte daher eigent- 

ch mit einer Schilderung der einzelnen Leistungen 
und Ergebnisse aus dem Aufgabenbereich der Ju
gend beginnen; jedoch muß ich mich dazu auf 
fütige °  stichwortartige Andeutungen beschranken 
und zähle daher nur auf:

s\ Vgl. dazu A x i n a n n ,  „Zur Einführung de? Jugend
arrests“ : DJ. 1940,1257 ff.; G. B o l d t ,  Die Einführung 
des Jugendarrests“ : DR. 1940, 2033ff.; F r e i s l e r ,  „Der 
lucendarrest und die Neugestaltung des Jugendstraf
rechts“ - Das Junge Deutschland“  1940, 241 ff. und „Zur 
Handhabung des Jugendarrests“ : DJ. 1940,1405ff. Wei
teres Schrifttum ist zusammengestellt bei S i e b e r t  a.a.U.
S. 115 ff.
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G ründung und Aufbau der H itler-Jugend, insbe
sondere Aufbau der Führung und der einzelnen 
Arbeitsgebiete der H itler-Jugend, und zwar vor 
1933 und nach 1933 0 ;

Einschmelzung aller aus der Zeit vor 1933 äußere 
halb, der H itler-Jugend bestehenden Jugendver
bände;

die Entw icklung zur allgemeinen Jugenddienst
p flich t ;

Reichsberufswettkampf, Urlaubs- und Freizeit
gestaltung sowie überhaupt die Jugendbetriebs
und Jugendberufsarbeit der H itler-Jugend und 
der Deutschen A rbe its fron t4 5) ;

ferner die Betätigung und M itarbe it der H itle r
jugend auf dem Gebiet der Jugendpflege, der 
Jugendhilfe, der Jugendstrafrechtspflege usw.6) ;

schließlich die Maßnahmen und Ergebnisse auf 
den Gebieten der Gesundheitsführung, der w elt
anschaulichen und kulturellen Schulung, der 
körperlichen E rtüch tigung7).

Bei einem solchen Überblick zeigt sich, daß die 
tatsächliche Entw icklung im Bereich des Jugend
rechts in erster L inie gekennzeichnet ist durch das 
Bewußtsein von der besonderen A u f g a b e  d e r  
J u g e n d  i n  d e r  V o l k s o r d n u n g  und durch die 
g e r n e i n s c h a f t s -  u n d  r e c h t s b i l d e n d e  L e i 
s t u n g  d e r  n a t i o n a l s o z i a l i s t i s c h e n  J u g e n d 
f ü h r u n g .  H ierauf ist gerade auch vom rechtlichen 
Standpunkt aus besonders hinzuweisen.

I I .  Zur Stellung des Jugendrechts in der 
völkischen Rechtsordnung

Es entspricht unserer grundsätzlichen Anschau
ung über eine sinnvolle G liederung der Volksgemein
schaft und der völkischen Rechtsordnung, wenn w ir 
die T räger einer besonderen völkischen Aufgabe in 
ihrer G e m e i n s c h a f t  sehen und die so begründete 
J u g e n d o r d n u n g  auch rechtssystematisch als den 
Kern des Jugendrechts erkennen8).

1. D ie  b i s h e r i g e n  A n s i c h t e n  i m  S c h r i f t t u m
D ie N otwendigke it einer solchen Betrachtungs

weise hat zu einer fruchtbaren, fü r die Entw icklung 
des Jugendrechts erfreulichen E rörterung über die

4) Dazu näher z. B. v. Sch i  rach,  „D ie Hitler-Jugend, 
Idee und Gestalt“ , 1934. Über die v e r f a s s u n g s r e c h t 
l i c h  bedeutsame Entwicklung der Hitler-Jugend im be
sonderen vgl. D i e t z e ,  „Die Rechtsgestalt der H itler
jugend“ , 1939, und „Die verfassungsrechtliche Stellung 
der Hitler-Jugend“ : Ztschr. f. d. ges. Staatswissenschaft
101, 113ff., 119ff.; ferner Nee ße ,  „Jugendverfassungs
recht“ , in : Deutscher Juristentag 1936 S. 422 f f. ; W e h n e r, 
„D ie rechtliche Stellung der Hitler-Jugend“ , 1939.

6) Hierzu z. B. A x m a n n ,  „Olympia der Arbeit“ , 1936, 
und „Der Reichsberufswettkampf“ , 1938. Zur Jugend
betriebs- und Jugendberufsarbeit vgl. bes. die Zeitschrift 
„Das Junge Deutschland“  (DJD.) sowie das Mitteilungs
blatt des Jugendamts der DAF. „Schaffende Jugend“ .

6) Über Stellung und Aufgaben der HJ. in der Jugend
strafrechtspflege vgl. bes. K l e m e r ,  „Jugendstrafrecht 
und Hitler-Jugend“ , 1941 (Bd. 2 dieser Schriftenreihe).

7) Auch hierzu zahlreiche Aufsätze und Berichte in 
DJD. sowie in der Zeitschrift „W ille  und Macht“ . Um
fassende Darstellung nach dem neuesten Stande bei K a u f - 
ma n n ,  „Das kommende Deutschland, die Erziehung deA 
Jugend im Reich Adolf Hitlers“ , 2. Aufl., 1941.

8) Hierzu grundsätzlich F r a n k :  DJD. 1939,180: „W ir
brauchen die Einteilung des Rechtslebens nach der größe
ren Lebensentwicklung, die das deutsche Volk durch
macht. W ir brauchen ein Recht der Jugend, w ir brauchen 
ein Recht der Partei als Trägerin' der Weltanschauung, 
w ir brauchen ein Recht der Arbeit und der Wirtschaft
und des volksgenössischen Gemeinschaftslebens . . . “

[Deutsches Recht, Wochenausg

Stellung des Jugendrechts in unserem Rc?isS
geführt, die auch vom allgemein rechtswissen 
liehen Standpunkt aus Beachtung verdient.

ln  seiner Schrift „Leitsätze fü r ein deutsches 
gendrecht“ 9) geht N e e ß e  davon aus, daß ejn. 
gendrecht entgegen früherer Auffassung n; ge)-( 
fach die Summe aller derjenigen Vorschni ejner 
die sich m it dem M inderjährigen befassen, eS 
w irk lich  inhaltvollen Betrachtungsweise um die
vielmehr nur diejenigen Vorschriften, jn  0 _fm
Jugend — nach einem Ausdruck F r e i s ieA be 

Brennpunkt“  n«mii+ cpi* iuffcncir ^„ ____ ____  steht. Damit sei das JuSeriul''h ord
wußt auf den besonderen Bereich der Juge  
n u n g  und J u g e n d g e m e i n s c h a f t  b“ , ru

*  ' sich dann in vier Hauptgebiete. {

die

es gliedere sich uann in vici iw u r o -  r b e 1* 5 
g e n d v e r f a s s u n g s r e c h t ,  J u g  e n d a eild 
r e c h t ,  J u g e n d p f l e g e  r e c h t  und °  1
S t r a f r e c h t .  A lle anderen Rechtsbestirnm t>^ die 
den einzelnen M inderjährigen betreffen, • und 
Vorschriften des Familienrechts über eb . gnkte 
uneheliche Kinder, die Vorschriften über u , i reClit- 
Geschäftsfähigkeit, über die Schule, den ^  des 
liehen Schutz M inderjähriger, seien nictlt ndrecW 
Jugendrechts. N e e ß e  betont, daß das Jug 
durch eine solche Begrenzung nur gewini F:vrsorgS' 
und daß es vor allem von dem früheren . vVj 
gedanken befreit werden müsse10) ; g ‘eiC . d^ing 
er durch die Herausarbeitung der „Jugen „ ¡mnier 
der von der Rechtswissenschaft seit . „
stärker betonten Forderung Rechnung t °  GÜeC*e’ 
das neue Rechtssystem auf die n a . r l  .••,sSe11)- 
rung der Volksordnung gegründet sein n ¿es

Demgegenüber w ill W  e b I e r 12 * 31) den lr,r ^  alleI 
Jugendrechts ausdehnen auf die Gesa r nur 
Rechtssätze, die den M inderjährigen, un ê re{fetii 
ihn, zum Unterschied vom Erwachsenen, voHiS" 
eine solche „A llbe trach tung“  hält er , matik ¿e, 
biologische Notwendigkeit. Auch die by ’ n nfl
Jugendrechts müsse aus dieser u.100® Gliche11. 
völkischen Existenz des einzelnen _Jugeu^n £,eide
geleitet werden, der0 _____ ______, m  „m  Laufe der
Lebensjahrzehnte aus einemtinreifen e!nrr i1'1ftsWesei1l.
aus einem Einzelwesen ein Gemeins das J .
w ird . Dementsprechend gliedert w  e p e r s i,n 
gendrecht in acht Rechtsbereiche: a ^  ii. , 
I i c h k e i t s -  u n d  O l i e d s c h a f t s r e c n » , . ftsrecl» 
die familienrechtlichen und vormun yo rU ^V  
liehen Bestimmungen über elterliche . escbfa^n, 
schaftliche Gewalt und die Regelung d „ nthält, 5 
ten Geschäftsfähigkeit M inderjährige sUflg
dann das S t a n d s c h a f t s -  u n d  Ve  das J . 
r e c h t ,  ferner das E r z i e h u n g s r e c m .  d 
g e n d s t r a f r e c h t ,  das U n t e r h a l t , eCfjt,
m ö g e n s r e c h t ,  das J u g e n d a r b e

9) Stuttgart und Berlin, 1938.
10) Neeße  a.a.O. S. 20f., vor allem 

nicht seltene Auffassung, daß 
recht“  rechtss

rtunassunj., -an „Fürsorge Vg’- 
¡systematisch e in  SachgIe1̂ T! j1drecht v5iöffR- 

die Angaben über das Schrifttum zum J]Jg htc“ : Are*1 
bei Nee ße ,  „Schrifttum des Jugendr
31 (1940), 114. _ , hof im A1uius-

71) Hierzu z. B. B u s s e ,  „Der £ 0 * 1 ^ » $ :  
der Volksordnung“ , 1936 (dazu gJ,Lrf - W i ea miß-' 
führungen M i c h a e l i s :  RdRN.1938,7 rt> ,, ^s-
Ztschr f. d. ges. Staatswiss. 99, 187ff.); S‘ eJ sche ReC 
System und völkische Ordnung • 
wissensch. 1936, 204 ff.

12) In zahlreichen Schriften und Aufsatz6,11’ f,; 
legung einer Systematik des Jugend . 193 > g6n
1933/34,105ff. und „Deutsches J ^ X n g ^ eo ^ d' 
neuester Zeit, unter ausdrücklicher Stel ^ eCht, D 
Nee ße ,  in der Schrift: „Die Jugend ^  tQ3 ' 
lagen zu einer Systematik des Jugendr
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n?sSne*I?d s c llu t z r e c h t und schließlich das O r g a -
* f u,o n s r e c h t » ) .

anregend gewirkt, zumal sie gleich- 
tnthlitenuf10, a"gerneine und methodische Fragen 
Praktische d Auc*1 laJR sich die rechtspolitische und 
sehen ja - L .de,jtung einer solchen rechtssystemati-

äußerordg^p t^ ŝ erna^ BC*ien Erörterungen haben

ZP't" '  ’’•ahlreiche
« jM). AU:
eie Bedeutung einer suicnen icuusajuiunuu 

reicher s^rUng für 1 «halt und W irkungskraft zahl- 
bestreiten « f des Jugendrechts schlechterdings nicht 
gano-c'tf,. Schon hier, gewissermaßen am Ein- 

in̂ Ko es Jugendrechts, sind also allen Beteilig
t e n  ErpSt°u^ere der Wissenschaft, wichtige Auf- 
sntia n,vu , ■> deren endgültig überzeugende Lö-

ä nicht leicht sein wird

, 2. J u g e n d r e c h t
Die w / S.. u g e n d e r z i e h u n g s r e c h t

iaßt'“ ‘? / urcn den Nationalsozialismus erianren 
Dssen . SIC“  m-E. in  folgende Sätze zusammen-

Die J n s J u g e n d e r z i e h u n g s r e c h t  
i üSendrerMdJUng und Neubegründung, die das 
hat, iäotCLnt durch den Nationalsozialismus erfahren
fassen i6 ,S1Ch m-E. in folgende Sätze zusammen- 

'
^hjekt^t!,61?,.’? dem Jugendlichen heute weder ein 
t  e i n*  atheher W ohlfahrtspflege noch den Frä-- r eine«j 7 “ ‘WICI Wohlfahrtspflege noch den Trä- 
°ffentliciip„ Äen den Staat gerichteten „subjektiven 
aiehr is* ?. Rechts“  auf Schutz und Erziehung. Viel- 
Und es i J  Jugend heute das Volk von morgen,

aaher eine völkische Notwendigkeit, dem
i 'Pehi
n ^ e e a p V  betont dabei mehrfach, daß besondere 
I, eines d Zl nur dort erforderlich seien, wo inner- 
JU2endbeianK(jchtsbereichs das Schwergewicht bei den 
Ki Sowen^!1 i*ege.

eeße „„"b isher im Schrifttum zu den Ansichten von

i u u u c i lu u m  lu v iij  “ “ “
.'*u einesJ Dlz  e nur dort erforderlich seien, v 
J«senau_, Kechtsbereichs das Schwergewicht 

"gen liege.
';.»e und \ v /er im Schrifttum zu den Ansicmeu vy„ 

im* ErörWW e b l e r  Stellung genommen worden ist 
s3te,rbroche„ gen sind dann durch den Krieg zunächst 
w i ß e n  a" Worden —, hat N e e ß e mit seinem grund-
sP; Sehende §angsPunkt von der „Jugendordnung“  her 
enJ16 Abercn, ustimmung gefunden, wobei allerdings 

bezeichnBi ng des „Brennpunktes“  mehrfach als zu 
hfinittlg dpo i Worden ist; andererseits ist eine Aus- 
vli ffenden \ l Ugendrechts auf alle die Minderjährigen 
l$ f,z-B. diV D Schrdten nirgends befürwortet worden. 
re li2u W c h i^e\precbungen von G- B o l d t :  DJD. 1939, 
U hPtsvvissenscW ; J  c h a f f s t e i n : Ztschr. f. d. ges. Straf- 
IeLe: Archöfft/fJ,59’ 674f. (zu Neeße  und We b l e r ) ;  
ß äer: d JD im b I  G940), 118 (zu N e e ß e ) ;  W e i ß -  
l i  . , (zuJ n  e9p®>535 (zu N e e ß e); S i e b e r t :  JW. 193S, 
l Ä le r). J eA e) und SozPrax. 1939, 1161 ff. (zu 
nickt^3l: r, Allgemein auch v. S c h i r a c h :  AkadZ. 
ÜCk4 notwendig Utr Minderjährige geltende Recht ist noch 
Sek feilsch g Jugendrecht. Nicht der einzelne jugend- 
ü/ f t  i s+ ’„sondern d ie  a k t i v e  j u n g e  G e m e i n -  

\wsf.e n d r g c iV+e S n n s t a n d u n d  Z i e l p u n k t  des 
de/ en Won ‘ S. Was w ir unter Jugendrecht verstanden 
Qek? ^ echKk,1Si. nic,lt ein dichtes Netz wesensverschie- 
Sestrt,bis zu f v^'JU'.uugen, das die Jugend von der 
Jlipp a*lend i Y,°hJahrigkeit überzieht, sondern ist d e 
Z y  einheiüiV? r d 11 u n g jener Periode, in der die 

i5\g Un(j p ^h unter einem klaren Gesetz von F ü l l -< s < « ä
? S  Ä  t o  s R te n iit ik ' Ä T  * “ < « » »
zu U'jfenkbar 3ietes ist w ichtiger als sein System. Aber 
iuop'den ßear.> ja wahrscheinlich, daß einmal der Gehalt 
Q|r/ ctrecht | .u ntV We'.'n es an einem System fehlt. Das 
keCk?e dieses n lnt, m ir dafür ein gutes Beispiel zu
îsek Sgebie+P Rechtsgebiet, das einzü,: ne Vo.i_ c ZU ZerfllpRon

pUl- , U 11 6  JCllCl 1 Cliuuv-,
P 1(-h unter einem klaren Gesetz von F u l i -  
, ^ Z i e h u n g  steht.“  . ...g steht.“

Neeße  a. a. O. S. 1 f . : Ich über-

i»  -  s,ein-Dutzende einzelner, sebie+p ‘ '^vntsgebiet, das in DUtzenue _ cm*.».***
•k VerknünfU zerf*ießen droht, braucht eine orga- 

Tl^/'ne einnUhPfnng seiner Teilgebiete ebenso notwendig 
der1,le Und P̂ tllcbe gedankliche Grundlage in seiner

.JUP'Ph J ' n PlnllAlfllnUnn

jugendlichen als einem in  der Entw icklung stehen
den Volksgenossen diejenige Erziehung und Förde
rung zuteil werden zu lassen, deren er bedarf, um 
zur vollen Entfaltung seiner seelischen, geistigen 
und körperlichen Kräfte fü r sein V o lk  zu gelangen.

W ir  erkennen damit also den völkischen Sinn 
jeder echten Jugendpflege: w ir  sehen in der Jugend 
die Nachwuchskraft unseres Volkes und — w ie es 
W i e a c k e r 17) ausgedrückt hat — e i n e  b e s o n 
d e r e  e i s ’ e n g e s e t z l i c h e  L e b e n s  O r d n u n g ,  
d i e  e i n e  b e s t i m m t e  g e s a m t v ö l k i s c h e  u n d  
d u r c h  a n d e r e  T r ä g e r  n i c h t  v e r t r e t b a r e  
A u f g a b e  w a h r n i m m t  u n d  i n  d e r  H i t l e r 
j u g e n d  d i e  i h r  e i g e n t ü m l i c h e  V e r f a s s u n g

g Aus”  d ieser3 Erkenntnis fo lg t eine vö llig  neue 
i n n e r e  R e c h t f e r t i g u n g  des Jugendrechts. Das 
jugendrecht ist n i c h t  das Ergebnis des Kampfes 
einer „rad ika len“  Jugend gegen emen sich wehren- 
Hen Staat oder gegen eine sich wehrende W ir t 
schaft es ist kein Kompromiß, auf den man sich aus 
cruiwiilirrem Nachgeben oder aus Erschöpfung ge- 
f £ t  h¥ t?  das Jugendrecht ist aber ebensowenig 
ein charitatives Geschenk des Staates an die Jugend, 
gegeben zu dem Zwecke, einige Mißstände abzu- 
steflen Das nationalsozialistische Jugendrecht ist 
vielmehr das Ergebnis einer Leistung und Bewah- 
m n g  eine Führungs- und Erziehungs-, Schutz- und 
Pflegeordnung um derjenigen Aufgaben w illen, die 
der lugendiiche fü r Vo lk und Staat erfüllen muß 
und erfüllen w ird. G r u n d l a g e  des  g e s a m t e n  
H i t e n d r e c h t s  i s t  a l s o  d i e  P e r s ö n l i c h k e i t  
J e f  f u g e n d l i c h e n  a l s  e i n e s  w e r d e n d e n  
v t l k i S e n o s s e n ,  s e i n e  E r z i e h u n g  f ü r  d i e  
G e m e in s c h a f t  u n d  s e i n e  L e i s t u n g  i n  d e r

^A U e 6 'diese Erwägungen und Ergebnisse zeigen, 
„k  I n h e  einen Grundgedanken und ein Z ie l: 

w ie ich ? 'a,u° e’ eT enr l u g e n d .  Dieser Erziehungs-
tedifnke hat enfgegen früheren Auffassungen nicht 
geoanke na g e jungen Menschen, sein Recht

Hprn er geht aus von der Aufgabe aer aeuiscneu 
Jugend im ganzen und der Persönlichkeit des ih r

a°E L ie f b t s o n d t e m v o r h e b u n g bedarf dabei die

Eidef » Ä S
fst darauf gerichtet, den Jugendlichen zu einem 
Volksgenossen heranzubilden, der seine wesentliche
Persönlichkeitsauf gabe^ h'u rfg2 is T  g t e i^ h -

f 1ee! t i Cgh F ü h r u n g .  Führung bedeutet nämlich ein-
ma dfs Z u s a m m e n f ü h r  e n der einzelnen zur be- 
ma‘ danS Gemeinschaft, sodann aber auch das bei
spielhafte V o r a n g e h e n  im Einsatz, durch das die 
spieinan :nnPn« heraus d. h. als w irk liche  Oe-
folgschaft zu” aktiver Beteiligung bei der E rfü llung
der^ Gemeinschaftsaufgaben gewonnen und verbun
den w erden19). D i e s e r  F u h r u n g s g e d a n k e  
t?b  t d e r n a  t io  n a 1 s o z i a 1 i s t  i s c h e n J u  g e n d - 
c:r7 i e h u n g  e i n e n  g e g e n ü b e r  f r ü h e r e n  E r -
z i e h u n g s b e g r i f f e n e r h e b 1 i c h e r w  e 11 e r t e n 
u n d  v e r t i e f t e n  I n h a l t " ) .  V or allem laßt er den

Uer, Und gedankliche G ru n d la g e
Es k,ü8endarL Ji1 einheitliches Zusammenwirken aller 
aHipraücht „in 'iG ßgen Organisationen in seiner PraxlN 
nicht 1“de des „ bystem- Wenn es heute noch ein Dasein 

So dürrneSamten Rechtes führt und sich bei weitem
ßies"! Gebiete hg-esetzt bat wie andere neuerstandene 

le/euien o ’r,Wlj  zum Beispiel das Bauernrecht, so hat 
> Vo] „V rUnd vor allem im Fehlen eines Systems.

o c ib ü ie i uas> u u u u m v . . - - ,  4
s e h ^ ^ v o r  allem im Fehlen eines Systems.

hotl DR. 1936, 58; AkadZ. 1936,1017ff-

m  Ztschr f d. ges. Strafrechtswiss. 58, 53.
» ¡ B a l d u r  v. S c h i r a c h ,  „Revolution der Er-

Zie» r H i t z u Af . V 9H e r b e r t K r ü g e r ,  „Führer und 
Führung“  1934; B r a us s e ,  „Die Führungsordnung des 
deutschen Volkes“ , 1940.

20] Durch den Führungsgedanken wird der Erziehungs
begriff in besonderer, jugendgemäßer Weise geprägt, 
nicht etwa stehen Führung und Erziehung nebeneinander.

cn*
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p o l i t i s c h e n  Sinn der Jugenderziehung k lar her
vortreten. Ferner macht erst ein so umfassender E r
ziehungsgedanke eine sinnvolle G liederung der E r
ziehungsformen möglich, indem er es beispielsweise 
gestattet, die Erziehung durch die H itler-Jugend und 
die Erziehung durch die Schule unter e i n e n  Er
ziehungsbegriff zu bringen und trotzdem die Ver
schiedenheiten dieser beiden Formen der Jugend
erziehung zur Geltung kommen zu lassen. Schließ
lich vermeidet dieser Erziehungsbegriff die Gefahr, 
bei „E rz iehung“  zu sehr an die Erziehung des E in
zelnen zu denken und dabei die Einzelpersönlichkeit 
der Gemeinschaft irgendwie trennend gegenüberzu
stellen; vielmehr läßt die Verbindung von Erziehung 
und Führung die Persönlichkeit von vornherein als 
Gemeinschaftsglied in  Erscheinung treten, was 
allein unserer grundsätzlichen Auffassung von Ge
meinschaft und Persönlichkeit entspricht. Die E r
ziehung „des Jugendlichen“  ist in  unserem Sinne 
stets die Erziehung des einzelnen Jugendlichen zur 
Leistung als Gemeinschaftspersönlichkeit; „E rz ie 
hung des Jugendlichen“  und „Erz iehung der 
Jugend“  können bei einem durch den Führungs
gedanken vertieften Erziehungsgedanken niemals 
Gegensätze se in * 21).

Dieser Erziehungsgedanke ist das entscheidende 
Kennzeichen auch fü r  das Jugendrecht. Für Wesen 
und Inha lt des Jugendrechts erg ib t sich also: 
J u g e n d r e c h t  i s t  J u g e n d e r z i e h u n g s r e c h t ;  
J u g e n d r e c h t  i s t  ü b e r a l l  da ,  w o  d i e  E r -  
z i e h u n g d e r j u g e n d u n d d e s j u g e n d l i c h e n  
d e n  w e s e n t l i c h e n  K e r n  e i n e r  G e m e i n 
s c h a f t s a u f g a b e ,  e i n e r  E i n r i c h t u n g  o d e r  
R e c h t s b e s t i m m u n g  d a r s t e l l t .

3. I n h a l t ,  A u f b a u  u n d  A b g r e n z u n g  
d e s  J u g e n d  r e c h t s

Für  I n h a l t  und A u f b a u  des Jugendrechts be
deutet dieser Erziehungsgedanke, daß von den g e 
s u n d e n  Jugendlichen ausgegangen werden muß. 
Unbeschadet ihrer unbestreitbaren Bedeutung sind 
nicht K rim inalitä t, Verwahrlosung, Gefährdung und 
H ilfsbedürftigke it, sondern Gemeinschaftssinn, Ehr
gefühl, Verantwortung, fre iw illig e r Einsatz und Lei
stung als Ausdruck der Persönlichkeit, ihrer H a ltung  
und ihres Beitrages fü r die Gemeinschaft die An
satzpunkte des Jugendrechts. Daher kann z. B. das 
Jugendhilferecht nicht vor dem Jugendarbeitsrecht 
in  den Aufbau des Jugendrechts eingeordnet w er
den; erst recht kann aas Jugendstrafrecht nur als 
ein „F lü g e l“  des Jugendrechts gesehen w erden22).

Für B e r e i c h  und A b g r e n z u n g  des Jugend
rechts erg ibt der Erziehungsgedanke folgendes: Das 
Jugendrecht umfaßt auch nach meiner Auffassung 
nicht a l l e  Bestimmungen über den M inderjährigen, 
z. B. nicht die Bestimmungen über beschränkte Ge
schäftsfähigkeit, über die Eheschließung M inderjäh

Wenn gleichwohl hier gelegentlich von Führung u n d  
Erziehung gesprochen wird, so geschieht das nur, um 
den umfassenden Inhalt des Erziehungsbegriffes beson
ders zu betonen; die Einheit des Erziehungsbegriffs und 
seine grundlegende Bedeutung für Wesen und Inhalt der 
Jugendordnung sollen damit nicht bezweifelt werden.

21) Die bei der Meinungsverschiedenheit N e e ß e -  
W  e b 1 e r mehrfach verwandte Gegenüberstellung der 
Jugendgemeinschaft im ganzen und des einzelnen Jugend
lichen oder Minderjährigen erscheint daher bedenklich, 
zum mindesten mißverständlich. Die nationalsozialistische 
„Jugendordnung“  und „der einzelne Minderjährige“  sind 
nur dann wesensverschiedene Ausgangspunkte, wenn man, 
wie es f r ü h e r  allerdings geschah, einen individualisti
schen Begriff des Minderjährigen verwendet.

22) Vgl. F r e i s l e r :  DJD. 1940, 242.

[Deutsches Recht, Wochenausg*^

riger, die H aftung des M inderjährigen fü r Schadens 
ersatz23). Ob und in welchem Sinne die
rechtlichen Vorschriften über die elterliche

einezum Jugendrecht zu rechnen sind, scheint m ir 
noch nicht genügend geklärte Frage zu sein. £}n 
seits handelt es sich um ausgesprochenes L f 
hungsrecht, was ja  auch in  dem Dreiklang: Elt 
haus, Schule, H itler-Jugend (Gesetz über die Uli 
Jugend) zum Ausdruck kommt. Andererseits sen 
m ir der enge blutsmäßige Zusammenhang “ er ¡Iie 
m ilie  auch der E r z i e h u n g  i n  d e r  F a m i l i e  ^  
so geschlossene und eigentümliche Wesensar ^  
verleihen, daß das Jugendrecht hier nur dann i  ̂
scheinung tr itt, wenn die Familienerziehung 
oder ihre Aufgabe nicht e r fü llt24). Zweifellos ‘ 
gehören das Recht der Vormundschaft über Mt ^  
jäh rige25) sowie das Recht der Zusatz- oder £ >
erziefrung (z. B. Schutzaufsicht, Fürsorgeerzie ^ 
zum Jugendrecht. Die Abgrenzung im ein~. v0n
die auch fü r das künftige  V o l ks ge s e t z b u c  ^
Bedeutung ist, w ird  so vorzunehmen sein, t-chra11' 
V o  r au  s s e t zu  n g e n fü r Entziehung und Be 
kung der elterlichen Gewalt dem Familienre Ailfe 
dann einsetzenden M a ß n a h m e n  der Jugn 
dem Jugendrecht zuzuordnen sind. . s der

Im  Gegensatz zu N e e ß e 26) bin ich allerdmsatlCj)
Ansicht, daß von dem Erziehungsgedanken n . - ^  
das Recht der S c h u l e  zum Jugendrecnt g j  jrn 
Auch hier steht doch die Erziehung der ju g  c^ s. 
„B rennpunkt“ ! Wenn das Schulrecht nn y er- 
System und auch im Rechtsunterricht bisher 
waltungsrecht, in der Nähe des Rechts de ^  ge
liehen Anstalten usw., behandelt worden is . jrecht 
darf dies in. E. einer Überprüfung. Das - r jns- 
e n t h ä l t  zweifellos Verwaltungsrecht, und .^el; >n 
besondere in Bezug auf die sachlichen

. . e 7Ü
de"3) Insoweit stimme ich Neeße a. a. O.

allerdings nicht schon deshalb, weil es sich h> ¡j nich 
„einzelnen Minderjährigen“  handelt, sondern Sch11/,'; 
die E r z i e h u n g  des Jugendlichen, sondern eheschrän̂ j 
und Sicherheit im Vermögensverkehr (bei der QCSjcnts 
ten Geschäftsfähigkeit) die hier entscheidende 
punkte sind. . A,T £i

21) Die Begründung hierfür liegt also m 
art der familienrechtlichen Erziehungsaufgao >im c m c u u u u ic u  l- i  / . iw u u u g -» -  o jj«
Neeße  — z. B. a. a. O. S. 74, allerdings h u ^ ^ c ld  ..

erst
Fragen u3\0

zung zwischen Familienrecht und Vormundschaft jjnk
meint, im Familienrecht handele es sich
um die rechtliche Gestaltung biologischer r  
staltung der Ehe und des Kindschaftsverhalt : flg, v
und erst in zweiter Linie um Fragen der trz  jCh % 
gegen bilden m. E. im Kindschaftsrecht ajs grzi^jer 
Familienrechts die biologischen Fragen un .̂. „< :chlte^ter 
eine Einheit, und das ist gerade die Eigentum piit 
familienrechtlichen Erziehung des K i n d  es 
schied zu der sonstigen Erziehung des J u ¿erjagt

zum
25 j  Dafür, daß die Vormundschaft über M . end<̂  ̂

nicht zum Familienrecht, sondern zum ¿g uim .¡jt 
zu rechnen ist, vgl. N e e ß e ,  Leitsätze s. K ¡t 
W i e a c k e r :  ZStrW. 58, 53f f , S i e b e r t , Ä Ä a I  
der Familie und die Rechtsstellung des Vo iars, f  [Wt 
1939, S. 10 ff. Bisher entschied man meist u0dsc‘ en 
wegen des geschichtlichen Ursprungs der ., 
aus der Familie, sodann wegen der Ähnhcl st®
elterlicher und vormundschaftlicher Gewa • > peg ?u 
man aber die Blutsverwandtschaft und die soĉ erk' 
dete Eigenart der Familienerziehung beto 1 eJ1(jeO ■"* 
Anm. 24), desto klarer treten die unterscheide ^ 5̂
__1 _ • ...... —  i,nH Vormund»1- . .male zwischen Familienrecht und Vormun pje
hervor. , ,  . n  i e t z ev£’tW-

26) Leitsätze S.14ff.; ebenso wohl auch *And“ : Zc 24; 
verfassungsrechtliche Stellung der * &.0- ,'m !
101,138ff., 147. Wie hier dagegen W e b l e r  ,ahrb^ ¡ft
vgl. auch die von W e b l e r  herausgegebenen ,0 Absch 
des Jugendrechts“ , die stets einen besonn 
„Schulrecht“  enthalten.



11. Jahrgang 1941 H eft 14] A ufsä tze 741

^jnem Kernbereich zielt es jedoch auf die P e r -  
“ ° . n l i chke i t  des Jugendlichen. Der Lehrer w irk t 

seiner fachlichen Tätigke it durch seine bekennt- 
"’snafte Haltung zu dem völkischen Bildungsgut, 
messen Träger und Künder er der Jugend gegen- 
Der ist. Deshalb ist das Schulrecht seinem Weseni  Deshalb ist das Schulrecht seinem w  esen 
c. Erziehungsrecht und damit Jugendrecht. Im 

" rigen ist auch nicht zu übersehen, daß ja  auc.i 
nstige Gebiete des Jugendrechts die M itte l und 
°rmen der Verwaltung nicht entbehren können.

. , Cr Erziehungsgedanke als Grundlage des deut- 
Rii'U JllSendrechts darf auch nach einer anderen 
faiu UnS hin nicht zu eng gesehen werden: er um- 

"amlich auch d e ir  S c h u t z  der Jugend27), 
riru der biologischen Seite ist es gerade dre Aus
s i g .  auf die Erziehung, durch die der Jugend- 
tiur fZ- e'nen klaren Sinngehalt erhält. Das g ilt nicht 
den iUr den arbeitsrechtlichen Schutz, sondern fü r

Jugendschutz überhaupt.
D ‘ e G l i e d e r u n g  d es  J u g e n d r e c h t s  

^ n a c h  erscheint m ir vom Gesichtspunkt j
G l i e d e r u n g  des

£rV ;^ nacb erscheint m ir vom Gesichtspunkt des 
Iuer„ u jg srechts her folgende C "
^ i ^ d r e c h t s  m öglich:

..... - - - - -
' “ Cents  mogucn: .

^ g e n d v e r f  a s s u n g s r e c h t .  H ierher wurde

Jupei!!ial der o r g a n i s a t o r i s c h e  Aufbau der 
Jüp. "derziehung, also insbesondere die H itle r- 
N sn lr\ der Reichsjugendführer als Beauftragter der 
als nK •’ der Jugendführer des Deutschen Reichs 
J%onirs^  Reichsbehqrde, Partei und Staat in  der 

derziehung überhaupt,
W ? “ » s a c h l i c h e n  Aufgabenbereiche der 
in der e,rziehung, also insbesondere die Erziehung 
Selbe*. JuScndgemeinschaft auf der Grundlage der 
der -i i erant.wortung, der F re iw illigke it, aber auch 
auch f,^me' nen Jugenddienstpflicht; ferner gehören 

anderen Betätigungsformen und w ir -  
zügen reiche der Jugenderziehung in ihren Grund- 
die i , ,ZUrrl  Jugendverfassungsrecht, d. h. z. B. auch 
P flich tf nderziehung auf der Grundlage der Schul-

b) N"bd ®erufsp flich t28).
Qesamr dem Jugendverfassungsrecht als dem 
gebi e könnt e man vielle icht fün f E i n z e l -  

e des Jugendrechts unterscheiden:
me in e  S c h u t z  r e c h t  der Jugend29), 

^ e rh e r  würden z. B. alle s t r a f r e c h t l i c h e n

!eeßA(3C.b hierüber bestehen Meinungsverschiedenheiten.
SnmnB ‘ a' ° -  S. 15 w ill z. B. die strafrechtlichen Be- 
Ic li+ .>U1 zum Sri,,,*™ Ups einzelnen Jugendlichen

1

-Unirp« 13 Will Z. 15. Uie MrdURirniu.s . ^
k'ch t z n „ V Um Schutze des einzelnen Jugendlichen 
^ ddiun„m;, Jugendrecht rechnen; dagegen, also für Ein- 
^ 5, Si c? n das Jugendrecht, W ei ß l ed er: D1D. .938, 
J-E. gehn/t: JW. 1938,3220 u n d W e b l e r  a. 
sSt. Vrennetl derartige Schutzvorschriften zu 

Oh . u n d  weil $ip H ip  Frziehunff des iu
2 ß \

;zen
Im

„. a. O. S. 27.
c“  aerartige Schutzvorschritten zum Jugend- 
Und weil sie die Erziehung des Jugendlichen 

»ollen.
3  Diesej " ZeI^ u  S i c h e r t  a.a.O. S.24ff. 

v,^UnK t. „  »allgemeine Schutzrecht“  g ilt für ] 
l i S t Q u  ???dlicher (vgl. etwa die Aufzählung
n L e h r p . ormünder, Adoptiv- und Pflegeeltcrn o,e,sl-
H0cbtfertir,t Und Erzieher; dazu noch unten III, 3). £>as 
m Einzpivf’ d.erartige Bestimmungen zu einem beson- 
iJ'.E. un,..- bereich zusnmmcn/ufüiren. Jedenfalls wäre es

j ede  Er
in § 174

Pflegeeltern, Geist-

m Einzpit8» derartige Bestimmungen zu einem beson- 
li-.b- UnmaJ?-er.e'cb zusammenzufügen. Jedenfalls wäre es 
5 h«n zUmg lch, den strafrechtlichen Schutz der Jugend- 
InC l et\v?, ^ £ endstrafrecht zu rechnen und diesen Be- 
M eildlich^nter7-ußlicdcrn in: strafbare Handlungen vo n 
Ä  dies! J"ld strafbare Handlungen g e g en  Jugend- 

len q „^c .beiden Bereiche weisen keine so wesent- 
Juppni^rukeiten auf, daß sie als Unterabschnitte

'iD E JUS irn f  ff*/"'!'»*-«-« an I.'i15t,
| b ‘ete

f t »

is JuaPnin?amkeiten auf, daß sie als Unterabschnitte 
daß dp.dst,rafrechte erscheinen könnten. — Richtig 

>lete dp=r r Jugendschutz sich vielfach auf die *en- 
S.jo«Jugendrechts verteilt — vgl. Ne e ß e ,  Leit- 
”  *■ Aber diese Verteilung ist nicht vollständig,

an man den gesamten strafrechtlichen Schutz■ Wenn

Bestimmungen gehören, die einen Schutz der 
Jugendlichen und der Kinder gegen Schädigun
gen ihrer Entwicklung und Erziehung enthalten.
Es ist bezeichnend, daß für die Aburteilung sol
cher Vergehen gegen Jugendliche innerhalb der 
Strafgerichte besondere J u g e n d s c h u t z k a m 
m e r n  geschaffen worden sind. Auch das be
sondere J u g e n d p o l i z e i r e c h t  würde ich in 
das Schutzrecht einbeziehen30).

2. Das Schu l r ech t .  Hier handelt es sich um die 
Erfüllung des durch das Gesetz über die Hitler
jugend erneut bestätigten besonderen Erzie
hungsauftrags der Schule31)-

3. Das J u g e n d a r b e i t s r e c h t .  Es enthalt sein 
Gepräge und seinen Inhalt durch die besondere 
fachliche B e r u f s e r z i e h u n g 32), dj.e sich an 
die allgemeine Erziehung in der Schule an- 
schließt. Diese Berufserziehung hat ihren 
Schwerpunkt in den Betrieben; sie fordert zu- 
gleich einen besonderen S c h u t z  der dort 
tätigen Jugendlichen.

4. Das J u g e n d p f  1 egerecht .  Der Bereich des 
Jugendpflegerechts erfaßt sowohl die f o r 
de r nd e  M i t w i r k u n g  an der Erziehung der 
gesamten Jugend wie die besonderen Erzie
hungsmaßnahmen der J u g e n d h i l f e  iur 
[ugendliche ohne Elternhaus und allgemein tur 
gefährdete Jugendliche. Das 
r u n g s r e c h t  umfaßt dann also alle Maßnah
men zur Unterstützung der körperlichen, gei
stigen und sittlichen Jugenderziehung außerhalb 
der Schule, und zwar insbesondere die Forderung 
durch die G e m e i n d e n 33). Dabei handelt es 
sich allerdings praktisch vvemger um An
wendung von Rechtsvorschriften, als um tat
sächliche Maßnahmen der Förderung. Das J u 
g e n d h i l f  e r ech t  ist gekennzeichnet dadurch, 
daß es die besonderen Maßnahmen zur Ver
stärkung, zum Ersatz oder zur Ablösung der 
regelmäßigen Erziehung und ihrer Erziehungs
mittel enthält. Art und Stärke dieser besonderen 
Maßnahmen bestimmen sich nach dem Maße 
der E r z i e h b a r k e i t  und den Ursachen der 
besonderen E r ?  i e h u n g s b e d u r f 11 g k e i t die
ses Jugendlichen. Der Erziehungsgedanke fuhrt 
daher gerade hier sehr stark zur ^ l l ? ' eseIT 
der dadurch bedingten jugendrechthchcn U n 
t e r s c h e i d u n g  nach Persönhchkeitstypen und 
Erziehungsmaßnahmen, an die sich letzt 
B e w a h r u n g  unerziehbarer Jugendlicher 
schließen muß81).

der Jugenderziehung zum Jugendyeeht recke t, b l|ib^em  
ziemlich umfangreicher Bereich eines allge

reB0)tSVgLribes. die PolVO. zum Schutze der Jugend vom
9. März 1940 (RGBl. I, 499); d.aẑ J °  L^nJuen PoliJe l 

S J T . J ’ Ä  der^ Jugend, her.nsg,

V° ”  J^Näheres^ieeV S ie  b e r t  ,  , 0 . S « « .
824 Ich snreche hier bewußt von f a ,c 1 r *

z i e h  u n s  weil m. E. Erziehung und fachliche Aus
bildung "der Jugendlichen weder in der Schule noch im 
Berufgetrennt werden können. Auch das ist eine wich
t ig e ^ F o lg «  aus dem Persönlichkeits- und Erziehungs-

geS nDazu z. B. F r  i c k ,  „Hitler-Jugend und Gemein- 
Ucn'’ - D ID. 1937, 289; S c h l i n k e ,  „Hitler-Jugend und 
gemeindliche Selbstverwaltung“ : DJD. 1938, 458ff. Vgl. 
auch das Gesetz zur Förderung der Hitler-Jugend-Heim- 
beschaffung und St ei m 1 e: DJD 1939, 329.

so Vgl. näher W i e a c k e r ,  „Der gegenwärtige Stand 
des Jugendhilferechts“ : ZStrW. 58, 53f f . und S i e b e r t ,
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5. Das J u g e n d s t r a f r e c h t .  Es enthält einmal 
das Recht der besonderen Z u c h t  m i t t e l  gegen 
Jugendliche, bei denen der Erziehungszweck 
noch stark im Vordergrund steht; hierher ge
hören der Jugendarrest und die Auferlegung be
sonderer Verpflichtungen. Danach kommt dann 
der Bereich des eigentlichen Jugends t r a f 
rechts; es betont den durch den Sühnezweck 
jeder echten Strafe gebotenen Unterschied zwi
schen der Strafe und den Erziehungsmaßregeln 
des Jugendhilferechts, sucht aber gleichzeitig 
die Strafe erzieherisch auszuwerten* 35).

5. D e r p e r s ö n l i c h e  G e l t u n g s b e r e i c h  
des j  u g e n d r e c h t s

,Wir sprechen auch bei dem persönlichen Gel
tungsbereich des Jugendrechts vom Jugendrecht  
und vom J u g e n d l i c h e n ,  müssen uns aber dar
über klar sein, daß z. B. das Jugendpflege- und 
Jugendhilferecht eine Altersgrenze nach unten gar 
nicht kennt, daß das Schulrecht das Kind vom 6. Le
bensjahre ab erfaßt, daß die Jugenddienstpflicht mit 
dem 10. Lebensjahre beginnt usw. Die obere Alters-

frenze ist vielfach das 18. Lebensjahr, wie über- 
aupt die 14- bis 18jährigen die Kerntruppe des 

Jugendrechts bilden. Man braucht aber nur an die 
Vormundschaft über Minderjährige zu denken, um 
zu erkennen, daß das 18. Lebensjahr wohl eine wich
tige Altersstufe im  Jugendrecht, nicht aber eine ab
solute Begrenzung des Jugendrechts nach oben dar
stellt. Ferner spielt die Behandlung der 18- bis 
21jährigen z. B. im Jugendstrafrecht eine besondere 
Rolle36).

Unabhängig von der persönlichen Grenzziehung 
zwischen Jugendlichen und Erwachsenen in Einzef- 
fragen erklärt aber gerade der Erziehungsgedanke 
die Notwendigkeit einer g r u n d s ä t z l i c h e n  sach
l i c h e n  U n t e r s c h e i d u n g  des J u ge n d  rech ts  
vom E r w a c h s e n e n r e c h t .  Bei Erwachsenen hat 
„Erziehung“  in jedem Falle einen wesentlich ande
ren Sinn als bei Jugendlichen. Im vollen Sinne gibt 
es überhaupt nur bei Jugendlichen eine echte Er
ziehung, und eben deshalb ist der Jugendliche in 
seiner Persönlichkeit kein „kleiner Erwachsener“ , 
auf den die Rechtssätze für Erwachsene einfach ab
gemildert, verdünnt oder ergänzt zur Anwendung 
kommen können, sondern der Erziehungsgedanke 
begründet im J u g e n d r e c h t  eine b es o n de r e  
u nd  n u r  dem J u g e n d r e c h t  v o l l  e i g e n t ü m 
l i che  R e c h t s g e s t a l t u n g ,  wenn es auch natur
gemäß immer Übergänge und Fortwirkungen gibt.

I I I .  Die Wirkungsart des Jugendrechts
1. D ie  p r ä g e n d e  K r a f t  j u g e n d g e m ä ß e r  

R e c h t s g e s t a l t u n g
Die bisherigen Ergebnisse stellen zugleich klar, 

daß mit dem Versuch einer Inhaltsbestimmung, 
Gliederung und Abgrenzung die rechtssystematische 
Erfassung des Jugendrechts noch nicht abgeschlos-

„Grundzüge des deutschen Jugendrechts“ , S. 68 ff. (Zu
sammenstellung des Schrifttums S. 111 ff.).

35) Hierüber bes. S c h a f f s t e i n  in zahlreichen Schrif
ten, z. B. „Erneuerung des Jugendstrafrechts“ , 1936. 
Einzelheiten und Schrifttumsangaben nach dem neuesten 
Stande bei S i e b e r t  a. a.O. S. 81 ff. und S. 115ff.

S6) Neeße,  Leitsätze S. 18, sieht das vollendete 21. Le
bensjahr sogar als die regelmäßige Grenze des Jugend
rechts an, so daß alle Bestimmungen über eine Alters
grenze von 18 Jahren als Ausnahmen zu betrachten seien. 
— Einzelheiten über die Vorschläge zur strafrechtlichen 
Behandlung der sog. „Halberwachsenen“  bei S i e b e r t  
a. a.O. S. 85 ff.
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sen ist. Mindestens ebenso notwendig ist eine 
Stellung der b es o n de r e n  W i r k u n g s a r  ^  
Jugendrechts. Was bedeutet es denn, wenn z . d - ^  
Berufserziehungsverhältnis der Jugendlichen i 
triebe zum Jugendrecht gerechnet werden so ' ^ 
damit also das Jugendarbeitsrecht \
nicht Arbeitsrecht? Ist das Jugendstrafrecht J s
recht oder Strafrecht usw. ? ■ . gnt-

M. E. wäre schon eine derartige, auf ei paS 
weder-Oder abstellende Fragestellung 7  ^ 'rejch, 
Jugendrecht enthält zweifellos einen Kern 
der durch die Jugendgemeinschaft gebilc*e fflein- 
Die Wirkungskraft des aus dieser Jugenaff ^  
schaff und ihrer besonderen Aufgabe abg aUS 
Erziehungsgedankens besteht aber nicht da • n’zelne 
bestimmten Sachbereichen und Ordnungen gr. 
Stücke herauszulösen, sondern das von ¿jaitet 
ziehungsgedanken getragene Jugendrecht cjnlin.
m. E. gerade i n diesen Sachbereichen und  ̂ge- 
gen eine eigentümliche prägende Kraft, es i¡L pa» 
wissermaßen horizontal durch sie hindurc ^g jts - 
Jugendarbeitsrecht ist also Jugendrecht im ^ ra{. 
recht, das Jugendstrafrecht Jugendrecht Rechts 
recht usw. Diese Wirkungsart des Jug ^ 11- 
kann als j u g e n d g e m ä ß e  Ges t a l t ung  ^  ge
zeichnet werden, wobei m. E. dann ehe rugend' 
ziehungsgedanke Inhalt und Grenze des ’’Lgetiä' 
gemäßen“  bestimmt. Die Eigenart de,,,eJnn rnaj1 
rechts käme nicht richtig zum Ausdruck, giocs 
es ausschließlich als Sachgebiet, als e‘ egieten‘ , 
neben anderen Blöcken, anderen „Recht b urn die 
sehen und sich von dieser Vorstellung 3 
Abgrenzung bemühen würde. .wmäße Q?”

Als Beispiele für eine solche jugendg n; <hc 
staltung oder Prägung möchte ich alh ¡¡sdien^* 
jugendgemäße Form des Wehr- und eiitspb,
ist der Jugenddienst; dem Recht auf .* ngl da* 
im Jugendrecht das Recht auf Berufner Beruj? 
jugendgemäße Arbeitsverhältnis ist fßßrt di
erziehungsverhältnis. In anderen / , a[«o-riffeu» ?L 
jugendgemäße Prägung zu ¡nen Refy,f
mehrere Sätze oder Begriffe des allge , er geh° 
in sich auf nehmen und umprägen; ¡sChen
z. B. wohl der Jugendarrest, der ,, onder
ziehung und Strafe“  steht und in dies t j,eZei 
jugendgemäßen Funktion als „Z u c h tm  
net w ird38). ..........

ans. “ ,e5  an

Klar-

W ir leiden allerdings noch heute &)e ¿}emwu iciucu cuicium^o 11VW V» 'ffp aUS uv 1 o] 
daran, daß Feststellungen und B egr»nveräflderi ¡n- 
wachsenenrecht mehr oder weiitS61". ^endrecht 
das Jugendrecht heran oder in 9aS J & <t ni-B- J L
eingetragen werden. Andererseits besteht ß
legentlich auch umgekehrt die Befui verwäsS- h - - - - 5 -  -------- nrechl „ vckönnte-Jugendrecht her das Erwachsenere v 
oder sonst sinnwidrig beeinflußt w ß eCjitS'

2. J u g e n d r e c h t  und  v ö l k i sche
ein he i t  a-frkeit des :jß.

Die starke Betonung der E>gel̂ afnt einer M jßer 
gendrechts und der prägenden n- “  ¡rn W p  
lemäßen Gestaltung steht k e in e s fa -^ ^ ^ g t^ ,  
spruch zu der notwendigen ^ u h ^ — L eb 6viel'
sichernden E i n h e i t  d e r  v ö ‘ f ‘ Pmeii: es j®* ¿nd- 
u n d  R e c h t s o r d n u n g .  Im Geg . des ju» ajie 
mehr gerade die Eigenart und ^» füh ren»  
rechts, zur Gesamtordnung J ^ r e c h t  u n d J J  „ i 'f
Unterscheidung zwischen JugenU ... un 
senenrecht, alle jugendgemäße 0

•») Hierzu z. B. Neeße,  Leitsätze 
„Jugend im Recht“  S. 14; Siebert ,  
des Jugendrechts“ : SozPrax. 1939,1 

88) Näheres Sieber t  a.a.O. S.s»11-

S-
,Zur

d ie^

Webl$System^1
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Zweck, diese Z ie lrich tung des Jugendrechts 
«Mi * ar. zu machen. Die Einheit der Volksgemem- 
ii a“  ist nicht mechanische Gleichheit, sondern 
jOese Einheit verlangt zur Entfa ltung ihrer W ir- 
ungskraft eine natürliche, lebensgesetzliche Glie- 
ru"g- So sehr diese Einheit der Volksgemeinschaft 

unnatürliche T r e n n u n g e n  gefährdet wer- 
fflra ann’ so g ibt es ebenso sicher gemeinschafts- 
DaTrrnae und -entfaltende U n t e r s c h e i d u n g e n ,  
ter? i uSendrecht ist das Ergebnis einer solchen Un- 
sam* eidunS: es ist als0 kein W iderspruch zur Ge- 
1 '^Ordnung, sondern die unerläßliche Folge der 
vom” ,1 & gegliederten Einheit. Es wäre also sowohl 
„1 ; , Jugendrecht wie von der Gesamtordnung her 
lUffrn t verhängnisvolI, wenn die hier geforderte 
Weki-gemäße Betrachtungsweise nicht stets als not- 
<jer a!§e Folge aus der rich tig  verstandenen Einheit 
du r.u °Iks- Und Rechtsordnung empfunden und

^g e fü h rt würde.
kennL rechtssystematische Ausw irkung dieser c r- 
~---unis bewährt sich z. B. wieder bei den Be-

usw.

Arbeit cflb ein J u g e n d s tra fre c h t, weil gerade 
auJ‘ ,srecht und Strafrecht von der Persönlichkeit 
könn 11 und deshalb gar nicht daran Vorbeigehen 
Wach f 11 ’ daß der Jugendliche kein kleiner Er- 
lebens 1 ist> sondern als Persönlichkeit in einer 
s?r r gesetzlichen besonderen Entw icklung eine die- 
Behan ,feildPersönlichkeit entsprechende rechtliche 
°hnp , £ erfahren muß. E in  A r b e i t s r e c h t
°h n 
Uu

ne JuJu g e n d a r b e i t s r e c h t ,  e i n  S t r a f r e c h t  
mir v J u g e n d s t r a f r e c h t  w ä r e  a l so  n i c h t  
A r b e i t 01 J u g e n d r e c h t ,  s o n d e r n  a u c h  v o m  
fa 1 sc^ ® re_cht  u n d  v o m  S t r a f r e c h t  h e r e i n„¿qU VT u 11 U V UUl O L 1 cl 11 CC11L
tiie Finu S. E r g e b n i s .  Darin bestätigt sich wieder 

_ei t  der Vnlbcnrrlniinrr und des völkischen

Erk
R e e lä ^ it  der Volksordnung und des völkischen 

' dle Durchführung echter Glied'Zür
DPurchfi,i!nntn*s der Einheit, wie 
Eichen echter Einheit zur E 

nen Glied“ ” -—

G liederung füh rt 
umgekehrt die 

Erkenntnis der na-
Jerung führt.

Die | e i s p i e I  aus  d e r  R e c h t s p r e c h u n g  
reehts ¡s+e-r Seschilderte W irkungsart des Jugend- 
aatld ej IITl bereich des Jugendarbeitsrechts Gegen- 
dUng (j besonders bemerkenswerten Entschei- 
^  s "G - gewesen39). Es handelte sich um die

S Ä l i l f  des EStrSen. v. 25. Juni 1937: ROSt.71,274. 
0114 Anm , neueres Urt. v. 6. Sept. 1940: AkadZ. 1940, 362 

v°n v. W e b e r  über das „Pflichtjahr“ . Auch

Frage, ob das „Hausw irtschaftliche Jahr“  als E r
zieherverhältnis im  Sinne des § 174 Z iff. 1 StGB, 
anzusehen ist. (Nach dieser V o rschrift werden be
straft u. a. Lehrer und Erzieher, die m it ihren m in
derjährigen Schülern oder Zöglingen unzüchtige 
Handlungen vornehmen.) Das RG. hat sowohl zw i
schen der Hausfrau und der M inderjährigen wie 
auch zwischen dem Ehemann und der M inderjährigen 
ein solches Erzieherverhältnis bejaht. Dieses Er
gebnis ist sicherlich r ich tig ; die Begründung des 
Senats ist aber vom jugendrechtlichen Standpunkt 
aus nicht glücklich.

Das RG. füh rt aus, das Hauswirtschafthche Jahr 
sei ein wesentlicher T e il des nationalsozialistischen 
E r z i e h u n g s w e r k s  und müsse von da her in  sei
nem Wesen bestimmt werden. Dann aber sei es 
nicht angängig, die M inderjährigen, die fü r das 
Hauswirtschaftliche Jahr in  einem Haushalt au l
genommen werden, n u r  von der a r b e i t s r e c h t 
l i c h e n  Seite her zu beurteilen. — Diese Begrün
dung verkennt die soeben geschilderte prägende 
K ra ft des jugendrechtlichen Erziehungsgedankens 
im Arbeitsrecht: Auch und gerade die arbeitsrecht
liche Betrachtung kommt hier zu einem Erziehungs- 
Verhältnis: Der Gegensatz von arbeitsrechtlicher 
und erziehungsrechtlicher Betrachtungsweise w ird  
ja gerade vom J u g e n d a r b e i t s r e c h t  durch das 
Berufserziehungsverhältnis überwunden40).

Das RG. hatte weiter noch zu entscheiden, ob 
auch der Ehemann „E rzieher“  sein könnte, obwohl 
der Ausbildungsvertrag von der Hausfrau im eigenen 
Namen abgeschlossen worden war. Das U rte il sieht 
aber m it Recht darauf, daß der Ehemann als Haus
haltungsvorstand der Hausfrau Rückhalt und U nter
stützung in der Erziehung g ib t und insofern an der 
Erziehungsaufgabe bete ilig t ist, wenn^ er auch bei 
der fachlichen Ausbildung nicht m itw irk t. M it die
sem Ergebnis ist das U rte il g le ichzeitig ein gutes 
Beispiel fü r das Wesen des Berufserziehungsver
hältnisses, das über Inha lt und Parte ibegriff des 
schuldrechtlichen Vertrages w e it hinausgeht41).

hier ist die Begründung noch nicht ganz befriedigend, 
weil immer noch von einem Gegensatz zwischen t r -  
ziehungsverhältnis und arbeitsrechtlichem Verhältnis aus
gegangen wird. , , . .

« ) Damit soll nicht entschieden werden, ob je  des 
Berufserziehungsverhältnis unter § 174 Nr. 1 StGB, taut 
oder ob nicht noch weitere Voraussetzungen — z. ts. tat
sächlich bestehende Erzieherautorität im Emzeitau a

s t T '- r t :  DJD. .941, 24f. und „G rU K M g . 
des deutschen Jugendrechts“ , S. 55 ff.

i0 Zur Einführung des Jugendarrestes in der Ostmark
n ° berstaatsanwalt D r. E r w i n  P i c h l e r - D r e x l e r ,  Gaugruppenwalter Richter und Staatsanwalte,Steyr

*• w
Di» S°rt Und Aufgabe des Jugendarrestes

M .o kVt°- — ------- ---

iJP  eru ’i - 11 a u s j u g e n d l i c h e r  _ ..
a u ifn ,e n d e r  S t r a f t a t e n  fehlt. Er soll die 

f §elti aüt' , en> die zwischen den Erziehungsmaß- 
3  auf der einen Seite und den krim inellen Stra- 

ist« a n d e re n  Seite besteht. M it dem Jugend- 
lcher strp£absichtigt> ein M itte l zur Bekämpfung 

“ afbarer Handlungen zu schaffen, zu deren

Ahndung erzieherische Maßnahmen nicht mehr aus
reichen, bei denen dennoch aber die Anwendung 
krimineller Strafen wegen der mit ihnen verbun
denen das Fortkommen des jugendlichen Rechts
brechers gefährdenden Nachwirkungen noch abge
lehnt werden muß. Es handelt sich um Falle, wo die 
Schockwirkung der Freiheitsentziehung an sich die 
erwünschten Folgen verspricht. Ich habe bewußt 
von einer Lücke des deutschen JGG. gesprochen, 
und zwar nicht deshalb, weil etwa diese Lucke im 
östJGG. nicht vorhanden ist, sondern weil sie sich 
im Geltungsgebiet des ÖstJGG. niemals besonders 
bemerkbar gemacht hat, dies deshalb, weil w ir in 
der sogenannten echten bedingten Verurteilung un
seres § 13 ÖstJGG. eine vorzügliche und vielbe-
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währte Einrichtung besitzen, die es ermöglicht, ohne 
Strafe und nachteilige Folgen den jugendlichen 
Rechtsbrecher wieder auf die rechte Bahn zu führen. 
Es ist nämlich ein unbestreitbarer Erziehungsgrund
satz, daß S t r a f e n  — ich meine hier Strafen im 
weitesten Sinne und verstehe darunter die Zufügung 
jedweden Übels — stets das letzte aud äußerste M it
tel bleiben sollen. Sie sollen erst dann angewandt 
werden, wenn V e r w a r n u n g e n  und in der Folge 
auch A n d r o h u n g e n  von Übe l n  nicht mehr aus
reichen oder keinen Erfolg versprechen. Dieser 
Grundsatz gilt für die häusliche Züchtigung inner
halb der Familie und den Karzer der Schule und 
muß ebenso für die Reaktion der Verwaltungsbehör
den und Gerichte auf strafwürdige Flandlungen 
gelten. Dabei macht es keinen Unterschied, ob es 
sich um kriminelle Strafen handelt oder um solche 
Zuchtmittel, wie etwa der Jugendarrest, die inhalt
lich dennoch Strafen bleiben. Es wäre völlig ver
fehlt, wenn der Jugendrichter Strafen, und zwar 
Strafen in obgeschildertem weiteren Sinne dort ver
hängt, wo nach der Art der Tat und der Persönlich
keit des Täters bloße Verwarnungen (§12 Abs. 3 
ÖstJGG.) oder Androhungen von Übeln (§ 13 Öst- 
JGG.) Erfolg versprechen; ja es könnte in solchen 
Fällen der Vollzug einer Strafe mitunter mehr Scha
den anrichten als nützen. Dies haben die ostmärki
schen Jugendrichter erkannt und daher mit Recht 
von der Einrichtung der echten bedingten Verurtei
lung nach § 13 ÖstJGG. in weitestem Ausmaß Ge
brauch gemacht. Daß sie dies mit bestem Erfolg 
taten, bestätigt der Umstand, daß der Hundertsatz 
der Fälle, bei denen in der Folge der Aufschub des 
Ausspruches über die verwirkte Strafe widerrufen 
werden mußte, verschwindend gering ist (siehe hier
zu H e i d r i c h ,  „Die echte bedingte Verurteilung 
des österreichischen Jugendgerichtsgesetzes in Theo
rie und Praxis“ : DJ. 1941, 103). Immerhin muß aber 
auch der ostmärkische Praktiker auf dem Gebiete 
der Jugendstrafrechtspflege zugestehen, daß sich 
mitunter Fälle ergaben, bei denen im Hinblick auf 
die charakterliche Veranlagung des Jugendlichen, 
etwa seine Verstocktheit, Starrköpfigkeit oder Ein
sichtslosigkeit die Anwendung des § 13 ÖstJGG. 
von vornherein als unzweckmäßig angesehen wer
den mußte, trotzdem aber der Jugendrichter vom 
§ 13 ÖstJGG. Gebrauch machte, weil er sich an
derseits scheute, die kriminelle Arreststrafe wegen 
der mit ihr für die Zukunft des Jugendlichen ver
bundenen nachteiligen Folgen zu verhängen. Es 
waren dies Fälle, wo eine plötzliche und scharfe 
Reaktion auf die Tat Erfolg zu versprechen schien, 
eine Reaktion jedoch, die den Jugendlichen für 
seine Zukunft, falls er sich weiterhin wieder wohl
verhalten sollte, nicht belasten dürfte. Aus die
sen Erwägungen heraus ist die Einführung des 
Jugendarrestes auch im Geltungsgebiet des Öst
JGG. zu begrüßen; dies schon deshalb, weil es 
zweckmäßig erscheint, gerade dem Jugendrichter zur 
Bekämpfung strafbarer Handlungen eine möglichst 
unterschiedliche Auswahl von Mitteln zur Ver
fügung zu stellen, die es ihm ermöglichen, auf die 
individuellen Eigenheiten des jugendlichen Rechts
brechers weitgehendst Bedacht zu nehmen. Vom 
Sprachgebrauch des ostmärkischen Rechtswahrers 
aus gesehen, wäre es vielleicht zweckmäßiger ge
wesen, statt der Bezeichnung Jugendarrest etwa die 
Benennung Jugendkarzer zu wählen, da bei uns 
Arrest eine kriminelle Strafe ist und daher auch der 
Ausdruck Jugendarrest den Beigeschmack einer sol
chen kriminellen Strafe birgt, was gerade der Ge
setzgeber offenbar vermieclen wissen wollte. Die
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inden Jugendarrest betreffende Materie ist bish .^ n_ 
vier Verordnungen und vier allgemeinen Vert g 
gen des RJM. geregelt1). .

Die VO. v. 4. Okt. 1940 selbst gibt k e m e ^
S c h r e i b u n g  der  s t r a f b a r e n  Hand l u n g  ^  
d ie n un m e h r  m i t  J u g e n d a r r e s t  g e,a , 1040 
w e r d en  sol len.  Die DurchfVO. v. 28. No • ^  
bestimmt im § 1 Abs. 2 ganz allgemein, 6 £-ne 
lugendarrest erkannt wird, wenn der w e m  „nelle
Strafe nicht für angezeigt hält (gemeint *st kri ¡n. 
Strafe), dem Jugendlichen jedoch das zlinl 
schaftswidrige seines Verhaltens ^eindringnc
Bewußtsein gebracht werden muß. Weiter v 
linien gibt Punkt 1 der AV. des RJM. v- ' 1243, 
1940, betreffend Jugendrechtspflege, Dh • yer. 
wonach Jugendarrest regelmäßig in den ra 
hängt werden soll, die bisher mit Geldstra > w|Jf. 
oder Gefängnis bis zu drei Monaten g6SU naCh 
den. An Stelle von Haft, bzw. Gefängnis afen- 
der Gleichung des § 3 Abs. 2 des Art. I d_e a .» für 
anpassungsVO. v. 8. Juli 1938 (RGBl. straf6 
das Geltungsgebiet des österr. Strafrechts y 0jlzug 
des einfachen bzw. strengen Arrestes. De rzjtier- 
des Jugendarrestes soll nämlich nach der s0 ge- 
ten AV. des RJM. über Jugendrechtspflcß „ v0n 
staltet werden, daß das zulässige Hochis ^„fer
einem Monat Jugendarrest an Empfindhcn eSf im 
drei Monaten Jugendgefängnis (strenger ^  zu- 
Sinne des österr. Strafrechts) jedenfalls p urCfif- 
rückstcht. Die Richtlinien, die § 1 Abs. 2 y  ¿es 
VO. v. 28. Nov. 1940, bzw. die vorzitierte {ür d,e 
RJM. v. 6. Nov. 1940 geben, treffen jedou gje alit 
Verhältnisse der Ostmark nicht ganz VerUr'
unsere vorzüglich bewährte echte 6e . “doch, daß 
teilung nicht Bedacht nehmen. Daraus J jvfonai 
das Höchstmaß des Jugendarrestes ei nur zur 
beträgt, muß geschlossen werden, daß giclitsi0*} 
Ahndung geringerer, auf jugendlichem „ tin“ 
beruhender Straftaten angewandt werd peilen, ia 
zwar, wie bereits eingangs ausgeführt,.. cureCkU/'f 
dienen die bloße Schockwirkung die A zu be' 
des Jugendlichen vor weiteren Verfehlung feh)ung 
wirken und ihm das Verwerfliche s.einf,n verspr‘ h! 
nachhaltig zum Bewußtsein zu t,nn£L‘)pS Jugea 
Voraussetzung für die Verhängung gjnne 0
arrestes ist, daß ein Jugendlicher 1 ^ eg3nge 
JGG. eine mit Strafe bedrohte Handlung Lebei»s 
hat, der Täter also zur Zeit der Tat d s d jedo 
jahr noch nicht zurückgelegt hatte, t  „  ¿er F ,  
nicht gefordert, daß er auch noch z u r |,flichenJ ' , e. 
Ieitung des Verfahrens oder der ger q  ist- J f 
Scheidung Jugendlicher im Sinne de J Tat 
doch wird, je näher der Täter zur Z bz^•
Vollendung des 18. Lebensjahres ’

1 - « j
r) Es sind dies: Tu£en<*&t
die VO.  z u r  Ergänzung des J ng

r e c h t s  v .4 .Okt. 1940 (RGBl. 1,1336), zur Erg?, y 
die V O. zu r Du r c h f  ü h r u n g aej ^ 154ü ’ ztlrdie V O. z u r D u r c h f ü h r u n g aej ,rq b  1.1, D .V , 2 

des Jugendstrafrechts v. 28. Nov. *940 1 der Xnßl
die Z w e i t e  VO.  z u r  D u r c h f ü h r u n g  (ROPdie Z w e i t e  VO.  z u r  D u r c h t ü n L9 jg4o

Ergänzung des Jugendstrafrechts v. ¿i- 
1608);

dfe D r i t t e  VO.  z u r  Dur ch f üh r ung  ^g41 (R013 
gänzung des Jugendstrafrechts v. ■ es t ”

zur

die D r i t t e  v u .  z u r  u m m . » -- Jan 
Ergänzung des Jugendstrafrechts v.
1,45);

die AV. d. RJM. v. 1. Nov. 1940, J u » ( ^ c tit s '
Ordnung (DJ. S. 1243); i u g en^ rtC

die AV d. RJM. v. 6. Nov. 1940,
r m i r,k £ 1391)’p f l e g e  (DJ. S. 1243); V e r m e ‘ " c  \ W l

die AV. d. RJM. v. 9. Dez. 1940, (DJ L ^ ,
' e r u r t e i l u n g e n  zu J u g e n d a m t  n d di

die AV. d. RJM. v. 11. Dez. 1940, J ^ g2). 
r r e s t  u n d  J u g e n d a r r e s t  (DJ-

Ve
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••t'Jer er zur Zeit des Urteils das 18. Lebensjahr 
„ erschritten hat, die Zweckmäßigkeit des Jugend- 
Iun es als einer gerade auf die geistige Einstel- 
rlnnS Und Entwicklung jugendlicher Personen Be- 
vvp n neJlmenden Strafe bzw. Zuchtmittels fraglich 
p^en. Zur Ahndung von Straftaten jugendlicher 
ersonen, denen der Weg zum Verbrecher bereits 

J ^ ezeichnet ist, kommt die Verhängung des Ju- 
s «aarrestes jedenfalls nicht in Betracht. 
altTn Jugendarrest kann als Wochenendkarzer oder 
de« V?Uerarrest verhängt werden. Das Höchstmaß 

^uerarrestes beträgt einen Monat, das Min- 
, * » 8  eine Woche oder ein Wochenende. Der 
oder”  t re.st wird nac'1 voden Tagen oder Wochen 

auf die Dauer eines Monats bemessen oder als 
hör! * nendkarzer von mindestens einem bis zu 
v a Sr\e,ns vier Wochenenden verhängt (§ 1 der VO.

u.kt. 1940). Die Verletzung dieser Bestimmun- 
östSuDr^e den Nichtigkeitsgrund nach § 281 Ziff. 11 
zeit u ' Verstellen. Bezüglich des Wochenendkar- 
daß “ «stimmt § 5 der DurchfVO. v. 28. Nov._ 1940, 
Wnlk a" s die Freizeit des Jugendlichen nicht in das 
Frei- u ende fällt, die entsprechenden Zeiträume der 
t0r fClt an die Stelle des Wochenendes treten. Wei- 
einp^oij der Wochenendkarzer auch in der Form 
'Verdr ’ b‘s 48 ständigen Jugendarrestes verhängt 
(81 ,u> der auch an Werktagen vollstreckbar ist 
w ocli1' Dl'dten DurchfVO. v. 27. Jan. 1941). Der 
Er „ f.^ndkarzer ist für leichtere Fälle vorgesehen. 
BeSck-LYerhindern, daß der Jugendliche aus seiner 
sen w? llgUng °der seinem Elternhaus herausgeris- 
am c rcl- Der Antritt des Wochenendkarzers erfolgt 
Arbeit.nti abend nach Schluß der Schule oder der 
Zeitig ’ die Entlassung wird am Montag so recht- 
seiner r erfoIgen haben, daß der Jugendliche noch 
ervvai1„7eschäftigung nachgehen kann. Für den vor- 
1940 u n -FaI1 des § 5 der DurchfVO. v. 28. Nov. 

gnt dies entsprechend für die Freizeit.

Zulässigkeit des Jugendarrestes
Jet h ie r VO. v. 4. Okt. 1940 in Verbindung mit 
Bestirn^chfVo- v. 28. Nov. 1940 — die bezüglichen 
Verstrem ngen sind leider auf drei GesetzesstellenTeuf ® 1 ö ih u  le iu c i ¿tui u i  c i 
län'öi!, ~~ ergibt sich, daß J u g e n d a r r e s t  ve r -

a) Werden kann:
(§1 Ai,n Ste l l e  v on  G e f ä n g n i s  ode r  H a f t  
des Art V  der VO. v. 4. Okt. 1940 und §3 Abs. 1 
PtQBl i 0d5r StrafenanpassungsVO. v. 8. Juli 1938

b) a  > 8441);
!>Un " S t e l l e  e i ne r  G e l d s t r a f e ,  mag diese 
[wiehes , einer Strafbestimmung des Deutschen 
Rechts . der nach einer Strafbestimmung des österr. 
«er E;n,n§edroht sein (8 3 Abs. 1 in Verbindung mit 
1940; n edung zu § 10 ' der DurchfVO. v. 28. Nov.

ra f t. S t e l l e  e i n e r  als E r s a t z f r e i h e i t s -  
i ! af t s t r  uf Ve r h ä n g e n d e n  G e f ä n g n i s -  oder  
,^40) rx a 1e (§3 Abs. 1 der DurchfVO. v. 28. Nov.
Vn n a r ll R in  A ----I C-t-Hnfnn nn nnce lill nrC-

D n  \Ö  °  r tü b .  1 UC1 u u i u n v v .  v . « . i w »
YQ. v ft ntac]l § 10 des A rt.I der Strafenanpassungs 
Ustmark , 1938 (RGBL I, 844), für die in der 
jyhen p„-g, lenden Strafbestimmungen des Deut- 

Sr oVu abweichend von den Bestimmungen 
d iheitsst t 29 RStGB. stets auf Arrest als Ersatz- 

Bei-pik zu erkennen ist, kann demnach für 
auf aC 1 der Ostmark in diesen Fällen auch 

8rJest er|.,riesl  als Ersatzfreiheitsstrafe auf Jugend- 
1,10 Ziff i  J* werden, was sich übrigens auch aus 
rVUrch der DurchfVO. v. 28. Nov. 1940 ergäbe. 
,aß üer ,vSe Bestimmung ist übrigens ermöglicht, 
as GeSPt gendrichter auch in den Fällen, in denen 

z zwingend Freiheitsstrafe und Geldstrafe

nebeneinander androht, auf Jugendarrest allein er
kennen kann. Es wird dadurch vermieden, daß 
neben dem Zuchtmittel des Jugendarrestes auf die 
kriminelle Geldstrafe erkannt werden müßte und da
durch das mit der Einführung des Jugendarrestes 
erreichte Ziel, den Jugendlichen, wo dies angängig 
ist, vor krimineller Strafe zu bewahren, vereitelt 
würde;

d) A n  S t e l l e  von  s t r e n g e m  A r r e s t  ode r  
A r r e s t  (§10 Z if f . l der DurchfVO. v. 28. Nov. 
1940);

e) An S t e l l e  e i ne r  nach ös te r r .  S t ra f  r ech t  
zu v e r h ä n g e n d e n  G e l d s t r a f e ;  dies ergibt sich 
aus § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 10 (Einleitung) 
der DurchfVO. v. 28. Nov. 940:;

f) An S t e l l e  e i ner  als E r s a t z f r e i h e i t s 
s t r a f e  für eine uneinbringliche Geldstrafe nach 
österr. Strafrecht zu v e r h ä n g e n d e  A r r e s t 
s t r a f e  (§10 Z if f . l der DurchfVO. v. 28. Nov. 
1940 (vgl. Punkt c).

Es ergibt sich nun die Frage, ob für die Zu
lässigkeit der Verhängung des Jugendarrestes an 
Stelle krimineller Strafen die in den Strafgesetzen 
selbst angedrohten Strafen oder die in concreto zu 
verhängenden Strafen maßgeblich sind. Würde man 
der ersten Ansicht folgen, so ergäbe sich, daß bei 
allen Verbrechen die Anwendung des Jugendarrestes 
unzulässig wäre, weil ihre Strafdrohung auf Ker
ker (§ 12 ÖstStG.) bzw. auf Zuchthaus (§ 5 Abs. 1 
Ziff. 1 des Art. I der StrafenanpassungsVO. v. 8. Juli 
1938 [RGBl. I, 844]) lautet. Dies wäre jedoch schon 
aus praktischen Erwägungen abzulehnen, wobei ich 
nur auf die Zahl von Einsteigdiebstählen, wie etwa 
Diebstähle von Obst aus eingezäunten Gärten oder 
auf die Fälle schwerer körperlicher Beschädigungen 
im Zuge von Raufhändeln verweisen möchte, in 
welchen Fällen in aller Regel gerade die Anwen
dung des Jugendarrestes zweckmäßig und auch aus
reichend sein wird. Maßgebend wird vielmehr die 

• konkrete Betrachtung sein. Es k o m m t  also d a r 
auf  an,  ob auf  G e f ä n g n i s  bzw. s t r e ng e n  
ode r  e i n f a c h en  A r r e s t  zu „ e r k e n n e n “  sein 
wü rde .  Ich verweise in diesem Zusammenhang aut 
die Bestimmung des § 9 des Art. I der vorzitierten 
StrafenanpassungsVO., die im Falle der Umwandlung 
der Freiheitsstrafe in eine Geldstrafe ebenfalls aut 
das Ausmaß der „verwirkten“  Freiheitsstrafe ab
stellt. Da nach § 11 Ziff. 1 OstJGG. statt auf schwe
ren Kerker oder Kerker auf strengen Arrest und 
nach § 8 Abs. 2 des Art. I der vorzitierten Strafenan
passungsVO. bei der Ahndung strafbarer Handlun
gen, die von jugendlichen Personen begangen we - 
den, statt auf Zuchthaus auf Gefängnis zu erkennen 
ist -  es handelt sich hier um eine obhgatonsche 
Änderung der Strafart - ,  würde daher grundsätzlich 
in allen Fällen wo ein Jugendlicher eine kriminell
strafbare Handlung begeht auf J ji f^ ^ v IrV re c h e ?  
werden können, mag nun diese Tat ein Verbrechen, 
ein Vergehen oder eine Übertretung im technischen 
Sinne sein. Dafür, daß auch Verbrechen un tech
nischen Sinne mit Jugendarrest geahndet werden 
können, spricht auch der Umstand, daß §1 Abs. 1 
der VO v 4. Okt. 1940 von „einer mit Strafe be- 
Hrnhten' Handlung“  schlechthin spricht. Ebenso 
snrtcht% l Ab .2 der DurchfVO. v. 28. Nov. 1940 
ganz allgemein von einem „Verhalten“ . Die Fälle, 
in welchen die VO. zum Schutze gegen jugendliche 
Schwerverbrecher v. 4. Okt. 1939 (RGBl. I, 2000) 
Anwendung findet, scheiden sowohl aus der Natur 
der Sache als auch meist schon wegen der zu ver
hängenden Strafart für die Verhängung des Jugend
arrestes aus.

94
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Das Höchstmaß des Jugendarrestes beträgt nach 
§ 1 Abs. 2 der VO. v. 10. Old. 1940 einen Monat, so 
daß die Frage auftaucht, ob Jugendarrest auch noch 
dort verhängt werden kann, wo im Wege des 
§ 265 a OstStPO. die Dauer der Strafe zwar herab
gesetzt werden, jedoch hierbei nicht unter ein Straf
ausmaß von sechs Monaten geschritten werden darf. 
Ich halte in diesen Fällen die Anwendung des Ju
gendarrestes für unzulässig. Dadurch, daß der Ge
setzgeber in bestimmten Fällen erklärt, daß unter 
ein Mindeststrafausmaß von sechs Monaten bzw. 
einem Jahr (§265a OstStPO.) nicht herabgegangen 
werden darf, gibt er klar zu verstehen, daß im Hin
blick auf die Schwere der strafbaren Handlungen 
eine geringere Freiheitsstrafe sowohl aus Gründen 
der Generalprävention als auch aus Gründen der 
Spezialprävention untragbar erscheint. Den gleichen 
Standpunkt vertritt der Gesetzgeber auch bei ju
gendlichen Rechtsbrechern, da §11 Ziff. 2 ÖstJGG. 
nur das Höchstmaß der Freiheitsstrafen herabsetzt, 
dagegen das Mindestmaß, also die Untergrenze in 
keiner Weise verändert. Schließlich aber ist auch der 
Jugendarrest inhaltlich eine Freiheitsstrafe, deren 
zulässiges Höchstmaß von einem Monat nach den 
vorgeschilderten Ausführungen daher zur Ahndung 
solcher strafbarer Handlungen nicht ausreicht. Da
mit ist die A n w e n d u n g  des J u g e n d a r r e s t e s  
für den Geltungsbereich des österr. Strafrechts über
all dort a u s g e s c h l o s s e n ,  wo  i n  S t r a f 
g e s e t z e n  e i n e  M i n d e s t s t r a f e v o n  f ü n f  
J a h r e n  K e r k e r  o d e r  s c h w e r e m  K e r k e r  
o d e r  e i n e  h ö h e r e  M i n d e s t s t r a f e  a n 
g e d r o h t  i st .  Hinsichtlich der in Gesetzen oder 
Verordnungen des Deutschen Reichs enthaltenen 
Vorschriften, deren Geltung sich auf die Reichsgaue 
der Ostmark erstreckt, wird aus den gleichen Er
wägungen die Verhängung von Jugendarrest im 
Hinblick auf die Bestimmung des § 8 Abs. 2 des 
Art. I der StrafenanpassungsVO. v. 8. Juli 1938 
(RGBl. I, 844) dort unzulässig sein, wo im Gesetz . 
Todesstrafe oder lebenslängliches Zuchthaus an
gedroht ist. In der Praxis wird schon wegen der 
Schwere der strafbaren Handlungen in solchen Fäl
len die Anwendung des Jugendarrestes nicht in 
Frage kommen.

Es soll nun vorerst die Bedeutung des Jugend
arrestes in materiellrechtlicher sowie in prozeßrecht
licher Richtung erörtert werden. Nach § 1 Abs. 1 der 
DurchfVO. v. 28. Nov. 1940 ist Jugendarrest ein 
Zuchtmittel. § 2 dieser VO. besagt weiter, daß Ju
gendarrestes keine Strafe ist, insbesondere nicht im 
Sinne der Vorschriften über den Rückfall und das 
Strafregister sowie anderer Vorschriften, die Rechts
nachteile an eine strafgerichtliche Verurteilung 
knüpfen. Jugendarrest unterscheidet sich nach der 
Jugendarrestordnung (AV. d. RJM. v. 1. Nov. 1940: 
DJ. S. 1243) auch in der Art des Vollzuges wesent
lich von den kriminellen Freiheitsstrafen und hat 
auch nicht die Nachwirkungen krimineller Freiheits
strafen zur Folge. Mag Jugendarrest inhaltlich 
auch Freiheitsentziehung (vgl. §6 Abs. 1 der Durchf
VO. v. 28. Nov. 1940) sohin Strafe im weiteren Sinne 
sein, strafrechtlich ist er es nicht. Im  S i nne  des 
m a t e r i e l l e n  S t r a f r e c h t e s  i s t  also der J u 
g e n d a r r e s t  ke i ne  St rafe.  Anders seine prozeß
rechtliche Behandlung. Nach § 10 Ziff. 3 der Durchf
VO. v. 28. November 1940 vertritt der Ausspruch, 
daß auf Jugendarrest oder eine Geldstrafe erkannt 
wird, an deren Stelle für den Fall der Uneinbring
lichkeit Jugendarrest tritt, den Ausspruch über die 
Strafe im Sinne des § 260 Ziff. 3 OstStPO. Ich 
möchte daraus für das Gebiet des Strafprozeßrechts

[Deutsches Recht, Wochenausgabe

die volle Folgerung ziehen: P r o z e ß r e c h t l i c  
J u g e n d a r r e s t  w i e  S t r a f e  zu behande l n -  
verschiedentliche Behandlung des Jugendarres 
materiellrechtlicher und in Prozeßrecht!r ^-twor- 
Ziehung ist wesentlich, da hiervon bei der Bean ^  
tung aller Fragen auszugehen sein wird, di 
aus der Einführung des Jugendarrestes aut de 
biete des materiellen und formellen Strafrech
geben. nar rest

Der A u s s p r u c h ,  daß auf  Jugenda n
oder auf eine Geldstrafe e r k a n n t  w i r d ,  an , 
Stelle für den Fall ihrer Uneinbringlichkeit J r
arrest tritt, v e r t r i t t  a l so de n A u s s p r d c n 
d ie St rafe.  Er ersetzt den im § 260 Znt. _ 
StPO, unter Nichtigkeitsdrohung geforderte ^
Spruch, zu welcher Strafe der Angeklagte v 
wurde. Die Anwendung des Jugendarreste ¡n
wenn dies auch nicht ausdrücklich bestimm ^ ejj 
analoger Anwendung des § 42 ÖstJGG. >n*  ̂ ¿as 
besonders zu begründen sein. Allerdings o u  und 
Fehlen dieser Begründung keinen N ichtige1 & von 
nach § 281 Ziff. 5 ÖstZPO., da nur das Fehun ^  
Gründen für einen Ausspruch über entsrm . ent- 
Tatsachen diesen Nichtigkeitsgrund herste ^  
scheidende Tatsachen aber sind nur s°Iche> , j er 
das Erkenntnis in der Schuldfrage einscnhe ,j-aj.UIn- 
einen bestimmten Strafsatz bedingenden , c{,en, 
stände maßgebend sind, also nur jene 1 . u„ter 
die entweder auf die Unterstellung der * j enden 
das Gesetz oder auf die Wahl des anzuw 
Strafsatzes Einfluß üben (SSt. I, 39).

I I I .  Anfechtung des auf Jugendarrest
lautenden Erkenntnisses s

Was die A n f e c h t u n g d e s  AussP,r.ucb^uf ' 
J u g e n d a r r e s t e s  anlangt, so kann dies 
gende Weise erfolgen: . VC'

a) Im amtsgerichtlichen Verfahren un ^¡g An
fahren vor dem Einzelrichter beim LG. vvi wegeh
fechtung in aller Regel mit der B e r u f u ng ̂ j 0fgen 
des A u s s p r u c h es  ü b e r  die S t r a i  , .^„gs- 
(§464 Ziff. 2 OstStPO. und §17 der Üben {f 3 
VO. v. 28. Febr. 1939 [RGBl. I, 358]). Da Ö h be- 
der DurchfVO. v. 28. Nov. 1940 aUsdruCK AuS- 
stimmt, daß der auf Jugendarrest lau . e des 
Spruch den Ausspruch über die Strafe iw ¡n (Jen 
§ 260 Ziff. 3 OstStPO. vertritt, richtet sic* die An- 
Fällen, wo auf Jugendarrest erkannt vVU . ’ den ;L1 
fechtung dieses Ausspruches analog n . ¡niineBe 
die Anfechtung des Ausspruches einer g 18 dj 
Strafe geltenden Regeln. Da weiter n  pufljd 
vorzitierten überleitungsVO. die Beruht L en o 
der Strafe nunmehr ohne die Beschränkung s,cj, 
§§464 Ziff. 2, 283 OstStPO. zulässig ist, e * beider- 
daß der auf Jugendarrest lautende Aus F> a)s aU , 
seits unbeschränkt, sowohl was das A t, nendkarZ 
was die Art (Daiierarrest oder Wocbe;"  T a t^ J f 
anlangt, angefochten werden kanrV sich
der Verhängung des Jugendarrestes h nur v 0 
Stelle einer kriminellen Strafe kann J ,ju|digten
Qfaatenrm/nH- rlarrporpn flic h t VOIT1 u

irteü
Staatsanwalt, dagegen nicht vom Be- ^ 0jClit 
gefochten werden, da sich dieser hier ^
Schwert erachten kann. , in straff

Es ergibt sich weiter die Frage, <-> ercjeri 
auch aus dem Grunde an^ foCpt ppieitsstrafer?-gSe 
weil nicht an Stelle krimineller Fre vlirde. &  ep 
Geldstrafe auf Jugendarrest e r k a n n t hier kein 
Frage mag deshalb auftauchen, wei habe*1 ^
„Ausspruch auf Jugendarrest“  vor hfV0. / T
daher die Regel des § 10 Ziff. 3 der Durc^ Ar){ecn
28. Nov. 1940 nicht zutrifft, anderseits
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Ung eines Strafurteiles wegen Nichtanwendung des 
Jugendarrestes nicht ausdrücklich für zulässig er- 
paijt wurde, wie dies etwa im § 42 ÖstJGG. für den 
all der Nichtanmeldung der echten bedingten Ver
keilung ausdrücklich geschehen ist. Ich habe je- 

bereits ausgeführt, daß Jugendarrest prozeß- 
echtlich gleich Strafe ist. Daraus muß man die 
olgerung auch für ¿ c n  negativen Fall ziehen, für 
¡ ! Fall nämlich, daß eben auf kriminelle Strafe und 

re u  i-ai'f Jugendarrest erkannt wurde, denn prozeß- 
ciitlich ist eben dann nicht auf die mildeste Straf- 

erkannt worden. Der Umstand, daß die Nicht- 
ÖsHr'r^Ung der Zuchtmittel nach §12 Abs. 2 und 3 
stein/r ke‘nen selbständigen Berufungsgrund dar- 
S 1 a d e c k a, „Das österr. Jugendgerichtsgesetz“ , 
Wera ’ *cann nick* als Gegenargument herangezogen 
and denn das ÖstJGG. stammt erstens von einem 
ru eren Gesetzgeber und zweitens wurde die den 
stän r  arJest behandelnde Materie vollkommen selb- 
nirh?1̂  'n e'genen Verordnungen geregelt und 
IW - mag dies auch für die Rechtswahrer der 
un'dXl? bedauerlich sein — dem ÖstJGG. angepaßt

A ufsä tze 747

Und u, aucnicn sein — UCI"  usijvjvj. angv-ijuiji.
Schl,-lllrn eingebaut. Daraus folgt, daß man mit 
Aiuvp i n aus Bestimmungen des ÖstJGG. auf das 
muß n Un£sgebiet des Jugendarrestes vorsichtig sein 
& io ’ Ai azu kommt noch, daß die Zuchimittel nach 
Zucht * 2  Und ^ ÖstJGG. inhaltlich völlig von dem 
da, Mittel des Jugendarrestes verschieden sind und 
niCL. auch aus diesen Gründen ein Rückschluß 

^ezo£en werden kann. Jene sind inhaltlich 
entvii!rnungen, der Jugendarrest dagegen Freiheits- 
Sinnp 1*?2en> sohin inhaltlich Strafe in weiterem 
dun^ ' Aber auch das ÖstJGG. hat die Nichtanwen- 
iin |doe*Lcchten bedingten Verurteilung, die sonst 
niittpi« ÖstJGG. prozeßrechtlich gleich den Zucht- 
Wirc> n nach §12 Abs. 2 und 3 ÖstJGG. behandelt 
erklärt111/ drdcküeh als selbständigen Berufungsgrund 
eben sA »42 Abs.2 ÖstJGG.). Dies deshalb, weil 
FrejiA 3 ÖstJGG. im Zuge des Widerrufes zu einer 
Schluß Sentz.iebung führen kann, so daß man den 
chen p zu. z‘ehen berechtigt ist, daß aus den glei- 
arrestPrwagUngen die Nichtanwendung des Jugend- 
kriminp„anfechtbar ist. Überdies ist der Ersatz der 
A n a  len Strafe durch den Jugendarrest in seinen 
'nan s , n£en ünd Folgen so bedeutungsvoll, daß 
das R pili11 aus diesem Grunde dem Beschuldigten 
Jugend d?r Berufung wegen Nichtanwendung des 
des C)e?rJi®tes einräumen muß. Der Gesetzgeber 
das Z u ri? ^ ' hätte — enthielte auch das ÖstJGG. 
'Vegen ZliH îttel des Jugendarrestes — die Berufung 
Zugel “Uehtanwendung des Jugendarrestes ebenso 
N in X 6"  ^ ie  wegen Nichtanwendung der echten 

? Verurteilung. Dabei enthält eine „im 
Ber /  ^traie“  schlechthin erhobene Berufung 

-jtes l!*Ung wegen Nichtanwendung des Jugend- 
Ujatio in'npa Aufhebung des Verbotes der refor-

hunktp r? Verurteilung. Dabei enthält eine „im 
auch Ber /  ^ r£de“  schlechthin erhobene Berufung 
ai?estes uug wegen Nichtanwendung des Jugena- 
?atio in' ■ die Aufhebung des Verbotes der refor- 
^3q rn ipius (§ 21 der ÜberleitungsVO. v. 28. Febr.

0 ‘ 358]) sei nur hingewiesen.
aüch r]f ,W°*k! das Erkenntnis auf Jugendarrest als 
sPrüch .-..Ausspruch nach §13 ÖstJGG. den Aus- 
^rtreten i die Strafe nach § 260 Ziff. 3 ÖstStPO.

• üfen \ kann auch deshalb im Punkte der Strafe 
u>cht VoWerden, weil auf Jugendarrest erkannt und 
brauch „  der echten bedingten Verurteilung Ge- 
gekehrt fneî acht wurde. Dies gilt auch für den um- 
N‘chtanu? Fal1- Hierbei wird eine Berufung wegen 
ZagUnsWn(?Ung des Jugendarrestes als Berufung 
aainlich" d,es Angeklagten anzusehen sein. Wenn 

eine au.ch ein Schuldspruch nach § 13 ÖstJGG. 
\>sfJGo \ ruheren Tilgung führen kann (§13 Abs. 3 

erUrtoii,’ so enthält dennoch die echte bedingte 
u,n? immerhin die Gefahr des Widerrufes

aus späteren nach dem Schuldurteil liegenden Grün
den und damit die Gefahr des Ausspruches einer 
kriminellen Strafe. Dabei ist zu beachten, daß im 
amtsgerichtlichen Verfahren und im Verfahren vor 
dem Einzelrichter beim LG. der Staatsanwalt nicht 
befugt ist, zugunsten des Verurteilten zu berufen 
(§465 Abs. 1 ÖstStPO. in Verbindung mit §17 der 
ÜberleitungsVO. v. 28. Febr. 1939 [RGBl. I, 358]). 
Wenn der zu einer kriminellen Freiheitsstrafe ver
urteilte Jugendliche sich durch die Nichtanwendung 
des Jugendarrestes beschwert erachtet, kommt ein 
einstweiliger Antritt der Strafe nicht in Frage. Das 
gleiche gilt dann, wenn der Verurteilte keine Be
rufung ergriffen hat, der Ankläger aber seine Be
rufung gegen die Anwendung des Jugendarrestes 
richtet (§ 466 letzter Abs. ÖstStPO.).

b) Als weiteres Rechtsmittel kommt im schöf
fengerichtlichen Verfahren die N i c h t i g k e i t s 
b e s c h w e r d e  aus dem G r u n d e  des §281 
Z i f f .  11 ÖstStPO.  in Betracht. Dieser Nichtig
keitsgrund wird dann gegeben sein, wenn das Ge
richt wegen eines Verbrechens auf Jugendarrest er
kannt hat, bei dem, wie oben ausgeführt, wegen der 
Höhe der angedrohten Sttafe der Milderungsbefug
nis des Richters unüberschreitbare Grenzen gezogen 
sind (§ 265a ÖstStPO. und §8 Abs.2 des Art. I der 
StrafenanpassungsVO. v. 8. Juli 1938 [RGBl. 1,844]). 
Auch die Verletzung der Bestimmungen nach § 1 
Abs.2 der VO. v. 4. Okt. 1940 über das Ausmaß 
von Dauerarrest und Wochenendkarzer würde Nich
tigkeit nach §281 Ziff. 11 ÖstStPO. begründen.

c) Schließlich ist zu prüfen, ob im schöffengericht
lichen Verfahren die Tatsache, daß gegen einen Ju
gendlichen an Stelle der kriminellen Strafe auf Ju
gendarrest zu Unrecht erkannt oder nicht erkannt 
wurde, mit dem N i c h t i g k e i t s g r u n d  nach §20 
der  Ü b e r l e i t u n g s V O .  v. 28. Febr. 1939 (RGBl.I, 
358) angefochten werden kann. Ich möchte die Zu
lässigkeit einer solchen Anfechtung bejahen. Schon 
der Umstand, daß die Tatsache der Anwendung 
bzw. Nichtanwendung des Jugendarrestes wegen des 
Eintrittes bzw. Ausfalles der nachteiligen Folgen von 
ungeheurer Bedeutung ist, spricht für meine An
sicht. Dazu kommt noch die Unterschiedlichkeit des 
Vollzuges. Der Ausspruch des Jugendarrestes an 
Stelle einer kriminellen Strafe stellt daher eine Um
wandlung der Strafe dar, ja er geht über den Rah
men einer Strafumwandlung bei weitem hinaus, da 
die Folgen der Umwandlung einer Arreststrafe in 
Jugendarrest bedeutend schwerwiegender und ge
wichtiger sind als etwa die Umwandlung einer Arrest
strafe in eine Geldstrafe. Schließlich sprechen für 
meine Annahme auch rein grammatikalisch die Woite 
„an Stelle von Gefängnis oder Haft“  J I 
der VO v 4. Okt. 1940 bzw. entsprechend m § 3 
Abs. 1 Und §10 Ziff. 1 der DurchfVO v. 28 Nov. 
1940 die völlig gleichbedeutend sind mit dem Worte 
„statt auf Kerker“  in Art. VI der Strafprozeßnovene 
1918 (StGBl. Nr. 93), dessen zu Unrecht erfolgte 
Anwendung oder Nichtanwendung den gegenständ
lichen Nichtigkeitsgrund darstellt. Wenn die Um
wandlung einer kriminellen Strafe in eine andere 
kriminelle Strafe den Nichtigkeitsgrund des § 20 der 
vorzitierten ÜberleitungsVO. darstellt, muß dies um 
so mehr gelten, wenn an Stelle einer kriminellen 
Strafe ein Zuchtmittel verhängt wird.

IV . Bedingte Verurteilung und Rückfall
Nach der VO. v. 4. Okt. 1940 mochte es noch 

fraglich sein, ob die Vollziehung des Jugendarrestes 
auf Grund des Geset zes  ü b e r  die b e d i n g t e

94*
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V e r u r t e i l u n g  v. 23. Juli 1920 (StGBl. N r.373) 
vorläufig aufgeschoben werden kann. Die Anwen
dung des Gesetzes über die bedingte Verurteilung 
wäre jedoch gerade bei Jugendarrest kaum zweck
voll gewesen, weil sie mit dem eigentlichen Ziel des 
Jugendarrestes, der eine sofortige und unmittelbare 
Reaktion auf die Straftat darstellen soll, nicht in Ein
klang zu bringen ist. § 11 Ziff. 2 der DurchfVO. vom 
28. Nov. 1940 bestimmt daher ausdrücklich, daß die 
Vollziehung des Jugendarrestes und die Vollziehung 
einer Geldstrafe, an deren Stelle für den Fall ihrer 
Uneinbringlichkeit Jugendarrest verhängt worden ist, 
nicht auf Probe aufgeschoben werden könne (§ 1 
Ges. über die bedingte Verurteilung v. 23. Juli 
1920 [StGBl. Nr. 373]). Die Vollstreckung einer über 
einen Jugendlichen erkannten kriminellen Strafe, zu
mal auch einer Geldstrafe, an deren Stelle für den 
Fall der Nichteinbringlichkeit nicht auf Jugendarrest 
erkannt wurde, kann auch weiterhin unter Anwen
dung des vorzitierten Gesetzes über die bedingte 
Verurteilung aufgeschoben werden. Die für die An
wendung der Aussetzung der Vollstreckung einer 
Freiheitsstrafe nach § 10 JGG. für das Deutsche 
Reich v. 16. Febr. 1923 aufgestellte Beschränkung 
des §8 der DurchfVO. v. 28. Nov. 1940 gilt für 
die bedingte Verurteilung der Ostmark nicht, da die 
Bestimmung des § 8 der vorzitierten DurchfVO. nicht 
unmittelbar anwendbar ist (§10, Einleitung, der 
DurchfVO. v. 28. Nov. 1940) und eine analoge Be
stimmung für die Reichsgaue der Ostmark nicht 
getroffen wurde. Es wäre auch nicht zweckmäßig, 
gerade bei Jugendlichen die Anwendung des vor
zitierten Gesetzes über die bedingte Verurteilung 
auszuschließen, denn die Erfahrungen, die in der 
Ostmark mit dieser Einrichtung gemacht wurden, 
sind günstig. Die bedingte Verurteilung, am rich
tigen Platz angewandt, hat sich zweifellos bewährt. 
Daß auch die nach reichsrechtlichen Vorschriften 
in der Ostmark verhängte Gefängnisstrafe unter An
wendung des Gesetzes über die bedingte Verurtei
lung aufgeschoben werden kann, hat das RG. aus
drücklich entschieden (RG. v. 12. Juli 1940, 6D284;  
DR. [Wiener Ausgabe], Ev.-Bl. Nr. 370/40). Die An
wendung des Gesetzes über die bedingte Verurtei
lung bei Jugendarrest jedoch würde im Hinblick 
auf §11 Ziff. 2 der DurchfVO. v. 28. Nov. 1940 
eine Überschreitung der Strafbefugnis darstellen 
(§281 Ziff. 11 ÖstStPO.).
' Daß die echte b e d i n g t e  V e r u r t e i l u n g  des 

§13 Ös t JGG.  durch die Einführung des Jugend
arrestes keineswegs entbehrlich geworden ist, sei 
hier nochmals betont. Die DurchführungsVO. vom 
28. Nov. 1940 bestimmt jedoch ausdrücklich im § 10 
Ziff. 2, daß der Ausspruch des zu verhängenden 
Jugendarrestes oder einer verwirkten Geldstrafe, an 
deren Stelle für den Fall ihrer Uneinbringlichkeit 
Jugendarrest zu treten hätte, nicht auf Probe (§ 13 
ÖstJGG.) aufgeschoben werden könne. Dies bedeu
tet mit anderen Worten, daß, wenn der Ausspruch 
des Jugendarrestes zweckmäßig und am Platze er
scheint, die echte bedingte Verurteilung nicht an
gewandt werden soll. Ein Ausspruch dahingehend, 
daß der Ausspruch und die Vollziehung des ver
wirkten Jugendarrestes gemäß § 13 ÖstJGG. auf
geschoben wird, würde die Nichtigkeit nach § 281 
Ziff. 11 ÖstJGG. darstellen. Selbstverständlich kann 
auch, wenn dem Antrag des Staatsanwaltes auf 
Widerruf der echten bedingten Verurteilung nach 
§§ 13 Abs. 3, 42 Abs. 3 ÖstJGG. stattgegeben wird, 
nicht etwa nunmehr an Stelle einer kriminellen 
Strafe aut Jugendarrest erkannt werden, denn § 13 
Abs. 3 ÖstJGG. bestimmt ausdrücklich, daß, wenn

sich innerhalb der Probezeit zeigt, daß die Be 
rung durch andere Maßregeln nicht erzielt wer“ 6 
kann, die „Strafe“  (in materiellrechtlichem 8irmo 
auszusprechen und zu vollziehen ist. Es ist also g 
radezu Grundbedingung des Widerrufes, dal) 
Besserung eben durch keine andere Maßregel 
durch kriminelle Strafe erzielt werden kann.

Im Verhältnis zur echten bedingten Verurteil« B 
scheint mir jedoch ein Umstand beachtlich, der 
zwingt, bei der Anwendung des Jugendarrestes 
sichtig zu sein. Wenn der Jugendarrest verhängsicntig zu sein, wenn uci jugum auw . .
und Verbüßt ist, hat damit der Richter auch sei 
Macht endgültig erschöpft. Er ist nicht mehr in 
Lage, das weitere Verhalten des Jugendhchei 
werten und strafrechtlich zu berücksichtigen
der lugendarrest wirkungslos, so muß der K >■ 
nun ‘zuwarten, bis der Jugendliche neuerlicn j 
strafbare Handlung begeht. Ich zeige folgende» g 
auf: Der Jugendliche wird wegen Obstdiebs1 
mit Jugendarrest belegt; in der Folge Bege*1 n 
miliendiebstähle, die jedoch nicht verfolgt 
können, weil ein Verfolgungsantrag nach § bc. 
JGG. beim Staatsanwalt nicht gestellt.wird.. t. ^  
steht keine Möglichkeit, aus diesem Verhalten ^  
Jugendlichen die strafrechtlichen Folgerung y or. 
ziehen. Hier gerade zeigen sich die gewaltige! ^  
teile der echten bedingten Verurteilung, die en ^  
warten neuerlicher strafbarer Handlungen ^  
nötig macht, bei der es vielmehr genügt, ng 
innerhalb der Probezeit zeigt, daß die Be , er- 
durch andere Maßregeln als Strafe nicht erz1 Hahef 
den kann. Im gegenständlichen Falle könnt ,0 q, 
trotz des mangelnden Antrages nach § iJjuiig 
der Widerruf der echten bedingten verun An- 
ausgesprochen werden. Man wird daher vor 
wendung des §13 ÖstJGG. dort den , gan- 
dem Jugendarrest geben müssen, wo nacn . e0d- 
zen Sachlage, der Art und Veranlagung des 
liehen feststeht, daß eine dauernde Besseim* die 
richtige Beurteilung des Jugendlichen nur a , {ö.

lünncrpn Reohachtung u n , .n„n .

des §176 Ib  ÖstStG. ist ein auf Ju£e"?fvO . von1 
tendes Erkenntnis zufolge § 2 der DurcmVohj ju- 
28. Nov. 1940 nicht zu berücksichtigen, o o  slCh 
gendarrest inhaltlich Strafe ist. 0 ‘es „ JLq . aüS" 
übrigens schon daraus, daß §176 Ib  ösjb ke-
drücklich verlangt, daß der Tater .priellreciitkc1?’ 
straft“  wurde, Jugendarrest aber matericn ZuC|it' 
wie früher ausgeführt, keine Strafe, s° ' , , tverständ 
mittel ist (§281 Ziff. 10 ÖstStPO.)..Selbst #
lieh aber kann ein auf Jugendattest ^ ß jg
kenntnis für die Beurteilung der Gewöhn ln: 
keit eines strafbaren Verhaltens ver zU eln
da auch ein Verhalten, das nicht einmal _  eg  
gerichtlichen Schuldfestsetzung geführt n Q tfst 
wegen Unmündigkeit zur Zeit J f^ lß ig k e *1 
JGG.) — zur Beurteilung der Gewohnt 
herangezogen werden kann.

V. Vereinfachtes Verfahren und
beschleunigte Aburteilung s

Soll durch die Verhängung e k j
das m it seiner E in führung S Ä
ernsten und unm itte lbar der ^nötig, df^det>
Wirkung erreicht werden, so is t es wende»dd®e 
Feststellung der Schuld und des an u ^  d 
Zuchtm itte ls des Jugendarrestes sowohl end a r f f S  
Vollstreckung und der Vo llzug  des J d,e
der T a t möglichst unm ittelbar folgen
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Erwägungen trifft die DurchfVO. v. 28. Nov. 1940 
l1?. § 11 Bestimmungen über die beschleunigte Durch
führung des Verfahrens und die sofortige Vollstrek- 
*Un£ des Jugendarrestes. § 11 Abs. 1 der DurchfVO. 
uh^m' Nov‘ 1940 bestimmt, daß, wenn eine Ver
keilung zu Jugendarrest oder zu einer Geldstrafe 
u erwarten ist, an deren Stelle für den Fall ihrer 
neinbringlichkeit Jugendarrest tritt, auch in Ju- 

& hdsachen das vereinfachte Verfahren in Verbre- 
.. und Vergehensfällen (§§483 ff. ÖstStPO.) 
h;c o le beschleunigte Aburteilung nach §17 Ziff. 1 
D ^er DurchfVO. zur ZuständigkeitsVO. vom

Marz 1940 (RGBl. I, 489) angewandt werden 
Kann ... r , . A -___ :___
i. iyau (KvJDi. i, angewunui w cm ui

Damit ist die Bestimmung des § 483 Abs.4
‘-3 ÖstStPO., die das vereinfachte Verfahren bei s n ^ ._ . ---------------------------------- 3 0g t_

, durch-
Tatsächlich hatte das Verbot der Unzu- 

Sa , -  ej t  des vereinfachten Verfahrens in Jugend- 
1 le» in dem Augenblick seine Bedeutung verloren, 

lQTiw? §33 der VereinfachungsVO. v. 1. Sept. 
ScijJtRQBI. I, 1658) die Beiziehung von Jugend- 
,<■ ben wegfiel. Es wäre wünschenswert, wenn

. ^s i5u j u ., die aas vereinracnte verrann 
Künstle,. Nichtigkeit des Urteils (§281 Z iff.: 
broche i^SCudsachen als unzulässig erklärt, i

cj, cs Verbot zur Gänze aufgehoben würde, was 
bCrl Anpassung an die Verhältnisse des Altreichs
;VQeuten würde (vgl. § 1 und 3 der Zuständigkeits- 

* "V". ^  1 P * .. 1 n /t r D Fl  D I T A  nCtl\N- v- 21. Febr. 1940 [RGBl. I, 405]).
Ziff i eni das beschleunigte Verfahren nach § 17 
kejt '\  der obzitierten DurchfVO. zur Zuständig- 
reris VD- die Zulässigkeit des vereinfachten Verfah- 

' ?Ur Voraussetzung hat, also gewiss
wn« j Scbleunigte Abart des vereinfacl----  --------
äer 'la]'stellt, ist der Schluß berechtigt, daß auch

rens

« K J » .  Abs. 2 der DurchfVO. v. 28. Nov. 1940
fahrp^or! ‘Se Vollstreckung für das vereinfachte Ver
ö d e n  ¡g|echtllin ZU’ wenn auf Jugendarrest erkannt

Abs3? ?  485 ÖstStPO. in Verbindung mit §486 
rufu'ro. OftStPO. kann die Ratskammer über An- 
VerfaF durch den Einzelrichter das vereinfachte 
klärpt rt,n in bestimmten Fällen für unzulässig er-

a) ’ dles
Hehrn̂ .et?n nach den Umständen des Falles anzu- 
strafe v 1St’ da^ strengere Strafe als eine Freiheits- 
häno'pn 011 einem Jahr oder eine Geldstrafe zu ver-

b) wPSein Wcrde (§ 483 Abs. 1 ÖstStPO.); 
ludest e° s° icber Verbrechen, die im Gesetz mit 
stren!W<-'ns fünfjähriger Kerkerstrafe oder einer 
OstStppf11 ^bafe bedroht sind (§ 483 Abs. 4 Ziff. 1 
atlPass,, ’ sicIie auch § 4 des Art. 1 der Strafen-

c) wingsV° -  v. 8- Juli 1938 [RGBl. I, 844]); 
namentrgiCn tler im §483 Abs.4 Z if f .2 ÖstStPO.

d) p,, * aufgcfiihrten strafbaren Handlungen. 
Achter V taucht nun die Frage auf, ob der Einzel- 
ei*ihoIen16 Entscheidung der Ratskammer auch dann 
Unzt>läss‘ Und c!'ese das vere‘nfachte Verfahren für 
daß e* 'S erklären kann, wenn sie der Ansicht sind, 
e[Warten • Jugendarrest lautendes Urteil nicht zu 
¡Jie r w  ,'?!• Dagegen spräche die Tatsache, daß 
Stp0u urchfv°. v 28. Nov. 1940 den §485 Öst- 
or2änztp1C l t . durch eine entsprechende Verweisung 
? afrecl’t 'V’e dies der Gesetzgeber anläßlich des 
düfci, , i j S pUdcrungsgesetzes 1934 tat. Damals wurde 
bstStprA Einfügung des vierten Absatzes des § 483 
gl%de • e‘ne Erweiterung der Unzulässigkeits- 
Seber ,• ^genommen und hat damals der Gesetz- 
*Uf 8 4ä!J §485 ÖstStPO. an Stelle der Verweisung

Abs. 1 ÖstStPO. die Verweisung auf § 483

Abs. 1 und 4 ÖstStPO. treten lassen. Ich glaube aber 
nicht, daß der Gesetzgeber durch Unterlassung einer 
entsprechenden Novellierung des § 485 ÖstStPO. 
darlegen wollte, daß die Ratskammer nicht berech
tigt sei, die Einleitung des vereinfachten Verfahrens 
aus dem Grunde abzulehnen, weil Jugendarrest nicht 
zu erwarten sei, wie sehr es vielleicht auch zu be
grüßen wäre, wenn die Prüfung dieser Voraus
setzung dem pflichtgemäßen Ermessen des Staats
anwaltes überlassen worden wäre, ebenso wie dies 
hinsichtlich der Voraussetzungen für die Einleitung 
des vereinfachten Verfahrens nach § 483 Abs. 2 Öst
StPO. geschehen ist.

Für die Annahme, daß die R a t s k a m me r  zur  
Ü b e r p r ü f u n g  der  F r age  der  Z u l ä s s i g k e i t  
des v e r e i n f a c h t e n  V e r f a h r e n s  aus dem 
G r u n d e ,  w e i l  J u g e n d a r r e s t  zu e r w a r t e n  
sei ,  b e r e c h t i g t  i s t ,  spricht rein grammatikalisch 
die Tatsache, daß im § 2 der VO. v. 4. Okt. 1940, 
der allerdings nicht die Ostmark betrifft, ausdrück
lich das Wort „zulässig“  gebraucht wird. Weiter 
aber — und dies scheint mir der gewichtigere Be
weis — spricht für meine Annahme die Tatsache, 
daß §11 Abs. 1 der DurchfVO. v. 28. Nov. 1940 
bestimmt, daß die H a u p t v e r h a n d l u n g  n u r  
dann  abz u b r e c he n  i s t  (§488 Ziff. 8 ÖstStPO.),
w e n n d e r R i c h t e r e i n e S t r a f e f ü  r a n g e m e s 
sen h ä l t ,  d ie  er n i c h t  v e r h ä n g e n  kann.  Dies 
wäre auch ohne diese Bestimmung des § 11 der 
DurchfVO. v. 28. Nov. 1940 schon nach § 488 
Ziff. 8 ÖstStPO. selbstverständlich gewesen. Wozu 
also die Wiederholung und Bekräftigung der Be
stimmung des § 488 Ziff. 8 ÖstStPO., soll sie nicht 
überflüssig sein. Die Annahme, daß durch sie das 
Recht des Einzelrichters nach § 17 Ziff. 3 der 
DurchfVO. zur ZuständigkeitsVO. v. 13. März 1940 
(RGBl. I, 489), auch noch in der Hauptverhandlung 
bis zur Verkündung des Urteils die beschleunigte 
Aburteilung abzulehnen, wenn sich die Sache hierzu 
nicht eigne, aufgehoben werden soll, ist, wie später 
ausgeführt werden wird, verfehlt. Welches ist also 
der Sinn dieser Bestimmung? Wäre die Ratskammer 
nicht berechtigt, das vereinfachte Verfahren als un
zulässig abzulehnen, weil nach ihrer Ansicht Jugend
arrest nicht zu erwarten sei, so könnte um so 
weniger dem Einzelrichter in der Hauptverhandlung 
das Recht zustehen, aus diesen Erwägungen die 
Hauptverhandlung abzubrechen. Es muß daher der 
Schluß e contrario gezogen werden. Daraus, daß der 
Gesetzgeber dem Einzelrichter ausdrücklich das 
Recht vorenthält, die Abrechnung der Hauptver
handlung aus den erwähnten Erwägungen zu be
schließen, ergibt sich, daß der Ratskammer das 
Recht zustehen muß, aus diesen Erwägungen die 
Einleitung des vereinfachten Verfahrens als unzu
lässig abzulehnen. Auch wenn man die Gründe 
überdenkt, die dazu führten, das vereinfachte Ver
fahren dann zuzulassen, wenn Jugendarrest i \ x  ei
warten sei, bestätigen die Richtigkeit dieser Losung 
Das vereinfachte Verfahren soll nur dann eingeleitet 
werden, wenn tatsächlich auch nach Ansicht des Ge
richtes die Wahrscheinlichkeit besteht, daß auf Ju- 
eendarrest erkannt wird. Nur für diesen Fall soll 
eine Ausnahme von dem Verbot der Unzulässigkeit 
des vereinfachten Verfahrens in Jugendsachen nach 
8 483 Abs.4 Z if f .3 ÖstStPO. gemacht werden, um 
die Schlagkraft des Zuchtmittels des Jugendarrestes 
zu erhöhen. Die Ratskammer wird daher berechtigt 
sein, das vereinfachte Verfahren als unzulässig ab
zulehnen, wenn nach ihrer Ansicht Jugendarrest 
von vornherein nicht zu erwarten ist. Hat sich aber 
einmal der Einzelrichter in das Verfahren eingelas-
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sen, dann soll er aus Gründen der Zweckmäßigkeit 
und Prozeßökonomie eben nicht mehr aus solchen 
Erwägungen heraus die Hauptverhandlung abbre
chen dürfen; er hat dann die ihm angemessen schei
nende Strafe zu verhängen, soweit eben diesbezüg
lich seine Machtbefugnis reicht. Da ausdrücklich 
vom Gesetzgeber ausgesprochen wird, daß die 
Hauptverhandlung nur dann abgebrochen werden 
kann, wenn der Richter eine Strafe für angemessen 
hält, die er nicht verhängen kann, ist der Einzel
richter auch nicht mehr berechtigt, im Urteil die 
Unzulässigkeit des vereinfachten Verfahrens aus die
sem Grunde nach § 488 Ziff. 10 ÖstStPO. auszuspre
chen, denn die Frage, ob das vereinfachte Verfahren 
zulässig ist, weil Jugendarrest zu erwarten ist oder 
nicht, ist eben vom Gesetzgeber im Zusammenhang 
mit dem im §488 Ziff. 8 ÖstStPO. bezeichneten 
Grunde erörtert worden.

Die Voraussetzungen für die Zulassung eines 
Antrages auf b e s c h l e u n i g t e  A b u r t e i l u n g  
sind vorerst dieselben wie für die Zulässigkeit des 
vereinfachten Verfahrens, da, wie vorher ausgeführt, 
der Antrag auf beschleunigte Aburteilung zur Vor
aussetzung hat, daß ein Strafantrag im vereinfach
ten Verfahren gestellt werden kann. Während aber 
das vereinfachte Verfahren nicht deshalb abgelelmt 
werden kann, weil die Voraussetzungen nach §483 
Abs. 2 ÖstStPO., wie voraussichtlich leichte Erweis
lichkeit der Schuld, Anzeige auf Grund dienstlicher 
Wahrnehmungen einer im § 68 östStG. genannten 
Person usw., fehlen, ist dann, wenn der Antrag auf 
beschleunigte Aburteilung mit dem Strafantrag im 
vereinfachten Verfahren verbunden wird, der Einzel
richter (hier bedarf es der Anrufung der Ratskam
mer nicht!) berechtigt, die beschleunigte Aburtei
lung abzulehnen, wenn sich die Sache hierzu nicht 
eignet (§17 Ziff. 3 der DurchfVO. zur Zuständig- 
keitsVO. v. 13. März 1940 [RGBl. I, 489]). Wann 
sich das Verfahren hierzu nicht eignet, besagt §17 
Ziff. 1 dieser VO. Er bestimmt, daß der Staatsanwalt 
dann den Antrag auf beschleunigte Aburteilung 
stellen kann, wenn der Sachverhalt einfach und die 
sofortige Aburteilung möglich ist. Den Antrag des 
Staatsanwaltes auf beschleunigte Aburteilung kann 
also der Einzelrichter in dieser Richtung auf seine 
Zulässigkeit überprüfen und dann ablehnen, wenn 
die eben erwähnten Voraussetzungen mangeln. Nach 
§ 17 Ziff. 3 der vorerwähnten VO. steht dem Einzel
richter dieses Recht auch noch in der Hauptver
handlung, und zwar bis zur Verkündung des Urtei- 
les zu, W ird die beschleunigte Aburteilung abge
lehnt, so ist nach §17 Ziff. 3 letzter Satz der vor
zitierten VO. zu verfahren, doch bleibt es bei der 
Durchführung im vereinfachten Verfahren. Es ergibt 
sich nun die Frage, ob auch in den Fällen, wo der 
Staatsanwalt mit dem Strafantrag im vereinfachten 
Verfahren den Antrag auf beschleunigte Aburteilung 
aus der Erwägung verbunden hat, weil nach seiner 
Ansicht die Verhängung von Jugendarrest zu er
warten ist, d e r E i n z e l r i c h t e r  auch noch in 
der  H a u p t v e r h a n d l u n g  b e r e c h t i g t  i s t ,  die 
b e s c h l e u n i g t e  A b u r t e i l u n g  abz u l e h ne n ,  
w e i l  der  S a c h v e r h a l t  n i c h t  e i n f ac h  und 
die s o f o r t i g e  A b u r t e i l u n g  n i c h t  m ö g l i c h  
i s t ,  oder ob^dem die Bestimmung des §11 der 
DurchfVO. v. 28. Nov. 1940 entgegensteht, da diese 
ausdrücklich bestimmt, daß die Hauptverhandlung 
nur dann abzubrechen ist, wenn der Einzel
richter eine Strafe für angemessen hält, die er nicht 
verhängen kann, die also seine Strafbefugnis über
schreitet. Um diese Frage beantworten zu können, 
muß man auf den Sinn der Bestimmung des §11

der DurchfVO. v. 28. Nov. 1940 zurückkommen. 
§11 der DurchfVO. v. 28. Nov. 1940 will nichts an
deres besagen, als daß der Einzelrichter, wenn 
in der Hauptverhandlung den Sachverhalt her . 
genügend geklärt hat und auch weitere Ermu 
gen über die Persönlichkeit des Täters nicht m 
notwendig erscheinen, die Sache also spruchrei > 
dann nicht deshalb die Hauptverhandlung abbre 
darf, weil er eine andere Strafe als Jugcndar 
für angemessen erachtet. Dies wäre Pr0Z<r!ju7iff 3 
nomisch. Der Sinn der Bestimmung des § Yo März 
der DurchfVO. zur ZuständigkeitsVO. v. 130 
1940 (RGBl. I, 489) bewegt sich nun genau in 
gleichen Richtung, ja er bedeutet nichts ai 
als eine Fortsetzung und Ergänzung des im '3 
der DurchfVO. v. 28. Nov. 1940 zum Ausdruck « 
brachten Gedankens. Die Abbrechung der n  L  
Verhandlung soll hier gerade deshalb durchg j 
werden, weil die Sache eben nicht spruchreif 1 
daher im beschleunigten Verfahren nicht  ̂
geführt werden kann. Daraus ergibt sich, dau j, 
§11 der DurchfVO. v. 28. Nov. 1940 dem pnz 
richter nicht das Recht genommen wird, aucn 
in der Hauptverhandlung die beschleunigte g 
urteilung — nicht etwa aber auch die Durchiu 
des vereinfachten Verfahrens! — abzulehnen, ^  
nicht, weil nach seiner Ansicht Jugendarres jiaĵ  
zu erwarten ist, wohl aber, weil der Säen ^  
nicht einfach und eine sofortige Aburteilung £[. 
möglich ist. Die gegenteilige Ansicht würde zu 
Rechtsverschiedenheit zwischen Altreich un ^  
mark in der Anwendung der beschleunigte ^  
urteilung führen, da für das Rechtsgebiet c - (s 
reichs eine Beschränkung des Rechtes des b 
richters, die Aburteilung im beschleunigten be 
ren auch noch in der Hauptverhandlung ¿ br 
schließen (§30 der ZuständigkeitsVO. v. Z1- u \ c t  
1940 [RGBl. I, 405]), nicht getroffen wurde- ^  
eine Rechtsverschiedenheit zwischen A l,reiizgeber 
Ostmark herbeizuführen, kann vom GeseZfsaUs' 
nicht gewollt sein; auch muß bei jeder Oese 
legung nebst dem Streben der Anpassung 0ß. 
setzes an die Bedürfnisse der Praxis “ i j  ) sein
deutsche Rechtsvereinheitlichung- oberstes z- efl 

Auch das vereinfachte Verfahren ist ein Ver 
in Jugendsachen. Dies gilt auch dann, wen^ , jjjen 
trag auf beschleunigte Aburteilung damit ver ¿es 
wurde. Die verfahrensrechtlichen Bestimmung ,^. 
ÖstJGG. (§§20ff. ÖstJGG.) sind daher anzuw fiber 
Besonders sei verwiesen auf die Bestimm« Mq 0-)> 
die Bestellung von Jugendrichtern (§ 27 u^ U egen 
die abgesonderte Führung des Verfahren jlSerre 
[unendliche von dem Verfahren gegen etw -̂mnin!?

der
Jugendliche von dem Verfahren gegen erY/?-1j1r 
Mitbeschuldigte (§ 31 ÖstJGG.), die Durch jn  fl?l 
von Jugenderhebungen und die Heranzic ¿¿e 
Jugendämter zur Mitarbeit (§§32, 33 Ost! Ost- 
Beteiligung des gesetzlichen Vertreters (8 m- 
JGG., dem jedoch der Strafantrag ebensowen^^d 
zustellen ist wie dem Jugendlichen selbst.)» pjitfer’ 
Zeit der Verhandlung (§38 ÖstJGG.), f l  örterti[J' 
nung des Jugendlichen während einzelner -¿¡cft' 
gen (§39 ÖstJGG.), der Ausschluß der 
keit im Interesse des Fortkommens des Jug ir rteileS 
und zwar auch für die Verkündigung des1 .  des 
(§ 40 ÖstJGG.) und last, not least das ver 
Abwesenheitsverfahrens (§ 37 ÖstJGG.). 
tung dieser Bestimmungen ist gerade im je i gs-
ten und beschleunigten Verfahren noch beae p  
voller als im Verfahren vor dem p reierse äßlg 
Einzelrichtern in Jugendsachen werden zw ^ dert- 
die Vorsitzenden der Jugendsenate bestellt ^ 0  
In diesem Zusammenhänge sei auch nocn
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verwiesen, daß das Mandatsverfahren nach §§460ff. 
OstStG. vor dem Amtsrichter gemäß § 37 OstJGG. 
auch weiterhin gegen Jugendliche unzulässig ist, 
,.eun § 3 der VO. v. 4. Okt. 1940 betrifft ausschließ- 
uch den § 39 RJGG., kann daher für die Ostmark 
f ICM unmittelbar Anwendung finden (§10, Einlei- 
tUng, der DurchfVO. v. 28. Nov. 1940).

VI. Sofortige Vollstreckung
S° w;e ¿er jjg  v erhängung des Jugend

amtes auf dem Fuße folgen soll, so muß ander- 
hs der Verhängung des Jugendarrestes wieder der 
oiizug desselben möglichst umgehend folgen, wenn 

einer unmittelbaren Schockwirkung erreicht 
jqJden soll. § 11 Abs. 2 der DurchfVO. v. 28. Nov. 
0r,u ° esagl> daß die Bestimmungen über die An- 

anung der s o f o r t i g e n  V o l l s t r e c k u n g  nach 
v io » 4 der DurchfVO. zur ZuständigkeitsVO. 
¿ “ •März 1940 (RGBl. I, 489) auch im vereinfach
s t  . f a h r e n  in Verbrechens- und Vergehensfällen 

‘V *  Verfahren vor dem Amtsrichter (neu!) ent- 
e r U ^ d  gelten, wenn auf Jugendarrest (primär!) 
an ^ t11« wird- In den Fällen, wo auf Jugendarrest 
kom + ■ e'ner Ersatzfreiheitsstrafe erkannt wird, 
trarht e'ne s° f° rtige Vollstreckung ja nicht in Be
in rt- ,da vorerst die Einbringung der Geldstrafe 
der n ^ ege zu leiten sein wird. Nach §11 Abs. 2 
sofo r  r<"hfVO. v. 28. Nov. 1940 kann demnach die 
also v^n'Vollstreckung des erkannten Jugendarrestes, 
fürV,?.'^'Streckung auch vor Rechtskraft des Urteils, 

massig erklärt werden:
a) durch  den E i n z e l r i c h t e r  im Fa l l e  der

der n  , n i £ t en lQ40DrUi£ hjV O . zur
A b u r t e i l u n g  (§17 Zi f f .4 

ZuständigkeitsVO. v. 13. März
beschl

j j p U X i m r
dur ch  den E i n z e l r i c h t e r  im v e r e i n -  

V e r f a h r e n  (§§ 483ff. OstStPO.), auch 
nicln . Antrag auf beschleunigte Aburteilung 
facht dem Antrag auf Bestrafung im verein- 
Wpü p Verfahren verbunden wurde. Dies deshalb, 
die a§ 11 Abs-2 der DurchfVO. v. 28. Nov. 1940 
fort; Hwendung der Bestimmungen über die so- 
sch, f  .Vollstreckung nicht auf die Fälle der be- 
aiip. Uni.gten Aburteilung beschränkt, sondern ga'nz 
chcn116111 *m vereinfachten Verfahren in Verbre- 

s- und Vergchensfällen für zulässig erklärt; 
geri  k r .c h d en  A m t s r i c h t e r  im a m t s -  
Ffie -cn . t l i c h e n ü b e r t r e t u n g s v e r f a h r e n .  
lässiJl eine beachtliche Erweiterung der Zu- 
richte ' • der sofortigen Vollstreckung. Der Amts- 
Weite1 ~ lld  von dieser Möglichkeit schon deshalb 
Jugenri brauch machen, da der Ausspruch des 
iiäufhwrrcstes gerade in Übertretungsfällen am 
kejne° stCn sein wird. Es handelt sich hier jedoch 
S°fortiWegS um e‘ne allgemeine Zulässigkeit der 
fahren ° V°"streckung im amtsgerichtlichen Ver- 
Falle • 0nderri es gilt diese Regelung nur für die 

> in denen auf Jugendarrest erkannt wurde.

lür übA" orAdnung der sofortigen Vollstreckung kann 
?cbaftlid Alltrag des Staatsanwaltes (staatsanwalt- 
lrn ( jrt ..en Funktionärs) verfügt werden. Sie wird 
Sęspffw1 oder nachträglich durch Beschluß aus-

Dl'f'QPr R.#ier*l-iln ft teł n n otif.onlTfKar • fłlPC
liaümid^lltll UUIUI UtöUliuu Ciuo-

■ Dieser Beschluß ist unanfechtbar; dies 
ur das amtsgerichtliche Verfahren trotz 

»espM da hier ein Rechtszug ausdrücklich
j ^mossen ist (vgl. SIg. 2475 v. 23. Mai 1900 
■iÄT v* 381 v OO C W rl 1H10\ Hnr« Rnnifiin(TQ-^ rie h t'^  38.f V. 22. Okt. 1912). Das Berufungs- 

t.rechunoat!i1 l edoch einen Aufschub oder eine Unter- 
*aS auf a r Vollstreckung anordnen. Einen An- 

Anordnung der sofortigen Vollstreckung

wird der Staatsanwalt dann stellen, wenn Gefahr 
besteht, daß durch Verzögerung des Vollzuges des 
Jugendarrestes dessen Zweck in Frage gestellt wird. 
Von der Anordnung der sofortigen Vollstreckung 
wird dort abzusehen sein, wo die Möglichkeit be
steht, daß ein Rechtsmittel zu einer wesentlichen 
Änderung des Ersturteils führt, wodurch die Vor
aussetzungen für die sofortige Vollstreckung ent
fallen. Das Erstgericht wird die Akten ohne Ver
zögerung dem Berufungsgericht vorzulegen haben. 
Ebenso ist ein etwaiges Berufungsverfahren mit 
möglichster Beschleunigung durchzuführen.

V II. Rechtsnachteile, Straf vormerk 
und Leumund

§ 2 der DurchfVO. v. 28. Nov. 1940 bestimmt, 
daß Jugendarrest nicht Strafe im Sinne des Straf
registers sowie anderer Vorschriften, die Rechts
nachteile an eine straf gerichtliche Verurteilung 
knüpfen, ist. Hier ist zu erwähnen, daß bereits 
§11 Ziff. 3 OstJGG. allgemein für die Ahndung 
strafbarer Handlungen, die von Jugendlichen be
gangen werden, bestimmt, daß die nach dem Straf
gesetz oder kraft anderer gesetzlicher Vorschriften 
mit einer Verurteilung verbundenen nachteiligen Fol
gen nicht eintreten. In dieser Richtung bringt also 
§ 2 der DurchfVO. v. 28. Nov. 1940 keine Neuerung.

Was die Vermerke über Verurteilungen zu Ju
gendarrest anlangt, so bestimmt die AV. des RJM. 
v. 9. Dez. 1940 (DJ. S. 1391) in Ausführung des § 2 
der DurchfVO. v. 28. Nov. 1940, daß die vorbild
lichen Vorschriften der österr. StrafregisterVO. vom 
23. Juni 1933 (RGBl, [richtig BGBl.] Nr. 258) über 
Schuldsprüche mit Ermahnung statt Strafe (§ 12 
Abs. 3 OstJGG.), insbesondere die Bestimmungen 
über die B e s c h r ä n k u n g  der  A u s k u n f t  aus 
den S t r a f v o r m e r k e n  bei solchen Schuldsprü
chen, auch für Verurteilungen zu Jugendarrest oder 
zu einer Geldstrafe, an deren Stelle für den Fall 
ihrer Uneinbringlichkeit auf Jugendarrest erkannt 
worden ist, gelten. Demnach sind solche Verurtei
lungen vom Gerichte erster Instanz nach Eintritt 
der Rechtskraft dem Strafregisteramt mitzuteilen 
(§ 3 Strafreg.-VO.) und im Strafregister einzutragen 
(§1 Abs. 2a und Abs. 3 Straf reg.-VO.). Über solche 
Verurteilungen darf jedoch aus den Strafvormerken 
nur den Gerichten, Staatsanwaltschaften sowie zu 
Zwecken des gerichtlichen Strafverfahrens den 
Sicherheitsbehörden Auskunft erteilt werden; diese 
Beschränkung gilt jedoch nicht, wenn über ein an
deres Urteil gegen dieselbe Person Auskunft zu 
erteilen ist (§6 Abs. 5 Strafreg.-.VO.). Auch sind 
Verurteilungen zu Jugendarrest oder zu einer Geld
strafe, an deren Stelle im Nichteinbringhchkeitsfall 
auf Jugendarrest erkannt wurde, den Gemeindevor
stehern durch die Gendarmerieposten nur dann be
kanntzugeben, wenn gegen dieselbe Person auch 
eine andere Verurteilung vorliegt, die bei der Aus
stellung von Leumundszeugnissen zu berücksichtigen, 
ist (§ 13 Abs. 2 Straf reg.-VO.).

Die Vorschriften über die A u s s t e l l u n g  von  
L e u m u n d s z e u g n i s s e n  wurden durch die Straf- 
reo-isterVO 1933 nicht geändert. Wenn daher die 
AV des RJM. v. 9. Dez. 1940 (DJ. S. 1301) bloß auf 
die’ StrafregisterVO. 1933 Bezug nimmt, läßt sie 
die Frage der Ausstellung von Leumunds-(Sitten-) 
Zeugnissen offen. Dennoch wird man in Auslegung 
des § 2 der DurchfVO. v. 28. Nov. 1940 und in 
Analogie zu § 44 ÖstJGG. annehmen müssen, daß 
Verurteilungen zu Jugendarrest oder zu einer Geld
strafe, an deren Stelle im Nichteinbringlichkeitsfalle
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auf Jugendarrest erkannt wurde, auch bei der Aus
stellung von Leumundszeugnissen so zu behandeln 
sind wie Schuldsprüche nach §12 Abs. 3 ÖstJGG. 
Sie sind demnach in die Leumundszeugnisse nur 
dann aufzunehmen, wenn über ein anderes Urteil 
gegen dieselbe Person Auskunft zu erteilen ist. Es 
wäre vielleicht klarer gewesen, wenn der Gesetz
geber erklärt hätte, daß für solche Verurteilungen 
die Bestimmungen des § 44 ÖstJGG. üb,er Schuld
sprüche nach §12 Abs.3 ÖstJGG. Anwendung zu 
finden haben. Die bevorzugte Behandlung solcher 
Verurteilungen kommt naturgemäß nicht in Betracht, 
wenn in den Fällen der §§6, 7 und 11 Ziff. 5 und 6 
der DurchfVO. v. 28. Nov. 1940 (siehe unten unter 
(VIII) auf kriminelle Strafe abgeändert wird. Der 
Vollständigkeit halber sei noch darauf verwiesen, 
daß nach §44 Abs.3 ÖstJGG. alle Verurteilungen, 
die jemand'im jugendlichen Alter erlitten hat, dem
nach auch Verurteilungen zu Jugendarrest unter 
den dort erwähnten Voraussetzungen bei der Aus
stellung von Leumundszeugnissen nicht zu berück
sichtigen sind.

V II I .  Zusammentreffen
Die §§6 und 7 in Verbindung mit § 10 Ziff. 5—-7 

der DurchfVO. v. 28. Nov. 1940 enthalten Bestim
mungen über das Zusammentreffen strafbarer Hand
lungen sowie über das Zusammentreffen der Voll
streckung eines Jugendarrestes mit einer anderen 
Verurteilung. Hierbei lassen sich folgende Regeln 
aufstellen:

a) Hat ein J u g e n d l i c h e r  me h r e r e  S t r a f 
t a t en  b e g a n g e n ,  so ist schon nach §56 ÖstStPO. 
über alle Straftaten in einem Endurteil zu entschei
den. § 6 Abs. 1 der DurchfVO. v. 28. Nov. 1940 be
stimmt hierzu für den Fall, daß deshalb Freiheits
entziehung geboten ist, daß 1. der Richter einheit
lich auf Jugendarrest zu erkennen hat, wenn dies 
nach der Persönlichkeit des Täters und der Art 
und den Umständen der Taten angezeigt erscheint;
2. die Dauer des Jugendarrestes auch in diesen 
Fällen einen Monat nicht überschreiten darf und
3. Jugendarrest und Freiheitsstrafe nicht nebenein
ander verhängt werden. Diese Vorschriften bringen, 
da im Geltungsbereich der allgemeinen Bestimmun
gen des ÖstStG. (vgl. hierzu auch § 1 des Art. I der 
StrafenanpassungsVO. v. 8. Juli 1938 [RGBl. 1,844]) 
nicht nur für eintätiges, sondern auch für mehr
tätiges Zusammentreffen das Absorptionsprinzip 
(§§ 34,35, 267 ÖstStG.) gilt, vorerst keine Neuerung. 
Nun gibt es aber auch nach dem ÖstStG. eine Aus
nahme vom Absorptionsprinzip. Nach §§35 u. 267 
ÖstStG. sind nämlich Freiheitsstrafen mit Geldstrafen 
zu kumulieren. Wenn auch die unter Punkt 1 an
geführte Vorschrift zunächst zu erkennen geben 
will, daß bei Zusammentreffen strafbarer Hand
lungen neben Jugendarrest nicht auch auf Frei
heitsstrafe erkannt werden darf, so kann man den
noch aus dieser Vorschrift, ohne dem Gesetz Zwang 
antun zu müssen, auch schließen, daß, wenn schon 
Freiheitsentziehung notwendig erscheint, dann für 
den Fall, daß auf Jugendarrest erkannt wird, nicht 
damit eine Geldstrafe kumuliert werden darf (arg. 
„einheitlich“ ). Die bezügliche Bestimmung der §§ 35 
und 267 ÖstStG. g ilt also nicht, wenn auf Jugetid- 
arrest erkannt wird. Die Kumulierung von Geld
strafe mit Jugendarrest würde dann den Nichtig
keitsgrund nach §281 Ziff. 11 östStPO. darstellen. 
Durch die kumulative Verurteilung zu Jugendarrest 
und Geldstrafe würde die durch den Ersatz der 
Freiheitsstrafe durch den Jugendarrest erstrebte Be

günstigung des Jugendlichen hinsichtlich der nac 
teiligen Folgen der Verurteilung (Auskunft aus a 
Strafvormerken, Ausstellung von Leumundszeug 
nissen) illusorisch. Selbstverständlich kann so 
bisher auch bei Zusammentreffen strafbarer na 
lungen von den §§12 Abs. 2 und 3 sowie 13 
JGG. ebenso Gebrauch gemacht werden wie für 
Fall, daß auf kriminelle Strafe erkannt wird, auu 
hier die Anwendung des Gesetzes über die .
dingte Verurteilung v. 23. Juli 1920 (StGBl. Nr. {
weiterhin nicht ausgeschlossen ist, denn § 6 AD ;. 
der DurchfVO. v. 28. Nov. 1940- trifft nur für 01 
Fälle Vorsorge, wo die sofortige Freiheitsentzien ß 
nötig ist. .. , , - f f

b) E in  zu J u g e n d a r r e s t  r ec h t s k r a r  s 
V e r u r t e i l t e r  w i r d  v o r  v o l l s t ä n d i g e r  v 
b ü ß u n g  desse l ben  wegen  e i ne r  a I l d e .e{ 
S t r a f t a t  e r neu t  v e r u r t e i l t  (§ 6 Abs. j  , 
DurchfVO. v. 28. Nov. 1940). Hierbei macht “  
Gesetzgeber keinen Unterschied, ob die Tat, w 
der das neue Urteil erfolgt, vor dem auf Ju& jc 
arrest erkennenden früheren Urteil begangen w' 
oder nicht. § 265 ÖstStPO. kommt in den £ 
stündlichen Fällen nicht zur Anwendung, dem 
Bestimmung des §6 Abs. 2 der DurchfVO- 
28. Nov. 1940 ist gegenüber § 265 ÖstStl U. je
_ n i nnnnlnl.'n VV/rtrtfl»l4-l I nVl J O+ *11 1 Tposterior et specialis. Wesentlich ist n u r , — r- 
zweite Verurteilung noch vor die vollständige 
büßung des mit dem früheren Urteil vern'1 
Jugendarrestes fällt, ln den gegenständlichen-^ 
ist nach §10 Ziff. 5 der DurchfVO. v. 28.ist nach §10 Z if f .5 der Uurchtvu. v.
1940 auch für die schon abgeurteilten Straftat'■ 1 
gendarrest oder, wenn Freiheitsstrafe erfor fl. 
ist, Freiheitsstrafe nach den sinngemäß straf'
denden Bestimmungen festzusetzen, die für dt ueI1 
bemessung bei gleichzeitiger Aburteilung & <s0 
(§§34, 35, 267 ÖstStG.). Das frühere Urteil J  ^  
so zu behandeln, als ob es ein bloßes Senn . jetJ 
etwa im Sinne des § 13 ÖstJGG. wäre. Die 
Verfahren sind zu vereinigen, wobei jedoch ^  
weichung von § 56 ÖstStPO. grundsätzlich ¡cjit 
die neu abzuurteilende Straftat berufene ?ll. 
zur Durchführung des gemeinsamen Verfahr Je5 
ständig ist. Dies ergibt sich aus dem Schluß» 1 ,vg|. 
§10 Ziff. 5 der DurchfVO. v. 28. Nov. 19 \ vo- 
auch Schlußsatz des §10 Ziff. 6 dieser V O - h ^  
nach dann, wenn das abzuändernde Urteil ir» er- 
Rechtszug von einem Gericht höherer Orcm .^ei- 
lassen worden ist, dieses Gericht auch zur *-n 
düng über die neu abzuurteilende Straftat 
ist. Der Urteilstenor des zweiten Urteiles w yer- 
Strafteil etwa lauten: „N. N. habe hierdurch 1 ge
brechen des Diebstahls nach §§171, 174 ., jjrte1* 
begangen und wird hierfür und für die m 1 fUii- 
des AG. . . .  vom . . .  zu U . . . / . .  schuldig 
dene Übertretung der boshaften Sachbesci *  j es 
nach § 468 StG. unter gleichzeitiger Aufhcb 1 »„gti 
mit vorzitiertem Urteil des AG. . • • erf  Ä  l7& 
Ausspruches im Punkte der Strafe gcmai QSt- 
35 StG. unter Bedachtnahme auf § 11 ¿1 • \  d<3 
JGG. und unter Anwendung des § 10 A • ^ s -  
DurchfVO. v. 28. Nov. 1940 zu Jugendarrest fani 
maß von 14 Tagen verurteilt.“  Das Strafr g  „ ^ e i 
ist von der rechtskräftigen Abänderung des* stfa' 
Urteils zu verständigen (§§2a und 3 Ah • ¡cjit' 
reg.-VO.). Die Behandlung beider Urteile > , de
lieh der Auskunft aus den Strafvormerken vo<; 
Ausstellung von Leumundszeugnissen n“  Bstr»£ 
dem Ausspruch des neuen Urteils über a» fe  t> 
ab; hinsichtlich des Ausspruches über die » ¡ j  eiv 
über alle Straftaten nunmehr durch ein 
schieden.
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,.§6 Abs. 2 der DurchfVO. v. 28. Nov. 1940 be- 
«mmt ausdrücklich, daß in den gegenständlichen 
allen die Grundsätze des § 6 Abs. 1 dieser VO.

i. en unter a I—111 angeführt) gelten. Da jedoch 
hla or* angeführten Regeln nur gelten, wenn „Frei- 

usentziehung geboten erscheint“ , folgt, daß dann, 
bei der nunmehrigen sträflichen Beurteilung 

y r ueni früheren Urteil zugrunde liegenden Tat in 
usammenhang mit der neu abzuurteilenden Tat 

w Jj Freiheitsentziehung nicht geboten erscheint, 
die r u ^  Jugendarrest nicht ausreichend und zweck- 
m,«},ch erscheint, der sofortige Vollzug einer kri- 
, "eUen Strafe anderseits aber noch nicht nötig ist, 
der V» er (m‘t der Einschränkung nach §10 Ziff. 2 
auf rUrchfVO. v. 28. Nov. 1940) in Abänderung des 
L l(,.'Jiigendarrest lautenden früheren Urteils ein- 
eiuich Von § 13 östJGG. oder dem Ges. über die 

Qea‘ngte Verurteilung v. 23. Juli 1920 (StGBI. Nr. 373) 
arr r?Uc'' gemacht werden kann. Falls auf Jugend- 
u„ tst erkannt wird, ist auch hier aus der oben 

r a angeführten Darlegung die Kumulierung
^eidstrafe mit Jugendarrest unzulässig. Die 

stpm o Un£ des bereits verbüßten Jugendarrestes 
in ., § 10 Ziff. 5 der DurchfVO. v. 28. Nov. 1940Ul j o o acr uuicnivv^. v. zo. i>uv.
daR a,s Ermessen des Richters. Ich glaube nicht, 
Nid (durch die Anfechtung der Anrechnung bzw. 
maß Rechnung sowie die Anfechtung des Aus- 
Strafk des angerechneten Jugendarrestes durch 
AnrCf,|Cru ÛnS ausgeschlossen werden soll. Daß die 
in d.,„1 * * *pllnS des bereits verbüßten Jugendarrestes 
andern trmcssen des Richters gestellt ist, soll nichts 
zu s o L saSeni als daß cs sich hier im Gegensatz 
Vorsoh-{a und 266 a ÖstStG. um eine bloße Kann- 
Juppnj rift handelt. Eine andere Frage ist die, ob 
dreifa5arrest in kriminelle Freiheitsstrafe bis zum 
Werdp„ ?n Ausmaß seines Vollzuges angerechnct 
des Rnu nn- Die Gleichung des Punktes 1 der AV. 
(Dj. s iojV' Nov. 1940 über Jugendrechtspflege 
Qieich,', '^). spräche dafür, doch bezieht sich diese 
reits vUpnf. .nicht auf den Fall der Anrechnung be- 
nur ^  , ?üßten Jugendarrestes; sie w ill vielmehr 

4f?ni ultut,g dafür sein, welche bisher mit Ge- 
arrest a iii.S*ra^ e Handlungen künftig mit Jugend-
fä n d ltung dafür sein, welche bisher mit Ge- 

re§t ^ t r a f te  Handlungen künftig mi 
c) rp^ahndet werden sollen.
aß ;„S s t e l l t  s i ch n a c h t r ä g l i c h  ______ ,

^ä f t i r r ü  p°d d u r c h  v e r s c h i e d e n e  rech t s -  
ver u f  *; e n t s c h c i d u n g c n  zu J u g e n d a r r e s t  
^iff.5 , f l t i st  (§7 Abs. 1 in Verbindung mit §10 
der )u er DurchfVO. v. 28. Nov. 1940). Solange 
■st >n rfip arrest noch nicht vollständig verbüßt ist, 
also wio Ŝ n F allen nach §6 der zitierten DurchfVO., 
0eiden v  , >cn unter b ausgeführt, zu verfahren. Die 
-ehen, ¡ähren sind zu vereinigen und so vorzu

ersetzen, 
dessen

i SsPrün)S bloße Schuldurteile vorlägen; die 
nUrch C;,K tiber die Strafe sind aufzuheben und 
i r r Ente iCn- c'nheitlichen Ausspruch zu e 
Dfteil Zü| !Cldung ist das Gericht zuständig,

. der 7 ergangen ist. Maßgebend wiru mer- 
u ‘n, Nur , P Unkt der Urteilsfällung erster Instanz 
Kecb ts z u /enn ^ 'c abzuändernden Urteile im ersten 
fassen , Von Gerichten verschiedener Ordnung 
!lchte böh .aren> steht die Entscheidung dem Ge- 
ar|alog an eror Grdnung zu. Dies ergäbe sich auch 
f rgeht 56 Abs. 2 OstStPO. Die Entscheidung
ri^  ZWir t 111 Urteils-, sondern in Beschlußform,
o r D u r ! »  mündliche Verhandlung (§ 10 Ziff. 7 
?s‘JQq C\ y ° -  v. 28. Nov. 1940; anders §42 Abs. 3 
°E Es 'l , as Gericht geht hier von Amts wegen

f^altes . r* also nicht des Antrages des Staats- 
"" den ’F'v1l.e dies efwa nach §42 Abs. 3 ÖstJGG. 

üH„j, all des Widerrufes der echten bedingten 
Ul1g vorgesehen ist. Es ist jedoch vor der

für
“erUrfi

Entscheidung dem Staatsanwalt und dem Beschul
digten Gelegenheit zu geben, Anträge zu stellen und 
diese zu begründen. Zur Entscheidung berufen ist 
je nach der gegebenen Zuständigkeit der Amtsrich
ter, der Einzelrichter beim LG. (§ 490 Abs. 2 Öst
StPO.) oder der Senat von drei Richtern (§ 13 letzter 
Abs. OstStPO.). An der nicht öffentlichen Sitzung 
des Senates nimmt auch der Staatsanwalt teil (§ 35 
Abs. 2 OstStPO. und § 10 sta. Geo.). Gegen die Ent
scheidung findet, sofern sie nicht von einem Gericht 
erlassen worden ist, gegen dessen Entscheidung ein 
Rechtsmittel nicht zulässig ist, die Beschwerde bin
nen einer Woche statt. Es müßte also auch eine 
allfällige Nichtigkeit nach §281 Ziff. 11 ÖstStPO. 
mit Beschwerde geltend gemacht werden. Als Be- 
schwG. kommen das LG. (§ 13 Ziff. 2 ÖstStPO.) 
und das OLG. (§15 ÖstStPO.) in Betracht.

Für die Anwendung des § 7 Abs. 1 der DurchfVO. 
v. 28. Nov. 1940 ist vorausgesetzt, daß sich erst 
„nachträglich“  herausstellt, daß jemand durch ver
schiedene rechtskräftige Entscheidungen zu Jugend
arrest verurteilt wurde. Dem Gericht des zweiten 
Urteils darf also zur Zeit der Urteilsfällung das Vor
liegen des früheren Urteils nicht bekannt gewesen 
sein. Es kommt vorerst der Fall in Betracht, wo 
nicht nach § 6 Abs. 2 der DurchfVO. v. 28. Nov. 
1940 (oben unter b) vorgegangen wurde, weil dem 
Gerichte des zweiten Urteiles zur Zeit der Urteils
fällung aus irgendwelchen Gründen (etwa mangels 
Vorliegens einer Auskunft aus dem Strafregister) 
nicht bekannt war, daß der Jugendliche bereits zu 
Jugendarrest verurteilt wurde, der noch nicht voll
ständig verbüßt war. Da nach §7 der DurchfVO. 
v. 28. Nov. 1940 zu verfahren ist, solange „der Ju
gendarrest“  noch nicht verbüßt ist, es also genügt, 
daß auch nur mehr der mit dem zweiten Urteil ver
hängte Jugendarrest noch offen ist, zählen weiter 
die Fälle hierher, wo nach Verbüßung des mit dem 
ersten Urteil erkannten Jugendarrestes in einem 
zweiten Urteil in Unkenntnis des früheren Urteils 
neuerlich auf Jugendarrest erkannt wurde, der noch 
nicht verbüßt ist. Die Fälle, wo das zweite Urteil 
gemäß § 265 ÖstStPO. auf das erstere Urteil Be
dacht nahm, scheiden hier aus, wobei bezüglich der 
Anwendbarkeit des § 265 ÖstStPO. in Fällen, wo auf 
ein früheres auf Jugendarrest erkennendes Urteil 
Bedacht zu nehmen ist, auf das in der Folge unter e 
Gesagte verwiesen sei.

Nach § 10 Ziff. 6 der DurchfVO. v. 28. Nov 1940 
ist nachträglich für alle Straftaten einheitlich ent
weder Jugendarrest oder Freiheitsstrafe, und zwar 
nach den sinngemäß anzuwendenden Bestimmun
gen festzusetzen, die für die Strafbemessung bei 
gleichzeitiger Aburteilung gelten (§§34, 3o und 26/ 
ÖstStPO.). Daß die Tat des zweiten Urteils etwa 
vor dem Zeitpunkt des früheren Urteils gelegen 
ist, ist aber nicht erforderlich. Die Anrechnung de* 
bereits verbüßten Jugendarrestes steht wohl auch 
hier im Ermessen des Richters (§10 Ziff. 6 der 
DurchfVO v 28. Nov. 1940; vgl. hierüber oben 
unter 1A Da weiter §7 Abs. 1 der zit DurchfVO. 
ausdrücklich bestimmt, daß nach § 6 derselben zu 
verfahren ist, kann auch hier aus den oben unter b 
angeführten bezüglichen Erwägungen mit der echten 
bedingten Verurteilung nach § 13 ÖstJGG. vor
ne gangen werden bzw. eine erkannte kriminelle 
Freiheitsstrafe unter Anwendung des Gesetzes über 
die bedingte Verurteilung v. 23. Juli 1920 (StGBl, 
Nr. 373) im Vollzug vorläufig aufgeschoben werden.

d) Es s t e l l t  s i ch n a c h t r ä g l i c h  he r aus ,  
daß j e ma nd  du r ch  v e r s c h i e d e n e  r e c h t s 
k r ä f t i g e  E n t s c h e i d u n g e n  t e i l s  zu Jugend -
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a r r e s t ,  t e i l s  zu F r e i h e i t s s t r a f e  v e r u r t e i l t  
w o r d e n  i s t  (§7 Abs. 2 in Verbindung mit §10 
Z iff.6  der DurchfVO. v. 28. Nov. 1940). _ Solange 
Jugendarrest „und“  Freiheitsstrafe noch nicht voll
ständig verbüßt sind, kann auch in diesen Fällen 
nach § 6 Abs. 2 der DurchfVO. v. 28. Nov. 1940 
(oben unter b) verfahren werden. In Verbin
dung mit §10 Z iff.6  Satz 2 der DurchfVO. vom 
28. Nov. 1940 bedeutet dies, daß, wenn Freiheits
strafe erforderlich ist, das Gericht nachträglich für 
alle Straftaten Freiheitsstrafe (also nur kriminelle 
Strafe und nicht auch Jugendarrest!) festsetzen kann, 
auf die bei gleichzeitiger Aburteilung zu erkennen 
gewesen wäre. Hier handelt es sich jedoch im 
Gegensatz zu den Fällen nach §§6 Abs. 2 und 7 
Abs. 1 der DurchfVO. v. 28. Nov. 1940 (oben unter 
b und c) um keine Mußvorschrift, sondern eine 
bloße Kannvorschrift. Voraussetzung für ein Vor
gehen nach § 7 Abs. 2 der DurchfVO. ist, daß so
wohl der Jugendarrest als auch die Freiheitsstrafe 
noch nicht völlig verbüßt sind. Für das Verfahren 
und die Zuständigkeit gilt das oben unter c Gesagte.

Nach § 7 Abs. 2 der DurchfVO. v. 28. Nov. 1940 
kann weiter nur dann vorgegangen werden, wenn 
eine Freiheitsstrafe, also kriminelle Strafe erfor
derlich ist (§6 Abs. 2 Satz 2 in Verbindung mit 
§7 Abs. 2 sowie §10 Zi f f .6 Satz 2 der DurchfVO. 
v. 28. Nov. 1940). Das Gericht hat also nur die 
Wahl, es bei den beiden Urteilen, also bei Jugend
arrest und Freiheitsstrafe zu belassen oder ein
heitlich Freiheitsstrafe zu verhängen. Es könnte 
nicht etwa nunmehr einheitlich auf Jugendarrest 
erkennen. Da nur einheitlich auf Freiheitsstrafe er
kannt werden kann und ja auch schon ein auf kri
minelle Freiheitsstrafe lautendes Erkenntnis vor
liegt — Strafe also nötig ist — wäre es auch hier 
unzulässig, nachträglich etwa vom § 13 östJGG. 
Gebrauch zu machen. Von dem Gesetz über die be
dingte Verurteilung v. 23. Juli 1920 (StGBl. Nr. 373) 
wird Gebrauch gemacht werden können, sofern in 
dem Urteil, das auf Freiheitsstrafe erkannte, eben
falls der Vollzug vorläufig aufgeschoben wurde. Da 
ferner auch hier erforderlich ist, daß sich „nach
träglich“  berausstellt, daß jemand mit zwei ver
schiedenen Urteilen teils zu Jugendarrest, teils zu 
Freiheitsstrafe verurteilt wurde, darf dem Gericht 
des zweiten Urteils zur Zeit der Urteilsfällung das 
frühere Urteil nicht bekannt gewesen sein. Dabei 
kommen für das Anwendungsgebiet des §7 Abs. 2 
der DurchfVO. v. 28. Nov. 1940 folgende Fälle in 
Betracht: I. Es wird auf Freiheitsstrafe erkannt, ob
wohl aus einem früheren Urteil Jugendarrest noch 
nicht verbüßt ist; der Vorgang nach §6 Abs. 2 der 
DurchfVO. v. 28. Nov. 1940 also in Unkenntnis des 
früheren Urteils nicht eingehalten; II. es wurde auf 
Jugendarrest erkannt in Unkenntnis der Tatsache, 
daß aus einem früheren Urteil Freiheitsstrafe noch 
nicht verbüßt ist. Nicht kann nach §7 Abs. 2 der 
DurchfVO. v. 28. Nov. 1940 verfahren werden, 
wenn ein Urteil auf Jugendarrest, das andere bloß 
auf einen Schuldsprach nach § 13 ÖstJGG. oder 
zwar auf kriminelle Strafe, jedoch auf Geldstrafe 
lautet. Bei dem Ausspruch der Freiheitsstrafe sind 
die Bestimmungen der §§34, 35 und 267 ÖstStPO.
sinngemäß anzuwenden (arg.: ----  Freiheitsstrafe
festzusetzen, auf die bei „gleichzeitiger Aburtei
lung“  zu erkennen gewesen wäre (§ 10 Ziff. 6 
Satz 2 der DurchfVO. v. 28. Nov. 1940); auch hier 
ist nicht erforderlich, daß die Tat des zweiten Ur
teils vor dem Zeitpunkt der Fällung des früheren 
Urteils gelegen ist. Auch hier geht das Gericht von 
Amts wegen vor, hat jedoch dem Staatsanwalt und

dem Beschuldigten vor der Entscheidung Gelege11 
heit zur Antragstellung zu geben. ,. m ..n .

Das Ziel der unter b—c angeführten Bestimm« 
gen (§§ 6 Abs. 2, 7 Abs. 1 und 2 in Verbindung m 
§10 Ziff. 5 und 6 der DurchfVO. v. 28. Nov. J 94«' 
ist, daß Jugendarrest nicht mehr verbüßt w 
soll, wenn sein Vollzug zwecklos oder unangeba.. 
ist, weil mit einem weiteren Urteil bereits krim 
Freiheitsstrafe verhängt ist oder sich im . f 
menhalt mit einem weiteren Verfahren oder , 
weiteren Verurteilung, mag sie auch ebentai ._ 
Jugendarrest lauten, die Verhängung eI/ lerri„„t1IT1e 
nellen Freiheitsstrafe oder eine andere Mali 
(§ 13 ÖstJGG.) nötig erweist. . f ru.

e) § 265ÖstStPO.  in bezug  auf  ein au ‘ j 
g e n d a r r e s t  l a u t e n de s  E r k e nn t n i s ,  Z 0[T1 
der Bestimmung des § 6 Abs. 2 der DurchfV •
28. Nov. 1940 (oben unter b) bleiben W  a ic  
Wendung des § 265 ÖstStPO. nur die Ea f p.eI1d' 
wo der mit einem früheren Urteil erkannte J e pe. 
arrest zur Zeit der Fällung des zweiten Urten 
reits verbüßt ist. 0 cr-

Erkennt das zweite Urteil auf Jugendarrest, ^5 
gibt sich folgende Situation. Es ist gema 
ÖstStPO. auf den mit dem ersten Urteil vel daß 
ten Jugendarrest Bedacht zu nehmen, so zw . > psp 
bei sonstiger Nichtigkeit nach § 281 Zut. d- 
StPO, der in den beiden Urteilen verhängte Jû onat 
arrest zusammen das Höchstmaß von einemmstmali von eine»* • fbef. 

4. Okt. 1940) nicht u ,fd
schreiten dürfte (SSt. 50, SSt. XI 61 u. das
(§ 1 Abs. 2 der VO. v. 
schreiten dürfte (SSt. 50, s>st. a i  u i u. **•/-.( 
aber § 265 ÖstStPO. nicht angewandt, %  be 
frühere Urteil bei Fällung des späteren ' ^ s . 1 
kannt war, so kann nachträglich gemäß 8 _ v0tii 
in Verbindung mit §10 Z iff.6  der Durch! • ver. 
28. Nov. 1940, da die Einrechnung des berei .ch
l - i '. fn  i t-t rlne Fi'tnPCQPÜ (leb

blefcg

ZO. LvUV. L , UO, U lt  v v u u u itg  f

büßten Jugendarrestes in das Ermessen 0 bereits 
ters gestellt ist, die Berücksichtigung des y 
verbüßten Jugendarrestes außer Bedacnt 
Es wäre daher naheliegend, die Beschränkung zU 
'§ 265 ÖstStPO. in diesen Fällen nicht gei
lassen. . . „  P re i W ^ '

Erkennt das zweite Urteil auf kriminelle . ^de 
strafe, so ist auf das erste auf Jugendarrest p abe! 
Erkenntnis entsprechend Bedacht zu nehm • 
wird man auch hier die Gleichung 1 Monat J e 0 .  
arrest =  3 Monate strenger Arrest (Punkt1 de* 
des RJM. v. 6. Nov. 1940 [DJ. S. 1243]) z11;
oben unter b angestellten Erwägungen 1 ]g ¿es 
gründe legen können. Daraus, daß im ‘ j eS be‘ 
§ 7 Abs. 2 der DurchfVO. die Anrechnung « de 
reits verbüßten Jugendarrestes in das Ernl eh|Uß %  
Richters gestellt wird, auch hier den - pstStP „ 
ziehen, daß im Anwendungsfalle des J  2b\ , erb i# e” 
auf den bereits aus dem früheren Urteil waf 
Jugendarrest nicht Bedacht zu nehmen w ^  zU 
verfehlt, weil § 7 Abs. 2 der vorzit. Durch1 CJ 
Voraussetzung hat, daß der Jugendairest ye de
verbüßt ist, während er im Anwendung- « ¿e 
§ 265 ÖstStPO. im Hinblick auf § 6 *  miiö’ 
DurchfVO. v. 28. Nov. 1940 schon verbüßt s 

Selbstverständlich kann das zweite u o  atl.cb 
düng des § 265 ÖstStPO. ergehende Urteil g  
echte bedingte Verurteilung nach § 1 L V V ö s t i 0^  
wie die Zuchtmittel des § 12 Abs. 2 odcv  llrtel!o J  
oder auch das Ges. über die bedingte ver pa» 
v. 23. Juli 1920 (StGBl. Nr. 373) anwend ^  eJ  
bei Bedachtnahme gemäß § 265 ÖstStP1p k e ^ S -  
früheres auf Freiheitsstrafe lautendes & , ^  
nicht auf Jugendarrest erkannt wird, ist w k &  
verständlich. Dies wäre mit Sinn und z- u' 
Jugendarrestes unvereinbar. Wurde das sp



A ufsä tze 755

früh*11 Unkenntnis des auf Freiheitsstrafe lautenden 
kn„ *en Urteils auf Jugendarrest erkennen, so 
ahrru allenfalls nach §7 Abs. 2 der DurchfVO. 
abgeholfen werden.

Privatrechtliche Ansprüche, Verfahrens- 
°sten, Vorhaft, Tilgung, Nebenstrafen 

und Wiederaufnahme
rech,^ d'e Kosten des Verfahrens und die privat- 
hin̂ i u r n Ansprüche anlangt, so fehlt allerdings 
(sei C l, ich der Wirkung eines auf Jugendarrest 
L L 5 S, aucIi an Stelle einer Ersatzfreiheitsstrafe) 
Besti Cn Urteils eine dem § 42 ÖstJGG. gleiche 
ches pnfung. die ausdrücklich erklärt, daß ein sol- 
Verurf!-, nnfnfs dieselben Wirkungen hat wie eine 
Schieß Unfi- ware jedoch verfehlt, daraus den 
VatrJ j.u zfehen, daß ein Erkenntnis über die pri- 
°der rr  ‘^ Cn Ansprüche (§ 366 Abs. 2 ÖstStPO.) 
StP0 ] •  Ver.urteilung zum Kostenersatz (§389 öst- 
rechtjj i In diesen Fällen unzulässig wäre. Prozeß-
ei,-,- . Verfriß ripr Aiiccnrimli oni lit nr^nrl nrrpct
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den Acn vertritt der Ausspruch auf Jugendarrest 
nach sU|lP ruch über die Strafe. Es liegt daher die 
die Abs. 2 ÖstStPO. für das Erkenntnis über
liehe y Va*r e c h t l i c h e n  A n s p r ü c h e  erforder- 
rischeup^tedung“  vor. Gerade auch aus erziehe- 
arres( Gründen ist bei Verurteilungen zu Jugend
sah de0'6.Verpflichtung des Jugendlichen zum Er- 
Schad„ s durch seine Tathandlung hervorgerufenen 
mit (jeinSA1Wer v̂olf- Er soll frühzeitig lernen, daß 
2uChtm. Abbüßung der verhängten Strafe bzw. des 
vieltneh- e-s die Sache nicht abgetan ist, daß es 
V°iks 1 eine selbstverständliche Pflicht ist, die dem 
teile u,-n?ssen durch die Straftat angetanen Nach- 
aiich the d Sufzuniachen. Im übrigen könnte ja 
schädig..5 “ eschreiten des Zivilrechtsweges dem Ge
wann ein npn'Ĉ  verwehrt werden; warum also sollte 
Sprüche - t r ticnntnis über die privatrechtlichen An- 

Die Strafverfahren unzulässig sein. 
de§ v erPfIichtung zum E r s a t z  der  Kos t en  
¡aagt nicht - r e n s (§389 Abs. 1 ÖstStPO.) ver- 
deu 11 einmal das Vorliegen eines verurteilen
der sirifin*n*sses; es .genügt, daß der Angeklagte 
P4s Erkp Handlung „schuldig“  erkannt wird.

nnJnis auf Jugendarrest enthält aber einen 
Slch auch ich (vgL § 42 Abs. 1 ÖstJGG.). Es .handelt 
^^Zeßrpp, A<:r 11111 prozeßrechtliche Vorschriften und 

Was aiif-ijH1 vertritt der Jugendarrest die Strafe. 
sU a f ‘ Ginge im Strafgesetz angedrohte N eben -  
S° io* nci 'Vle z‘ Einziehung und Verfall anlangt, 

{.-• e/? Jugendarrest bzw. neben einer Geld-
, Sendar Uie Falle der Nichteinbringlichkeit auf 
G erkennp erkannt wird, auf diese Nebenstrafen 

n > denn Jugendarrest kann nur an Stelle

von Geldstrafen und Freiheitsstrafen, nicht aber 
auch an Stelle solcher Nebenstrafen treten.

Im Hinblick auf W i e d e r a u f n a h m e  steht das 
auf Jugendarrest lautende Erkenntnis einem ver
urteilenden Erkenntnis gleich (§§353, 356 und 363 
Z iff.4  ÖstStPO.).

Das auf Jugendarrest lautende Erkenntnis bedarf 
weiter der T i l g u n g  nach dem Gesetz, um in den 
Strafvormerken gelöscht zu werden. Die Tilgungs
frist beträgt nach §11 Zi f f .4 ÖstJGG. bei Ver
urteilungen wegen Verbrechen 5 Jahre, in allen an
deren Fällen 3 Jahre. Zur Entscheidung berufen ist 
nach dem TilgungsG. v. 21. März 1918 (RGBl. 
Nr. 108) das LG. Auch hier darf der Ausdruck Ver
urteilung, wie ihn das TilgungsG. gebraucht, nicht 
irreführen, da auch Schuldsprüche ohne Strafe, z. B. 
im Falle des § 265 ÖstStPO. und des § 419 ÖstStG. 
der Tilgung bedürfen. Das gleiche gilt auch für die 
Tilgung der auf Zuchtmittel erkennenden Schuld
sprüche nach § 12 Abs. 2 und 3 ÖstJGG.

Was die A n r e c h n u n g  e i n e r  a l l f ä l l i g e n  
V o r h a f t  auf den erkannten Jugendarrest anlangt, 
so halte ich eine solche für unzulässig. §55a und 
auf ihn Bezug nehmend §266a ÖstStG. bestimmen, 
daß die Verwahrungs- und Untersuchungshaft auf 
„Freiheitsstrafen und Geldstrafen“  anzurechnen ist, 
soweit der Verurteilte sie nicht verschuldet hat. Es 
handelt sich hier um eine materiellrechtliche Be
stimmung. Nach § 1 Abs. 1 der DurchfVO. vom 
28. Nov. 1940 ist jedoch Jugendarrest materiellrecht
lich Zuchtmittel und nicht Strafe. Eine allfällige Vor
haft darf daher nicht in den Jugendarrest eingerech
net werden. Mangels der materiellrechtlichen Zu
lässigkeit, eine allfällige Vorhaft in den Jugendarrest 
einzurechnen, ergibt sich, daß die Nichtanrechnung 
der Vorhaft in diesen Fällen prozessual nicht an
fechtbar ist, ja im Gegenteil die Anrechnung der
selben den Nichtigkeitsgrund nach §281 Ziff. 11 
ÖstStPO. darstellen würde. In der Praxis werden 
die Fälle, daß trotz Vorhaft auf Jugendarrest er
kannt wird, selten sein, sie können aber immerhin 
Vorkommen.

X. Jugenddienstarrest und Jugendarrest
Die AV. des RJM. v. 11. Dez. 1940 (DJ. S. 1392) 

schließlich stellt den Grundsatz auf, daß eine zwei
malige Freiheitsentziehung durch Verhängung von 
Jugenddienstarrest als Dienststrafe der Hitler-Ju
gend und durch Jugendarrest wegen ein- und der
selben Tat nicht erfolgen soll. Den Strafverfolgungs
behörden ist die Vornand gesichert. Es kann allen
falls von §153 RStPO. Gebrauch gemacht werden.

Der Unterhalt der geschiedenen Ehegatten
Von Senatspräsident beim Reichsgericht Dr. M a r t i n  Jonas,  Leipzig

•Ais

^•Pachte !rr,nSi^ u  ^em Schuldprinzip auf
J ’e>4hc? ei ^ ngsjecht. des BGB. baute sich in

sd r. Schul?ru,nHsätzIich die Lösung der Ehe von 
'¡eh a abhängig und knüpfte ebenso grund- 

c£e£enseitige Unterhaltspflicht der ge-
n. pütigen Ehegatten an die Schu ld .  In beiden Be- 
$ekr°chen 13 ^as EheQ- dem bisherigen Recht 

dao es Jia* bei der Scheidung neben das
$3 hdsab So2- Z e r r ü t t u n g s p r i n z i p ,  d. h. den
Amütlgen - ^ G l l t ,  daß unter gewissen Voraus- 

berer V ^besondere bei unheilbarer innerer und 
ennung der Ehegatten, das durch die Ehe

begründete Band auch ohne Vorliegen einer Schuld 
zu lösen ist, und ebenso hat es auch bei der Unter
haltspflicht das Schuldprinzip weitgehend „ a u f 
g e l o c k e r t “ , und zwar in dreifacher Richtung: es 
hat neben die an die Schuld anknüpfende Unter
haltspflicht eine von Schuld absehende B i l l i g 
k e i t s u n t e r h a l t s p f l i c h t  gestellt, es hat die 
erstere durch Einführung eines r e l a t i v e n  S c h u l d 
b e g r i f f s  in ihrem Inhalt wesentlich verändert und 
endlich auch durch die von § 1578 BGB. abweichende 
Fassung des Vorbehalts im § 66 Abs. 1 Schlußhalbs. 
— die sog. e r w e i t e r t e  A r b e i t s p f l i c h t  der

95*
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F r a u  — die Unterhaltspflicht des geschiedenen 
Ehemannes eingeschränkt. Das EheG, hat damit, 
ohne das dies so in die Augen springend wie bei der 
Neuregelung der Scheidungstatbestände zum Aus
druck gekommen wäre, auch auf dem Gebiete des 
Unterhalts neue Bahnen beschritten. Es ist dies 
ebenso wie dort behutsam und zögernd geschehen, 
indem das Neue nicht an die Stelle des Alten ge
setzt, sondern nur ergänzend und abmildernd in 
das bisherige System eingefügt ist. Damit ist auch 
hier wie beim eigentlichen Scheidungsrecht der 
lebendigen Rechtsentwicklung Raum zu freier_ Ent
faltung gegeben. Das ist zu begrüßen. Als mißlich 
erweist es sich hier allerdings, daß nach der be
stehenden Zuständigkeitsregelung den Unterhalts
streitigkeiten der Rechtszug an die höheren Gerichte 
verschlossen und damit vor allem der höchstrichter
lichen Rechtsprechung der führende Einfluß auf die 
Entwicklung versagt ist. Der Umstand, daß sich 
die Unterhaltsstreitigkeiten mit all ihren rechtlichen, 
wirtschaftlichen und sozial-ethischen Problemen in 
der Sphäre der niederen Gerichtsbarkeit abspielcn 
und daher nur recht selten einschlägige Entschei
dungen zur Veröffentlichung gelangen, erklärt es 
auch, daß sich das Schrifttum bisher — ganz im 
Gegensatz zu den übrigen Sparten des neuen Ehe- 

, rechts — mit dem neuen Unterhaltsrecht und sei
ner Entwicklungslinie verhältnismäßig wenig befaßt 
hat1). Ich möchte sogar meinen, daß trotz der nun
mehr bald dreijährigen Geltung des neuen EheG, 
den meisten Rechtswahrern noch gar nicht voll zum 
Bewußtsein gekommen ist, wie stark sich das Fun
dament des Unterhaltsrechts verschoben hat.

Wenn das EheG, in seinem Vorspruch mit den 
Worten „vorbehaltlich einer abschließenden Neu
ordnung“  selbst auf seinen Charakter als einer 
zeitbedingten Zwischenlösung hingewiesen hat, so 
tr ifft dies besonders auf die Regelung des Unter
haltsrechts zu. Es gilt, für die Planung des künf
tigen endgültigen Rechts Neues, Lebensfähiges von 
Altem, Überkommenem zu sichten und aus dem Ge
w irr schmaler verschlungener Wege auf eine gerade 
und — was besonders wichtig ist — klar zu über
sehende Straße zu gelangen. Als bescheidene Vor
arbeit hierzu wollen die nachstehenden Zeilen ge
wertet werden. Soweit dabei das geltende Recht 
dargestellt und kritisch gewürdigt wird, ist das nicht 
Selbstzweck, sondern soll nur dazu dienen, den Aus
gangspunkt und die Linie der mir vorschwebenden 
weiteren Entwicklung herauszuarbeiten.

Von praktischer Bedeutung ist allein die Unter
haltspflicht des M a nne s  gegenüber der Frau. Die 
Unterhaltspflicht der Frau wird so selten praktisch, 
daß sie bei der Erörterung des Problems, jedenfalls 
zunächst, außer Betracht bleiben kann.

I. Das EheG, knüpft im Aufbau der Unterhalts
regelung in Anlehnung an das bisherige Recht an 
die S c hu l d  an.

Nach § 66 hat der allein oder überwiegend für 
s c h u l d i g  erklärte Ehemann der geschiedenen Frau 
den nach den Lebensverhältnissen der Ehegatten 
angemessenen Unterhalt zu gewähren, soweit die 
Einkünfte aus dem Vermögen der Frau und die 
Erträgnisse einer Erwerbstätigkeit, die von ihr den 
Umständen nach erwartet werden kann, nicht aus
reichen. Von §1578 BGB. weicht die Regelung in
sofern ab, als die überwiegende Schuld neben die 
Alleinschuld gestellt ist und nicht auf Standesmaßig-

r) Siehe dazu die soeben erschienene eingehende Dar
stellung von F u r i e r ,  „Der Unterhaltsanspruch des ge
schiedenen Ehegatten“ , Berlin 1941.

[Deutsches Recht, W ochenausg^

keit, sondern Angemessenheit des Unterhalts 
hinsichtlich der eigenen Erwerbstätigkeit der 
nicht auf üblichkeit, sondern objektive Zumuto s 
abgestellt ist. Bei unzureichendem Einkommen ^  
unterhaltspflichtigen Mannes ist im .§ JpJJfo n ß . ,  
entsprechend der früheren Regelung im §15 / v ^  ^  
jedoch ohne die dortige starre Grenzziehung 
Unterhaltspflicht auf das nach den Bedurt 
und Erwerbsverhältnissen der Ehegatten Billig 
geschwächt. . 055

Ist die Ehe nach §§50ff., insbesondere nacn s 
u hne S ch u l d a u s s p r u c h  geschieden, so 1 gg 
Ehegatte, der die Scheidung erwirkt hat, na |^s. 
Abs. 2 dem anderen Teile gegenüber un.e,a „,uf

o
gegenüber untern«^

pflichtig, wenn und soweit dies mit Rüoksic1 
die Bedürfnisse und die V<
Verhältnisse der Ehegatten

des

eit dies mit KUV‘vpr\ verbs- 
Vermögens- und trwe 
n und der u n t e r h a l t ^  

Berechtigten der Bmgtigen Verwandten 
entspricht. r . {se.|®

Sind endlich die Ehegatten g l e i c h e r w  unSten 
s c h u l d i g  erklärt, so besteht nach §68 zug £.fle 
des zu eigenem Unterhalt unfähigen Ehegau . êr. 
beschränkte Billigkeitsunterhaltspflicht, eine ge. 
ha ltsbe itragsp flich t des anderen Teiles u ^  
rücksichtigung der Bedürfnisse und Vermog ter.
Erwerbsverhältnisse des Pflichtigen und Q 
haltspflichtigen Verwandten des Bedürftigen. sje

Alle drei Regelungen haben endlich noct -m §6 
nicht unwesentlich modifizierende Ergänzung fUn- 
Abs. 2 der LohnpfändVO. von 1940 'ns° ,r|jcfitel1 
den, als bei konkurrierenden Unterhaltsi^.^g^ 
gegenüber minderjährigen unverheirateten , -¡iereii 
und dem Ehegatten einerseits und c'nf nl v„rbältI1'5 
Ehegatten andererseits das Reihejifeng0 . „ctim111' 
vom VollstrGer. nach billigem Ermessen 
wird. ..... für de11

Ke i ne  Unterhaltspflicht besteht e n d l i c n nflber 
u n s c h u l d i g  geschiedenen Ehegatten g 
dem schuldigen, und ebensowenig bei „ ¡ agten 
ohne Schuldausspruch eine solche des o 
Teiles zugunsten des Klägers. . („,j.ie-er nflü

Die Unterhaltspflicht ist danach in/ /  uncDwa
sich überschneidender Weise ge st a f f e t )
1. unter dem Gesichtspunkte der Schul  - üylcl,

a) Schuld — Mitschuld, beiderseitige
beiderseitige gleiche Schuld; q;ch vVe|

b) im Rahmen der Schuldfrage ergeben s Scbe ■
terhin aus der materiellen Regelung ,£r {0 
dungstatbestände Unterscheidungc 
genden Gesichtspunkten . +ive Sc ’e
a) sog. absolute (§§47 f.) und r

dungsgründe (§ 49); ü b & f u e
ß) bei beiderseitigen Verfehlunge • g|eid

ende und mindere und beide
Schuld; . _ irnhereO

y )  die Billigkeitsberücksichtigung r sek ,
nicht mehr angriffsweise verwe u)lCf §
dungsgründe nach § 60 Abs.
Abs. 2. . . v : r t s cf*a [¡e-

2. Maßgebend sind ferner soz i a l -  j efll zw 
l i ehe  Momente, und zwar unte 
fachen Gesichtspunkte UI1d deL rcfi
a) der Bedürfnisse des Berechtigt ajese  ̂

ihn bestehenden Möglichkeit , n; 
eigene Erwerbstätigkeit zu b ^  f o t .

 ̂ 1 _...» r. öpiinnnfpn "Leisiungs^111"
deü1werbsverhältnisse bestimmten 

keit des Pflichtigen. zw isch ^ .iV
3. Weiter unterscheidet das Gesetz B iH '|g

v o l l e n  A n s p r u c h  und dem ^dererSeits § § 
keitsanspruch (einerseits §6/, a 
und 69 Abs. 2).
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• Endlich ist die Unterhaltspflicht teils eine p r i 
märe, teils eine im Verhältnis zu den unter
haltspflichtigen Verwandten des Bedürftigen 
subs i d i ä re  (vgl. §71).

..Schon dieser kurze schematische Überblick zeigt
di? ^ r°t>Iematik der gegenwärtigen Regelung. In 

c Augen springt zunächst die außerordentlich 
uipliziertheit. Aber das ist nicht das Wesentliche.

g • In meinem Aufsatz in der Festschrift für 
üh c eS) 'm Rahmen der Erörterungen

er Schuld- und Zerrüttungsprinzip die Frage auf- 
eph,°rfen’ °h es nicht für die Zukunft das Ge- 
s nene sei, den Schuldausspruch überhaupt fallen 
Sch i j Sen' Nach dem Recht des BGB. war der 
fällt aUssPruch ohne Zweifel ein vom Gericht ge-

e.s, morahsches Unwerturteil. Es gab nur e i n e  
p UId und daneben gegebenenfalls nur die ihre 
Ieŝ r>n ausSleichende Mitschuld des anderen Tei- 
HviRüas besetz knüpfte an die Schuld — gewisser- 
Sat en unter dem Gesichtspunkt des Schadenser- 
FoIö Wlr£en schuldhafter Vertragsverletzung — als 
liehe v e .Unterhaltspflicht sowie die grundsätz- 
der ,YerwirIuing des Sorgerechts für die Person 
Abs ? ‘nder- R*as EheG, hat inzwischen im § 81 
rcits i®s Sorgerecht von dem Schuldausspruch be- 
§eh\ f> ö s t  Im übrigen hat es, wie schon hervor- 
SchuM n’ durch die Einführung der überwiegenden 
ander dem Schuldausspruch einen grundsätzlich 

.Charakter gegeben — früher absolutes 
es ,ü> jetzt r e l a t i v e s  W e r t v e r h ä l t n i s .  Ob 
4 ft.eckv°Il ist, diesen relativen Schuldausspruch 
ban' ‘S beizubehalten, mag in diesem Zusammcn- 
tnir h; ZUnächst auf sich beruhen. Das, worum es 

, er m  tun ist, ist nur die Feststellung, daß die 
Auso_ar wesentlich aufgelockerte, aber doch als 
I’ä n ^ P u n k t  beibehaltene — grundsätzliche Ab- 
Eas pkeit der Unterhaltspflicht von der Schuld für 
schon utnmende Recht abzulehnen ist. Bestanden 
VerCM,!f!Jnter der Herrschaft des BGB. gegen die 
den(|e ckl'ng von Schuld und Unterhaltspflicht Be- 
Schuirik s? g'It das vollends für den relativen 

1, Schegriff des geItenden Rechts, 
fach w ? ?  folgender einfacher, sich im Leben viel- 
yerbinu rholender Fall läßt die Problematik dieser 
Ihrer p..,Un£ von Unterhaltspflicht und Schuld in 
'brer p 'nzen Tragweite erkennen: die alsbald nach
Che, n^ehlltlfY rll 1 »-/-» Li Cr>Iml/l rlop 1V/T OtinDC 701*KfA_
lieh,

Jiigehung durch Schuld des Mannes zerbro- 
j>uen ;p e. mit einer unmittelbar aus der beruf
nen w at‘gkeit oder Ausbildung getretenen Frau.
Ehe, (jj ntl hier, ohne Rücksicht auf die Dauer der 
brachten der Efau während der kurzen Ehe ge
lben Pjer usw., grundsätzlich für das ganze 
s'ch vnvL1 , eiper Unterhaltspflicht zu belasten, läßt

wennJJ’aii nirt,iSOziaI‘efhischen Standpunkte aus
‘ W l m. E. unbedingt abzulehnenuv. 

riChlechtp abkommen will — gesetzgeberisch 
âß e Jdings nicht rechtfertigen. Der Einwand, 

^hieinpn ,dei'artigen Fällen dem Richter im all-
%ße;
bi Er

auf j ln loichtes sein werde, unbillige Ergeb- 
au ,de m .Wege über die sog. Arbeitspflicht

A^tisä 3nZuhiegen, mag wohl praktisch zutreffen, 
pk^nünfn?aer. gerade, daß sich die grundsätzliche 
p n  a|s ” 2 der Unterhaltspflicht an die Schuld hier 
5>ler Pr !n- nur auf einem Umwege vermeidbarer

(U„ vl Clsh Im übrigen versagt der Einwand, 
Cr der o Vai.1 infolge irgendeines u. U. lange Zeit 

• rbsunf-v5'dUng eingetretenen Umstandes später 
lcht deoa»,2 wird und damit die Unterhaits- 
^  Mannes wieder voll auflebt.

65, QpJ1 eu.en Ehescheidungsrecht“  in der Festschrift 
urtstag von Erwin Bumke, 1939, S. 204 ff.

2. Einige weitere Beispiele mögen die Lage be
leuchten :

Ein tiefgreifender von der gesetzlichen Regelung 
unberücksichtigt gelassener Unterschied ist zwischen 
der Sc hu l d  v o r  und nach der  T r e n n u n g  der 
Ehegatten zu machen. In den Fällen, in denen die 
Ehe aus irgendeinem Grunde vor Jahren zerbrochen 
ist und die Ehegatten nunmehr räumlich getrennt 
und zumeist ohne jede über das wirtschaftlich un
bedingt Notwendige hinausgehende Verbindung 
leben, empfinde ich es häufig als recht peinlich, 
den u. U. in der Blüte seiner Lebenskraft stehenden 
Mann nur wegen eines während der Trennung be
gangenen Ehebruchs mit dem Schuldausspruch und 
der sich daran knüpfenden Unterhaltspflicht be
lasten zu müssen. Das Unbefriedigende der be
stehenden Regelung wird um so sinnfälliger, als 
der häufig durchaus ehrbar in einem eheähnlichen 
Verhältnis lebende Mann angesichts der Offenkun
digkeit eines solchen Verhältnisses weit wahrschein
licher der Unterhaltspflicht verfällt als derjenige, 
der vorsichtig im Verborgenen bald hier bald dort 
lediglich zur geschlechtlichen Befriedigung Ehebruch 
treibt.

3. Die B i l i i g k e i t s b e r ü c k s i c h t i g u n g  der  
d u r c h  Z e i t a b l a u f  v e r f a l l e n e n  ode r  v e r 
z i ehenen  E h e v e r f e h l u n g e n  ist ein besonders 
schwieriges Kapitel. W ird die Ehe, ohne daß die 
Zerrüttung auf eine bestimmte Schuld des einen 
oder anderen Teiles zurückzuführen wäre, auf Klage 
des Mannes aus § 55 EheG, geschieden, so ist nach 
§ 61 Abs. 2 auch auf eine durch Zeitablauf oder Ver
zeihung verfallene Verfehlung des Mannes zurück
zugreifen, wenn dies der Billigkeit entspricht — 
praktisch vergleichbar mit einem Strafurteil trotz 
Verjährung der Strafverfolgung oder Begnadigung. 
Unter welchem Gesichtspunkt hier der Richter 
eigentlich die Billigkeit walten lassen soll, läßt das 
Gesetz nicht erkennen, und auch die amtlichen und 
nicht amtlichen Erläuterungen des EheG, geben 
dazu keine wesentlichen Aufklärungen. Ich sehe für 
den praktisch abwägenden Richter kaum eine andere 
Betrachtung als die, daß er unter Würdigung der 
W i r k u n g e n  eines bestehenden oder fehlenden 
Schuldausspruchs abwägt, was für die Frau das Ge
rechtere und Billigere erscheint — m. a._ W. der 
Richter wird, da sich der Schuldausspruch in seinen 
Wirkungen praktisch auf die Unterhaltsfrage be
schränkt, geneigt sein, die Schuld des Mannes aus 
Billigkeit dann auszusprechen, wenn er es nach der 
Gesamtlage der Verhältnisse für angemessen hart, 
der Frau einen Unterhaltsanspruch zukommen zu 
lassen — also letzten Endes eine Vertauschung von 
Ursache und Wirkung, indem die Ursache erst um 
der Wirkung willen gesetzt wird. .

4. Die Einführung der ü b e r w i e g e n d e n  
S c h u l d  wirkt sich dahin aus, daß die Alleinschuld 
in dem einen Falle viel geringer sein bann als in 
dem anderen die nicht überwiegende und demgemäß 
als Nichtschuld behandelte Schuld: der geschiedenen 
Frau der wegen schwerer Eheverfehlung der Unter
haltsanspruch an sich versagt wäre, kahn also je 
nach Lage des Falles der Unterhaltsanspruch da
durch erhalten bleiben, daß sich der Ehemann eine 
noch schwerere Verfehlung hat zuschulden kommen 
lassen. Gewiß ist die Regelung, wie die Begründung 
des Gesetzes zutreffend hervorhebt, wohl geeignet, 
unbillige Ergebnisse des früheren Rechts zu ver
meiden; sie kann aber ebenso gut ihrerseits wenig 
befriedigende Folgen zeitigen. In der Praxis bereiten 
besondere Schwierigkeiten die Fälle, in den sich 
verhältnismäßig leichte Schuld mit starker und
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schwere Schuld mit geringer oder u. U. gar keiner 
ursächlichen Wirkung gegenüberstehen. Typisch ist 
der Fall, daß die Frau durch herrisches, häufig viel
leicht gar nicht einmal sonderlich böse gemeintes 
Verhalten dem Manne das Familienleben auf die 
Dauer unerträglich gemacht hat und er nach der 
darauf zurückzuführenden inneren Abkehr von der 
Ehe oder gar nach äußerer Trennung ehewidrige 
oder ehebrecherische Beziehungen zu einer anderen 
Frau, anknüpft. Auch der nicht seltene Fall, daß die 
Frau durch eine zwar objektiv unberechtigte, aber 
nach ihrer körperlichen oder psychischen Veran
lagung verständlichen Zurückhaltung in der Erfül
lung ihrer geschlechtlichen Ehepflichten den Mann 
von ihr entfremdet und er infolgedessen in ehe
widrige Beziehungen tritt, läßt die Problematik der 
Schuldabwägung deutlich erkennen.

5. Nicht selten sind auch die Fälle, in denen die 
beiderseitigen Verfehlungen der Ehegatten in derart 
verschiedenen Ebenen liegen, daß sie als schlechter
dings inkommensurable Größen erscheinen. Als 
Beispiel statt vieler folgender aus der Senatspraxis 
entnommener Fall: der Mann hatte vor Jahren als 
Kommunist eine Bluttat begangen, hatte sich dann 
längere Zeit in Rußland aufgehalten und war nach 
seiner Rückkehr zu einer langjährigen Zuchthaus
strafe verurteilt, die er zur Zeit verbüßt; die Frau 
hatte trotz der Trennung innerlich zu ihm gehalten, 
hatte sich dann aber doch zuletzt unter dem Drucke 
ihrer schwierigen Lage und nach Anknüpfung eines 
anderweitigen Verhältnisses veranlaßt gefühlt, aus 
§ 55 auf Scheidung zu klagen. Schuldantrag des 
Mannes, gestützt auf das ehewidrige Verhältnis, 
und Gegenschuldantrag der Frau, gestützt auf die 
Straftat — die sich zweifellos, auch wenn die Frau 
seinerzeit auch Kommunistin war, ebenfalls als 
schwere Eheverfehlung darstellt —, stehen sich hier 
als in der Tat kaum abwägbare Momente gegen
über.

6. Auch folgendes muß zu denken geben: Nach 
§ 56 EheG, besteht das Recht auf Scheidung wegen 
Verschuldens nicht, wenn der verletzte Ehegatte die 
Verfehlung des anderen v e r z i e h e n  oder sie als 
n i c h t  e h e z e r s t ö r e n d  e m p f u n d e n  hat. Theo
retisch besteht zwischen den beiden Fällen insofern 
ein grundlegender Unterschied, als im ersteren der 
erwachsene Scheidungsgrund nachträglich fortgefal
len, im zweiten dagegen der Scheidungsgrund über
haupt nicht erwachsen ist. Praktisch ist die Grenz
linie zwischen den beiden Fällen aber vielfach so 
flüssig, daß sie kaum zu ziehen ist. Die Unterschei
dung, ob die in unglücklicher Ehe lebende, an ihr 
aber doch aus wirtschaftlichen, religiösen oder son
stigen Gründen festhaltende Frau den Mann „seine 
Wege gehen“  läßt, weil sie sich nach Erkaltung 
ihres eigenen ehelichen Gefühls innerlich damit ab
gefunden hat, also im Sinne des Gesetzes dies nicht 
mehr „als ehezerstörend empfindet“ , oder ob sie 
zwar dieses Empfinden noch hat, aber bisher immer 
wieder verzeihend über die Verfehlungen hinweg-

fesehen hat, stellt letzten Endes auf Vorgänge des 
eelenlebens ab, die für einen Dritten zumeist nicht 

wahrnehmbar sind und dem Betreffenden selbst in 
ihrer verschiedenen Tragweite wohl kaum genauer 
zum Bewußtsein kommen. Und doch hängt von die
ser Unterscheidung ab, ob gegenüber der Klage des 
Mannes ein Schuldausspruch aus § 61 Abs. 2 gegen 
ihn statthaft und damit seine Unterhaltspflicht ge
geben ist oder nicht.

7. Auch die im Gesetz als Schuld behandelte 
K e n n t n i s  des A u f h e b u n g s g r u n d e s  (§42 
Abs. 2 EheG.) sei hier erwähnt. Ist es wirklich recht

und billig, daß der Mann, der z. B. eine bei ihm 
stehende Krankheitsanlage gekannt und sich daty  
an sich vernünftigerweise hätte sagen müssen '
und dementsprechend nach der tatsächlichen re 

• ~ ' ■ ' ' • - ' daß die
geheilt.

[Deutsches Recht, W ochenausg^

Stellung des Gerichts auch gesagt hat —, daß ^  
Frau ihn bei Kenntnis der Anlage nicht_geheira
hätte, trotz u. U. kürzester Dauer der Ehe grUA j 
sätzlich zeitlebens der Frau unterhaltspflichtig *

Besonders zweifelhaft ist endlich auch die 
wägung zwischen Scheidungsschuld und der 
Schuld geltenden Kenntnis des Aufhebungsgruno . 
auf der einen Seite der Ehebruch des Mannes 
auf der anderen die Kenntnis des von dem Ma ^  
geltend gemachten Aufhebungsgrundes — dap 
einem solchen Falle die Scheidungsschuld stets u 
wöge, tr ifft sicherlich nicht zu, z. B. schwer 
wenn, wie in so manchem Falle, über dem ¡ r i  „ 
des Mannes die Ehe innerlich zu Bruch gcgjaA 
war und der Ehebruch in die nachträgliche 
nungszeit fällt. — . u.

Alle diese Beispiele, die sich bei der ManruS .e< 
tigkeit des Lebens um ein Vielfaches vermehre ^  
ßen, lassen die Problematik der jetzigen Verbin_ 
von Schuld und Unterhaltspflicht deutlich e r ke ¡ se 
Gewiß ist —• wogegen ich mich in keiner ^ e. 
wende — die Schuld sowohl in ihrem_ absolute g 
wicht wie in Würdigung ihrer ursächlichen Wi f  e 
auf den Bestand der Ehe ein für die Unterhalt ^  
bedeutsames Moment, aber m. E. n u r eines 
me h r e r en  und — namentlich jetzt, wo das n ^  
eile Scheidungsrecht die Schuld nicht mehr a ^  
alleinigen Scheidungsgrund anerkennt — fn/ ci i rj,altS' 
dasjenige, auf dem sich die gesamte Unt j e, 
regelung aufbauen sollte. Ich lehne es de & ¿¡e 
renda ab, die Unterhaltspflicht grundsätzlich vVje 
Schuld zu knüpfen, einmal weil die Verbinde ¡st,
rTorrYpInn-f t itV J ii op I+pm  xrrvti tr/~»rn flP rP It l VCH'-' .dargelegt, nicht selten von vornherein ve:,ec[(ertel1 
vor allem aber, weil bei dem jetzigen aufgelo  ̂ s0 
Schuldbegriff Schuld und überwiegende 5c sje 
stark im Ermessen des Richters stehen, d a ß ^

. . sie
W - - - - .... ...VWW.. _ — W —--- Jjö [
als ein festes, tragfähiges Fundament für ¡.arrt 
terhaltungsregelung nicht mehr anerkenne! fjjtf 
Den Gedanken, ob nicht dann folgerichtig ¡^1' 
der Schuldausspruch — der nunmehr jeder u f0r- 
bar praktischen Wirkung entkleidet wäre ja5Seü 
males Urteilserfordernis überhaupt faßen z ejt in 
wäre, w ill ich, da damit die Betrachtung z ¿ei 
die allgemeinen Fragen der Fortentwich: ^  ^ei-

an1’
Scheidungsrechts übergreifen müßte, hier 
ter verfolgen.r verioigen. . phen18!

III. Nach §66 EheG, hat der schuldige............  ö ------------ -- —  r  FinliP1'
Unterhalt insoweit zu gewähren, a's,. eFrträgn’f !  
aus dem Vermögen der Frau und die r ,rmStäotaec 
einer Erwerbstätigkeit, die von ihr den 
nach erwartet werden kann, nicht a u s r e i ö g e

1 _ -x - r .x  „ f+ A  ,nllS V e r “  „gef

def
Betracht bleiben können — als alleinigen vpa®

dc

Gesetz stellt also — da die Einkünfte aus -  a V  

als praktisch ziemlich seltene Ausnahme < .  en
T-. , 1 .i . . , .. i_■ •____ „ilAi'nio-en nenals alleinigen n
Schuld zu berücksichtigenden Umstan u i  
man jetzt landläufig als A r b e i t  s p r

ht
man jeizr lanaiauug ais n i u w * - ! '  .

F r a u  bezeichnet. ¡st a!jc!
Die praktische Tragweite der y ° ( s.^J’1,|icf1te & 1,

t i ü h p r Q P h P n .  VCfÖffCflt \/0jetzt noch schwer zu übersehen. Veröfien ejt 
Scheidungen liegen im ganzen nur v . h±ijCh 
Die Stimmen des Schrifttums neigen ersicM r,c& 
die Vorschrift in der der Frau ungri.^ den g ,je

scnrnnunis ■ 7, Vieren
der der Frau ungünstig^

tung weit auszulegen. Dem mag siclie^ .n(j ern gl „¿e  
zuzustimmen sein, wo der Mann nr,[£urrieIriJ1er 
einer zweiten Ehefrau gegenüber k ei*. f
Unterhaltspflichten hat. Wie aber, wenn :z- ¿ eS a
auskömmlich lebenden Familie des M l“  jnf0lge C 
noch nicht wiederverheiratete Ehemann
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yäjMUng keinerlei erhöhte Aufwendungen hat, ja 
halt s°£ar durch die Verkleinerung des Haus- 
ge s gewisse Einsparungen macht — darf er da die 
tätigt • Und aa s'ch zur Ausübung einer Erwerbs
auf ^ jiige  JFrau zu seiner eigenen Entlastung

[jasT  d'.e sich keineswegs einem müßigen Rentner- 
Qeb'n, “ *nzugeben braucht, vielmehr u. U. auf dem 
Maß e der sozialen Fürsorge o. dgl. ihr volles 

a.n wertvoller Tätigkeit hat — ansinnen, unter 
Sei,P^e dieser Tätigkeit einem Erwerbe nachzu- 
häifM’ iM. a. W., wie ist das grundsätzliche Ver- 
stehels zwischen Unterhalts- und Arbeitspflicht — 
tere a Sl(-h beide gleich gegenüber oder ist die letz- 

ein einschränkender Gegentatbestand? 
scheid .se Fra§e nach geltendem Recht zu ent- 
ahch Cri, ’s >̂ mag hier auf sich beruhen. Ich will 
diesen0 t  wehere naheliegende Zweifelfragen zu 
dieSe 1 T*lema aufwerfen. Das, worauf es mir in 
lüng. . zM'sammenhange ankommt, ist die Feststel- 
hächti; u die Regelung praktisch einen recht be- 
’“’berhl^ufn ^Sicherheitsfaktor in sich schließt. 
Frage lck man das bisherige Schrifttum zu dieser 
einlfeih.Sl? kann man sich trotz der verhältnismäßig 
!Uir r(JL(hen Gesamtrichtung der Ausführungen doch 
UUn schwer ein Bild davon machen, wie weit 
die o-ri j d?.ch durch die Arbeitspflicht der Frau 
Pral(tis„i dsaizliche Unterhaltspflicht des Mannes 
als VVe a au.sgeschaltet wird. Ich habe den Eindruck, 
gigen o’l  hie*' zwischen dem, was in dem einschlä- 
AnscIlJhnfttum  ausgeführt wird, und dem, was im 
l’assuno. J. an das bisherige Recht landläufige Auf- 
2\vieSp ,auch der Rechtswahrer ist, ein erheblicher 
fach klafft. In den Scheidungsprozessen wird 

dp  ~01 um die Schuldfrage so gekämpft, als 
¡dentiSc|.’ ^irhuldausspruch mit der Unterhaltspflicht 
der Schi,nare’ während sich nach dem Schrifttum 
?*chere u ausspruch doch nur als eine recht un- 
bnterhai+ni er*aSe für den weiteren Kampf um den 

f*eicnalt darstellt.
“gen ]\A„aie Leistungsfähigkeit des unterhaltspflich- 
Mg nichflleS ZUr v°Hen Erfüllung seiner Verpflich- 
Scbrän|cent aus> so ’SL die Leistung auf das zu be- 
"nd Hie U Was. mit Rücksicht auf die Bedürfnisse 
niSchiecD. errnügens- und Erwerbsverhältnisse der 
‘§67 E]lc(i.eP Ehegatten der Billigkeit entspricht 
eMtern Einzelheiten dazu will ich nicht weiter

i,es Mann| 'eEcnden Momente sind also die Schu l d  
Md ¿ei so£- A r b e i t s p f l i c h t  der Frau
Maries cj-1c , ausreichender Leistungsfähigkeit des 
M r möp.„C b e i d e r s e i t i g e n  B e d ü r f n i s s e  und 
liv ischen11)?' Und E r w e r b s v e r h ä l t n i s s e .  Im 
¡Men Bet„ Endergebnis also trotz der grundsätz- 
, Â nes Pi'llm g der Unterhaltspflicht des schuldigen 
M'Weit “ Regelung, die die Frage, ob und in-

a 1. l l j l l l  I I M i- A f* T, 14- #\Mt« ft li. T-. n., T m • -
Mb„ ei 
"Me

abwT, rau Unterhalt erhält, weitestgehend in 
i aber%en.d e . Ermessen  des Richters stellt, 

ter" ‘essen zi, k a „wiederum hinsichtlich der bei dem 
st; Eeine<5 A1 berücksichtigenden Momente den Rich- 

Mfhte wfrklich freistellt, sondern auf be-
&,„• Auf MIchtspunkte beschränkt.
Sh a b e ; MEluterhaltspf:licht des klagenden Ehe- 
bii.r u c h rs* r 7>c E e 1 d u n g o h n e  S c h u l d a u s -  
icj,lcht b eVV  .Abs. 2 EheG.) und die Unterhalts- 
v0‘ rricht nai,e i d e r s e i t i g e r  S c hu l d  (§ 68) will 
äiM’rfeiti i  eiugehen. Sie ist im Gesetz von 
tH« die bP; j da® billige Ermessen „m it Rücksicht 

un,)C rMedl'gcn Bedürfnisse und die Ver- 
tefL.s.0nst „„.Erwerbsverhältnisse der Ehegatten und 

Metern' erhaltspflichtigen Verwandten des Be- 
gestellt. Ob durch diesen Hinweis an
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dere Billigkeitsgesichtspunkte ausgeschaltet sein 
sollen, mag o^fenbleiben. Inwieweit die §§68 und 69 
Abs. 2 in der Praxis Leben gewonnen haben, ent
zieht sich leider der Beurteilung. Ich möchte an
nehmen, daß bisher von der Vorschrift des § 68 
kaum je und auch von der des § 69 Abs. 2 nur recht 
selten Gebrauch gemacht ist — letzteres allerdings 
mit deshalb, weil Scheidungen aus § 55 ohne Schuld
ausspruch gegen den Mann ohnehin zu den Selten
heiten gehören.

V. Es ergibt sich danach folgendes allgemeine 
Bild: Ob Schuld, Nichtschuld oder beiderseitige 
Schuld — in allen drei Fällen steht die Frage des 
Unterhalts, und zwar sowohl das Ob wie das Wie
viel, weitgehend im Ermessen des Richters. Ist da 
die vom Gesetz vorgeschriebene Eingruppierung 
jedes einzelnen Scheidungsfalles in eine dieser drei 
Gruppen sachlich gerechtfertigt und ist für die Zu
kunft noch ein Bedürfnis für diese Dreiteilung an
zuerkennen? —

VI. Das Unterhaltsproblem ist in unzähligen Fällen 
der bittere Ausklang des Scheidungsstreits, die Fort
setzung des Kampfes, der mit einer immer wieder 
auflebenden Erbitterung geführt wird. Das ist ein 
Mangel des überkommenen Rechts, auf den hernach 
noch einzugehen sein wird. Das Unterhaltsproblem 
steht aber n i c h t  nu r  am Ende,  sondern gerade 
auch v o r  j edem S c h e i d u n g s s t r e i t .  Von der 
Lösung der Unterhaltsfrage hängt vielfach der Ent
schluß zum Schritte der Scheidung ab — jedenfalls 
dann, wenn die Frau klagender Teil ist. Die Art und 
Weise der Prozeßführung wird, wie unzählige Fälle 
aus der Praxis zeigen, weitestgehend durch die Be
sorgnis um die Erhaltung des Unterhaltsanspruchs 
oder umgekehrt durch das Streben nach Vernichtung 
des Unterhaltsanspruchs bestimmt. In der Tat ist 
die Unterhaltsfrage das Kernstück der Liquidation 
der erstorbenen, ihres sittlichen Inhalts entkleideten 
Ehen.

Vergegenwärtigt man sich das, so fällt der Blick 
ohne weiteres auch auf die Kehrseite der an sic,h 
begrüßenswerten Auflockerung — auf die m a n 
g e l n d e  V o r a u s b e s t i m m b a r k e i t  der künftigen 
Unterhaltslage. Für den beratenden Rechtswahrer ist 
es in der Tat ein überaus schwieriges Unterfangen, 
über die Aussichten des Unterhaltsanspruches der 
Frau zu Beginn eines Scheidungsprozesses eine auch 
nur einigermaßen sicher zuverlässige Auskunft _ zu 
geben. Und das ist um deswillen besonders mißlich, 
weil der Unterhaltsstreit nach unserem Recht dem 
Scheidungsstreit als selbständiger Prozeß nachfolgt, 
der weittragende Schritt der Lösung der Ehe also 
getan werden muß, ohne daß über die künftige Un
terhaltslage auch nur halbwegs Klarheit besteht.

VII. Die gegenwärtige Regelung führt zu einer
ganz eigentümlichen A u f s p a l t u n g  des U n t e r 
ha l t  s s t r e i t  s: . .

Zunächst hat sich der S c h e i d u n g s r i c h t e r  mit 
der Unterhaltsfrage zu befassen, und zwar, wenn er 
seiner Aufgabe gerecht werden will, sehr ernsthaft. 
Denn die Entscheidung über die Schuld ist zugleich 
die Entscheidung über den Unterhalt gewissermaßen 
dem Grunde nach. Daß der Richter dabei einen Sei
tenblick auf die Wirkungen des Schuldausspruchs 
tut ist unvermeidlich und liegt, wie bereits oben 
hervorgehoben, m. E. jedenfalls dort auch durchaus 
im Sinne des Gesetzes, wo es sich darum handelt, 
bereits verfallene Eheverfehlungen aus Billigkeit 
zu berücksichtigen (§§60 Abs. 3, 61 Abs. 2) oder 
zwischen größerer und geringerer Schuld abzuwägen. 
Im übrigen spielt auch bei der Scheidung aus § 55 
die Unterhaltsfrage bei der Entschließung des Rieh-
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ters eine bedeutsame Rolle: wenn in Frage steht, 
ob es, um die beklagte Frau vor einer Notlage zu 
schützen, sittlich gerechtfertigt ist, trotz der Zer
rüttung der Ehe den Kläger an den durch die Ehe 
übernommenen Verpflichtungen festzuhalten, muß 
sich der Scheidungsrichter ein Bild davon machen, 
wie es mit dem Unterhalt der Frau im Falle der 
Scheidung nach § 69 Abs. 1 oder 2 praktisch bestellt 
sein würde. Den Erwägungen zu diesem Punkte 
kommt für die endgültige Entscheidung des Richters 
in der Scheidungsfrage mitunter eine ausschlag
gebende Bedeutung zu — wie aber später in dem 
amtsgerichtlichen Prozeß die Unterhaltsfrage^ wirk
lich entschieden wird, steht noch völlig dahin. Es 
liegt auch auf der Hand, daß die Bilckrichtung des 
nach der Scheidung mit der Unterhaltsfrage be
faßten Richters vielfach eine grundsätzlich andere 
ist als die des Richters, der, noch v o r  der Scheidung 
stehend, sich mit dem Ehekonflikt im ganzen zu be
fassen hat. Ich bin davon überzeugt, daß viele Schei
dungsrichter diesen Zustand ebenso unbefriedigend 
empfinden wie ich.

Der A m t s r i c h t e r ,  der über den U n t e r h a l t  
zu e n t sc he i d e n  hat, wird durch die ihm in den 
§ § 66ff. zugewiesene, eng umgrenzte Aufgabe in 
eine bestimmte Linie gedrängt. Er erhält als Aufgabe 
nur einen Ausschnitt aus dem Ehekonflikt, die aus
balancierende Feststellung der beiderseitigen Be
darfslage und Leistungsfähigkeit. Und im End
ergebnis bleiben Momente, die, wie hernach noch 
darzulegen sein wird, für die Unterhaltspflicht und 
ihren Umfang eine wesentliche Rolle spielen sollten
— Dauer der Ehe, Umfang der während der Ehe 
von der Frau gebrachten Opfer u. ä. —, unberück
sichtigt; sie fallen bei der Aufspaltung der Unter
haltsfrage ins Leere.

Nach dem den Unterhaltsstreit entscheidenden 
Prozeßrichter tr itt nach der LohnpfändVO. von 1940 
schließlich noch der V o l l s t r e c k u n g s r i c h t e r  mit 
wiederum selbständiger, von den Vorinstanzen un
abhängiger Entschließung auf den Plan. Welche 
praktische Bedeutung der § 6 Abs. 2 der Lohnpfänd
VO. erlangen wird, steht bei der Kürze seiner bis
herigen Geltungszeit noch dahin. Da die Lohn- oder 
Gehaltspfändung praktisch der einzig in Betracht 
kommende Weg der Vollstreckung ist und in den 
meisten Fällen, wo es zur Vollstreckung kommt, der 
wirkliche oder vorgeschobene Grund für die Zah
lungssäumnis das Vorhandensein unterhaltsbedürf
tiger Kinder oder eines zweiten Ehegatten sein wird, 
so möchte ich glauben, daß die Vorschrift im Laufe 
der Zeit eine recht weittragende Bedeutung ge
winnen wird. Gegen den materiellen Gedanken der 
Vorschrift w ill ich hier Einwendungen nicht erheben
— höchst mißlich aber ist in jedem Falle das Hinzu
treten noch einer Instanz, in der das bisher Er
kämpfte — zunächst im Scheidungsprozeß der Aus
spruch der Unterhaltspflicht „dem Grunde nach“ , 
sodann der Vollstreckungstitel — nunmehr noch
mals wieder zum Gegenstände eines Streits wird, 
aus dem die Ehefrau im Endergebnis leer oder arg 
geschmälert hervorgehen kann.

Interessant war mir die Feststellung, die ich bei 
Durchsicht der immerhin recht zahlreichen als 
Spruch- oder Armensachen an das RG. gelangten 
Eheakten machen konnte, daß sich die einstweilige 
Verfügung nach § 627b ZPO., jedenfalls bisher nicht 
recht eingelebt zu haben scheint — nur in ganz sel
tenen Fällen waren derartige Verfügungen ergangen.

Hinter allem Bisherigen steht dann aber schließ
lich noch die leidige A b ä n d e r u n g s k l a g e  aus

§ 323 ZPO., die dazu führt, daß sich die Unterhalts
kämpfe zwischen geschiedenen Ehegatten mitun 
Jahre und Jahrzehnte hinziehen. Das Unbetr 
gende liegt nicht nur in der prozessualen GestaI  
sondern ebenso in der sachlich-rechtlichen Rkg 
lung. Es muß den Unbefangenen befremden, ' 
z. B. der Ehemann, der endlich nach Überwin '» 
aller Widerstände zu einer Unterhaltsrente ui e 
stimmter Höhe verurteilt ist, jederzeit durch e 
lediglich von seinem Willensentschluß abhang 
Veränderung seiner wirtschaftlichen Lage, nisn 
dere durch eine Wiederverheiratung, eine n e u e S e 
schaffen kann, durch die der geschiedene tneg 
um seine erkämpfte Rente wieder gebracht w • 

Überblickt man dieses Gesamtbild, so kann p.en- 
sich des Eindrucks nicht erwehren, daß die ? ..ge
wärtige Regelung sowohl sachlich- wie verta ^  
rechtlich erhebliche Schwächen aufweist un' „
an das künftige Recht zu stellenden Anforder » 
noch nicht genügt. ,. ge-

V III. Um den richtigen Standpunkt für die 0ute 
trachtung des Unterhaltsproblems zu gewinnen. cj,,. 
man sich zunächst von der überkommenen 0  üCh“  
tungsweise lösen, daß es sich um einen ;>^n?joraiiS'

........................................... j

[Deutsches Recht, Wochenausga^

vvlhandelt, der unter bestimmten objektiven 
Setzungen besteht oder nicht besteht. Dadurc 
die Blickrichtung insofern verschoben, als da ■ - 
vornehmlich auf die Vergangenheit und aJlenI7wecl<' 
Gegenwart — statt in erster Linie unter dem w;fd. 
gesichtspunkt a u f d ie  Z u k u n f t  —  ̂ gelen ^aii 
Der Ausspruch über den Unterhalt ist, gut-
ihn in seinem Wesen richtig erfaßt, nicht 7eh e ^ en 
Scheidung über einen nach dem Gesetz best ^  
oder nicht bestehenden Anspruch, ®on verha '̂ 
r e c h t s g e s t a l t e n d e r  A k t ,  durch den und
nisse für die Zukunft im voraus vernum A ge' 
nach bestimmten Gesichtspunkten zweckm 
regelt werden sollen. Ich möchte hier anr  ¡jr tacf 
anknüpfen, mit denen Reichsminister Dr. +erhaKs' 
seinen einführenden Aufsatz über den „„g 467fü 
anspruch der geschiedenen Frau (DR. > 
abgeschlossen hat: 'tra0e?’

„Mögen diese Klarstellungen dazu bel Jie 
bei Ehegatten, die ihre Ehe zerbrechen j er [Jr 
Bereitschaft zu einer anständigen Lösung f,an' 
terhaltsfrage und zur Vermeidung tn 
nackiger und kostspieliger Prozesse zu w '
Dem Rechtswahrer fällt die Aufgabe 
ständigung der Ehegatten durch vernuni e ^ e fl 
habung der Bestimmungen und durctU 
volle Aussprache die Wege zu ebnen. eflt*
In diesen Worten ist bereits zu einemL Ziel 

liehen Teile das angedeutet, was mir als neg e W 1*
Entwicklung vorschwebt. Das, was bei ne y erSta 
der Unterhaltsfrage zu erstreben ist, ist g o
digung, d.h. die v e r t r a g l i c h e
P a r t e i e n ,  und das, was der Rechtswa sje b 
wohl der sie beratende Anwalt wie . ist 
treuende Richter — ihnen dabei zu biete i ricfit 
ausgleichende vermittelnde Hilfe. Auci GeslCV  
liehe Tätigkeit sollte hier nicht unter ¿lern 
punkte der Streitentscheidung, sonde r̂agsn‘ 
V e r t r a g s h i l f e  stehen. Und diese . jetzig, 
hat nicht erst, wie die Streitentscheidung

s t a* f t  e n d z u t r e f f e n .  . in ^
Das neuere Recht kennt zahlreiche rau >
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s r..^lrJschaftliehe Entwicklung zu Komplikationen 
thori f t Eat, die nicht mit den überkommenen Me- 

n d er Streitentscheidung gelöst werden können 
die a ° ere'n'gung alter Schulden, die Zinssenkung, 
Kria nPassun£ von Verträgen an die veränderten 
Ühfe£?.verhältnisse u. ä. Der Staat gewährt hier 
^bclic'd^ ^U*em Erf0]Se Vertragshilfe statt Streit-

Atich j.erartige Vorbilder möchte ich anknüpfen. 
chen t  w*rtschaftliche Liquidation einer zerbro- 
b;Sh„ei? Lhe ist etwas, was — das glaube ich in den 
teis q!-!Je.n Darlegungen gezeigt zu haben — mit- 
berc| “ 'eitentscheidiing kaum wirklich befriedigend 
Qnt ¡V&j werden kann. Das, worum es sich bei dem 
jurist’ n ^an<Jelt, ist, richtig gesehen, nicht ein 
Pfö^l'^hes, sondern ein rein wirtschaftlich-ethisches
schaff?1! Jdr das weniger rechtliche, als eben wirt- 

ach-ethische Normen maßgebend sein sollten.
der c P*1 gehe zunächst auf die m a t e r i e l l e  Sei te 

Sache ein.
nürStd.das .sittliche Band der Ehe zerrissen und sind 
so m|e wirtschaftlichen Beziehungen übriggeblieben, 
stäncjj Scn diese eben in einer wirtschaftlich ver- 
QehaiP?» aber auch einer dem bisherigen sittlichen 

der zerbrochenen Ehe Rechnung tragenden 
in vq!| gea lte t werden. M it allem Vorbehalt und 
^ rp ie,e?  Bewußtsein der Unvollkommenheit des 
Persnn1C les möchte ich das Bild einer zwischeh zwei 
offen en bestehenden Gesellschaft — etwa einer 
bei^ nr ‘ ’Handelsgesellschaft — heranziehen, bei der 
anßCn 'Jesellschafter gleichwertig, der eine nach 
geweSeUncl  der andere im inneren Betriebe, tätig 
lösen r/1- S'nc*’ und s'c^ aus irgendeinem Grunde 
•len, danSSen> dies aber nur in der Weise tun kön- 
fortfuj! P der eine das Geschäft im ganzen allein 
binreioh’ Hnd der andere, wenn überhaupt, mangels 
Werde« 6 „r Mittel mit einer Rente abgefunden 
UrsaehpH^b- Es liegt auf der Hand, daß hier die 
deren o .der Lösung, die auf der einen oder an- 
gehen !te bestehende Schuld an dem Auseinander
eitlen ünu6 P auer der Zusammenarbeit, die von dem 
Seilschaft ^etn anderen Teile bei Eingehung der Ge- 
Leit n0ni,Uad während der gemeinschaftlichen Tätig- 
«erner di,fc . en Leistungen und erbrachten Opfer, 
M W . * *  für den Ausscheidenden ergebenden 
^haftiidP'yn.einer neuen Erwerbstätigkeit, diewirt- 
pleibendPe pdstungsfähigkeit des im Geschäft ver- 
^etliirftl:„s  ̂ Leiles und endlich die beiderseitigen 

W * d i e  wesentlichen Momente sind, unter 
i11*11 bei ‘gnng die Lösung zu suchen ist. Ist es 
£ .der Ehpr, Eüsung einer Ehe wesentlich anders? 
T inschaffC 1aEen s'ch Mann und Frau zu einer Ge- 
■ ei¡le So ’‘ zusammengefunden, die sich für beide 
JJsofern 2,- zu Beginn wie bei unglücklichem Ende 
T.- .der »^tschaftlich grundverschieden auswirkt, 
i; gkeit an,n ‘n aller Regel in seiner beruflichen I®. [bleibt ?• 1er sonstigen wirtschaftlichen Stellung 
1\a siänd’i,vle f  rau aber bei Eintritt in die Ehe eine 

,utter vprf Adlung mit der der Hausfrau und
6 , » t Ä Ä  um bei Lösung der Ehe erneut 
¡.p- ¿ ie p abgkeitsbereich herausgerissen zu wer- 
riP Picht -r?u also — abgesehen von seltenen

si - dneünstigeeSSierenden Ausnahmen
immer in

—nrioSÛ eren Lage des eintretenden und aus- 
h pnter H 1 QeseIIs<*afters. 
d,*s ¡n pf ^hr die konkrete Gestaltung des Unter- 
, ̂ r Dau Fracht kommenden Umständen ist m. E. 
si Pnq 1 des e he l i c h e n  Z u sa m me n l e b en s  

sPunIa *' sowohl unter dem wirtschaftlichen Ge- 
f " ,erripTf i ^er von iahe 2U Jahr immer schwieri

g en  Umstellung wie unter dem sowohl

wirtschaftlichen wie auch wesentlich sozial-ethischen 
Gesichtspunkt des „Erdienens“  einer Alterssiche
rung — und der Größe der von der Frau während 
der Ehegemeinschaft erbrachten m a t e r i e l l e n  und  
i d e e l l e n  O p f e r  ein besonderes Gewicht beizu
messen. Daß eine 50jährige, an sich ihrem Alter 
entsprechend noch erwerbsfähige Frau ein größeres 
Anrecht auf Unterhalt oder Unterhaltsbeihilfe hat, 
wenn sie die Lasten und Pflichten der Ehe zwei 
oder drei Jahrzehnte getragen hat, als wenn sie erst 
z. B. als 45jährige Witwe geheiratet hat, bedarf 
keiner weiteren Darlegung; ebenso, daß einer Frau, 
die mehrere Kinder geboren und aufgezogen hat, im 
allgemeinen bei im übrigen gleichen Verhältnissen 
billigerweise eine günstigere Regelung verdient als 
eine kinderlose Ehefrau. Gerade derartige mir be
sonders wichtig erscheinende Momente zu berück
sichtigen, gestattet, wie oben dargelegt, das geltende 
Recht kaum oder höchstens in recht beschränktem 
Umfange, gewissermaßen nur praeter legem. Bei der 
vertraglichen Regelung, um die sich die die Par
teien beratenden Rechtswahrer zu bemühen haben, 
werden sie dagegen selbstverständlich gebührend 
beachtet werden. Ein Gleiches muß aber auch bei 
der die Parteivereinbarung ersetzenden rechtsge
staltenden richterlichen Regelung gelten.

Wenn man sich bei der Betrachtung von dem 
überkommenen Anspruchsbegriff frei macht, lösen 
sich auch mancherlei Schwierigkeiten, denen der 
streitentscheidende Richter im allgemeinen ohne 
hinreichende Handhaben gegenübersteht. Ich denke 
hier besonders an die Fälle, die am besten mit dem 
Worte „0  b e r g a n g s g e 1 d“  zu charakterisieren 
sind. Nicht selten ist der Fall, daß die Frau noch 
im erwerbsfähigen Alter steht, aber mangels einer 
entsprechenden Ausbildung eine unter Berücksichti
gung aller Verhältnisse ihr billigerweise zuzumutende 
Berufsmöglichkeit für sie zur Zeit nicht besteht Ist 
es da nicht das Gegebene, die Möglichkeit eines 
auf eine beschränkte Zeit bemessenen, eine Fach
ausbildung o. dgl. gestattenden Übergangsgeldes zu 
geben? Auch in den Fällen, in denen die Schuld der 
Frau gerechterweise dazu führen muß, ihr den 
Unterhaltsanspruch auf die Dauer zu versagen, kann 
es sehr wohl mit Rücksicht auf die Dauer der Ehe, 
die von ihr in der Ehe gebrachten Opfer usw. an
gezeigt erscheinen, sie für eine gewisse — gleien- 
viel wie lange bemessene — Zeit vor der Gefahr 
der Notlage zu schützen: häufig wird man es auch 
der schuldigen Frau gegenüber als_ unbillig emp- 
finden, daß der Mann, was jetzt sein gutes Recht 
ist, ihr mit dem Tage der Rechtskraft des -chei- 
dungsurteils von heute auf morgen jede weitere 
Zuwendung entzieht.

Das Gegenstück zu dem Übergangsgeld bildet der 
Fall der eigentlichen A l t e r s v e r s o r g u n g .  Nicht 
selten liegen die Verhältnisse so, daß dem Manne 
mit Rücksicht auf die noch bestehende Unterhalts
bedürftigkeit der Kinder o. dgl. die Zahlung einer 
Rente an die Frau schwerfallen würde, andererseits 
ihr bei ihrem Alter noch für eine Reihe von Jahren 
eine Erwerbstätigkeit zugemutet werden kann — in 
einem solchen Falle kann es sachgemäß sein, die 
Rentenpflicht erst nach einer Reihe von Jahren e r 
setzen zu lassen oder für die erste Periode eine 
niedrigere und für die spätere Zeit eine höhere fest
zusetzen. Wohlgemerkt — ich rede nicht dem das 
Wort, daß in allen Fällen derartige Regelungen ge
troffen werden, möchte vielmehr nur dem Richter 
die Bahn dazu freimachen, im einzelnen Falle die
jenige Zweckmäßigkeitsregelung zu treffen, die der 
besonderen Lage des Falles am ehesten gerecht
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wird und die die Parteien, von praktisch voraus
sehenden Rechtswahrern beraten, vernünftigerweise 
von sich aus einverständlich treffen würden. —

X. Ein gar nicht hoch genug einzuschätzender 
Vorteil der vorgeschlagenen Regelung würde in der 
e r h ö h t e n  R e c h t s s i c h e r h e i t  liegen. Ich gehe 
dabei davon aus, daß der von dem Richter getrof
fenen, eine Abrede ersetzenden Regelung der Unter- 
haltsfrage dieselbe Rechtsbeständigkeit zukommt wie 
der von den Parteien — ohne oder mit richterlicher 
Vermittlung — getroffenen Abrede. Unter welchen 
Voraussetzungen und in welchem Umfänge einer 
summen- und terminsmäßig bestimmten Rentenzu
sage unter dem Gesichtspunkt des aus § 242 BGB. 
herzuleitenden Vorbehalts gleichbleibender Verhält
nisse Einwendungen entgegengesetzt werden kön
nen, soll hier nicht näher untersucht werden (vgl. 
dazu u. a. RGZ. 164, 366 ff.). Außer Zweifel steht 
jedenfalls, daß für derartige Einwendungen ein un
gleich engerer Raum ist als für die Abänderungs
klage gegenüber einem auf der Grundlage der ge
setzlichen Unterhaltspflicht ergangenem Urteil. In 
der die Abrede umkleidenden größeren Rechts
garantie liegt gegenwärtig der große Vorzug der 
vertraglichen Regelung vor dem Unterhaltsurteil, 
und eben diesen Vorteil möchte ich für die Zukunft 
auf alle — vertraglichen wie rechtsgestaltend vom 
Richter getroffenen — Unterhaltsanordnungen er
strecken. Das liegt einmal im Interesse der Frau, 
für deren Entschlüsse hinsichtlich der weiteren Ge
staltung ihres Lebens es selbstverständlich von 
größter Wichtigkeit ist, sofort nach der Scheidung 
wenigstens einigermaßen Gewißheit über das ihr 
für die Dauer Zustehende zu haben — zumal in 
jedem Falle immer noch erhebliche und durch 
Rechtseinrichtungen nicht auszuschaltende Unsicher
heitsfaktoren, wie die ungewisse Lebensdauer des 
Mannes, die durch seine wirtschaftliche Lage be
dingte Ungewißheit der Erfüllung u. ä., zu ihren 
Lasten übrigbieiben. Ebenso liegt aber eine größt
mögliche Endgültigkeit der Unterhaltsregelung auch 
im wohlverstandenen Interesse des Mannes. Jetzt 
liegen die Verhältnisse für ihn nur gar zu häufig so, 
daß er sich, insbesondere durch Eingehung einer 
neuen Ehe, ohne Kenntnis einer ihm erst in der 
Folgezeit auferlegten Rentenverpflichtung in einer 
Weise belastet, die für ihn schwer erträglich ist; 
ebenso mißlich ist es aber auch, wenn der Mann 
trotz Kenntnis seiner gesetzlichen Unterhaltspflicht 
und trotz Vorliegens eines Vollstreckungstitels eine 
ihn untragbar belastende neue Ehe in der Erwar
tung eingeht, im Wege der Abänderungsklage 
werde ihm schon die erhoffte Entlastung zuteil 
werden. Der Mann muß — das liegt auch unbedingt 
im Sinne einer auf ihre Autorität bedachten Rechts
ordnung — wissen, daß er an die ihm einmal auf
erlegte Unterhaltspflicht grundsätzlich gebunden ist 
und sie nicht jederzeit leichthin abschütteln kann. 
Daß eine solche Regelung, ebenso wie jetzt die 
vertragliche Unterhaltsregelung u. U. auch zu Lasten 
der Frau ausschlagen kann, verkenne ich nicht. Ich 
denke hier an den Fall, daß der Frau mit Rücksicht 
auf ihre Erwerbsfähigkeit, die verhältnismäßig 
kurze Dauer der Ehe u. ä. eine Unterhaltsrente ab
gesprochen ist und sie hernach aus irgendeinem 
Grunde erwerbsunfähig wird. Ich nehme aber das 
Ergebnis, daß im Gegensatz zum geltenden Recht 
ihr hier der Unterhaltsanspruch endgültig versagt 
bliebe, wohl in Kauf: gerade die jetzige Regelung, 
die den Mann zeitlebens mit dem Risiko einer Ent
wicklung belastet, die für ihn außerhalb jeder Vor
aussicht und Einwirkungsmöglichkeit steht und ihn
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u. U. nach vielen Jahren höchst unbillig treffe11 
kann, halte ich jedenfalls für das größere Übel.

Für die die vertragliche Abrede ersetzende richtej' 
liehe Entschließung über die Unterhaltspflicht el 
m ö g l i c h s t  we i t es  — im Gegensatz zum ge“ e5 
den Recht wirklich a l le  M o m e n t e  berücksic* '  
t i g en d e s  — Ermessen,  hernach aber im 
esse des Rechtsfriedens und der subjektiven Ree*1 
Sicherheit der Beteiligten m ö g l i c h s t e s  FcS^ L ;  
ten  an der g e t r o f f e n e n  R e g e l u n g  — a 
scheint mir das anzustrebende Ziel! . *e

Es mag zweckmäßig sein, im Gesetz bestirnt“ 
Grundsätze darüber aufzustellen, unter welc!;se 
Voraussetzungen infolge veränderter Verhältn* 
die Unterhaltsregelung zugunsten des einen 0 . 
anderen Teiles geändert werden kann. Diese ^  ^  
sätze müssen aber, wie gesagt, für die ver 
barte und die vom Richter getroffene 
die gleichen sein. Näher auf die hier in Frage k 
menden Normen einzugehen, muß ich mir im ** 
men dieser kleinen Abhandlung versagen, “ ¡p 
sachlich handelt es sich um ein immerhin j  ( 
schichtiges Sonderproblem, das im Bereich anflc r 
Unterhaltspflichten in gleicher Weise besteht, ‘ gj 
das möchte ich hier nochmals betonen, daß lCl! ^  
der Ausbalancierung alles Für und Wider au e 
Kontinuität der Rechtslage entschieden das £^V(ej< 
Gewicht lege als auf eine möglichst enge 
chung an die jeweiligen Verhältnisse. Rechtst* 
und Rechtssicherheit lassen sich bei Dauerve ^ 
nissen nun einmal begrifflich nur damit erk u g0, 
daß auch das Risiko der künftigen Entwicklung» 
weit angängig, im voraus festgelegt wird. q v

XI. Was nun die v e r f a h r e n s r e c h t l i c h e '■ <e(
s t a l t u n g  des Gedankens anlangt, so kann 
grundsätzlichen Bedeutung der hier dem tr njCfii 
zugewiesenen Aufgabe und ihrem praktisch 1£?Lngs- 
zu lösenden Zusammenhang mit der Schei , en, 
frage selbst wohl kein Zweifel darüber be 
daß die Vertragshilfe — und zwar sowohl apartei- 
mittelnde Tätigkeit mit dem Ziele einer ^  
abrede wie die sie ersetzende rechtsgestalten ¿eS 
Ordnung — nutzbringend nur in die ria 
S c h e i d u n g s r i c h t e r s  selbst gelegt werde - ^

Daß es sich bei der Vertragshilfe systema j elt 
einen Akt der freiwilligen Gerichtsbarkeit jef 
und ein solcher nicht wohl in ein Vena*1 
streitigen Gerichtsbarkeit eingeführt w e rd e n ^ ^ t  
wäre ein Argument, dem ich um so wenige:r jerefl
beimessen könnte, als ja auch der unter be gySte*
Verfahrensgrundsätzen stehende Eheproz , frei' 
inatisch auf die Grenze zwischen streitige* urlS in* 
williger Gerichtsbarkeit steht. Auch die D ¿sä '̂ 
Altreich ziemlich allgemein bestehende g sog 
liehe Abneigung gegen die Einrichtung c . fjer»0' 
Adhäsionsprozesses kann hier nicht w 0 chel: 
gezogen werden. Die Frage, ob die straf e***e;
und die bürgerlich-schadensrechtlichen r  %• s re c n '
Körperverletzung, Beleidigung oder rm0fyerfah*e? 
liehen Straftat in einem und demselben wesentl*ĉ  
zweckmäßig abzuhandeln sind, liegt so 
anders, daß ein Vergleich kaum möghen \  üeuers, cian ein vergieicn ltaum . erl

Bedenken unter dem prozeßwirtschatt» 
sichtspunkt der erhöhten Belastung des ^ e i 
richters müßten, wenn sachliche Grün > ju0g a1 1L111L1 o HILt 1J 11.11} WV-llii « r -.1-» i rtfl
glaube dargetan zu haben, für die V ; cj,cn, 
die einzig praktisch mögliche Lösung s p  ’ a d 
gebenenlalls zurücktreten. Derartige o  ¿eg 
stehen aber m. E. auch gar nicht ; ich b ^ginsa 
teil der Auffassung, daß durch d*e ^ fja lts ^J l 
Lösung der Scheidungs- und der Un p je o* 
ganz erhebliche Arbeit eingespart wu*u •
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Parteien betreuenden Anwälte müssen, wenn sie 
g,rer Aufgabe voll gerecht werden wollen, sich 
sch1«0 w*e d*e Par*e*en selbst auch unter der Herr
j e 3”  der gegenwärtigen Regelung schon vor und 

aiirend des Scheidungsprozesses genauestens mit 
der ^^ha lts frage  befassen, und ebenso muß sich 
^ Scheidungsrichter, wie dargelegt, sowohl bei 
t-^ g u n g  der Schuldfrage wie besonders in den 
] *en des § 55 über die Gestaltung der Unterhalts- 

nac^ Ausspruch der Scheidung ein Bild machen, 
gernr er n‘c*1* Gefahr laufen will, zu unbefriedi- 

Qen Ergebnissen zu gelangen.

Sci.J^^'Hges, die Aussprache, soweit dies nicht 
geschieht, auf die Unterhaltsfrage zu er- 

. Ken und die sich ffecemihprstehendpn Redürf-

t-c

ajSs Ken Und die sich gegenüberstehenden Bedürf- 
Weita Unĉ Befriedigungsmöglichkeiten zu klären, in 
w0 iJ? den meisten Fällen — in allen denjenigen, 
besjfJ lner der Ehegatten nennenswertes Vermögen 
fano-g Und der Mann als Lohn- oder Gehaltsemp- 
hesrl1r -.?c*er kleinerer Gewerbetreibender nur über 
B^QjJdene laufende Einkünfte verfügt — sind die 
teien^p auch der Höhe nach zwischen den Par- 
’ „ au.m J’e streitig, und die sonstigen für die 

g der Unterhaltsfrage wesentlichen Momente 
der Scheidungsrichter ohnehin aus dem Stoff, 

Von ii,01 ZUr Scheidungsfrage vorgetragen ist und 
jener r - i^S^enenfalls unschwer nach dieser oder 

Die Un^  nocdl weder aufgeklärt werden kann. 
reR:eInr.Ve/* raSshilfe zum Zwecke der Unterhalts- 
SetZe ^ dem Richter als eine ihm k r a f t  Ge- 
t ei an t  ° ■ A g e n d e ,  von p r o z es s u a l en  Par -  
Ke;n J a gen  u n a b h ä n g i g e  A u f g a b e  zu. 
U n t e r 7 eiJ u n S s a u s s P r u c f1 ohne e i n e  
f e n e r J ':18* i mm un  g des G e r i c h t s  g e t r o f -  
terhai+n i e r *l a D sabr ede  ode r  eine die Un-  

s f r age  nach Ob,  W i e v i e l  und  W i e -  
fer f i c. r e Sefnde r e c h t s g e s t a l t e n d e  r i c h -  
lijng j e f t n o r d nu n g !  Wollte man die Behand- 
eJein pr .. . t erhaltsfrage durch das Gericht von 
die ^Yjbegehren abhängig machen, so würde 
S twen- tung ef)enso unzureichend sein wie die 
h in s icÄ ^V e rfü g u n g  nach S627b ZPO. Auch 
das QerJ j\d e r Bemessung der Unterhaltsrente darf 

• ^ r . seine rechtsgestaltende Anordnung 
L̂ hen rJ"® w‘e Dei seinem Vorschläge zur güt- 
dängjjj 2e‘Ung von formellen Parteianträgen ab- 
feilver/iJu1' Die Möglichkeit des Verzichts oder 
n 1Schränl-ltS 'c^ damit selbstverständlich nicht
adeien ir1’ a^er keinesfalls ginge es an, daß die 

dank te  a rc^. zeitlich oder summenmäßig be- 
e'ne TRi„ - Anträ&e die Funktion des Gerichts auf

VefbindungVön Scheidungs- und Unter- 
f ,r Und 'n*  'n einheitlichem Verfahren durchführ- 
Jkruno- Aveckmäßig ist, wird auch durch die Er- 
J ebieU anderen Rechtsgebieten bestätigt. Im

ae Tein- lxrage die Funktion de 
, Daß abdrängen könnten.
Paltsr»̂ —, Verbindum? von Scheidun 
bar 
fahn
Jebiet“  dl“  £,iaeren Rechtsg 
?,er Ver|-,;‘ , (Jsf ZP O.  wird von der Möglichkeit 
J.age häuf; ÛJ}§ von Scheidungs- und Unterhalts
ame 5.Jebra'uch gemacht. Leider erweist sich
■Vfern ..süchkeit nacb Inkrafttreten des EheG, in- 
¥-er bfcfc?“- en§'> a,s die ÖstZPO. -  jedenfalls in 
ti ’derklarrn Handhabung — eine bedingte

bei f rn Jl^Dt gestattet und infolgedessen in 
SJ8 die h l r, K a^e a«s § 55 EheG, üblichen Fällen, 

und n J k  Ehefrau in erster Linie Klageabwei- 
l; l idipfji',.. we‘se) für den Fall der Scheidung, die 
h i eit d„K l runS des Mannes begehrt, die Mög- 
a‘fsstrei+ r- Erledigung von Scheidungs- und Unter- 

*n demselben Verfahren entfällt.

Mein Vorschlag kommt der Regelung des s c h w e i 
ze r i s chen  Rechts insofern besonders nahe, als 
auch dieses — jedenfalls nach vorherrschender, 
wenn auch nicht unbestrittener Ansicht — vor
schreibt, daß über den Entschädigungsanspruch bei 
Vermeidung seines Verlustes nur in dem Schei
dungsstreit selbst befunden werden kann. Im übri
gen weicht die materielle Regelung mit ihrer we
sentlich engeren Umgrenzung der Verpflichtungen 
— Art. 151 ZGB. (angemessene, aber nur ausnahms
weise in Form einer Rente zu bestimmende Ent
schädigung des schuldlosen Ehegatten durch den 
schuldigen bei Beeinträchtigung von Vermögens
rechten oder Anwartschaften oder schwerer Ver
letzung seiner persönlichen Verhältnisse) und Art. 152 
(bei großer Bedürftigkeit des schuldlosen Ehegatten 
Unterhaltsbeitrag seitens des anderen entsprechend 
seinen Vermögensverhältnissen) — von der deut
schen Regelung in grundsätzlicher Hinsicht so stark 
ab, daß es nicht lohnt, nähere Vergleiche anzu
stellen.

Wie das Verfahren im einzelnen zu gestalten 
wäre, inwieweit insbesondere gegen die richterliche 
Bestimmung des Unterhalts in Verbindung mit dem 
Scheidungsausspruch oder selbständig ein Rechts
mittelzug gegeben sein soll, mag im Rahmen dieser 
grundsätzlichen Betrachtung auf sich beruhen. 
Selbstverständlich bedürfen eine ganze Reihe von 
verfahrensrechtlichen Fragen der Klarstellung; aber 
alle sind solche, die rein nach prozessualer Zweck
mäßigkeit geregelt werden können.

XII. Auf die Frage der U n t e r h a l t s p f l i c h t  
der  g es c h i ed en e n  F r au  dem Manne gegenüber 
w ill ich nicht näher eingehen. Praktisch spielt die 
Frage keine irgend nennenswerte Rolle. In der im 
Laufe der Zeit schon nach vielen Hunderten zählen
den Reihe von Scheidungssachen, in die ich Einblick 
genommen, ist mir kaum ein einziger Fall begegnet, 
in dem die Verhältnisse so lagen, daß man die Vor
aussetzungen für eine Unterhaltspflicht der Frau 
als gegeben oder als möglicherweise in Frage kom
mend 'annehmen konnte.

Ehen, die sich entgegen der Regel in einer nicht 
eben gesunden Weise wirtschaftlich auf dem Ver
mögen oder der Erwerbstätigkeit der Frau aufbauen 
— „Prinzgemahlsehen“  — sind so selten, daß der 
Gesetzgeber für sie schwerlich eine besondere Rege
lung zu treffen braucht, und für andere Fälle kann 
man vom gesetzgeberischen Standpunkt hinter der 
Unterhaltspflicht der Frau ohnehin ein ernstes 
Fragezeichen setzen. Die Unterhaltspflicht der Frau 
würde, da normalerweise die Erwerbstätigkeit in der 
Hand des Mannes liegt, nur in den seltenen Fällen 
praktisch werden, wo der Mann, sei es während der 
Ehe oder gar erst nach der Scheidung, seine Er
werbsfähigkeit eingebüßt hat; gewiß erfordert es 
die eheliche Treue, daß die Frau den erwerbsun
fähigen Mann aus ihrem Verdienst unterhalt, aber 
diese Unterhaltspflicht auch noch auf die Zeit nach 
der Scheidung auszudehnen, scheint mir selbst bei 
Alleinschuld der Frau als eine Überbetonung des 
Schuldgedankens, die ich -  von mdner Grund
auffassung aus, die auch bei der Unterhaltspflicht 
des Mannes in der Schuld nur noch ein und nicht 
das ausschlaggebende Moment sieht — gesetz
geberisch nicht billigen könnte. Ich würde es daher 
für das künftige Recht als das richtigste ansenen, 
die Unterhaltspflicht der Frau dem Manne gegen
über überhaupt fallen zu lassen.

X III. Als Ergebnis meiner Betrachtung möchte die 
Regelung, die mir für das künftige Dauerrecht als
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die erstrebenswerte Lösung des Unterhaltsproblems 
vorschwebt, in folgenden Richtsätzen zusammen
fassen:

Vor Ausspruch der Scheidung hat das Gericht 
durch geeignete Vorschläge darauf hinzuwirken, daß 
die Parteien eine Vereinbarung über den Unterhalt 
der Frau treffen.

Kommt eine solche Vereinbarung nicht zustande, 
so hat das Gericht unter Würdigung aller Verhält
nisse des Falles,

insbesondere der U r sachen  der Ehezerrüttung, 
gegebenenfalls der der auf der einen oder an
deren Seite bestehenden Schu l d  oder überwie
genden Schuld an der Zerrüttung, 
ferner der D a u e r  der Ehe, des von der Frau 
während der Ehe G e l e i s t e t e n  und der von ihr 
erbrachten O p f e r ,
sowie der b e i d e r s e i t i g e n  B e d ü r f n i s s e ,  der 
wirtschaftlichen L e i s t u n g s f ä h i g k e i t  des Man
nes und der für die Frau billigerweise in Be

tracht kommenden Möglichkeiten, ihre Bedürf 
nisse se l bs t  zu b e f r i e d i g e n ,  

darüber Bestimmung zu treffen, ob und inwieW<$ 
— bestimmt nach Summe und Zeitdauer — ,
Mann der Frau eine Unterhaltsrente zu zahlen ■ 

Wie dieser Richtsatz im künftigen Geset? ren 
fassen und dabei nach der einen oder anae 
Richtung noch näher zu gestalten und zu ergan 
sein mag, kann auf sich beruhen. Das, worumwie 
mir in diesen Zeilen zu tun war, war — ebenso ^  
in dem oben Note 2 erwähnten früheren Aufsatz ^  
nicht einen abgeschlossenen Gesetzesvorschlag 
machen, sondern lediglich das Augenmerk der 
die Fortentwicklung des Rechts Bemühten UIr  np 
für die Gestaltung des künftigen Gesetzes V« 4 
wörtlichen auf ein Problem von außerordentuc ^  
wirtschaftlicher und sozial-ethischer Bedeutung 
lenken, das bisher noch keine voll befriedige 
Lösung gefunden hat und um das sich zu bem 
wohl des Schweißes der Edelen wert ist.

Aus dem Generalgouvernement
1. Arbe i t se i nsa t z

Nach einer VO. des Generalgouverneurs v. 20. Febr. 
1041 regelt ab 6. März 1941 unter Außerkraftsetzung der 
einschlägigen polnischen Gesetzesbestimmungen aus
schließlich die Regierung des Generalgouvernements, 
Abteilung Arbeit, den Arbeitseinsatz, insbesondere die 
Verteilung und den Austausch von Arbeitskräften. Die 
Arbeitsvermittlung, Berufsberatung und Lehrstellenver
mittlung führt ausschließlich der Kreis- (Stadt-) Haupt
mann — Arbeitsamt — durch. Auf Antrag kann die Re
gierung auch Einrichtungen außerhalb der Verwaltungs
behörde des Kreishauptmannes mit der nicht gewerbs
mäßigen Arbeitsvermittlung beauftragen. Durch Anord
nung kann die Regierung ferner für einzelne Berufe 
eine gewerbsmäßige Arbeitsvermittlung zulassen, deren 
Unternehmen durch den zuständigen Distriktschef zuge
lassen werden. Sie unterliegen dann auch seiner Auf
sicht.
2. Benutzung ö f f e n t l i c h e r  V e r k e h r s m i t t e l  

durch Juden
Unter Außerkraftsetzung der VO. über die Benutzung 

der Eisenbahn durch Juden v. 26. Jan. 1940 tritt am 
1. April 1941 eine neue VO. des Generalgouverneurs 
(VOB1. GG. v. 11. März 1941) in Kraft, nach der Juden 
Eisenbahnen sowie Seil- und Schwebebahnen und alle 
anderen, dem öffentlichen Personenverkehr dienenden 
Land- und Wasserfahrzeuge (mit Ausnahme von Fähren) 
nur benutzen dürfen, wenn sie im Besitz eines vom zu
ständigen Kreishauptmann ausgestellten Genehmigungs
bescheides sind. Unter welcher Voraussetzung Juden im 
Ortsverkehr Straßenbahnen und Omnibusse sowie Kraft-, 
Pferdedrochken und Schlitten benutzen dürfen, bestimmt 
der zuständige Kreis- bzw. Stadthauptmann. Verbots
widrige Benutzung wird bestraft.

Aus Norwegen
1. E i nschr änkung  p r i v a t e r  St ra fan t räge

Das norwegische Strafrecht bot bisher die Möglich
keit, unbegrenzt private Strafanträge zu stellen, selbst 
dann, wenn die öffentlichen Behörden keinen Beweis 
für eine strafbare Handlung fanden und von sich aus 
keinerlei Anklage erhoben. Diese Möglichkeit ist schon 
in normalen Zeiten oft ausgenutzt worden, um Mit
bürger zu kränken oder ihnen Schwierigkeiten zu be
reiten. Das norwegische Justizdepartement hat darum 
nun eine VO. erlassen, durch die das Strafprozeßrecht 
eingeschränkt und Privatpersonen die Möglichkeit ge
nommen wird, aus politischen Gründen Strafanträge zu 
stellen.

2. U n g a r i s c h - n o r w e g i s c h e s  Abkommen 
Das ungarisch-norwegische Wahren Verkehrs- 

lungsabkommen wurde am l.März 1941 unterz

Aus den Niederlanden j.
1. E rwe i t e r t e  Befugnisse für  den Gctier 

Sekretär  im Ju s t i zm in is te r iu m  ^  
Durch die am 5. März 1941 in Kraft gehetc1’^ ^ ! !  

des Reichskommissars für die besetzten _ niederia ^e- 
Gebiete werden dem Generalsekretär im i UJ VO.
rium neue Befugnisse übertragen. Nach der y  ^ 0dig' 
er ermächtigt, im Rahmen seines sachlichen 2-  ̂ bi5'
keitsbereiches Verfügungen zu erlassen, die “ eänes 
herigem niederländischem Recht in der ho ¿an0 
königlichen Beschlusses ergehen mußten. r erfnTve|cl(el1 
der Generalsekretär bestimmen, daß und aUI dje* 
Zeitpunkt diese Entscheidung zurückwirkt, w 
nach den Umständen des einzelnen Falles er u . jqW 
oder billig ist. Eine Rückwirkung über den 23- 
hinaus kann nicht angeordnet werden. ;Pd e rß D; 'r

Der Reichskommissar für die besetzten n »sekreU 
sehen Gebiete behält sich vor, die dem Gene eJ1 yc 
im Justizministerium durch diese VO. übertrat 
fugnisse im Einzelfalle selbst auszuüben.

Aus Belgien
1. V e r j üngung  der Behörden ĵ-eiê  

Der Militärbefehlshaber in Belgien und Nor * eü <jjj; 
hat am 7. März 1941 für Belgien eine VO'rIf sfen, 
Überalterung der öffentlichen Verwaltung e tun2
eine Maßnahme von außerordentlicher Beo cvviss
Tragweite darstellt. Danach scheiden * fag jrl 
öffentlicher Ämter mit Ablauf des Monates, • Hab 
das 60. Lebensjahr vollenden, aus ihrem Amt 31, M 
sie es schon überschritten, tritt diese Eo'ge >,;;ren 
1941 ein. Zu diesen öffentlichen Ämtern gc ,. ¡ibhJL. 
sondere die Leiter der Ministerien und ■■ . ¿¡e 4 J 
höheren Staatsbeamten, die Staatsanwalte ure u
glieder des Rechnungshofes, die Provmzgo ö{fen, Mef 
Bezirkskommissare, die Bürgermeister, ¿¡e Rtc- 
meindesekretäre und Polizeikommissare. * 
ergeht eine Sonderregelung. ^

2. Umtausch von Aus l andsan l e1 
Da das Schatzamt infolge der Ereignj^ ¡ le g t e n  S r  

möglichkeit steht, die int Auslande a u fg e ^  f f 0  
sehen Anleihen auszahlen zu lassen, hat iereH ? r  
ministerium beschlossen, den Inhabern von ‘¿¡es e . y  
Ausländsanleihen die Möglichkeit zu geben, 
piere gegen Obligationen der Inlandsschul 
sehen.
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Hanrf i ahre 1929 gegründete Deutsch-Belgische 
Veit + atnnJer> die aus e‘ner lm  i alire 1924 gebildeten 
rakt •Vere*n'^un®' hervorgegangen ist und den Cha-

3. Deut sche  H a n d e l s k a m m e r

Han n r. in der Umwandlung in eine rein deutsche 
s"ammer unter der Bezeichnung „Deutsche Han- 

delskammer in Belgien“.
4. Neues V e r r e c h n u n g s a b k o m m e n  

mit Up ^en bisher bestehenden Verrechnungsabkommen 
¿n *"rankreich, dem Generalgouvernement, Dänemark, 
Sch« • ’ B^garien, Norwegen, Jugoslawien und der 
kam ClZ (s’ DR- 1941> 424> 256; 194ü> 2154 1876> 1821)kehr Hunrndir auch die Einrichtung des Zahlungsver
zu g  i 11* Ruman‘en auf dem Verrechnungsweg über die 

sehe Verrechnungskasse in Berlin.

Aus Frankreich
' Z v i d e n d e n s t o p  und V e r b o t  des f r e i en  

7 A k t i e n h a n d e l s
eröffn ^orbereitung (Jer bald zu erwartenden Wieder- 
getje Ul?.g der Pariser Aktienbörse dienen zwei Gesetze 
tercs r 16 Spekulation. Mit dem einen wird bis auf wei- 

h ö ^ A uss?hüttHng. von Tantiemen und Dividenden 
Divi(]pC‘Js*en.? 6 °/o, in der Regel jedoch lediglich auf die 
gewähcenhöhe- d‘e in den drei Jahren vor dem Krieg 
fügt | Rw.urde, beschränkt. Mit dem anderen wird ver- 
tnüssena l , in Rranl<reich alle Aktien Nominalaktien sein 
Institu/  vur wenn sie bei einem staatlich anerkannten 
Namen (?lntcrlegt werden, brauchen sie nicht auf den 
gun„e des Besitzers festgelegt zu sein. Aktienübertra- 
kannten Spa<4 ebenfalls nur mit Hilfe eines staatlich aner- 
Finail? 1.Fjnanzinstituts oder eines Sachverständigen des 
SchaftenU1aSteriums möglich. Aktien französischer Gesell- 
im deren Unternehmer in erster Linie ihren Sitz 

ande haben, sollen nicht notiert werden.
C. ty n ri n

rtng s v e r w a l t u n g  f ür  j üdisch eGesc haf te

ProviJ^öshche Regierung hat die Einsetzung von 
and UntSĈ en Verwaltern für 500 jüdische Geschäfte 
Hin tj }ernehmungen in Paris verfügt. Es handelt sich 
iührer hefnehmungen, deren Besitzer oder Geschäfts- 
?achtetl0eilT} Nahen der deutschen Truppen das Weite 
‘hfe npfHnd es für angezeigt hielten, bis jetzt nicht an 

öebsstätte zuriickzukehren.

in Par is

Z a h l u n g s v e r k e h r  mi t  H o l l a n d
■e Ab’” :-'-' -  • - - - -

t "" '"***V* 'JLUJU, VV1V ÖUUI illll uv.ll
’°lgt ab n n̂ Kolonien, Mandaten und Protektoraten er- 
dentsch.fr Ntzt über das niederländisch-deutsche und 
4 P ' anzösische Clearing.
Dje ?n.z ösische A r b e i t e r  für  D e u t s c h l a n d  

jVbeitŝ j.w‘jligen Meldungen französischer Arbeiter zur 
''chen fj na”me in Deutschland haben einen beträcht- 
i chent!iri angenommen. Gegenwärtig verlassen 
"a sici, ” etwa 1500 französische Arbeiter das Land, 

ach Deutschland zu begeben.

bes tWlcklung des Zahlungsverkehrs mit Frankreich 
*-■. etzten und unbesetzten Gebiet, wie auch mit den

De Ut s
Aus Luxemburg

Ab t ‘ “ cbes Personenstands-  und Eherecht
Aüßp..,1' Febr. 1941 

l^ n  \& tz u n g
traten durch VO. des CdZ., unter 

v0r . der entgegenstehenden Iuxemburgi- 
das QChriften, das Personenstandsgesetz v. 3. Nov.

zur Vereinheitlichung der Eheschließung

und der Ehescheidung im Lande Österreich und im 
übrigen Reichsgebiet v. 6 . Juli 1938, das Gesetz zum 
Schutze der Erbgesundheit des Deutschen Volkes vom 
18. Okt. 1935 nebst Ausführungs- und Durchführungs
bestimmungen in Kraft. Die luxemburgischen Standes
beamten schließen die Ehen „im Namen des Gesetzes“ .

2. M a ß n a h m e n  auf  dem G e b i e t  des 
W i r t s c h a f t s l e b e n s

Bei wirtschaftlichen Unternehmungen, deren Leitung 
nicht jederzeit rückhaltlos für das deutsche Volkstum 
einzutreten bereit ist, kann nach einer VO. v. 19. Febr. 
1941, in Kraft getreten am 2. März 1941, der CdZ. Maß
nahmen zur Herstellung eines der deutschen Verwal
tungen in Luxemburg entsprechenden Zustandes treffen. 
Das gleiche gilt, wenn die Leitung des wirtschaftlichen 
Unternehmens ihre Pflichten aus den allgemeinen Grund
sätzen der NS. Betriebsgemeinschaft verletzt. Leitende 
Personen insbesondere können ihrer Befugnisse enthoben 
und an ihrer Stelle Beauftragte bestellt werden.

Aus Lothringen
1. E i n f ü h r u n g  des Re i c h s u ml e g u n g s  - und

L u f t s c h u t z r e c h t e s
Mit Wirkung v. 1. Febr. 1941 werden in Lothringen 

durch eine VO. des CdZ. die Vorschriften des Umle
gungsgesetzes v. 26. Juni 1936 und der Reichsumlegungs
ordnung v. 16. Juni 1937 angewendet. Die Befugnisse der 
oberen Umlegungsbehörde, der obersten Umlegungs
behörde und des Reichsministers für Ernährung und 
Landwirtschaft nimmt der CdZ. wahr.

Ferner wurde gleichfalls mit 1. Febr. 1941 das Luft
schutzgesetz v. 26. Juni 1935 nebst DurchführungsVO.en 
und die VO. über den Reichsluftschutzbund v. 14. Mai 
1940 in Kraft gesetzt.

2. B e s c h r ä n k u n g  der  Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g
Die Durchführung der Zwangsvollstreckung wegen 

Geldforderungen in beweglichen Sachen unterliegt nach 
einer VO. des CdZ. v. 25. Febr. 1941 (VOB1. v. 4. März) 
gewissen Beschränkungen. Insbesondere ist dem Schuld
ner, soweit angängig, vor der Verwertung gepfändeter 
Sachen Gelegenheit zu geben, seine Schuld durch frei
willige Leistungen zu tilgen.

Aus dem Elsaß
1. A u f l ö s u n g  der  N o t a r k a m m e r n

Der CdZ. bestimmte am 10. März 1941 in einer VO., 
daß die Notarkammern für das Oberelsaß, für den Land
gerichtsbezirk Straßburg und den Landgerichtsbezirk 
Zabern mit sofortiger Wirkung aufgelöst werden, bis 
zur Ernennung neuer Notarkammern aber die bisherigen 
Kammern die Geschäfte weiter versehen. Die Notare 
in den Landgerichtsbezirken Straßburg und Zabern 
unterstehen mit dem Zeitpunkt der Neubesetzung einer 
gemeinsamen Notarkammer für das Unterelsaß. Die 
Notarkammern für Ober- und Unterelsaß bestehen aus 
je fünf Mitgliedern. Der Oberlandesgerichtspräsident 
Karlsruhe wurde ermächtigt, im Einvernehmen mit dem 
Personalamt beim CdZ. kommissarische Mitglieder dieser 
Kammern zu ernennen.

2. M u s t e r u n g e n  zum R e i c h s a r b e i t s d i e n s t
Ab 15. März 1941 können sich junge Elsässer und EI-

eässerinnen freiwillig zum RAD. melden. Die eisten 
Lager werden im Kreis Mühlhausen erstehen.

(Abgeschlossen am 17. März 1941.)

^ echtswahrerschulung im Elsaßj  *

^ Q a » u n g  des Reichsführers des NSRB. hat sich 
Ri?rlatule/er -dcs NSRB. Gau Baden gemeinsam mit deni 
(Ifi rühe Gerichtspräsidenten und Generalstaatsanwalt in 

S Flsaß ple Abgabe gestellt, sämtliche Rechtswahrer 
emer umfangreichen Schulung zu unterziehen.

Seit Ende November 1940 werden zu diesem Zweck etwa 
5 3 0  Rechtswahrer fortlaufend in Lehrgängen in der Weise 
geschult, daß in jedem Lehrgang an den vier Land
gerichtssitzen in S t r a ß b u r g ,  M ü l h a u s e n ,  K o l m a r  
und Z a b e r n  ein gleichartiger Wochenendkurs Samstag 
nachmittags und Sonntag vormittags stattfindet. Bis jetzt
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sind zwei solcher Lehrgänge durchgeführt worden, der 
dritte Lehrgang ist noch bis Mitte März 1941 im Gange, 
an welchen sich dann der. vierte Lehrgang und die 
folgenden anschließen werden. Sinn und Zweck dieser 
Rechtswahrerschulung ist die Erweiterung und Vertiefung 
fachlichen Wissens und Könnens und Vermittlung von 
Anregungen zur eigenen Weiterbildung. Zugleich wird 
aber weiter erstrebt, die politische und weltanschauliche 
Haltung der elsässischen Rechtswahrer auszurichten und 
zu festigen. Auf diese Weise soll die Grundlage gelegt 
werden für den diesen Rechtswahrern künftig obliegen
den Dienst am deutschen Recht.

Die Organisation und Leitung der Lehrgänge liegt in 
den Händen des Stellvertreters des Gauführers und zu
gleich Gauschulungswarts im Gaurechtsamt, der von dem 
Gaugeschäftsführer darin unterstützt wird. Die Worberei- 
tung und Ausgestaltung der einzelnen Veranstaltungen 
und die Auswahl der Redner erfolgt gemeinsam mit dem 
Beauftragten des Oberlandesgerichtspräsidenten. Beson
ders für die Schulungsaufgabe geeignete und dazu be
rufene Universitätsprofessoren, Richter, Staatsanwälte, 
Ju^tizräte und Rechtsanwälte, die sich bereitwilligst und 
uneigennützig zur Verfügung gestellt haben, sind als 
Redner eingesetzt. Im ersten L e h r g a n g  wurde ge
sprochen über Grundbegriffe des Staatsrechts, des Straf
rechts, des Zivilprozesses und der Zivilgerichtsbarkeit.

Im z we i t en  L e h r g a n g  wurden behandelt: Partei 
und Staat, die Grundbegriffe des Handelsrechts, das Straf
verfahrensrecht und das Wirtschaftsrecht.

Der jetzt laufende d r i t t e  L e h r g a n g  enthält Vor
träge über die Grundgedanken des Arbeitsrechts, des 
Gesellschaftsrechts, über das Zwangsvollstreckungs- und 
Zwangsvollstreckungsnotrecht sowie über den Berufs
verbrecher und seine Bekämpfung.

Im v i e r t e n  und f ün f t en  L e h r g a n g  wird über 
folgende Gebiete geschult werden: Aktienrecht, Erbhof
recht, Eherecht, Jugendstrafrecht, Bodenrecht, Rasserecht 
und Erbrecht.

Zur Deckung der Kosten der Lehrgänge werden die 
Teilnehmer n i c h t  herangezogen, denn der Reichs
geschäftsführer des NSRB. und die Reichsjustizverwal
tung haben in großzügigem Entgegenkommen laufende 
Beiträge zur Verfügung gestellt; der Präsident der Rechts
anwaltskammer hat einen einmaligen Zuschuß bewilligt.

Die Kurse werden jeweils eingeleitet durch eine Er
öffnungsansprache des Kursleiters und beendigt mit einem 
Schlußappell, bei welchem des Führers gedacht wird. Am 
Samstagabend vereinigt die Redner, Leiter, Teilnehmer 
und Gäste ein kameradschaftliches Beisammensein, das 
wesentlich zum Gelingen der Kurse beiträgt, vor allem 
da auch die elsässischen Rechtswahrer durch künstlerische, 
kunsthistorische, humoristische Vorträge u. dgl. regen 
Anteil nehmen. Für die meisten Teilnehmer ist die Ein
richtung und Ausgestaltung der Lehrgänge völlig neu
artig. Sie sind im liberalistischen Denken aufgewachsen 
und sehen und erleben nun mit unverhohlenem Staunen, 
wie jetzt, wo das Elsaß wieder deutsch geworden ist, 
sie in einem für sie bis jetzt ungewohntem Tempo und 
Ausmaß beruflich und weltanschaulich geleitet und aus
gerichtet werden. Mancher von den Älteren stellte voll 
Verwunderung und Anerkennung fest, daß die Franzosen 
im Jahre 1918 sich überhaupt nicht um sie gekümmert 
haben. Die große Mehrzahl der Teilnehmer ist also 
dankbar für das Gebotene und erkennt die Mühewaltung 
um ihre fachliche und weltanschauliche Bildung an. 
Andererseits darf aber nicht verkannt werden, daß noch 
viel Arbeit zu leisten sein wird. So viel kann aber mit 
Sicherheit jetzt schon festgestellt werden, daß von Lehr
gang zu Lehrgang die Aufnahmebereitschaft und innere 
Teilnahme an der Schulung wächst.

Das Kriegsnotexamen der Referendare 
nach seinem heutigen Stand

Zu Beginn des Krieges wurde für diejenigen Gerichts
und Regierungsreferendare, die unter die Fahnen ge
rufen wurden und einen großen Teil ihres Vorberei
tungsdienstes abgeleistet hatten, die Möglichkeit der er

[Deutsches Recht, Wochenausgabe

leichterten Ablegung der sogenannten großen juristische^ 
Staatsprüfung geschaffen, und zwar für die Gericht®'  
r e f e r e n d a r e  auf Grund der VO. des Generalbevoi' 
mächtigten für die Reichsverwaltung v. .2. Sept.
(RGBl. I, 1606), und für die R e g i e r u n g s r e f e r e n
dare auf Grund der VO. des Reichsministers des Inne 
v. 4. Sept. 1939 (RGBI.I, 1664).

Die in diesen VO. enthaltenen Bestimmungen 
Dauer des abgeleisteten Vorbereitungsdienstes (2Vz 
sowie über Art und Umfang der Prüfung sind berei 
ausführlich von Scheid:  DR. 1940, 83/84, behänd 
worden, so daß hier insoweit darauf verwiesen wem 
kann.

Es sind nun in der Folgezeit von der R e > .L r 
gr uppe  Junge R e c h t s w a h r e r  — die ja seit Je" 
die Forderung nach einer allgemeinen Abkürzung °  
Vorbereitungsdienstes aufgestellt hat — mit den zus 
digen Stellen Verhandlungen gepflogen worden, die 
auf hinzielten, über die bisherigen 2i/a Jahre ^o. .
tungsdienst für Kriegsteilnehmer hinaus eine Verkürz^;“ 
auf 2 Jahre zu erreichen. Dank dem Verständnis, dal).e|.e 
Reichsgruppe Junge Rechtswahrer überall, insbeson , 
auch bei dem Reichsministerium der Justiz gefunden ’ 
ist das Ziel unserer Bemühungen auch erreicht 
Am 27. Nov. 1940 erließ der GeneraIbevoIlmächtigte j, 
die Reichsverwaltung eine VO. (RGBl. I, 1530), wo' j. 
bei der Zulassung zur vereinfachten großen Staat 1 ^  
fung während des Krieges geleisteter Wehrdienst D er. 
6  Monaten auf den Vorbereitungsdienst angerechnet ^  
den kann. Im Geschäftsbereich der allgemeinen ^ 
inneren Verwaltung können gemäß der 5. p ur[: v;er 
rungsvorschrift v. 6 . Jan. 1941 (RGBI.I, 20) bis zu a[).
Monaten Kriegsdienst auf den Vorbereitungsdiens
gerechnet werden. Rech*5'Darüber hinaus hat die Reichsgruppe Junge 
wahrer durch Verhandlungen mit dem Oberkom te 
der Wehrmacht erreicht, daß während der Winter® urid 
die Möglichkeit einer Urlaubserteilung für Genen Vof" 
Regierungsreferendare zwecks Vollendung ¡nre ¿¡s 
bereitungsdienstes und Ablegung des Notexarne \ ^ eti 
zum 15. April 1941 gegeben wurde. Dies ist durcj j 
Erlaß des Oberkommandos des Heeres v. 4. Jan. 
HeeresVOBl. festgelegt. -m -

Trotz dieser schönen Erfolge der Arbeit der êr 
gruppe Junge Rechtswahrer des NSRB. werden  ̂zje- 
wieder Anregungen an uns herangetragen, die aa êt»" 
len, den Vorbereitungsdienst — der heute ne j aye 
machtsangehörigen Referendaren praktisch zw ge- 
beträgt — noch weiter zu verkürzen (oft haben gßigen 
treffenden noch nicht einmal ein Jahr reget 
Vorbereitungsdienst abgeleistet). rynge

Hierzu ist zu sagen, daß die Reichsgruppd ^yer- 
Rechtswahrer durchaus den Standpunkt der i,orberel' 
waltung teilt, die einen wirklich abgeleisteten ^¡ineK  
tungsdienst von zwei Jahren auch von *\n ginen 
mern verlangt. Gewiß wird es für den ein «ricS 
schmerzlich sein, z. B. wenn er seit Beginn .r, er sei*1 , 
den grauen Rock trägt und vielleicht schon tru uiti^’ 
Vorbereitungsdienst durch militärische _ Übung 
brochen hat. Es ist aber andererseits einmal eIJ h j ’ 
sichtigen, daß im Krieg jeder sein Opfer zu b s¡CrieJgn 
und zweitens, daß gerade auch im Interesse âChlic*,e 
teilnehmer selbst das Notexamen in seinem 
Wert nicht sinken darf. . .¡cfj

Die Reichsgruppe Junge Rechtswahrer, die
ihrem Bestehen 
für die Belange

in tatkräftiger und uneigennu 
ihrer Kameraden eingesetzt^ g estt£ll,en,

auf die von ihr erreichten Erfolge in dem [jel*. 
soweit es nur irgend geht, ihren Kameracie $ e  >

Möge jeder junge Rechtswahrer froh un und 
daß er bei allen Stellen der Partei, des pta ung s 
Wehrmacht die Anerkennung und Berucks Up 
11er berechtigten Wünsche gefunden hat.

Dr. H o r s t  Kube ,  „]1tsW*|,r<f
Vertreter des Reichsgruppenwalters Jun£ | DR 

in der Reichsdienststelle des NSk d .
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ttulienunterhalt und Lebensversicherungen
W M Underlaß des RMdl. und des RFM. v. 5. Juli 1940 

1361«\ . un2 des Eftisatz-Familienunterhalts“ (RMBIiV. 
Vernfi:\ lst unter C X. „Beihilfen zur Erfüllung besonderer 
veK;;.htungen‘‘ auch eilie Sonderregelung über Lebens- 

getroffen, in den Ziffern 105—110. Der 
atifsim,1* . S‘bt hier eine Anordnung wieder, die das Reichs- 
erhalt tSamt Pr>vatversicherung über die Aufrecht- 
qnc| .ung von Lebensversicherungen der Einberufenen 
ESetrnf,Ter Angehörigen sowie der von der Freimachung 
und d e c i 1 'i11 Einvernehmen mit dem RMdl., dem RFM. 
Ersieh erlassen hat< Danach werden die Lebens-
sowie H Un-?en der Einberufenen und ihrer Angehörigen 
sieVr, j  ihnen Gleichstehenden aufrechterhalten, wenn 
rungsJ.detn 1. Sept.  1939 beantragt und die Versiche- 
berufgneiträge bis zum Einstellungstage von dem Ein- 
der ¿ 3  11 Bezahlt worden sind. Es kann dann während 
Versjt,Uer der Einberufung nicht mehr der vereinbarte 
run„s nerungsbeitrag, also die Prämie, von der Versiche- 
24 nn; crnehmung gefordert werden; es genügt die 
der restVeJnes Sicherungsbeitrages, während die Zahlung 

jy U|ehen Prämie ausgesetzt ist und als gestundet gilt.
hbensv^ilrun§:sbeiträge zur Aufrechterhaltung der 
bereciu^P^herungen werden den Familienunterhalts- 
Und ?*s Beihilfe von den Dienststellen der Stadt-
ülUerĥ u - ise, denen die Durchführung des Familien- 

y  ̂ ts obliegt, gewährt.
sp jst während des Krieges der Versicherungsfall ein, 
s'cherun Vers'cherungsunternehmung verpflichtet, die Ver- 
die \väĥ SSHmme auszuzahlen, sie wird jedoch von dieser 
Peitrjjg re9d des Krieges aufgelaufenen Versicherungs- 
1,1 ̂ bzup-nkd- Ausnahme der gezahlten Sicherungsbeiträge 
!0t> ihm8■ ,ngen. Der Vorteil des Eingezogenen und der 
%  ¿¡n 1111 Lebensversicherungsvertrag als bezugsberech- 
r|).ngsscD *Se*z*en besteht also darin, daß der Versiche- 
'vährpnat? bestehen bleibt, obwohl der Einberufenenrend rT uv'ö lL llc n  ü ie iD i, o u w o n i u c r  c in D c ru ic n e
«ahlt Dj der ?e'b seines Wehrdienstes keine Prämien 
g?nommpese Prämienzahlung hat ihm der Staat nicht ab- 
eingesnn,n’ dieser ist nur in Höhe der Sicherungsbeiträge 

^."l 1 ungen.
aPsbruĉ Ccbt betrifft die Regelung nur die vor Kriegs- 
*lcht aber ab£eschl°ssenen Lebensversicherungsverträge, 
t s abges: nocb solche, die erst während des Krie-
5 .desfaii C”v>ssen s>nd- Der Einberufene, der für seinen 
°[i durrj, ŝ n°n vor dem 1. Sept. 1939 vorgesorgt hat, 

fechten dle durch seine Einziehung geschaffene Ver- 
en wrn®' se'ner wirtschaftlichen Lage nicht noch 

a °rbenen te«ren Schaden durch Verlust der vorher er- 
^ s.brurk ..Ansprüche erleiden. Wer erst nach Kriegs-*ich?C,h für 
fc"nt glaub,rurs,

seinen Todesfall Vorsorge treffen will, soll
°rge e5?’ daß ihm der Staat über die gesetzliche 

ge ahn;, .Versorgung hinaus auch noch diese Vor-
"ommint.

Als Leh
¿ 4  dj ^nsversicherung im Sinne des Runderlasses gilt 

euer- unriH^hdität®-, Alters-, Witwen-, Waisen-, Aus- 
Lj^ Wehrdienstversicherung.

kte.Ueer v Ie!C.h?te!lung ist m. E. hinsichtlich der Aus-
K.r 1 « -  C ~ '

„vers
gsau/ A l c b e r u n g f ü r  K i n d e r ,  die nach 

diese R- JUch gebor en  sind, ungerechtfertigt, 
toh».. i'ander konnte ja nicht vor ihrer Geburt eine%  neruncr ü U,,ULC “ ‘ein vu‘ lllrer vjeuuii eine 

Kri der Ah- ,, geschlossen werden. Andererseits läßt 
igiAgsende fjoluß der Versicherung auch nicht bis nach 
w f für cj;(>iUni u*schjeben; denn dann würde ja die Ge- 
hakend ¡|lroe nicht gedeckt sein. Die Beamten, die 

°cn u~- er EmberufiinffsypU- ihr Gehalt weiterbeziehen, 
>vcnn H1 =>' u>_r Zukunft ihrer Kinder,

5r geborn"Se- "[ährend der Zeit der Einberufung ihrer

Jn keinPec^ 'nberFiu.n8 sze'b ihr Gehalt weiterbeziehen,
Vs? Wenn '(1?or®e hinsichtlich der Zukunft ihrer Kinder, 
fl« er gehnr lese- während der Zeit der Einberufung ihrer 
s0 11 der A„cn s>nd. Im Todesfälle steht auch diesen Kin- 
ty,?ung dip^rl*Cb au  ̂ das Waisengeld zu, also eine Ver- 
SeiiISe'V.uIa^ stets günstiger als die Waisenrente nebst 
V,n WirH nach EWFVG. in Verbindung mit WFVG.

Ise einei; "i0 hei noch zu bemerken ist, daß die 
** ungezogenen Nichtbeamten die Versorgungs

ansprüche auch nur hat, wenn der Eingezogene den 
Körperschaden während eines besonderen Einsatzes durch 
Waffen oder sonstige Kampfmittel oder im Kampfgebiet 
erlitten hat.

Soll nun der Eingezogene, dessen Zivileinkommen nicht 
weiterläuft, gehindert sein, für die Zukunft seiner Kinder 
durch Abschluß einer Aussteuer- oder Studiengeldver
sicherung zu sorgen, nur, weil durch seine Einziehung 
seine früheren Einnahmen in Fortfall gekommen sind? 
Es liegt auf der Hand, daß der Angehörige eines freien 
Berufs, etwa ein Anwalt, bei seinen früheren Lebens
verhältnissen und seinem im Frieden bezogenen Einkom
men eine Versicherung für seine Kinder abgeschlossen 
hätte, auch ohne die Erhöhung der Gefahr durch den 
Krieg. Geht er trotz seiner Einziehung und des Ver
lustes seiner sonstigen Einnahmen eine Versicherung für 
die erst im Krieg geborenen Kinder ein, so muß er sein 
Vermögen angreifen, falls er ein solches hat, was bei 
jungen Anwälten kaum der Fall sein wird. Er muß dann 
den zusätzlichen Sonderzuschlag zahlen, der bei Aus
steuerversicherungen in halber Höhe erhoben wird, die 
Ausfertigungsgebühr für den Versicherungsschein und 
fortlaufend die Prämien in voller Höhe, auf die weder er 
noch seine Angehörigen einen Zuschuß vom Staate er
halten. Wenn auch die Leistungen des Familienunterhalts 
wesentlich höher sind als im Weltkrieg 1914—1918, so 
ist es dennoch ausgeschlossen, daß vom Unterhaltssatz 
oder gar dem Wehrsold Kriegszuschlag und laufende 
Prämien abgespart werden können. Sind beispielsweise 
während des Krieges zwei Kinder geboren, für die dann 
auch erst nach dem gesetzlichen Stichtag, dem 1. Sept. 
1939, Aussteuerversicherungen abgeschlossen wurden, so 
betragen bei einer Versicherungssumme von nur 5000 31JII 
je Kind die Versicherungsprämien schon l /6  des Tabellen
höchstsatzes (früheres Nettoeinkommen von über 580 &Ä 
im Monat =  200 3tM  Tabellensatz). Erschwerend für den 
Abschluß der Aussteuerversicherungen ist es auch, daß 
für die Berechnung des Kriegszuschlages mehrere von 
demselben Antragsteller während des Krieges beantragte 
Versicherungen als e i n e  gelten, so daß bei Abschluß 
der Versicherung für das zweite Kind noch ein höherer 
Kriegszuschlag entrichtet werden muß; der Zuschlag steigt 
prozentual mit der Versicherungssumme.

Das Ergebnis der jetzigen Regelung ist demnach höchst 
unbefriedigend. Entweder muß der Eingezogene darauf 
verzichten, für die Zukunft seiner im Krieg geborenen 
Kinder zu sorgen, oder er muß, wenn er dazu in der 
Lage ist, sein Vermögen angreifen, obwohl die Bestim
mungen besagen, daß der Verbrauch oder die Verwertung 
des Vermögens des Einberufenen nicht gefordert werden 
darf und der Besitzstand erhalten werden soll.

Eine angemessene Lösung ließe sich vielleicht finden, 
wenn bei Aussteuerversicherungen für Kinder, die nach 
dem 1. Sept. 1939 geboren sind, an Stelle der vollen Prä
mienzahlung die Zahlung von Sicherungsbeiträgen ge
stattet wird, in deren Höhe die Abteilungen für Familien
unterhalt dann laufende Beihilfe gewähren. In dem Fall 
braucht der Einberufene lediglich den Kriegszuschlag ein
schließlich der Kosten des Abschlusses der Versicherung 
zu tragen, hat aber nicht die wiederkehrende Last, die 
jeweiligen Prämien in voller Höhe aufzubringen. Für die 
Zukunft der Kinder ist Vorsorge getroffen. Ist der Krieg 
beendet, werden die aufgelaufenen restlichen Prämien 
von dem Entlassenen, nun wieder Berufstätigen, nach
entrichtet. Die Lösung ist nur mit staatlicher Hilfe mög
lich, zumal Öen Versicherungsgesellschaften wenig daran 
liegen wird, während eines Krieges Risiken zu über
nehmen und gerade von zum Wehrdienst Einberufenen, 
bei denen das laufende Todesfallrisiko in seiner Höhe 
nicht gedeckt ist.

RA. Dr. W e r n e r  H o m a n n ,  Berlin.
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Schr i f t tum
R e i c h s a b g a b e n o r d n u n g ,  S t e u e r a n passungs-  

gesetz.  Nebengese t ze .  Erläutert von Dr. Rol l  
Kühn,  RA. und Fachanwalt für Steuerrecht. Loseblatt
ausgabe. Stuttgart 1940. Fachverlag für Wirtschafts
und Steuerrecht Schaffer & Co. 546 S. Preis 16 31M, 
Nachtragsblätter je Blatt 6  S tfif.
Die Notwendigkeit eines solchen Erläuterungsbuches 

ist trotz des Vorhandenseins der Bücher von Becker  
und B o e t h k e - A r l t  unbedingt zu bejahen, zumal die 
Betrachtung hier wieder von einem andern Standpunkt 
aus erfolgt. Zu dem Schöpfer des Gesetzes und zu den 
Richtern des RFH. tritt nun hier der Anwalt mit seinen 
Erfahrungen aus der Beratung der Steuerpflichtigen und 
mit seiner unabhängigen und häufig wegweisenden kri
tischen Stellungnahme, dem Hinweis auf solche Punkte 
der Gesetzgebung und Rechtsprechung, die des weiteren 
Ausbaues bedürfen.

Große Teile der RAbgO. regeln Fragen der Orga
nisation und andere mehr formale Dinge, sie bedürfen 
keiner näheren Erläuterung, desto genauer sind trotz der 
gebotenen kurzen Zusammenfassung die Erläuterungen 
im übrigen, vor allem zu den Fragen, die häufig Anlaß 
zu Streit und zu Auslegungsschwierigkeiten geben.

Schon die Ausführungen zu §§1 , 2  RAbgO. (und in 
einem inneren Zusammenhang damit zu § 1 StAnpG.) 
führen tief in Grundfragen hinein: Abgrenzung der 
Rechtsverordnungen von den bloßen Runderlassen und 
Richtlinien und deren Nachprüfbarkeit im Rechtsmittel
verfahren, Bedeutung und Inhalt der nationalsozialisti
schen Weltanschauung und der Volksanschauung u. a. rn. 
Bemerkenswert (und begrüßenswert) erscheint es, wenn 
Verf. zu § 13 die neuere einschränkende -Auffassung 
des RFH. ablehnt, wonach Anweisungen des RFM. die 
Steuergerichte dann nicht binden, wenn sie auf seine 
Aufsicntsbefugnis (§ 17) gestützt sind. Mit Recht stellt 
hier Verf. den Grundsatz der G l e i c h m ä ß i g k e i t  der 
Besteuerung in den Vordergrund und mißt dem I n h a l t  
einer solchen Anweisung größere Bedeutung bei als ihrer 
äußeren Form.

Bei der Erläuterung der einzelnen Vorschriften wird 
die Übersicht durch vorangestellte Inhaltsangaben erheb- 
lieh erleichtert, auf das Schrifttum wird in — manchmal 
leider recht gedrängter — Kürze hingewiesen, im übrigen 
liegt der Nachdruck selbstverständlich auf der Darstel
lung der Rechtsprechung, bei der der entscheidende Senat 
nur insoweit angegeben ist, als Unterschiede in der 
Rechtsprechung der verschiedenen Senate bestehen.

Auf Einzelheiten kann im Rahmen dieser Besprechung 
nur kurz hingewiesen werden, so auf die Darstellung 
über die Abgrenzung von Steuerschuld und Haftung (§ 97), 
über die Bedeutung des vorläufigen Steuerbescheids 
(§ 100), die Fragen der Vollmacht (§§ 102, 107) sowie 
auf die eingehende Behandlung der Fragen der Erstattung 
(§ 152), der Schätzung (§ 217) und vor allem der Berich
tigungsveranlagung f§ 222). Im Zusammenhang mit der 
Behandlung der Verjährung wäre eine eigene Stellung
nahme zu einigen noch nicht völlig geklärten Fragen 
erwünscht gewesen (z. B. ob bei einem t e i l we i s e  vor
sätzlich ¡unterzogenen Betrage die 10jährige Verjährungs
frist nach § 144 für die ganze Steuerschuld oder nur tür 
den hinterzogenen Teil gilt), und die neue Entscheidung 
des RFH., nach der ein vorläufiger Steuerbescheid — im 
Gegensatz zum endgültigen! — die Verjährung nicht nur 
für den veranlagten Betrag unterbricht, lag bei Abschluß 
des Werkes noch nicht vor.

Bei der Besprechung des Erlasses v. 28. Aug. 1939 
(S. 233) vertritt Verf. die Auffassung, daß die Ersetzung 
des Berufungsverfahrens durch das Anfechtungsverfahren 
und die damit verbundene Abschaffung der Finanz
gerichte und die Beschränkung der Rechtsbeschwerde 
als „gesichertes Gut der Entwicklung" auch nach Kriegs
ende beibehalten werden wird. Dagegen würden sich 
allerdings manche Bedenken geltend machen lassen, von 
denen Verf. nur eines andeutet: die Behörde, um deren 
Entscheidung es sich handelt, befindet zugleich über die 
Möglichkeit der Anfechtung! Hier dürfte das letzte Wort

noch nicht gesprochen sein (vgl. Z i t z l a f f :  StW. 1̂
Sp. 185 ff.). . . .  ma«

Eine besonders eingehende und — so moen j 
sagen — liebevolle Darstellung widmet Verf. dem dem 
häufig recht knapp behandelten Steuerstrafrecht u n. 
Strafverfahren. Die Untersuchungen über die Bez .^g 
gen des §395 RAbgO. zu §59 StGB., über die Bedet^.^ 
der Steuerunehrlichkeit für das Vorhandensei .
Steuerhinterziehung (§496), über Fortsetzungszus»- ^  
hang und fahrlässiges Dauervergehen (§ 4Iö; ist
überall auf der Rechtsprechung des RG., aber Jüung in 
hier für die praktische Anwendung und Ausw 
erfreulicher Übersichtlichkeit zusammengestellt. afl.

Zu §445 (Unterwerfung)’hebt Verf. neben . straf' 
dem Gesichtspunkten auch den des Verbrauchs ¿¡¡e
klage hervor und verweist auf RGSt. 62, 15a, . j es
Möglichkeit einer Wiederaufnahme zum NaC „n <üe 
Täters erörtert wird. In letzter Zeit taucht vereu ztl. 
umgekehrte Frage auf, ob eine Wiederautnai gjraf. 
gunsten des Steuerpflichtigen, die bei serkl»;
bescheid möglich wäre, durch eine Unterwerfung yeff. 
rung ausgeschlossen wird. Zu dieser Frage mm - esejz- 
nicht Stellung, sie wird auch wohl nur durch ae

iifelf
geber gelöst werden können. .cj, die

Das Buch ist ein neues Beispiel dafür, dan ¡f, 
Anwaltschaft zu ihrem Teil an der Klärung v0” ,j.js Um
fragen und an der Fortentwicklung des Steuerr 
zuarbeiten bereit und in der Lage ist. c+ettin»

RA. und Notar Dr. D e l b r ü c k ,
Fachanwalt fü r Steuerrecht.

besondefel! 
iientai 
ß e ss fjj

vo"
a.Das B ü r g e r l i c h e  G e s e t z b u c h  allt ,ntar 

Berücksichtigung der Rspr. des RG. (Kotn sS 
Reichsgerichtsräten), erläutert von Dr. j 
RGR. a.D., Dr. Bu ch wa l d ,  RGR., gr.
RGR. a. D„ Dr. Lobe,  SenPräs. a D., VJ- f f a rt»> 
SenPräs. a. D., Dr. Schack ,  RGR., SeL s 6s 
SenPräs. a. D., Prof. Dr. B e i t z k e  f«r Er|e,r
reichische Recht und Einführungsgesetz, Lu ^ b #
für das Einführungsgesetz. 9., völlig ü tn^r i r  ß ü c n 
IV. Band: Familienrecht, bearbeitet von vn l9y  
wa l d ,  D r . H a l l a m i k ,  Dr. Bei t zke.  ^  6 ^#-
Walter de Gruyter & Co. XVI, 753 S. Pre,s f  beiner)A 
In der Besprechung DR. 1941, 323 w u ic vo^st}%

daß der Reichsgerichtsrätekommentar n a h ¿ete 1
dig erschienen sei, es fehlte nur noch der he0 faHs w  
des Schuldrechts. Dieser Teil ist indessen . \ j \ t o 
schienen. Es fehlt jetzt nur noch der kurze o ufl(j o» 
das Einführungsgesetz, einige Nebengese z ber» 
Sachverzeichnis enthalten wird. Wir teilen p, 5 
tigend mit.

ich'

ji r g a n § e
Syst emat i sche  Üb e r s i c h t  über  1 h ̂

R e i c h s g e s e t z b l a t t  (1867—1940), < d° s Re pf.
al te und neue Re ichsrecht  un .^  vo11 aC|i
der R e ic h s v e r t e id ig u n g .  Bear ^ufj. 0 y
Dr. h. c. A. D e h 1 i n g e r, Württ. FinMin- * ßerlin 1A ,  
dem Stand vom 1. Jan. 1941. Stuttgart '' brosck 3 jc.
Verlag W. Kohlhammer. V III, 136 S. 1 re seit J V
D e h l i n g e r s  „Systematische Übersict: . pR. ’

len Jahren ein brauchbares Hüfsmittel^t, g^uern^ ¡n

weicnem oer /<* janrgangc ““  ‘" 7 ;"  ,  an al' 
einzelne Vorschrift zu finden ist und v 
neuem Recht gilt.

ill tig<
Reichs er b h o f g e se t z  mit

Erbhofverfahrensordnung den Einfuhr 5chtlge' „
gen für die neuen Reichsgebiete und aßen V cnV e i f% ie  
waltungsvorschriften. Textausgabe mit v veranacl,e 
Gcbührentabelle und Sachverzeichnis. 4'H ßec K  
u. crw. Aufl. München und Berlin 1941. ^  j ,80-* 
Verlagsbuchhandlung. VI, 244 S. Preis kart
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Rechtspolitisch besonders bedeutsame Entscheidungen:
a u s  d e m  S t r a f r e c h t  S . 7 6 9 f f .  N r .  1, 2 ,  3 ,  7 ;  a u s  d e m  b ü r g e r l ic h e n  R e c h t  S . 7 8 0  N r .  1 2  u n d  5. 7 8 8  N r .  2 0

Strafrecht

1* RG. — §§2, 5 BlutschutzG.; §§ 3, 4 StGB. Ab- 
zwischen Auslandstat und Inlandstat. Die Ab- 

im \ êr Umgehung des BlutschutzG. bei Eheschließung
lm Ausland, f)  8
dent. V 1->er Angekl. L. ist deutscher Reichsangehöriger 
Beirii ^'utes» die Angekl. L. ist staatenlose Jüdin, 
hör+p f 0 ® 611 sich seit vielen Jahren. Der Angekl. ge- 
'93') der evangelischen Konfession an, trat aber im Jahre 
sC!. Zum. Judentum über, weil die beiden Angekl. sich 

heiraten wollten. In der Erwartung, daß ihr wirt- 
zoae Cles Fortkommen im Auslande besser sein würde, 
dieAk-? Angekl. im Mai 1938 nach Prag; sie hatten 
ln, o Dsicht, nicht mehr nach Deutschland zurückzukehren. 
VoJPtcmber 1938 schlossen sie in Prag die Ehe. Schon 
Vcr|. ?r Eheschließung war cs in Prag zum Geschlechts- 

. cur gekommen.
Ehê ,Y.erurteilung der beiden Angekl. wegen verbotener 

UnS (§§1.5 BlutschutzG.) und des Angekl. L. 
kann 1 ■ j^gesetzter Rassenschande (§§ 2 , 5 BlutschutzG.) 
veklulc, aufrechterhalten werden, weil das Urteil nach
gibtĉ denen Richtungen zu rechtlichen Bedenken Anlaß 

ch ‘¿le StrK. nimmt an, daß die Angekl. nicht mehr 
lmit Deutschland zurückzukehren beabsichtigten, sich 
'ok ^m  Inland losgesagt, ihren bisherigen inländischen 

Und z aufgegeben hatten und für immer aus Deutsch-j  auijregeDen natten una mr immer aus ucuisen- 
An£re?.VSWanclern wollten. Sie hat die Eheschließung der 
itn • a!s Auslandstat angesehen, da die verbotene Ehe 
SchWo s£etüet der damaligen Tschecho-SIowakei ge- 
als ]n, n worden ist. Die StrK. hat die Tat aber auch 

|?astat angesehen und bestraft mit der ßegriin- 
WeifT, 1 nn und Zweck des BlutschutzG. erfordere eine 

2. 7  le!lde Auslegung. '
StrR. Rächst ist dem Urteil nicht zu entnehmen, ob die 
gesch|TePräft hat, in welcher Form die Angekl. die Ehe 
êU!scpSSen ^aEeu. Eine Ehe, die im Auslande vor einer 

Jer j ACn Ronsularbchörde geschlossen ist, gilt nach § 10 
Eie siir)1. Eh z- BlutschutzG. als im Inlande geschlossen..'Strk*!k -U ' z- BlutschutzG. als iminlande geschlossen. 
?ie gLp ■ hätte deshalb feststellen müssen, ob die Angekl. 

die Vor einem deutschen Konsul geschlossen haben. 
|n[^ni Faß wäre die Eheschließung ohne weiteres

In
ln a„ j  , * W ille  u ic

3, p ldsfat anzusehen.
 ̂ manWeiterJvht man hinsichtlich der Eheschließung zunächst 

a ® es o°n, dcn bisherigen Feststellungen der StrK. aus, 
Nlan,w ] Eei der Eheschließung der Angekl. um eine 
'ehe,, ŵ .faf gehandelt hat, so hat die StrK. bei der recht
end Vn Ufdigung folgendes übersehen. Nicht jede im Aus- 
^ ts Ä .o m m e n e  Eheschließung zwischen Juden und 
"* .gehörigen deutschen oder artverwandten Blutes 

"J'g. verboten und — wie unten näher dargelegt 
b t  q pn i. § 5 Abs. 1 BlutschutzG. auch strafbar. 
V  gröh lTzSeber hat sich vielmehr darauf beschrankt, 

AuslanHcvprc+nR.f» orperpn Hns Fheverhot des

ist

Dird

]■ ü*schut^r1 Auslandsverstöße gegen das Eheverbot des 
¿ch d|e p.G- für nichtig und strafbar zu erklären, näm- 
«lirts^ale , in denen die Ehe zur U m g e h u n g  des 
?rK. hai:u i^G. im Ausland geschlossen worden ist. Die 
K s Blute ¿llcEf geprüft, ob die Angekl. zur Umgehung 
v HEftlicl, jtzQ. gehandelt haben. Eine Umgehung liegt 
ü rttleidpn dann vor> wenn die Angekl. ein Hindernis 

»..? wollten, welches ihrer Eheschließung im In- 
tr^Bunegenstand und wenn sie als Ort der Ehe- 
v t̂rafun2  ,Vorsätzlich das Ausland wählten, um eine 
KraherP,E 1In Inlande zu vermeiden. Ob sie dabei von 

0rt$eK,,n an eine Rückkehr in das Inland und an eine 
Utlg der Ehe im Inland dachten oder nicht, kann

nicht entscheidend sein, da das spätere Verhalten der 
Eheleute in vielen Fällen von äußeren und künftigen 
Umständen abhängen wird. Entscheidend ist vielmehr die 
Absicht, von der sich die Angekl. bei der Vornahme der 
Eheschließung im Ausland leiten ließen. In den Fällen, in 
denen die Eheschließung im Inlande im Hinblick auf das 
Verbot des BlutschutzG. unterlassen wurde, in denen es 
die Eheschließenden aber versuchten, durch eine Ver
legung des Ortes der Eheschließung in das Ausland den 
Folgen einer Nichtigkeit und einer inländischen Strafbar
keit zu entgehen, wird ein Handeln zur Umgehung des 
BlutschutzG. anzunehmen sein. Einer solchen Annahme 
steht ein Verlassen des Reichsgebietes durch die Verlob
ten mit der Absicht einer Auswanderung aus Deutsch
land grundsätzlich nicht entgegen, denn auch in einem 
solchen Fall können die Eheschließenden in der Absicht 
gehandelt haben, das inländische Eheverbot durch Han
deln im Ausland zu vermeiden und damit das BlutschutzG. 
zu umgehen.

4. Keiner Entscheidung bedarf in der vorliegenden 
Sache die Frage, ob eine Umgehungsabsicht noch dann 
angenommen werden kann, wenn sich die Eheschließen
den endgültig voii Deutschland abgekehrt und aus dem 
deutschen Staats- und Volksverband losgelöst hatten. Einer 
Entscheidung hierüber bedarf es deswegen nicht, weil 
aus rechtlichen und tatsächlichen Gründen nicht an
genommen werden kann, daß die Angekl. endgültig aus 
Deutschland ausgeschieden sind. L. ist Reichsangehöriger 
gewesen und nach den Feststellungen der StrK. geblieben. 
Seine Reichsangehörigkeit hat die Wirkung, daß seine 
Treupflicht gegenüber dem Reich bestehen geblieben ist, 
wie er gleichfalls auch während eines Aufenthalts im 
Ausland weiterhin unter dem Schutz des Reiches, z. B. 
durch die Hilfeleistung seitens eines deutschen Konsuls, 
stand. Der Wille und die innere Einstellung, sich vom 
Reiche lösen zu wollen, kann allein noch nicht ausreichen, 
um eine endgültige Trennung von Deutschland und dem 
Deutschtum herbeizuführen. Hierzu würde u. a. erforder
lich sein, daß er seine Entlassung aus der Reichsangehörig- 
keit gern, den §§17 Ziff. 1, 22, 24 RStaatsAngG., die er 
gern. §40 a. a. O. im förmlichen Verfahren hätte fordern 
können, erwirkt und dann binnen Jahresfrist das Inland 
verlassen hätte. Aber auch die tatsächlichen Feststellun
gen der StrK. können in dieser Beziehung nicht aus
reichen. Wenn die Angekl. das Inland in der E r w a r t u n g  
eines besseren Fortkommens im Auslande verließen, so 
steht damit noch nicht fest, was sie für den Fall zu tun 
vorhatten, wenn ihre Erwartungen im Auslande enttäuscht 
werden würden oder wenn ihnen aus anderen Gründen 
ein Verbleiben im Auslande nicht ratsam erschien. Nach 
den bisherigen Feststellungen ist die Frage offen, ob die 
Angekl. nicht unter gegebenen Umstanden an eine Rück
kehr ins Inland gedacht oder jedenfalls mit einer solchen 
Möglichkeit gerechnet haben. Die StrK. hatte zu diesem 
Punkt auch die näheren Umstande, unter denen die 
Angekl. das Inland verlassen haben einer Prüfung und 
eindeutigen Erörterung unterziehen sollen. Dabei hatte von 
Bedeutung sein können, ob die Angekl. das Inland frei
willig verlassen haben, oder ob etwa schon vor ihrer Aus
reise gegen sie ein Strafverfahren eingelcitet worden war.

Nach alledem steht das Verhalten der Angeld., das auf 
eine Auswanderung abzielen mochte, nicht der Annahme 
entgegen, daß die Angekl. zur Umgehung des Blut
schutzG. gehandelt haben.

B. Kommt die StrK. auf Grund der neuen Verhandlung 
zu dem Ergebnis, daß die Angekl. zur Umgehung des 
BlutschutzG. gehandelt haben, so ist bei der rechtlichen 
Beurteilung weiter zu beachten, daß die Handlungen unter
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der Herrschaft der Bestimmungen der §§3,4 StGB. a. F. 
begangen worden sind. Die durch die VO. über den Gel
tungsbereich des Strafrechts v.6. Mai 1940 (RGBl. I, 734) 
erfolgte Neugestaltung dieser Normen muß bei der Be
urteilung des Falles auch berücksichtigt werden, da diese 
Neuregelung gern. Art. III Abs. 3 a.a.O. auch auf Straf
taten Anwendung finden kann,  die vor dem Inkraft
treten der VO. begangen worden sind.

I. D ie Eheschl ießung (§§ 1, 5 BIutschutzG.).
Nach §1 Abs. 1 Satz 1, §5 Abs. 1 BIutschutzG. sind 

Eheschließungen zwischen Juden und Staatsangehörigen 
deutschen Blutes verboten und strafbar. Das Verbot gilt 
für den deutschblütigen Teil nur, wenn er — wie der 
Angekl. L. — deutscher Staatsangehöriger ist. Daß der 
deutschblütige L. zur jüdischen Religionsgemeinschaft 
übergetreten ist, ändert nichts daran, daß er Staatsange
höriger deutschen Blutes im Sinne des RBürgerG. und 
des BIutschutzG. ist. Für den jüdischen Teil ist das Ver
bot nach dem Gesetz unabhängig von der Staatsangehörig
keit; es gilt also nicht nur für den Staatsangehörigen 
Juden, sondern auch für ausländische und — wie hier 
die Angekl. L. — staatenlose Juden.

a) Die Strafbarkeit der Eheschließung ist zunächst 
nach § 3 StGB. a. F. und nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 
StGB. n. F. für beide Angekl. ohne Zweifel begründet, 
wenn die Ehe unter Berücksichtigung des oben unter A 2 
Gesagten (Konsularehet als im Inland geschlossen an
zusehen ist.

b) Sollte die StrK. auf Grund der neuen Verhandlung 
zu dem Ergebnis kommen, daß die Ehe als im Ausland 
geschlossen anzusehen ist, so ist folgendes zu beachten.

1. Nach § 1 Abs. 1 Satz 2 BIutschutzG. sind Auslands
ehen, die trotz des Verbotes des Satz 1 geschlossen 
worden sind, dann n i ch t i g ,  wenn sie zur Umgehung 
des BIutschutzG. im Ausland geschlossen worden sind. 
Die Frage, ob die Umgehungsehe gern. § 5 Abs. 1 BIut
schutzG. auch s t ra fbar  ist, ist zu bejahen. Nach §5 
BIutschutzG. ist strafbar, wer dem Verbo t  der Ehe
schließung des § 1 BIutschutzG. zuwiderhandelt. Die In
landsehe unter Verstoß gegen § 1 Satz 1 ist verboten und 
nach Satz 2 nichtig. Der Fall der Umgehungsehe des 
Satz 2 ist ein Sonderfall der Nichtigkeit des Satz 2. Es 
ist daher, auch in Übereinstimmung mit dem Erlaß des 
RJM. v. 2. April 1936, II a 18501/36 (abgedr. bei Krug-  
Schäfer -Sfo l zenberg,  „Strafrechtliche Verwaltungs
vorschriften S. 338), anzunehmen, daß der Umgehungs
tatbestand dem unmittelbaren Verstoß gleichgestellt wer
den sollte, daß mithin die Auslandsehe des Satz 2 nicht 
nur nichtig, sondern auch verboten und daher strafbar 
ist. In RGSt.73,142 =  DR. 1939,711 ist die Strafbarkeit 
bereits anerkannt worden.

2. Die Strafbarkeit der Auslandstat ist grundsätzlich 
von den Bestimmungen über die räumliche Herrschaft der 
Strafgesetze abhängig, also zunächst nach § 4 StGB. a. F. 
zu beurteilen. Die einschränkenden Bestimmungen dieser 
Stelle sind durch die in § 5 Abs. 1 BIutschutzG. enthal
tene Sonderregelung dahin als erweitert anzusehen, daß 
die Auslandstat nach räumlichem Recht jedenfalls dann 
im Inland strafbar ist, wenn sie zur Umgehung des BIut
schutzG. im Ausland begangen worden ist (vgl. hierzu 
RGSt.73,142,143 oben).

Strafbar ist infolge dieser Erweiterung des § 4 StGB. a. F. 
sowohl der deutsche Staatsangehörige wie auch der 
jüdische Teil, und zwar selbst "dann, wenn dieser Aus
länder ist. Letzterer ist verfolgbar gern. §4 Abs. 3 StGB, 
a. F. und § 16 der 1. AusfVO. z. BIutschutzG. nur mit Zu
stimmung des RJM.; für einen Staatenlosen käme eine 
Zustimmung nicht in Betracht; § 15 der 1. AusfVO. zum 
BIutschutzG. ist auf den jüdischen Teil nicht anzuwenden, 
da sich diese Bestimmung nur auf den d eu t s ch b l ü t i 
gen staatenlosen Eheschließenden bezieht.

Nach dem neuen Recht der §§ 3, 4 StGB, ergibt sich 
folgende Rechtslage. Hinsichtlich des Angekl L. als 
deutschblütigen deutschen Staatsangehörigen ist das Ver
brechen der Umgehungstat jetzt als Auslandstat gemäß 
§3 Abs. 1 StGB. n. F. ausdrücklich strafbar. Da die aus
ländische Gesetzgebung, insbesondere die der Tschecho
slowakei, ein der deutschen Gesetzgebung entsprechen
des Rasserecht nicht kannte, war die Tat nach dem 
Rechte des Tatortes nicht mit Strafe bedroht (§3 Abs. 2

[Deutsches Recht, Wochenausgat>E

StGB. n. F.). Gleichwohl zeigt schon die Tatsache e'Jje 
ausdrücklichen Erfassung der Auslandsehe durch <->a 
BIutschutzG., daß eine solche Tat nach dem gesund« 
Empfinden des deutschen Volkes auch unter Berücksic»' 
tigung der besonderen Verhältnisse des Tatortes ei 
strafwürdiges Unrecht ist.

Die Auslandstat des ausländischen bzw. staatenlos« 
jüdischen Teiles ist nach §4 Abs. 2 und 3 StGB. n.F- 
beurteilen. Da der Verstoß gegen das Recht der Ra® 
in der ausländischen Gesetzgebung nicht mit Strafe y  . 
droht ist, kann Abs. 2 Ziff. 2 des §4 StGB. n.F. ni« 1 
zur Anwendung kommen. In Abs.3 a.a.O. sind unter i> 
Fällen des Schutzgrundsatzes Verstöße gegen das Bl 
schutzG. nicht aufgeführt. Es ist daher im Schriftturn 
Ansicht vertreten worden, daß ein Verstoß des aus . ß 
sehen jüdischen Teils gegen das BIutschutzG. bei Schließ 1 
einer Ehe zur Umgehung des BIutschutzG. im Aus11 
nach neuem Recht straffrei sein müsse ( K o hIrans 1 
„StGB.“, 35. Aufl., Anm. 8  zu § 1 BIutschutzG. S. '  J  
Eine solche Folgerung darf indessen aus den nelienctraf. 
Schriften über die räumliche Geltung des deutschen m 
rechts nicht gezogen werden. Durch die Neureg»“ 
sollte die bisherige, als in hohem Maße abänderu «A 
bedürftig und lückenhaft erkannte Regelung bese 
und dem Reich der erforderliche Strafschutz "ef?ni!erii, 
werden, insbes. gegenüber Auslandstaten von Auslaß 
die gegen die Grundfesten des deutschen Staatesi * . 
stoßen ( Ri et zsch,  „Die VO. über den Geltungsbcrt „ 
des Strafrechts“ : DJ. 1940, 563, 565). Schon dieser * 
gemeinen Richtung in den Erwägungen des Gesetzg g 
kann es nicht entsprechen, wenn infolge der Neureg 
Taten, die bisher und weiterhin als strafwürdig nicht 
den werden und bisher strafbar waren, nunmehr_ g.
mehr strafbar sein sollten. Dem Sinn der Neureg 
ist also kein Anhalt für eine gewollte Veränderung^,
Rechtslage in der Richtung einer Einschränkung der/ 5 u
barkeit bezüglich des BIutschutzG. zu entnehmen- 
kommt folgendes. Da das räumliche Recht der a!vLstöße 
sung bereits keine ausdrückliche Regelung der v Lrif- 
gegen das BIutschutzG. enthielt, waren diese vo,,sehen 
ten durch das BIutschutzG. selbst als erweitert anz . af. 
(RGSt.73,143) und mithin der Geltungsbereich de aUf 
normen des BIutschutzG. durch dieses Gesetz se 9 ^  
die Umgehungstaten hinsichtlich der Eheschheß » gr- 
Ausland als erweitert zu betrachten. Infolge die s.

' Reich?'
________  _ ~ /

Weiterung waren schon bisher die Auslandstaten vo ,
ländern, abhängig von der Genehmigung des Pj'g jn 
justizministeriums, im Inland strafbar. Diese Rege fiing» 
einem Spezialgesetz von der grundlegenden Bea dellt- 
wie sie das BIutschutzG. für die Reinerhaltung a |ang« 
sehen Blutes hat, behält ihre Rechtswirksamkeit, ^ n ist 
sie nicht entweder ausdrücklich aufgehoben elUßp 
oder solange ihr nicht eine neue gesetzliche lr ' | eid# 
der betreffenden Frage sinngemäß entgegensten ■ ^ et 
ist nach dem Obengesagten nicht der Fall. Es ^  ¿er 
auch unter Berücksichtigung des neuen Recnt j  di« 
Auslegung des BIutschutzG. dahin festzuhalten, 
Auslandsverstöße gegen §1 BIutschutzG. durcn>) sind’ 
nach wie vor im Inlande strafbar und v e r f o i [ns0\ce>1 
und zwar kraft der in dem BIutschutzG. se .? ,ung êS 
enthaltenen und enthalten gebliebenen Erwei ĉ ts. 
räumlichen Geltungsbereichs des deutschen Stra

II. Rassenschande (§§2,5 BIutschutzG•)■ g[ut'
Das Verbrechen der Rassenschande nach A rafe be' 

schutzG. ist üur für den männlichen Teil mit eS tC 
droht. Entgegen dem Vorbringen der Rcv. ]yjaiin “ 
der Fassung des Gesetzes gleichgültig, ob d, -nderBCjL
jüdische oder deutschblütige Teil des rassensen 1 (.[j d ■
Verkehrs ist. Der deutschblütige Mann Degen 
Verbrechen gegen § 2 BIutschutzG. Rassenvc ‘ ße-

a) Zunächst ist auch hier — wie schoß . en pes 
merkt — darauf hinzuweisen, daß die tatsac StrK- \  , 
Stellungen der StrK. unzureichend sind, m e¡¡¡. ■ 
Veranlassung zu einer Nachprüfung, ob cm jni V ajes 
nicht schon vor seinem Umzug nach I r?f, nCjstat , n 
Rassenverrat begangen hat. Für eine . , ‘c+rafbarl< 
Angekl. ist durch § 3 StGB. n. F. an de -
njents geändert worden. Rerehßl‘c ,.r

b) Für die Frage, ob es sich bei dem ad)tr aten 1 
Verkehr des Angekl. L. im Auslande um die au 
Umgehung des BIutschutzG. handelt, kann a
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auchUhfen unler A3 Bezug genommen werden. Sie gelten

enimm*« die Strafbarkeit der Rassenschande im Auslande 
Bei d ® 2 BlutschutzG. keine ausdrückliche Bestimmung. 
Brund Bedeutung, die das BlutschutzG. als eines der 
?S keinoei et^e des nationalsozialistischen Staates hat, kann 
âsse*1*6?* ^weifel unterliegen, daß das Verbrechen der 

deS{ nschande nach gesundem Volksempfinden min- 
Bmopc dann strafwürdig ist, wenn es im Auslande zur 
baru-f .® des BlutschutzG. begangen wird. Die Straf- 
Utup'J einer Rassenschande im Auslande im Falle der 
sdiaft u g des BlutschutzG. ist bereits unter der Herr- 
Senat f- aRen räumlichen Rechts von dem Großen 
Qsst | HL Strafsachen in dem Beschl. v. 23. Febr. 1938, 
beuL/37: RGSt- 72, 91 =  JW. 1938, 851 ‘ grundsätzlich 
Ver|ret Wor(ten. Im Schrifttum ist vielfach die Ansicht 
Versen11 w°rden, daß die Strafbarkeit eines Auslands- 
^etrP aS UlRer Umgehung des § 2 BlutschutzG. auf dem 
Sofies ^ 2 StGB. n. F. begründet werden könnte. Der 
gelass ienat hat die Frage, ob dies zulässig wäre, offen
ere ¿"-wei l  er eine Strafbarkeit von Rassenschande, 
gen0mr Umgehung des BlutschutzG. im Ausland vor- 
genu g!*1611 wurde, bereits im BlutschutzG. als stillschwei- 
Sinn Ua£esprochen angesehen hat. Er hat dies aus dem 
n°tninp rJ?em Ziel des BlutschutzG. als ganzen ent- 
v.2q «,n: Dem sind die Entscheidungen RG. 4 D 261/37 
17l te i» ? 1938 und 2 D 419/37 v.2. Mai 1938: RGSt. 72,

Nachrt 1938,180811 gefolgt'P u t s c h e neue“  Regelung des Geltungsbereichs des 
angehüren Strafrechts ist die Umgehungstat des staats- 
l̂iitjg r!gf n Mannes — mag er, wie der Angekl., deutsch-1?lutigÓrif en Mannes

^ erdies ~--ma~g- er Maatsangehöriger Jude sein — jetzt

für
l ,    » i ' - u u i  ui* riuo iuu uv . v.i in u u i

UnK» Die StrK. hat dieses Vorbringen des Angekl. «beacüujcb erkIärt
8chen oS,?l3en ist dargelegt, daß der Übertritt zur jüdi- 
S(% t, e llr ‘ ‘ ‘ *

1[[ j/ Sem. §3 Abs. 1 und 2 StGB. n.F. strafbar. 
s‘ch ¡n(er Angeld. L. hat sich darauf berufen, daß er 
gettens°i { se‘nes Übertritts zur jüdischen Religions- 
Mner iqS.a*̂  als Juden angesehen und den Verkehr mit
f.Mten hab* u” d eLne Fleirat im Auslande für erlaubt ge-

beacl 
:‘ts o

„ ^ ^ ^ ‘Sionsgemeinschaft an den rassischen Eigen- 
s?haft a, es Angekl. L. nichts geändert und seine Eigen- 

berüh t h  e*nes deutschblütigen Reichsangehörigen

f>eint'leruBezeicllnuilg yls unbeachtlich kann die StrK. 
Marinera9en> daß s*e *n tatsächlicher Würdigung dem 
ir  Wären -̂<̂es Angekl. keinen Glauben geschenkt hat. 
V'*ri%iin r£'lne der Rev- entzogene tatsächliche Beweis- 
,, ̂ l̂ls i *
e Eichen a^er ^em Vorbringen nicht aus tat-
s Unter ,ünclen den Glauben versagen wollte, war 
ri-tlich „JL^tlichen Gesichtspunkten des Irrtums be- 
(i'e âtsaci . ZU PfMen. Nur ein Irrtum des Angekl. über 
A  Warp en’ die seine rassische Zugehörigkeit begriln- 

Beclei,*ein tatsächlicher Irrtum, der gern. § 59 StGB. 
J  sei diit in® se‘n könnte. Nahm der Angekl. aber an, 
er eiuscli f* seinen Übertritt zur jüdischen Religions- 

im Rechtssinn geworden, so irrte 
t<2er Linio '* ‘"halt eines Rechtsbegriffs, der zwar in 

(; ‘n dem RBürgerG. und der l.AusfVO. dazu 
Bll,)? i , ’ aber ebenso Bestandteil der Tatbestände 
* • ist und daher auch dem Strafrecht an-

ar» inn70, 354 =  Jw - 1938, ICO12; RG. 2 D 117/39
- Fall 39: HRR-1939<1204 und DR- 1939> 924’ )• Str-u wflrde sich der Angekl. in einem unbeacht- 

JHO *rcchtsirrtum befunden haben.
^ ’* StrSen. v. 5. Dez. 1940, 2 D 498/40.)

ha!? des^R! ;̂ Aus der Fülle von Fragen zur Anwen- 
?deltj s . mtschutzG., die die bedeutsame Entsch. be- 

Abs;!f5*,die wichtigsten herausgegriffen.
c d.er. Umgehung des Blu tschu tz -  

iteteai - Soweit ich sehe, werden hier vom RG. zum 
Sei! ^nat ■ ,ere Ausführungen zu dieser Frage gemacht. 
V**S gru i -dei. Ansicht, daß die Absicht der Um- 
%, 1er Tat Salzl*clt mel’t dadurch ausgeschlossen wird, 

' ler das Reich verläßt, um nicht mehr dahinv ll V V.I lu llly  U lli H IL lil ll i Will U lll l l l i
O *11 der a **' llem jst beizupflichten. Hier wie sonst 
Vh1* andr> nnallme *elner bestimmten Absicht das Vor- 

°ar. a ^er und weiterer Beweggründe durchaus ver- 
ch auf deren psychologische Reihenfolge und

den Grad der Mitwirksamkeit der geforderten Absicht 
kann es nicht ankommen. Mag darum auch der Plan 
auszuwandern im Vordergrund stehen und seinerseits auf 
den verschiedensten Gründen beruhen; es muß genügen, 
wenn dabei auch das Motiv bestimmend war, die An
wendung des BlutschutzG. zu hintertreiben. Anders 
liegt es aber — was der Senat offen läßt — wohl sicher 
dann, wenn der Deutsche aus dem Reichsverbande wirk
lich ausgeschieden ist. Ob dies Ausscheiden sich schon 
und nur auf dem Rechtswege durch förmliche Ent
lassung aus der Reichsangehörigkeit vollziehen kann, 
mag zweifelhaft sein. Denn einerseits werden durch 
§15 AVO. auch bestimmte Staatenlose den Staatsange
hörigen gleichgestellt, andererseits lassen sich vielleicht 
Fälle denken, wo rein faktisch ’ ein Ausgeschiedensein 
angenommen werden müßte. Aber in jedem Fall wäre 
dann die Frage nach einer Umgehungsabsicht schon des
halb hinfällig, weil der Täter eben kein Staatsangehö
riger i. S. der §§ 1, 2,5 BlutschutzG. mehr ist.

2. S t ra f b a r k e i t  der Umgehungsehe.  Der Se
nat entscheidet sich dafür, die sog. Umgehungsehe nicht 
bloß für zivilrechtlich nichtig, sondern ihre Eingehung 
auch nach § 5 Abs. 1 als strafbar anzusehen. Er fo l^  
dem Urteil des 3. Senats (RGSt. 73, 143 =  DR. 1939, 
711), der freilich ohne nähere Ausführung den gleichen 
Standpunkt eingenommen hat. Aber auch die vorliegende 
Begründung ist logisch nicht einwandfrei: die in Satz 2 
des § 1 statuierte Nichtigkeit der Ehe, erweitert auf den 
Fall der Umgehungsehe, ist doch erst die Folge des 
Verbots, nicht umgekehrt; und § 5 schließt sich eben nur 
an das Verbot an (vgl. Koh i rausch:  AkadZ. 1938, 
337). Davon abgesehen enthielte, was in der Entsch. 
nicht genügend beachtet wird, die Vorschrift des § 5 
Abs. 1 in eins zugleich den Straftatbestand und seine 
Kollisionsnorm, ein Fall m. W. ohne Vorbild im gesam
ten Strafrecht. Doch müssen diese Einwände und die 
Logik der Auslegung anscheinend gegenüber dem offen
sichtlichen Willen des Gesetzgebers zurücktreten, der 
Inlandsehe die im Ausland geschlossene Ehe insoweit 
gleichzustellen, als der Eheschluß zur Umgehung des 
Gesetzes vorgenommen ist.

Die Frage ist im übrigen auch durch die Neufassung 
des § 3 StGB, nicht einfach obsolet geworden (a. A. an
scheinend Lange bei Koh l r ausch ,  Komm, zu § 1 
BlutschutzG. Anm. 8). Zwar ermöglicht § 3 n.F. die Be
strafung des Staatsangehörigen auch dann, wenn er dem 
Verbot aus § 1 Abs. 1 Satz 1 BlutschutzG. im Ausland 
zuwidergehandelt hat. Aber gilt dies schlechthin oder 
nicht nur wie bisher für die in Umgehungsabsicht ge
schlossene Ehe? Das vorl. Urteil geht darauf nicht ein. 
Ich meine, daß die Umgehungsabsicht für die Neurege
lung keine Rolle mehr spielen kann. Jetzt offenbart sich 
eben doch der ursprünglich zivilrechtliche Charakter der 
Bestimmung des § 1 Abs. 1 Satz 2 BlutschutzG. Für das 
bürgerliche Recht ist es notwendig, auch für den Fall 
der Umgehungsehe die Nichtigkeit vorzuschreiben. Auch 
für das Strafrecht mußte darauf abgestellt werden, so
lange das Territorialitätsprinzip galt, weil die Strafbar
keit der Auslandstat eben nicht aus §§3ff. StGB., son
dern schon aus §§ 1 Abs. 1 Satz 2, 5 BlutschutzG. her
zuleiten war (vgl. unten zu 3). Im Rahmen des auf die 
Treuebindung aufgebauten Personalgrundsatzes hat die 
Einschränkung dagegen ihren Sinn verloren. Anders 
könnte es dagegen für die Strafbarkeit des Ausländers 
nach der Neuregelung liegen. Wenn man sie danach 
überhaupt noch für gegeben erachtet (vgl. unten zu 4), 
so kann es für das Schutzprinzip sinnvoll sein, die Um
gehungsabsicht hier zu fordern; darüber hinaus scheint 
es auch geboten, weil, wie sich zeigen wird, die Straf
barkeit nicht aus §4 StGB. n.F., sondern wieder nur 
aus dem BlutschutzG. selbst hergeleitet werden kann.

3. S t r a f ba r k e i t  der Aus l ands ta t  nach al tem 
Recht. Die Strafbarkeit der Ehesch l i eßung zwi
schen Deutschen und Juden gemäß § 1 auch bei auslän
dischem Tatort folgt unmittelbar aus der zu 2. behan
delten Tragweite des §5 BlutschutzG. Diese Vorschrift 
gibt danach nicht nur die Strafsanktion, sondern ver
leiht ihr auch übernationale Bedeutung für den Fall, daß 
die Täter den Eheschluß in fraudem legis im Ausland 
vollziehen. Sie enthält dann in der Tat eine Sonderrege-
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lung, die dem § 4 StQB. a. F. vorgeht, d. h, ihn auf 
diesen Fall miterstreckt.

Im Ergebnis gleich, aber in Umfang und Begründung 
anders liegt es für die Strafbarkeit der im Ausland be
gangenen Rassenschande gemäß §2 BlutschutzO. 
Mit Recht hat es das RG. stets abgelehnt, dieses Er
gebnis auf dem Wege einer Umdeutung der §§ 3, 4 
StGB. a. F. mit Hilfe des § 2 StGB, zu gewinnen. Da
gegen scheint der Gedanke einer Analogie im Rahmen 
des BlutschutzG. selbst in der Rspr. insofern eine Rolle 
zu spielen, als auch hier von einer Verübung des Ver
brechens der Rassenschande „zur Umgehung des Ge
setzes“  gesprochen wird. Diese Anlehnung an den Tat
bestand des § 1 Abs. 1 Satz 2 ist aber weder erforderlich 
noch geeignet, auch für das Delikt des § 2 die Bestra
fung der Begehung im Auslande zu rechtfertigen; sie 
kann überdies zu dem unbefriedigenden Ergebnis führen, 
daß die Strafbarkeit nicht gegeben ist, wenn die Täter 
den Entschluß erst im Ausland gefaßt haben (vgl. den 
vom OLG. Hamburg: AkadZ. 1938, 599 entsch. Fall). 
Eine Rechtfertigung kann vielmehr nur auf dem von 
K o h 1 r au s c h (a. a. O. S. 337/38 und Komm, zu § 2 
BlutschutzG. Anm. 4 VIII) aufgezeigten Wege einer Ein
beziehung des Rasseverrats in § 4 Abs. 2 u. 3 StGB. a. F. 
oder durch die Gewinnung der entsprechenden Kollisions
normen aus dem BlutschutzG. selbst gegeben werden, wie 
ich es im Anschluß an den Beschluß des Großen Senats 
(RGSt. 72, 91 =  JW. 1938, 851) näher begründet habe 
(vgl. Arbeitsbericht der Ges. f. dtsch. Strafr. 1939, 49 ff.). 
Der Personalgrundsatz führt zur Strafbarkeit des Staats
angehörigen, das Schutzprinzip erfaßt die Tat des Aus
länders bzw. Staatenlosen.

4. S t r a f b a r k e i t  der  A u s l a n d s t a t  nach 
neuem Recht. Nach der Neufassung der §§ 3ff. StGB, 
sind die bisherigen Schwierigkeiten insoweit beseitigt, 
als es sich um die Auslandstat des deutschen Staats 
angehör i gen  handelt. Ihre Strafbarkeit folgt aus §3 
Abs. 1; daß die Ausnahme des Abs. 2 nicht in Betracht 
kommt, nimmt das vorl. Urteil mit Recht an. Dabei ist 
die Lage für die rasseschänderische Eheschließung und 
den außerehelichen Verkehr genau die gleiche; auch im 
ersten Falle kann es auf die Umgehungsabsicht, wie zu 
2. betont, nicht mehr ankommen: § 1 Abs. 1 Satz 2 Blut
schutzG. hat insoweit seine Schuldigkeit für das Straf
recht getan.

Anders steht es dagegen bei der Auslandstat des 
Ausländers.  Hier liegt die besondere Bedeutung des 
vorl. Urteils: §4 Abs. 3 StGB. n. F., der allein in Be
tracht kommt, nennt den Rasseverrat nicht; der Senat 
glaubt, darin eine unbeabsichtigte Lücke sehen zu sollen, 
und versucht, sie mit der alten Argumentation zu 
schließen. In der Tat steht die Rechtsfindung wieder 
einmal vor einer verzweifelten Situation: dort eine neue, 
von modernen Gedanken aus das alte Gesetz erwei
ternde und vom RJM. besonders gestützte Rspr., hier 
ein neuestes Gesetz, das, auf derselben Linie vorgehend, 
einen seit alters bemängelten Rechtszustand ändert und 
doch gerade in jenem, gewiß nicht unbedeutenden Falle 
versagt. Soll die Nicht-Aufzählung des Rasseverrats 
unter den Ziffern des § 4 Abs. 3 eine Abkehr von der 
bisherigen Rspr. bedeuten oder glaubte man gerade mit 
Rücksicht auf diese Rspr. und den Charakter des Blut
schutzG. als Staatsgrundgesetzes auf seine Nennung ver
zichten zu können? Die Sphinx, die da „Wille des Ge
setzgebers“  heißt, gibt uns eines ihrer letzten Rätsel 
auf. Freilich scheint es mir hier nicht allzu schwer, den 
Ödipus zu spielen: man hat sich bei der Neufassung an 
den Entwurf der Amtl. Kommission gehalten, der offen
bar keine Regelung der Frage enthält, weil sie damals 
noch nicht so akut geworden war. Aber auch wenn dies 
nicht zutreffen sollte, glaube ich doch der vorl. Entsch. 
zustimmen zu sollen. Die Absicht des Gesetzgebers, die 
Begehung des Rasseverrats durch Ausländer im Ausland 
straflos zu lassen, hätte angesichts der entgegengesetzten 
Rspr. schon irgendwie deutlich zum Ausdruck kommen 
müssen und kann nicht allein aus der Nichterwähnung 
in § 4 gefolgert werden, zumal die Erweiterung des 
Schutzprinzips sich auf alle „Angriffe gegen deutsche 
Belange“  erstrecken sollte, „die für die deutsche Volks
gemeinschaft so wesentlich sind, daß sie unter allen
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b*Umständen abgewehrt werden müssen“  (so Ri et z?,c.,]! 
DJ. 1940, 563 f.). Allerdings hält es angesichts der N
fassung der § § 3 ff. schwerer, die Begründung für 
Auffassung aus § 4_herzuleiten als aus dem Blutschut^.j
selbst und seiner Geltungskraft, wie es das vorl. --, f 
tut (vgl. dazu oben zu 3.). Daß deshalb beim AusjL:c]it 
für die verbotene Eheschließung weiter Unigehungsau 
gefordert werden muß, wurde oben zu 2. betont- ,l(1.

5. I r r t um über  das Me r k ma l  „Jude“ . D,eLu. 
durchfiihrbarkeit und Willkürlichkeit der reichsgen̂ f, 
liehen Rspr. zum Bedeutungsirrtum ist oft S enü^ ser 
getan worden. Allerdings muß es vom Boden ü ^  
Praxis aus gebilligt werden, daß der Irrtum übe ^  
Eigenschaft „Jude“  nicht deshalb ein außerstratre 
■licher ist, weil der Begriff in einer AVO. fest2 ^ °  ¿cr
Eigenschaft „Jude“  nicht deshalb ein 
licher ist, weil der Begriff in einer AV_.
(vgl. Klee: DStR. 1937, 14). Diese Schwenkung ^  
Judikatur (vgl. Lange in Kohl rausch:  j.ade
§ 2 BlufschutzG. Anm. 4 V) ist offenbar von dem S ge. 
hier stark empfundenen Bedürfnis nach praktisch jj. 
weiserleichterung hervorgerufen worden. Der v mgen“ 
verhalt zeigt jedoch, wie ohne derartige „Wandm &ge. 
auch von einer Auffassung, die zum Vorsatz em ^  
dcutungserkenntnis hinsichtlich der Wertbegriji ^  
Tatbestandes fordert, keine größeren Schwierig 
für die Praxis zu erwarten sind. Denn wenn n sei, 
Angeld, wußte, daß er rassisch gesehen kein 
so hat er die in erster Linie konstituierenden Mt 
des Begriffes gekannt (v. Hippel )  und in der » r3|- 
Sphäre“  einer der gesetzlichen und richterlichen 
leie Wertung vorgenommen (Mezger).  Sein ¡)3ft 
die Zugehörigkeit zur jüdischen Religionsgenie 
begründe seine Eigenschaft als Jude, kann ‘<ê  rsatzeS 
spielen; denn da der Irrtum die Kehrseite des y njcht 
ist, kann es nur darauf ankommen, was der 1a ̂  (je- 
weiß, nicht, was er statt dessen glaubt. Auch c|jens 
danke, auf der die Straflosigkeit des Wahnver r TÜtef 
beruht, kann herangezogen werden: wie es| jje da5
nicht schadet, daß er sich Verhältnisse einbilde , ^  ¡{im 
Gesetz nicht als strafbar anspricht, so komm für d*{j 
nicht zugute, wenn er solche annimmt, auf .ai sic>! 
Strafbarkeit gar nicht abgestellt wird. Dabei - » pjen1 
zugleich, daß sich der Angeld, hier im Gru gf.aats- 
über den Begriff „Jude“ , sondern über c'enR,^*es“ 
ungehörigen deutschen oder artverwandten Biu nSch»*' 
Die Unbeachtlichkeit seiner Annahme, diese ^ °joreH z_ 
durch den religiösen Übertritt zum Judentum ' ‘ a3'
haben, wird im Sinne der gegebenen Argumcn 
mit noch deutlicher. , . . Ki '̂

Prof. Dr. B o l d t ,

* , allf a?'
** 2. RG. -  §5 BlutschutzG. Es kommt nicht .„für f {, 
ob der Angekl. d(
Mitgliedschaft der

den religiösen Voraussetzungen^ 
er jüdischen R elig ion sgem e'DS derl*gg

r»ie

sprach, sondern ob er tatsächlich in den Liste ^  
geführt wurde und dies wußte oder aber nu 
lichkeit seiner Eintragung rechnete. ngehör’l ’

Das LG. irrt in der Annahme, der staa sa QiO 
Angekl., der väterlicherseits von zwei Juül gßtirga! 1 
elternteilen abstammt, habe beim Erlaß ae\\ö rt
nicht der jüdischen Religionsgemeinschaft “  g £
Abs. 3 der l.AusfVO. zum BlutschutzG. und S m  
der l.VO. zum RBürgerG., beide VO. v. ‘ ' jen zU .¡,
Diprp 7iio-plinrirrkpit ic;t narh äußeren MC™■ | J q,

Röstimmen; auf die innere Stellung des _
sehen Religion kommt es nicht an. Als ein ¿es %  
Zeichen der gedachten Art erachtet es die i und 0 ,a.
U. a u/pnn Hpr Misrhlincr mit seinem

Diese Zugehörigkeit ist nach äußeren

, wenn der Mischling mit seinem w,-nHFlscherl 
seinen Widerspruch in den Listen einer ) rruftussR 
gogengemeinde geführt oder zu jüdische m o U 
herangezogen wird; nur darf dies nudrtau ]T]ß

- weU/Ljsc! 
Joch A i -

lU biii ovovnm Itvll v»»»v» . . . .  J ___ ... t j<T £lffl i jf
konfirmiert worden und hat als Schüler 1917 *SA jlü*' 
sehen Religionsunterricht teilgenommen. . j-p als 
den Listen des jüdischen Religionsverban j.usSteue> . pjs 
glied geführt und demgemäß auch zu ^ e ü  v̂er
anlagt und herangezogen worden. 111 aeJ ,1 lcr um “  Mild 
einschließlich 1933 hat er jeweils mit t ” °ßd0nsver 
erlaß gebeten; nach 1933 hat ihn der K

herangezogen wird; nur aan g8 mit
ba r en  Versehen beruhen (vgl. RGSt. 'O, Vveiw .¡s 
Nach den Urteilsfeststellungen ist der Ang  ̂unchJu-a,

ich
nicht beschnitten und nicht jüdisch getauft. so g aIn
1 , __ ..„J „i0 df-Viii er zeitWei*‘L -f
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nie'1r zu Steuern veranlagt, jedoch auch nicht 
der Steuerpflicht entlassen.

4er .er diesen Umständen kann keine Rede davon sein, 
¡n jpSekl. sei infolge eines „ o f f e n b a r e n  Versehens“ 
worde d Jen des jüdischen Religionsverbandes geführt 
Äbs 2° Jj6’ ^er Entscheidung hierüber ist der dem § 5 
Gedanif ^er * V O .  zum RBürgerG. zugrunde liegende 
Ĵ ischr ZU beachten, daß jemand, der sich als jüdischer 
Schaf? 1 ng ersten Grades zur jüdischen Religionsgemein- 
dem , halt, hierdurch seine besondere Verbundenheit mit 
also cntume zu erkennen gibt (RG. a. a. O.). Es kommt 
bar up!" c'ie Beurteilung, ob ein solcher Mischling „offen- 
yerb ^ sehentlich“ in den Listen eines jüdischen Religions- 
die dp »«£e^.hrt wird, wesentlich auf die Haltung an, 
Hiiflmt .Mischling selbst dieser Tatsache gegenüber ein- 
Antrpu ,n gegebenen Falle wird dem Verhalten, das der 
hat e- v,? zupi Erlaß des RBürgerG. an den Tag gelegt 
sehen "p hinreichendes ä u ß e r e s  Bekenntnis zur jüdi- 
zu entii1̂ llgionsgemeinschaft und damit zum Judentum

ist dagegen die Zugehörigkeit zur jüdi- 
relijriö ^“ ’gionsgemeinschaft i. S. einer auch nach den 
Ulierl-i nt Gesetzen des Judentums rechtswirksamen „Mit- 
alSonih* zu verstehen (vgl. RG. a.a.O.). Es kommt 
Von ein ^a.raui all> °h der Angeld, etwa deshalb, weil er 
Schlup h’chtjüdischen Mutter stammt und weder be- 
«UsSet n noeh jüdisch getauft ist, die persönlichen Vor- 
Si°nsveJû en hjr die Aufnahme in den jüdischen Reli 
ünrp^ .d  nicht erfüllt und aus diesem Grunde „zu

nis alfer ̂ r1, hätte aufnehmen dürfen und bei Kennt- 
Prüfeo r̂ Emstände nicht aufgenommen hätte, ist nicht zu

sehe PpV ln "in aufgenommen worden ist. Ob der jüdi- 
den Ang^j0 nsy®rh?nd nach seinen religiösen Vorschriften

t 5 Abŝ o6 FraSe> °h der Angekl. i. S. des vorgenannten 
Schaft a‘ ^a. ,am Stichtage der jüdischen Religionsgemein- 
•ich auf Iört hat oder nicht, ist vielmehr ausschließ- 
scheid„„ , und der Auslegung d i e s e r  Vorschrift zu ent- 
19  ̂5 , (vgl RGUrt. v. 21. Nov. 1938, 3 D 841/38: JW. 
fäll fest '■ Hat also> wie das LG. für den gegenwärtigen 
•tftun, .gestellt, bei dem jüdischen Religionsverband ein 
•Jäch S6j er die Voraussetzungen bestanden, von denen 
Angehi nfn. re.hgiösen Vorschriften die Mitgliedschaft des 
¡l°ftenK 1 'bm ahhing, so ist dies dem Fall eines 
t*6n Mi* ,-a r en  versehentlichen“ Führens des Angekl. in 

Das £ lederlisten nicht gleich zu achten.
Fiir ai?gefochtene Urteil ist deshalb aufzuheben.
îesen i eRny.ue Hauptverhandlung wird darauf hinge- 

3 5 AbsQa _Jdr die Verwirklichung des Tatbestandes des
1, 33q\ ‘ 2 BlutschutzG. bedingter Vorsatz genügt (RGSt. 

s,chcti die Zugehörigkeit des Angekl. zur jüdi-
lh ei,I.?10I?sSemeinschaft in Frage kommt, würde es.. ...mm_ _ _ B. „■. i __

Îgahi zum inneren Tatbestände ausreichen, wenn der 
sei L - p  ' atzeit mit der Möglichkeit gerechnet hätte, 

cheti Dpi1- Erlaß des RBürgerG. in den Listen des jüdi- 
ÄQ »l^10nsverhandes eingetragen gewesen.

’’ 3- StrSen. v. 23. Dez. 1940, 3 D 711/40.)

** 3 *
Sg VO. über die öffentliche Bewirtschaf-

(Rp.m .^W'Hschafflichen Erzeugnissen v. 27. Aug. 
im^hr v io ^21) i. Verb. m. § 12 VO. über den Waren-
S tno -il ,3;.'AuK- 1939 (RGBl. I, 1431). Die Empfang- 

lcrlianj,erhhhter Bezugscheine ist als vollendete Zu- 
7areuvp J UnS des Empfängers gegen § 12 Nr. 1 der 
■U8n”tz1j Kehrsordnung zu beurteilen, auch wennd " ‘ “v‘ uuu»g l u ucui icucii, «tuen wenn eine

er Bezugscheine zur Zeit der Aufdeckung 
Der no<* nicht erfolgt ist. t )

ai * darf Se'ne Strafbarkeit zu prüfende Tatbestand be- 
1p Ahdiop’ c!ab der BeschwF. sich Bezugsscheine hat 
'vjJ.Angp" Hssen, die, wie er alsbald erkannte, von

V --L. Ci JJl IM.UUC 1 UlULOlüUU UC*
ändif,pf, daß c,er BeschwF. sich Bezugsscheine hat

mI  P" ............ .
'lne Zu^fi^öht worden waren. Das LG. erblickt darin

dg fi» l h e n  des Ernährungsamtes Schn, pflicht- 
Zuwn , * worden waren. Das LG. erblickt darin 

i4jf* der w£r“antllung gegen die Strafbestimmung des 
i îrtsru ti..bber die öffentliche Bewirtschaftung von 
kp A; “ "Chen Erzeugnissen v. 27. Aug. 1939 (RGBl, 
rah nen  .folgendem nur mit „VO. v. 27. Aug. 1939“ 
XtNveri,' Lu Verb- m- § 12 Ziff. 3 der VO. über den 

ri„h,r v- 18. Aug. 1939 (RGBl. 1, 1431), weil der 
S eheiiHp “ die Geltendmachung höherer als der ihm 

en Mengen erreicht habe, daß ihm unrichtige

Bescheinigungen erteilt worden seien. § 1 2  Nr. 3 Waren
VerkO. erfordert aber, daß unrichtige oder unvollstän
dige Angaben tatsächlicher Art gemacht oder benutzt 
werden, um eine Genehmigung . . .  oder sonstige Be
scheinigung zu erschleichen, die vom zuständigen Reichs
minister (vgl. § 20 VO.) oder einer Reichsstelle auf 
Grund dieser VO. . . .  erteilt wird. Im vorliegenden Falle 
handelte es sich indessen um ein e i n v e r s t ä n d l i c h e s  
Vorgehen zwischen dem BeschwF. und dem die Be
zugsscheine selbständig ausstellenden Angestellten des 
Ernährungsamtes. Dieser ist nicht getäuscht worden und 
sollte auch nicht getäuscht werden. Es sind daher ihm 
gegenüber keine unrichtigen Angaben gemacht worden, 
um die Bescheinigungen zu erschl e i chen.  Unter 
diesen Umständen kann unerörtert bleiben, ob es nicht 
auch an dem weiteren Erfordernis mangelt, daß es sich 
um die Bescheinigung einer Re i chss t e l l e  handelt 
(vgl. dazu § 3 VO.).

Dagegen liegt eine Zuwiderhandlung gegen § 34 der 
VO. v. 27. Aug. 1939 i. Verb. m. § 12 Nr. 1 WarenVerkO. 
vor.

Der oben gekennzeichnete Vorgang enthält einen ver
botenen Eingriff in die durch die VÖ. v. 27. Aug. 1939 
angeordnete und durch ihren § 34 unter strafrechtlichen 
Schutz gestellte öffentliche Bewirtschaftung der landwirt
schaftlichen Erzeugnisse. Die öffentliche Bewirtschaftung 
umfaßt auch die den Ernährungsämtern zugewiesene 
Aufgabe, alle Maßnahmen zur geordneten V e r t e i 
lung der Erzeugnisse zu treffen (vgl. §3 VO.). Nach 
den Feststellungen des LG. hatte die Abteilung B 4 des 
Ernährungsamts, bei der Schn, tätig war, die Aufgabe, 
an Hand der vom Einzelhändler abgeführten Karten
abschnitte usw. den Bedarf des Händlers für den näch
sten Versorgungszeitraum festzustellen und dementspre
chend die Bezugsscheine auszufertigen. Grundlage dieses 
Verfahrens war der vor der Begehung der Taten aller 
BeschwF. auf Grund der VO. v. 27. Aug. 1939 ergangene 
Erlaß des Reichsministers für Ernährung und Landwirt
schaft v. 20. Sept. 1940 (VerkündungsBl. des Reichsnähr
standes 1939, 691). Nach diesem Erlaß erteilen die 
Kartenausgabestellen den Verteilerstellen auf Grund der 
abgelieferten Kartenabschnitte Bezugsscheine, die zum 
Bezug entsprechender Lebensmittel von der Vorstufe 
(Großverteiler, Hersteller usw.) berechtigen. Die Bezugs
scheine sind über die Menge auszustellen, die sich aus 
den abgelieferten Abschnitten und Scheinen ergibt. 
Durch dieses Verfahren soll eine geordnete, den Bedürf
nissen der Händler und der Verbraucherschaft gerecht 
werdende Verteilung an die Einzelhändler sichergestellt 
werden. Die Ausstellung überhöhter Bezugsscheine, die 
dem Verbrauch im letzten Versorgungsabschnitt nicht 
entsprachen, verstieß somit gegen den genannten Erlaß, 
mithin gegen eine auf Grund der VO. v. 27. Aug. 1939 
erlassene Bestimmung (vgl. § 34 VO.), wie überhaupt 
gegen den Sinn und Zweck der durch diese VO. ange
ordneten öffentlichen Bewirtschaftung der landwirtschaft
lichen Erzeugnisse. Die Empfangnahme der überhöhten 
Bezugsscheine enthielt daher einen Eingriff in die geord
nete Verteilung, wenn sie in der Absicht ihrer Aus
nutzung durch den Bezug von Waren erfolgte. Mit der 
in dieser Absicht erfolgten Empfangnahme der Beschei
nigung war bereits eine G e f ä h r d u n g  der geordneten 
Verteilung unmittelbar gegeben. Die Verteilung war nun
mehr dem Ernährungsamt insoweit entzogen und in den 
Verfügungsbereich des Empfängers übergegangen. Bei 
dieser Lage ist die Annahme einer v o l l e n d e t e n  Zu
widerhandlung des Empfängers gegen § 34 der VO. vom 
27. Aug. 1939 i. Verb. m. § 12 Nr. 1 WarenVerkO. ge
rechtfertigt und wird durch das Bedürfnis einer wirk
samen Bekämpfung der Störung der öffentlichen Be
wirtschaftung erfordert, mag auch eine Ausnutzung der 
Bezugsscheine zur Zeit der Aufdeckung der Tat noch 
nicht erfolgt sein.

Diese Auffassung findet eine Stütze in der Bestim
mung des § 1 Nr. 2 der an die Stelle des § 34 der VO. 
v. 27. Aug. 1939 getretenen VerbrReglStrafVO. v. 6 . April 
1940 (RGBl. I, 610). Nach deren § 1 Abs. 1 Nr. 2 ist zu 
bestrafen, wer in Ausübung eines Gewerbes oder Be
rufes eine Bezugsberechtigung durch unrichtige oder un
vollständige Angaben erschleicht. Der Tatbestand erfor-
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dert also nicht, daß die Bezugsberechtigung bereits aus
genutzt worden ist. Die VerbrReglStrafVO. ist zwar erst 
nach der Tat ergangen, ihre Strafbestimmungen können 
indessen zur Feststellung der Tragweite des §34 der 
VO. v. 27. Aug. 1939 mit herangezogen werden, da sie 
ebenfalls — an dessen Stelle durch eine mehr ins Ein
zelne gehende Regelung — den Bestimmungen der VO. 
v. 27. Aug. 1939 strafrechtlichen Schutz verleihen wollen. 
§ 1 Nr. 2 VerbrReglStrafVO. umschreibt aber gleich
falls einen Tatbestand, bei dem die Gefährdung  der 
geordneten Verteilung zur Strafbarkeit genügt. Im vorl. 
Falle tritt an die Stelle der Erschleichung eines Bezugs
scheines durch unrichtige Angaben die Entgegennahme 
von wahrheitsgemäßen Angaben nicht entsprechenden, 
vielmehr überhöhten Bezugsscheinen in einverständ
lichem Handeln mit dem ausstellenden Beamten. Die Ge
fährdung ist bei vorhandener Absicht der Verwendung 
in beiden Fällen nicht wesentlich verschieden.

Die Strafbestimmungen der VerbrReglStrafVO., deren 
§ 1 Abs. 1 Nr. 6 hier anzuwenden wäre, sind an die Stelle 
des § 34 der VO. v. 27. Aug. 1939 und des danach an
zuwendenden § 12 WarenVerkO. getreten. Sie sind gegen
über den Vorschriften der WarenVerkO. das mildere 
Gesetz, und zwar auch hinsichtlich der im § 1 Verbr
ReglStrafVO. behandelten Zuwiderhandlungen, die in 
Ausübung eines Gewerbes oder Berufes begangen wer
den. Denn § 1 Abs. 2 der letztgenannten VO. sieht bei 
diesen „in leichteren Fällen“ die Verhängung von Geld
strafe bis zu 150S tM  oder Haft vor. Die g r u nd sä t z 
l i che Anwendbarkeit des §2a Abs.2 StGB, auf die 
Strafbestimmungen der VerbrReglStrafVO. gegenüber 
denen der VO. v. 27. Aug. 1939 i. Verb. m. der Waren
VerkO. ist in der Rspr. des RG. bereits mehrfach aner
kannt worden (RGUrt. 3 D 545/40 v. 23. Sept. 1940: DJ. 
1940, 1271 — DR. 1940, 2236, sowie das nicht veröffent
lichte RGUrt. 5 D 249/40 v. 27. Juni 1940). Soweit in 
4 D 103/40 v. 15. Nov. 1940 ein abweichender Standpunkt 
eingenommen ist, wird daran nicht festgehalten. Die 
Prüfung, ob im vor l i egenden  Fal l e  ein leichterer 
Fall i. S. der genannten Bestimmung angenommen und 
daher §2a zur Anwendung gelangen kann, ist dem Tat
richter zu überlassen.

(RG., 4. StrSen. v. 3. Jan. 1941, 4 D 274/40.) [He.]

Anmerkung: Die Versorgung unseres Volkes mit den 
lebensnotwendigen Verbrauchsgütern wurde mit Beginn 
des Krieges durch die schlagartige Einführung des Bezug
schein- und Kartensystems gesichert. Zum Schutze vor 
uneinsichtigen und böswilligen Volksgenossen (vgl. Vor
spruch zur VerbrRegelStrafVO.) bedurften die einzelnen 
Gebote und Verbote der Ergänzung durch Strafbestim
mungen. Die Vielgestaltigkeit der bei der Bewirtschaftung 
zu regelnden Verhältnisse und die Einbeziehung fast des 
gesamten wirtschaftlichen Lebens in den Kreis der Rege
lung machte die Aufstellung bestimmter, fest umrissener 
Tatbestände schwierig. Die wenigen Straftatbestände des 
§ 9 VO. zur vorläufigen Sicherstellung des lebenswichtigen 
Bedarfs des deutschen Volkes v. 27. Aug. 1939 (RGBL I, 
1500) erwiesen sich als unzureichend. Nun wird man die 
VO. über den Warenverkehr als das Grundgesetz der 
gegenwärtigen Warenbewirtschaftung anzusehen haben 
(vgl. Erläuterungsbuch von Gäh t gen s ,  1940). Es war 
daher naheliegend, wenn der Gesetzgeber mit einer ent
sprechenden Anwendung der Strafbestimmungen dieser 
Verordnung die strafrechtliche Sicherung durchzuführen 
versuchte (vgl. über den früheren Rechtszustand: Ausfüh
rungen des Verf.: DR. 1940, 554 ff.). Erst allmählich haben 
sich dann immer mehr bestimmte Tatbestände hervor
gehoben, wie wir sie für Verstöße auf dem Gebiete der

Gewerblichen Wirtschaft in der VO. v. 14. Nov. 1939 
RGBl. I, 2221) aufgeführt finden. Die VerbrRegelStrafVO. 

v. 6. April 1940 (RGBl. I, 610) hebt endlich alle bisherigen 
Strafandrohungen auf, erweitert den Katalog der Straftat
bestände, stellt aber auch die Verfolgbarkeit weiterer mög
licher Verstöße im Wege einer Generalklausel sicher (vgl. 
Ausführungen des Verf.: DR. 1940, 781). Es ist ganz selbst
verständlich, daß die einzelnen möglichen Verstöße nicht 
jeweils genau in Tatbeständen aufgefangen sein können.

§ 34 VO. v. 27. Aug. 1939 sieht nur eine Bestrafung nach 
Maßgabe der Vorschriften der WarenverkO. vor. § 12 der

[Deutsches Recht, Wochenausga^

WarenverkO. wiederum hat nur für die Genehmig1111/ / 
Zusage- und Bescheinigungserschleichung einen aus<;,( „¡. 
verständlichen Tatbestand aufgestellt. Die anderen s 
tatbestände nehmen auf sonstige Anordnungen Bezug- 
das Gebiet der Bewirtschaftung landwirtschaftlicher
Zeugnisse muß § 12 Z. 1 WarenverkO. dahin verf^hriäs- 
werden, daß bestraft wird jede vorsätzliche oder ta ^  
sige Zuwiderhandlung gegen Anordnungen, die ini • „e. 
der VO. v. 27. Aug. 1939 enthalten sind oder sich 1 „
Stimmungen finden, die auf Grund dieser VO. a ¡¡¡f 
sind. Hierzu gehört zweifellos der Erlaß des RMi • jfl 
Ernährung und Landwirtschaft v. 20. Sept. 1939. ^ef 
ihm gemachten Ausführungen über die Ausstellung 
Bezugscheine enthalten sinngemäß das Gebot an ef 
der Ausstellung befaßten Stellen und an die ^"4’ her 
solcher Bezugscheine, nur im Rahmen der ihnen z 
den Mengen solche Anrechtsscheine auszustellen i  
Anspruch zu nehmen. Sinn der Anordnung ist de g0jche 
der geordneten Verteilung, jede Handlung, die e l d das 
geordnete Verteilung beeinträchtigt, verstößt geg a v0r- 
Gebot, welches einen bestimmten Weg der Regem = fcr 
schreibt. Denn das Gebot, die Ausstellung in ue ■ n.end- 
Weise vorzunehmen, schließt das Verbot ein, au zuweise vorzunenmen, senilem aas veruut uu, --- . e
einem Wege zu einer Überhöhung der Bezugsc
gelangen. .

Mit Recht lehnt das Urteil die Annahme ungefl) 
schleichens“ der Bezugsberechtigungen (Beschei = ^en) 
ab, bei einem einverständlichen Vorgehen ZW1S«ijChetieh 
Aussteller und Empfänger kann von einer ers ,cjie setz* 
Bescheinigung nicht gesprochen werden. Eine s 
die Täuschung der ausstellenden Stelle voraus- . .-̂ ener

Auf die Ähnlichkeit der Rechtslage bei er wejsf 
oder sonst zu Unrecht ausgestellter Bescheinig gr- 
das Urteil zutreffend hin. In beiden Fällen m pelikts
langung von Bescheinigungen als Vollendung a Au5' 
angesehen werden, ohne daß es des Nachweise. ugaSstin/ 
nutzung dieser Bescheinigungen bedarf. Diese .gr ab
braucht nicht auf die erst nach Begehung u <restütz! 
geurteilten Taten ergangene VerbrReglStraty• &.g den 
zu werden. Näher hätte es gelegen, diese b c:cherstelH' 
Strafbestimmungen der VO. zur vorläufigen yolke 
lung des lebenswichtigen Bedarfs des ueuts ¿¡e ff' 
v. 27. Aug. 1939 (§ 9 Ziff. 2) zu suchen, wo auci Riick- 
schleichung eines unrichtigen Bezugscheins .ejjt wa 
sicht auf dessen Verwertung unter Strafe g , 1825JF 
(ebenso auch §12 VO. v. 16. Sept. 1939 [R ■ tschaftlif?ef- 
Daß im übrigen im Rahmen der kriegswi strafb,ie 
Bestimmungen auch sonst die Gefährdung . j au ib 
keit ausreicht, zeigt § 1 KriegswirtschVO., ßegf'IL
in der Rspr. vertretene weite Auffassung ^  An 
hinzuweisen ist (vgl. z. B. RG.: DR- 194L

B Ob ’̂das Handeln des Angekl. heute noch ^  wer 
Gesichtspunkt des §34 der VO. v. 27. Aug. ,ĝ -afy 
ten ist, kann zweifelhaft erscheinen. Die Ve ¡asSung  ̂
wollte nach Aufbau und Inhalt eine Zusam ^ e -in e ren b ß

• ..„»fl. (ejj

sie ais aas mnuere ueseiz auwsu»- -  - . ¿er ^ h i t  
mit Recht bemerkt. Es liegt ein Wand Stöb; •

WU1UC UiU-11 nuiuau uuu iu iw h  U \ Q l l l c l  paP
Strafbestimmungen auf dem Gebiete der ,, . en. p ß
minalität“ bei Kriegswirtschaftsverstoßen ^ rhts.
' als das mildere Gesetz anzusehen ist, a ° eC

mit Recht bemerkt. Es liegt ein s2a Stern- »
anschauung Uber derartige Verstoße: vor. * uß nach ’a risc riauu ng  u u c i u c i a i . i j t  V ' n L L - i i i m J  H1UU ‘ " V ;efZll
Anwendung zu finden, und die Bestraf g (vgl- ¿„iit-
Abs. 1 Ziff. 6 VerbrR eg lS trafV O . erfolgenzul ^  A je
Ausführungen des Verf.: °R. 1940, g ?ü 4)- „
DR. 1940, 1940 zu 1; Anm DR. 1 « } „¡ebt 
Anwendung des milderen Gesetzes en0mmei* ¡erfS- 
abhängig sein, ob ein leichterer Fall |  gegen b ^rt- 

Das "Urteil zeigt klar, daß be, V e r s tö ^ ^ ,  t der Jfld 
wirtschaftliche Bestimmungen nicht de ¡hr Sl0f,t zU
Ordnungen allein entscheidend ist, ¡^Anwendung ‘s pie 
V w ra rir tu prfnrcirhpn sind. Bei WOl* ", UP\bet

iinef
iweck zu erforschen sina. pei " “ YtUhannefl Wl
ragen, welche Gefahren die Vorschn hrung liegU
Gefährdung der geordneten Wirtsch w;e bei 
dem Vorgehen des Angekl. ebenso>
Erschleichung von Bezugsberechtigungen- 0efliO-StA. Dr. H. M i t t e l b a c n ,

* n der ‘es
4. RG. — §2 VolksschädlVO. Zur, ̂ ^sfcheru^  ̂

i. S. des § 2 VolksschädlVO. gehört auch die
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0, °*gs, z. B. die Bergung der Beute und das unerkannte 
di r ungestörte Entkommen nach den einzelnen Taten. §2 
dunî i 's* a*so sĉ on dann anwendbar, wenn die Ver- 
und , gsmaßnahmen diese Sicherung erleichtert haben 

Q der Täter sich dessen bewußt gewesen ist.
WO-, 3. StrSen. v. 23. Jan. 1941, 3 D 704/40.) [He.]

*
wir* — § 174 StGB. Begriff „Erzieher“ im haus- 

'schaftlichen Jahr und im Pflichtjahr.
(¡es pS „h.a us w i r t  s c h a f t l i  c h e Jahr ist durch Erlaß 
Und Araf,icienten der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung 
Rlrhtr ̂ • itslosenversicherung v. 5. Mai 1934 nebst den 
führ lnien der NS.-Frauenschaft und der Reichsjugend- 
Es ™n.g eingeführt worden (RArbBl. 1934, I, 130, 132). 
IUn ellt eine Maßnahme zur nationalsozialistischen Schu- 
setlg u?d Erziehung sowie zur Vorbereitung schulentlas- 
Bemf ^ n£er Mädchen auf ihren künftigen natürlichen 

Üa - d Frau unci Mutter dar.
BeaUfSt L i c h t j a h r  beruht auf einer Anordnung des 
des Jagten für den Vierjahresplan zur Durchführung 
WeiEij1i:rJa*lresPlanes über den verstärkten Einsatz von 
Schaft Cn Arbeitskräften in der Land- und Hauswirt- 
als0 V’

23 hierzu z. B. RGSt. 68, 
395) ist vom'RG. für den Haushaltungs-

su 15. Febr. 1938 (RArbBl. 1938 I, 46). Es regelt 
ßie'np Fra^  des Arbeitseinsatzes 
■ 7o „ziehereigenschaft (vgl. hie 

v° L . 3Q2, 395) ist vom'RG. für 
Wirt,, , Und seine Ehefrau in den Fällen des haus- 
und 7,cuaf t l i chen  Jahres im Hinblick auf Wesen 
274)_ veck dieser Einrichtung bejaht worden (RGSt. 71,

muß für das P f l i ch t  ja hr jedenfalls in 
sonder„ . gelten, in denen das Pflichtjahrmädchen be- 
1D97iS,„IUng >st wie die H. mit 17i/2 Jahren (RGE.

(Rr ° v‘ 6-Sept- 1940 =  DR- 1940’ 2058 4)-
2. StrSen. v. 6. Febr. 1941, 2 D 562/40.) [He.]

6. Pr. *
VVaSens h ~~ § 222 StGB. Der Führer eines Straßenbahn- 
Zeichen <*ai4 re£e'mäßig annehmen, daß sein Glocken- 
riern wV!°n ßen *n ßer Nähe beiindlichen Verkehrsteilneh- 
Uieht ■ a,lrgenommen und auch beachtet wird. Er braucht 
t^iitzer denkbare Unvorsichtigkeit anderer Verkehrs- 
»altspEi f u berücksichtigen, genügt vielmehr seiner Sorg- 
l.aßt jh wenn er sich auf solche Unachtsamkeiten ge- 
dberie c“ ‘, denen zu rechnen er bei verständiger 
s«ng ],|an£ aHer gegebenen Umstände triftige Veranlas-

5» S &  ^ neekI-, der über eine dreijährige Erfahrung
idebwakuhufalwer in Berlin verfügt, befuhr mit einem ap’pn —  r' • . . . .  ™ . „
dem fa7' . i ü ..0 __

j^r-^.'genen Bahnkörper, der regennaß, schlüpfrig 
• stkm i ̂  War> m>t einer Geschwindigkeit von 20 bis 

\Y,ner Straß f ^ agen fuhr stromlos. Etwa 20 bis 25 m vor 
7 arn7eicl >enkreu/-ung gab der Angekl. ein allgemeines 

Von u '  ̂ bis 6 m vor der Kreuzung nahm er auf 
~9hr, 1 nn aus gesehen, linken Seite drei Frauen
^ l lbahnpe ,Von der der Kreuzung gegenüberliegenden 
p.°Hten A| e kamen und seine Fahrbahn überschreiten 
i, ästeipinc, i er die Frauen bemerkte, hatten sie die linke 
t 4 be{an,, v°.r dem Bahnkörper bereits überschritten 
Itn Sch;,. en s‘cb fast nebeneinander etwa auf dem lin- 
(jtl*0rhalti]nenpa.ar- Fr erkannte, daß sie infolge ihrer 
n!sbalb sein Herannahen nicht bemerkten, und gab 
/^artete n,eiii ej n heftiges Warnsignal, von dem er 
I> * Frau C , d‘e Frauen nunmehr anhalten würden. 
Um verhMt .kehen auch erschreckt stehen. Die dritte 
,̂ 9 ra eit in ihrer Gehweise nur einen Augenblick 
c/f 1 Vorhp- a?n weiter, um vor dem Wagen des Angekl, 
sjaßt. DerIZj  °mmen. Dabei wurde sie von der Bahn 

zu r , r Angekl. begann 1 m vor dem Zusammen-

Lnâ eu ohne Passagiere im Mai 1940 gegen 20 Uhr 
f,i, ?'erger Allee in ostwestlicher Richtung auf

st aßt. Deplzakornmen. Dabei wurde sie von der Bahn 
Zu v Angekl. begann 1 m vor dem Zusammen- 

Wi Sekom,msen und brachte den Wagen, der ins Glei- 
den e Von'11̂ 11 War’ nac'1 59 m zum Stehen. Die Frau 

5 Verlöt, 9em Wagen mitgeschleift und verstarb an 
i <. Cl/ungen

* rK. hat in dem erheblich unachtsamen Ver
tu.6 Au(faJJetdteten mit Recht ein Verschulden erblickt. 

d7mUli?’ daß auch den Angekl. ein Mitverschul- 
‘ ründet m FJnfall treffe, ist bisher nicht ausreichend 

1 s° daß das Urteil aufgehoben werden muß.

a) Die Annahme, daß der Angekl. als Fahrer der 
Straßenbahn mit einer zu hohen Geschwindigkeit ge
fahren sei, ist nicht gerechtfertigt. Eine Geschwindigkeit 
von 20 bis 30 stkm kann im großstädtischen Verkehr 
grundsätzlich nicht für zu hoch erachtet werden; beson
ders dann nicht, wenn die Straßenbahn, wie hier der 
Wagen des Angekl., auf dem eigenen Bahnkörper fährt. 
Richtig ist, daß der Angekl. nicht ausschließlich diesen 
Bahnkörper benutzte, sondern an Querstraßen auch die 
Fahr- und Gehbahnen anderer Wegebenutzer zu kreuzen 
hatte. Eine besondere Vorsicht an solchen Kreuzungen 
ist von dem Fahrer einer Straßenbahn zu verlangen. 
Wollte man aber fordern, daß der Straßenbahnfahrer aus 
allgemeiner Vorsicht jedesmal an solchen Kreuzungen 
seine Geschwindigkeit, gegebenenfalls durch Bremsen, 
so sehr herabsetzt, daß er den Wagen vor oder auf der 
Kreuzung auf kürzeste Entfernung zum Stehen bringen 
kann, so würde das eine Überspannung der Vorsichts
pflicht bedeuten, durch die die Zügigkeit des groß
städtischen Verkehrs nicht unerheblich beeinträchtigt 
werden würde.

Hierzu ist weiter folgendes zu berücksichtigen: Die 
Straßenbahn ist ein schienengebundenes Fahrzeug. Ihre 
Fahrtrichtung ist dadurch festgelegt, ihre Beweglichkeit 
ist verringert und eine Ausweichmöglichkeit ist im 
Gegensatz zu Kraftfahrzeugen, anderen Fahrzeugen und 
Fußgängern, nicht gegeben. Hieraus ergeben sich Beson
derheiten des Straßenbahnverkehrs und aus ihnen be
sondere Verkehrspflichten, insbesondere für die an dem 
Verkehr teilnehmenden Fußgänger. Auf den Verkehr 
von Straßenbahnen sind die Verkehrsteilnehmer durch 
die Anlage der Bahnschienen als solche allgemein und 
im vorliegenden Fall sogar durch einen fahreigenen 
Bahnkörper mit Gittern besonders aufmerksam gemacht. 
Die Verkehrsverhältnisse zwischen Straßenbahn und Fuß
gängern regeln sich allgemein nach § 1 StraßVerkO. 
und hinsichtlich der Fußgänger im einzelnen nach § 37 
StraßVerkO. Aus den genannten Vorschriften ergibt sich, 
daß die Fußgänger, wenn sie sich auf die Fahrbahn be
geben, eine Pflicht zu besonderer Sorgfalt und Vorsicht 
gegenüber den Fahrzeugen haben. Sie haben insbeson
dere darauf zu achten, daß sie bei Überschreiten von 
Fahrbahnen Fahrzeuge nicht gefährden oder behindern. 
Dies gilt aus den oben dargelegten Gründen in beson
derem Maße für das Verhalten der Fußgänger gegen
über der Straßenbahn. Auch der Fahrer der Straßen
bahn hat auf Grund der erwähnten Bestimmungen 
gegenüber den Fußgängern auf der Fahrbahn eine Sorg
faltspflicht. Er darf sich jedoch darauf verlassen, daß 
die Fußgänger ihre Vorsichtspflicht auf der Fahrbahn 
gegenüber einer Straßenbahn beobachten und ihr Ver
halten so einrichten, daß die Fahrzeuge in ihrer ord
nungsmäßigen Fahrweise nicht behindert werden. Dazu 
gehört, daß die Fußgänger sich durch Umsehen verge
wissern, ob eine Bahn herankommt, und daß sie diese 
gegebenenfalls vorbeifahren lassen. Diese Gesichtspunkte 
sind bei der Beurteilung der im Einzelfalle für zulässig 
zu erachtenden Geschwindigkeit zu berücksichtigen.

b) Ebenso ist die Annahme der StrK., daß in dem 
weiteren Verhalten des Angekl. eine Fahrlässigkeit liegt, 
nicht ausreichend begründet.

Das Abgeben des allgemeinen Warnsignals etwa 20 
bis 25 m vor der Straßenkreuzung war sachgemäß. Der 
Angekl. durfte annehmen, daß Wegebenutzer, die sich 
an der Kreuzung befanden und die er selbst noch nicht 
wahrnahm, auf sein Herannahen aufmerksam werden 
würden Er selbst bemerkte die herankommenden Frauen 
erst, als er 5 bis 6 m vor der Kreuzung war. Hierin hat 
die StrK. ein Verschulden des Angekl. nicht erblickt. 
Irrig ist aber nach dem festgestellten Sachverhalt, wenn 
die StrK. davon ausgeht, daß er in dem Augenblick des 
Wahrnehmens 5 bis 6 m von den Frauen entfernt war. 
Er befand sich vielmehr 5 bis 6m v o r  de r K r e u 
zung. Da die Frauen sich auf der gegenüberliegenden 
Seite der kreuzenden Straße befanden, ist zu der Ent
fernung von 5 bis 6 m noch die Breite der Querstraße 
hinzuzurechnen, ln dieser noch näher festzustellenden 
Entfernung gab der Angekl. heftige Warnsignale, von 
denen er erwartete, daß die Frauen nunmehr anhalten 
würden. Zum sofortigen Stehenbleiben und zum Vorbei-
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lassen der Straßenbahn waren die Frauen in der Ver
kehrslage, wie sie nun einmal infolge ihrer Unaufmerk
samkeit entstanden war, verkehrsrechtlich verpflichtet. 
Die StrK. wird zu prüfen haben, ob nicht der Angeld, 
nunmehr mit einem verkehrsgemäßen Verhalten der 
Frauen rechnen durfte, nachdem er in der noch näher 
festzustellenden, jedenfalls aber in einer nicht unbe
trächtlich größeren Entfernung als von 5 bis 6 m wahr
nahm, daß die Frauen sein Herankommen bemerkt hatten 
und auch anhielten. Wie der erk. Senat bereits in RQE.
2 D 805/35 v. 5. Dez. 1935: JW. 1936, 45215 ausge
sprochen hat, darf der Führer eines Straßenbahnwagens 
regelmäßig annehmen, daß sein Glockenzeichen von 
den in der Nähe befindlichen Verkehrsteilnehmern wahr
genommen und auch beachtet wird. Bei dieser Sachlage 
ist nicht ausreichend dargetan, daß der Angekl. schon 
beim Erkennen der gefährlichen Verkehrslage seinen 
Wagen abbremsen mußte. Wenn zwei der Frauen vor
schriftsmäßig stehenblieben, die dritte Frau aber als
bald nicht nur weiterging, sondern sogar noch unter 
Beschleunigung ihrer Gehweise vor dem Wagen des 
Angekl. vorbeizulaufen suchte, so ist dies als ein be
sonders unbesonnenes Verhalten zu kennzeichnen. Für 
den Kraftfahrer hat das RG. ausgesprochen, daß er nicht 
jede denkbare Unvorsichtigkeit anderer Wegebenutzer 
zu berücksichtigen braucht; er genügt seiner Sorgfalts
pflicht, wenn er sich auf solche Unbedachtsamkeiten 
gefaßt macht, mit denen zu rechnen er bei verständiger 
Überlegung aller gegebenen Umstände triftige Veranlas
sung hat (RGSt. 70, 71; 71, 25, 28; 72, 55; 73, 206, 
239/242). Diese Grundsätze haben allgemeine Bedeutung 
für den Fahrer eines Fahrzeuges und sind daher auch 
bei der Beurteilung des Verhaltens eines Straßenbahn
fahrers anzuwenden. Unter Berücksichtigung dessen kann 
die StrK. zu dem Ergebnis kommen, daß der Angekl. 
auch bei seiner Erfahrung als großstädtischer Straßen
bahnfahrer mit dem verkehrswidrigen Verhalten der 
später Getöteten nicht rechnen mußte und den Unfall
hergang und seine möglichen Folgen nicht vorherzu
sehen brauchte.

(RG., 2. StrSen. v. 16. Jan. 1941, 2 D 587/40.) [He.]
*

** 7. RG. — §5 StPO. Die Verbindung eines erstinstanz
lichen Verfahrens mit einem Berufungsverfahren ist zu
lässig.

§§ 1 und 4 VO. v. 6. Sept. 1939. Die bloße Mitnahme von 
Personen auf einer durch das öffentliche Interesse völlig 
gedeckten Fahrt stellt sich nicht als strafbarer Mißbrauch 
des Kraftfahrzeugs dar. f )

Das LG. hat den Angekl. wegen fahrlässiger Tötung 
in Tateinheit mit Übertretung der StraßVerkO. und in 
Tatmehrheit mit einem Vergehen der unzulässigen Weiter
benutzung eines Kraftfahrzeuges (§§1,4 der VO. v. 6. Sept. 
1939 [RGBl. 1,1698] i. Verb. m. § 23 KraftfG. und § 2 StGB.) 
bestraft. Hierbei hat es über die fahrlässige Tötung und 
die Übertretung im Verfahren erster Instanz und über 
das Vergehen nach der VO. v. 6. Sept. 1939, wegen dessen 
der Angekl. zunächst von dem AG. Mainz mit einer Geld
strafe bestraft worden war, im Berufungsverfahren ge
urteilt. Beide Verfahren waren bei dem LG. anhängig 
geworden. Durch einen Beschluß, der alsbald nach Be
ginn der Hauptverhandlung verkündet worden ist, hat 
das LG. die beiden Verfahren zwecks gemeinschaftlicher 
Verhandlung und Entscheidung verbunden. Das ergangene 
Urteil wird von der Rev. in seinem ganzen Umfange an- 
gefochten.

Die Zulässigkeit solcher Verbindung eines erstinstanz
lichen Verfahrens und eines Berufungsverfahrens ist nach 
der Rspr. nicht zu bezweifeln (RGSt. 20,161; 48,119 und 
nicht veröffentlichte spätere Urteile des RG.). Aus der 
Verbindung ergibt sich zufolge des Grundsatzes des § 5 
StPO, die Zulässigkeit der Rev. für den ganzen Umfang 
des in seinen beiden Teilen argefochtenen Urteils (RGSt. 
31, 125; 48,93 und 119, 121). Hierbei kann dahingestellt 
bleiben, ob der § 5 StPO, infolge seiner Beziehung auf 
die § § 2 und 4 StPO, unm i t t e l ba r  nur die Verbindung 
von erstinstanzlichen Strafverfahren betrifft (vgl. RGSt. 
48, 297); denn jedenfalls ist er nach seinem Grund
gedanken entsprechend auch in anderen Fällen der Ver
bindung mehrerer Verfahren anwendbar. Demgemäß hat
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bereits der 2. StrSen. des RG. durch einen nichtvero . 
lichten Beschl. v. 19. Dez. 1935, 2 D 758/35, auf _ 
„sinngemäßer Anwendung der §§4 und 5Su O. 01 faj,. 
Bindung eines bei dem RG. anhängigen Revisions , 
rens mit einem anderen Revisionsverfahren anSe0, en 
das bei dem KG. schwebte, und hat diese verbun _ 
Verfahren als Revisionssache des RG. weitergetunn- „e 
sichtlich der Zulässigkeit des Rechtsmittels im .VOnec[1ts- 
ist also kein Anstoß daran zu nehmen, daß kein , g 
mittel zulässig wäre, wenn das LG. ohne VerD 
mit einem anderen Verfahren nur ein Berufungsur 
fällt hätte (§16 Abs. 2 VereinfVO. v. 1. Sept. 1939]- daß 

Gerade im vorl. Falle zeigt es sich als notwcnc Ge 
nach dem Grundgedanken des § 5 StPO, das g hin
durch die Verbindung entstandene Verfahren a. . ¡mch 
sichtlich der Zulässigkeit von Rechtsmitteln en <- daß 
geregelt sein muß. Das LG. ist davon ausgegang ’-sjen 
die Fahrt des Angekl. wegen der Mitnahme von ^¡ß. 
in ihrem ganzen Umfang von Anfang bis Ende 
brauch des Kraftwagens gewesen sei, also a ü cn  ver. 
Augenblick, als der Angekl. mit dem dabei to 0jite 
ungliickten Radfahrer zusammenstieß. Demnac ' g. 
das LG. unter dem rechtlichen Gesichtspunkt u nZe 
wagenmißbrauchs (VO. v. 6. Sept. 1939) über n̂sicbt 
Fahrt des Angekl. urteilen. Im Gegensatz zu de , t ays 
iles LG. hätte von diesem seinem Ausgangsp  ̂ „nd 
angenommen werden müssen, daß die ganze Tat-angenommen weiuen 1u.u00c.1ij uau pinc
die durch sie fahrlässig verursachte Tötung g 2I6; 
einheit gebildet hätten (vgl. RGSt. 59, 317, 319, ( pßr
RGUrt. v. 30. April 1930, 2 D 284/30: JW. 1931,33/u / eI) 

i i . i __ ______ i n  -.„„'criim einem _RGUrt. v. ju. April lyau, z ij/öa /ju : j  w . iwn,- innerem 
die Unterscheidung, die das LG. zwischen eine macht 
und einem äußeren Zusammenhang der Stratta AaUni; 
ist bei der Anwendung der §§73,74 StGB. K _. ^¡nhci‘ 
es kommt vielmehr für die Frage, ob eine vveicher 
oder eine Tatmehrheit vorliegt, nur darauf an, „ußeren 
Weise der äußere Hergang der einen mit ue ĝ afta* 
Hergang der anderen in Betracht kommenc „u»
zusammentrifft (vgl. z. B. RGSt. 56, 329, 330). Jan11
das Urteil des LG. als Berufungsurteil rechtsk <r c|jtlicherl 
könnte das Verfahren auch nicht unter den ßber' 
Gesichtspunkten der fahrlässigen Tötung un dadurCi
tretung der StraßVerkO. fortgesetzt werden, ,£S § 3 
würde im Widerspruch mit dem Grundgedan n Ver" 
StPO, die Regelung des bei dem AG. begon erste 
fahrens für das Verfahren maßgebend sein,
Instanz bei dem LG. anhängig geworden is ■ derVO- 

Gegenüber der Verurteilung des Angekl. “ aC s stel 
v. 6. Sept. 1939 wegen Benutzung des Kraft pah
die Rev. zu Unrecht ohne Unterscheidung «j aU 
strecken hauptsächlich darauf ab, daß dei ®Es./1?.., 
seiner Geschäftsfahrt andere mitgenommen hrg®sLn
delt sich nicht nur um das Mitnehmen v u es t irn f t \  a 
auf einer Strecke, die der Angekl. aus einen {te, W 
Anlaß für sein eigenes Geschäft befahren ^  roK 
sein Wagen für seine Geschäftsfahrt m gS ßafl? 
Winkel gekennzeichnet worden war, s o n a  usscl»; 
sich namentlich auch darum, daß der Ang • se> 
lieh zugunsten seiner Fahrgäste über o hinaus e 
eigenen Geschäftsfahrt, die Ortschaft fV  j<jlotlPLllLIl UtbLlldllbldlll Vilv- V/* Iw • jjyp
weitere Strecke bis E. und dann noch e s

Kilometer

ße-gefahren ist. ,  ctrafbafe t%
Das LG. hat beides als unzulässige un t z„  V 

nutzung des Kraftwagens angesehen. Da t  strafe 
Allerdings ist neben der ausdruckhci > fg g e U fy g  

drohten Weiterbenutzung eines ment Dt- 6. SePt-/v0r- 
zeichneten Fahrzeugs (§§ 1 und 4 der V - def Straf d 
[RGBl. 1,1698]) nach dem Grundgedanken entsprecb s 
schrift und nach gesundem Volksempfm „„tzung ¿c|ie(§ 2 StGB.) auch die mißbrauchhche Benut {„ r ^
besonders gekennzeichneten Kraftfahr £ p,erausf j cS 
Fahrten zu bestrafen, die aus dem K nenutzll.I/fnlliii' 
für den ein öffentliches Interesse an,..h ..„gsbestüig„eii 
Fahrzeuges nach Maßgabe der Ausfi 1 „  „ ntgeg^ äu
gen des RVerkM. und der dazu amtlich beK voraUS d£;S
Erläuterungen durch die Kennzeichnung^ 3-Str * * hen

vbraüs d£S
nnauierungen u u il u  u u . - -  3  StrSen-
erkannt worden ist. Das hat ,.bere' f t aiisgeS!wn); et RG. mit Bezug auf eine V ergnugung^ahrta^  ^  279^.RG. mit Bezug auf eineWergnugung>ia..*. 74,
(durch Urt. v. 12. Sept. 1940, 3 D 419/40- K ^  ¿„er 
hat diesen Ausspruch, über d‘e damit b£
gnügungsfahrt hinausgreifend, allgemein ßenutzer 
det, in ebenso strafbarer Weise wie de
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tucht gekennzeichneten Fahrzeugs vergehe sich der Kraft
fahrer, der zwar einen gekennzeichneten Wagen fährt, 
>hn aber schuldhafterweise zu Fahrten benützt, die nicht 
hurch das öffentliche Interesse an der Weiterbenutzung 
gedeckt werden, das zu der Kennzeichnung geführt hat. 
ycr erk. Sen. tritt dieser Begründung der Entsch. bei. 
uadurch wird keineswegs die Strafbarkeit der Benutzung 
v°h Kraftwagen über die Grenzen hinaus ausgedehnt, 
auf die der Gesetzgeber die Strafbarkeit beschränken 
wollte; das ist schon aus der stillschweigenden Zustim
mung zu entnehmen, mit der der RVerkM. ein inhaltlich 
/Ufreinstimmendes Urteil des OLG. München v. 1. Juni 
kT0,im RVerkBl. B 1940, 256 zur Beachtung im ganzen 
neichsgebiet veröffentlicht hat.

Daraus folgt indessen nicht, daß schon die bloße Mit- 
ahrne einiger Personen auf einer durch das anerkannte 
'(entliehe Interesse völlig gedeckten Fahrt ein strafbarer 
'«brauch des Fahrzeugs wäre. Der RVerkM. selbst hat 

, eimehr die VO. dain ausgelegt, daß sich keines Miß- 
fauchs schuldig macht, wer aus Gefälligkeit andere auf 
uer im öffentlichen Interesse liegenden Fahrt mitnimmt, 

ncln® einen U m w e g  zu machen (RVerkBl. B 1940, 
u h  Das rechtfertigt sich dadurch, daß bei der bloßen 
jmahme von Fahrgästen dem mäßigen Mehrverbrauch 
n Ireibstoff und Bereifung, der allein durch eine größere 
g lastung des Wagens verursacht wird, immerhin die 

'nedigung eines Verkehrsbedürfnisses gegenübersteht. 
Sf,Auch im vorl. Falle hat sich somit der Angeld, nicht 
seit?11 dadurch strafbar gemacht, daß er Fahrgäste auf 
4aß er*aubte Fahrt bis N. mitnahm, wohl aber dadurch,
îtfahr d'e Fahrt ilber N' hinaus nur zuSunsten seiner

¿.Die i  __ i ___________
hinaus fällt mit dem Verkehrsunfall, der den Tod

ausdehnte.
unzulässige Fahrt des Angekl. über sein eigenes

sam ^adfahrers herbeigeführt hat, in keinem Teil zu- 
■ „ men. Im Endergebnis ist es daher richtig, daß dasLa eine Tateinheit verneint und den Angekl. eines
ben,̂ andigen Vergehens nach der VO. über die Weiter
u n g  von Kraftfahrzeugen v. 6 . Sept. 1939 neben der

(Ra
ugen Tötung schuldig gesprochen hat.
. 1. StrSen. v. 29. Nov. 1940, 1 D 417/40.)

V e f c rkun£: .K  Die Regelung, die die StPO, für die 
WiedlntaunS mehrerer Strafsachen gibt, erweist sich immer 
eme ,als unzulänglich. Einerseits wird in den §§ 2 ff. 
han Solche Verbindung für den Fall des Zusamrnen- 
(§3 l S’ dessen Voraussetzungen genau umschrieben sind 
die K 0r’ bei und nach Eröffnung einer HV. zugelassen, 
vertm°?petenz des Gerichts höherer Ordnung für die 

en Sachen begründet (§2  Abs. 1) und deren 
sichln16,runf? für das weitere Schicksal, also auch hin- 

d.er Rechtsmittel, für maßgeblich erklärt (§ 5). 
einheirrSuits gestattet § 237 dem Gericht, „zum Zwecke 
^den t er Verhandlung“ mehrere Strafsachen zu ver- 
daß .’ ‘Ulis sie zueinander in Beziehung stehen, ohne 
Beide‘'p .Zusammenhang im technischen Sinne vorläge. 
setz J'uue sind — schon durch ihre Stellung im Ge- 
die a~ deutlich unterschieden, was das vorl. Urteil wie 
48, ¿()7?ez?genen Vorentsch. (mit Ausnahme von RGSt. 
Qrun i ' ;.,n'c'ht hinreichend hervorheben: dort wird in die 
auch (r e der sachlichen Zuständigkeit und folgeweise 

funktionellen eingegriffen, hier eine prozeß
garmische

nicht : Erleichterung geschaffen. Es kann daher m. E 
naefg“'zweifelhaft sein, daß im'Falle einer Verbindung 
?eiti~|L v  Jede Strafsache, abgesehen von der gleich- 
''lren Venuandlung vor dem Gericht, das sie verband, 
des s - 'genen Gesetzen folgt, insbes. also die Vorschrift 
ier Ift <?!ir für eine Verbindung nach den Bestimmungen 

p,? 8 2 ff. gilt.
Bäl|e ¡?atlze Regelung weist aber eine Lücke auf für die 
8 3 s’te. denen die in einem echten Zusammenhang gern. 
achiede enden mehreren Strafsachen bei Gerichten ver- 
aei eim>er Ordnung anhängig geworden sind, aber dann 
mils ¡n m von diesen, dem Gericht höherer Ordnung, 
Jiisam* erster, teils in zweiter Instanz zur Aburteilung 
a.ar An't! j  ên' Liier können die § § 2 ff. nicht unmiitel- 
i die ,ung finden, da die dort gegebene Regelung 
, "er n Saculiche Zuständigkeit nur Gerichte verschie- 
meVerh- i ung meinen kann; und § 237 gestattet wohl 
gesetzt .mdung derartiger Sachen, weil dabei nicht voraus- 

lst, daß die Straffälle sich in der gleichen Prozeß

lage befinden, aber die Vorschrift wird der Sachlage in
sofern nicht gerecht, als es sich ja nicht um einen Fall 
des bloßen „erweiterten“ Zusammenhanges handelt. An
gesichts dieser Sachlage ist es in der Tat gerechtfertigt, 
die nun verbundenen Strafsachen in analoger Anwendung 
des § 5 fortan der gleichen prozessualen Normierung zu 
unterstellen. Der Unterschied liegt freilich darin, daß auf 
diese Weise für die Strafsache, die in erster Instanz bei 
dem unteren Gericht anhängig war, ein weiteres Rechts
mittel oder ein anderer Instanzenzug eröffnet wird. Doch 
liegt es durchaus im Interesse der Rspr., daß zur 
Vermeidung abweichender Urteile innerlich zusammen
hängende Strafsachen möglichst einheitlich behandelt 
werden; dies erscheint sogar unumgänglich, falls es zur 
Bildung einer Gesamtstrafe gekommen ist.

Völlig anders liegt es wieder für den Fall, daß bei 
einer Straftat mehrere Strafgesetze ideell Zusammentreffen 
und die Tat unter den mehreren rechtlichen Gesichts
punkten bei verschiedenen Gerichten anhängig ist oder 
wird. Hier handelt es sich gar nicht um einen Fall des 
Zusammenhanges, also darum, daß „eine Person meh
rerer strafbarer Handlungen beschuldigt wird“ (§ 3), 
sondern um eine einheitliche Handlung, die einen mehr
fachen Gesetzesverstoß enthält. Es kommen vielmehr die 
Grundsätze über die Identität der Tat zur Anwendung: 
Ist die Handlung etwa unter dem Gesichtspunkt einer 
Übertretung oder eines Vergehens vom Einzelrichter 
rechtskräftig abgeurteilt worden, so fragt sich, ob damit 
die Strafklage verbraucht ist oder über die Tat noch 
einmal als Vergehen oder Verbrechen von der Straf
kammer entschieden werden darf, was man ja neuerdings 
in gewissem Umfange befürwortet. Ist dagegen noch keine 
rechtskräftige Entscheidung getroffen, so muß es not
wendig zu einer Vereinigung der Verfahren kommen. 
Die Regeln der §§ 2 ff. und des § 237 sind dafür weder 
zutreffend noch ausreichend; denn es liegen nicht meh
rere Straffälle (Prozesse, Strafklagen) vor, sondern ein 
Straffall (Prozeß, Strafklage), und es geht nicht um eine 
fakultative Verbindung verschiedener, sondern um die 
obligatorische Vereinigung einer vorher in verschiedene 
Verfahren aufgespaltenen Strafsache in einem Prozeß, 
mit der selbstverständlichen Folge, daß sich die Zu
lässigkeit der Rechtsmittel einheitlich nach der höheren 
Zuständigkeit bestimmt. Es ist daher irreführend und un
zutreffend, wenn das vorl. Urteil die analoge Anwendung 
des § 5 gerade für die ideelle Verbrechenskonkurrenz 
fordert (ganz abgesehen davon, daß es wie ein Taschen
spielertrick wirkt, wenn das RG. später das Vorliegen 
einer Idealkonkurrenz im gegebenen Falle gerade ver
neint!). Denn in einem solchen Falle folgt das gleiche 
Ergebnis schon aus der Natur der Sache.

2. Die Zulässigkeit der materiellrechtlichen Analogie 
ist durchaus nicht so unzweifelhaft, wie es nach der 
vorl. Entsch. (vgl. auch RGSt. 74,279 und OLG. München: 
DR. 1940, 2065) den Anschein hat. Der § 4 der VO. vom 
6 . Sept. 1939 stellt die Weiterbenutzung der nicht beson
ders nach § 1 zugelassenen Kraftfahrzeuge unter Strafe. 
In den genannten Urteilen wird der Mißbrauch der Zu
lassung für strafbar erklärt. Das sind zwei verschiedene 
Tatbestände: dort die Nichtachtung der neuangeführten 
Genehmigungspflicht, hier die Ausnutzung der Genehmi
gung zu Zwecken, die deren Sinn widersprechen; dort 
kommt es also, wie gerade der Hinweis aut § 24 KrattiLi. 
zeigt, bloß auf den formellen Verstoß gegen die ver
kehrspolizeiliche Maßnahme der Zulassungsbeschrankung 
an, hier wird eine materielle Bewertung des äußerlich 
durch jene Maßnahme gedeckten Verhaltens gefordert. 
Der beide Tatbestände verbindende Gesichtspunkt liegt 
sicher darin, daß hier wie dort das Ziel der VO., die 
FinschränkunEf des Verbrauchs an wehrwirtschaftlich 
wichtigem Material, hintertrieben wird. Aber dies ist das 
generelle Leitmotiv für den Erlaß der VO. überhaupt, 
nicht eigentlich der spezielle Grundgedanke der Straf
vorschrift des. § 4; und ein allgemeiner Zweckgesichts
punkt ist für sich niemals geeignet, das Typische und 
Spezifische einer Straftat hervortreten zu lassen und damit 
die Analogie zu tragen. Wohl mag es gerade bei Straf
tatbeständen, die in eine Sondermaterie eingelagert sind, 
notwendig sein, für die richterliche Rechtsschöpfung nach 
§2 StGB, die Gesamtheit der Vorschriften heranzuziehen. 
Aber doch nur, um auf diese Weise den Grundgedanken
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der betreffenden Strafbestimmung schärfer und richtiger 
zu erfassen; nicht, um daraus einen neuen konkreten 
Strafgesichtspunkt herauszuschälen. Das scheint mir aber 
der Fall zu sein, wenn außer der Benutzung des nicht 
zugelassenen Fahrzeuges nun auch die mißbräuchliche 
Verwendung des zugelassenen bestraft werden soll. Es 
wäre deshalb schon richtiger gewesen, die ja frühzeitig 
erkannte Lücke (vgl. RdErl. des RVerkM. v. 22. Sept. 1939: 
RVerkBI. B 313) durch eine Erweiterung der VO. zu 
schließen, statt die Rspr. angesichts des offensichtlichen 
Strafbedürfnisses auch des zweiten Tatbestandes zur An
wendung des § 2 zu zwingen; denn damit wird die Vor
schrift als bloßer Lückenbüßer benutzt und muß eine 
reine Rechtsanalogie stützen, die gewiß im allgemeinen 
Sinne nicht vorbildlich sein kann.

Prof. Dr. Bol d t, Kiel.
*

** 8. RG. -  §§7-12 RStPO.; §§62, 63 OstStPO. Bei 
Distanzdelikten, bei denen als Tatort Orte in verschie
denen Rechtsgebieten des Deutschen Reichs in Betracht 
kommen, ist allein das sachliche Strafecht anwendbar, das 
an dem Tatort im engsten Sinn gilt, also dem Ort, an dem 
der Beschuldigte tätig geworden ist oder im Fall des Un
terlassens hätte handeln sollen.

Eine Ausnahme ist nur dann zu machen, wenn die Tat 
nach dem am Handlungsort geltenden Recht nicht mit 
Strafe bedroht ist, wohl aber nach dem am Erfolgsort gel
tenden Recht. Dann muß das am Erfolgsort geltende sach
liche Strafrecht angewandt werden.

Den Gegenstand der bei dem AG. Wien (Strafsachen) 
erhobenen Privatanklage bildet ein den Privatankläger 
beleidigender Brief, den der Beschuldigte, der seinen 
Wohnsitz in Nürnberg hat, in Mannheim geschrieben 
und von dort nach Wien an den Generaldirektor einer 
Versicherungsgesellschaft, die vom Privatankläger rechts
freundlich vertreten wurde, gesandt hat. Das AG. Wien 
(Strafsachen) hat den Beschuldigten durch das AG. 
Nürnberg vernehmen lassen. Es ist durch diese Unter
suchungshandlung zuständig geworden (§51 Abs. 2 u. 3 
ÖstStPO.). Der Beschuldigte hat die Zuständigkeit des 
AG. Wien nicht bestritten, sondern nur erklärt, er 
möchte unter allen Umständen haben, daß er „am AG. 
Nürnberg verklagt werde“ ; er sei dauernd invalide und 
pflegebedürftig, könne daher nicht nach Wien fahren, 
„möchte aber unter allen Umständen bei der Hauptver
handlung anwesend sein“. In dieser Äußerung muß der 
Antrag erblickt werden, die Sache dem AG. Nürnberg 
zu übertragen.

Bei der Entsch. über diesen Zuweisungsantrag ist zu
nächst zu prüfen, ob eine bei einem AG. in den Reichs
gauen der Ostmark anhängige Strafsache einem Gericht 
zugewiesen werden kann, das seinen Sitz in einem Ge
biet des Deutschen Reichs hat, für das die ÖstStPO. 
nicht gilt. Das ist im allgemeinen zu verneinen, weil die 
Anwendbarkeit der Vorschriften der §§62, 63 ÖstStPO. 
über die Delegierung auf das Geltungsgebiet der Öst
StPO. beschränkt ist. Dieses Hindernis steht aber der 
Zuweisung an ein im Altreich gelegenes Gericht nicht 
entgegen, wenn diesem die Untersuchung und Entsch. 
der Sache auch nach den Vorschriften der RStPO. über
tragen werden kann. Denn die Einheit des Reichs ge
stattet dem RG. eine solche Verfügung jedenfalls dann, 
wenn sie nach den beiden in Betracht kommenden 
Prozeßordnungen zulässig ist. Nach den §§ 62, 63 Öst
StPO. kann eine Strafsache aus wichtigen Gründen dem 
zuständigen Gerichte abgenommen und einem anderen 
Gerichte auch dann zugewiesen werden, wenn dieses 
sonst nicht zuständig wäre. § 12 Abs. 2 RStPO. gestattet 
eine solche Übertragung nach Eröffnung der Unter
suchung nur an ein anderes zuständiges Gericht, also 
nur an ein solches, bei dem nach den §§7—11 RStPO. 
ein Gerichtsstand begründet ist. Für die vorliegende 
Strafsache ist ein solcher bei dem AG. Nürnberg nach 
§8 RStPO. begründet, weil der Beschuldigte in dessen 
Bezirk zur Zeit der Erhebung der Klage seinen Wohn
sitz hatte. Dem Antrag des Beschuldigten kann daher 
stattgegeben werden, wenn wichtige Gründe für die 
Überweisung der Sache an das AG. Nürnberg sprechen.

Ob das der Fall ist, hängt wesentlich davon ab, wel
ches sachliche Strafrecht auf die den Beschuldigten zur

[Deutsches Recht, Wochenausgabe

Last gelegte Tat anzuwenden ist: das österreichische 
Strafgesetz oder das Strafgesetzbuch für das Deutsche 
Reich oder beide Gesetze. Der Gesetzgeber hat di 
Grenzen zwischen den Geltungsbereichen des RStOo- 
und des in den Reichsgauen der Ostmark noch in Gel
tung stehenden österreichischen Strafgesetzes nicht ge" 
regelt, sondern es dem Richter überlassen, diese Gren
zen zu ziehen. „Aus ähnlichen in den Gesetzen besinn» 
entschiedenen Fällen“ oder „den Gründen anderer ve ' 
wandter Gesetze“ (§ 7 ABGB.) läßt sich eine Entsc» 
nicht gewinnen. Das gilt — wie das RG. in der Entsc» 
RGSt. 74, 219 ausgeführt hat — insbesondere auch v 
der VO. über den Geltungsbereich des Strafrechts vo 
6. Mai 1940 (RGBl. I, 754). Denn die Wer aufgestell«”
Regeln über den Wirkungsbereich des Deutschen
rechts gegenüber den Strafgesetzen anderer Staaten sind
von Zweckmäßigkeitserwägungen der äußeren P°^ji 
und dadurch beeinflußt, daß kein Staat seine eigene 
Angehörigen zur Strafverfolgung an einen fremden SW 
ausliefert. Sie eignen sich deshalb nicht zu einer en 
sprechenden Anwendung auf die Frage, wie innertli,.i1 
des Deutschen Einheitsstaates der Wirkungsbere 
gleichberechtigter Rechtssätze, die für verschiedene u 
biete des Reichs gelten, gegeneinander abzugrenzen j 
Dafür hat das RG. in der erwähnten Entsch. die 
aufgestellt, daß jede Straftat nach dem Rechte des 
orts zu beurteilen ist, gleichviel, ob das Strafvertan 
bei einem Gerichte des einen oder des anderen • 
gebiets durchgeführt wird. Denn es wäre widersin1 
den Angekl. wegen derselben Tat je nach dem, ° st. 
vor ein Gericht im Altreich oder ein Gericht in der . s 
mark gestellt wird, nach dem Strafrecht des Am 
oder dem in der Ostmark geltenden Strafrecht  ̂
urteilen. Die Straftat wird — so heißt es in der Lny at. 
— in dem Augenblick, wo sie begangen wird, am j  
orte von dem dort geltenden Strafrecht ergriffen. 
dieses Ergebnis kann nicht dadurch geändert yv ^  
daß der Täter später in ein anderes Rechtsgebie j ef 
selben Einheitsstaates gelangt und erst dort v° 
Rechtspflege erfaßt wird. Die überragende Becle sjCh 
des Tatorts für die zu entscheidende Frage las®®. ¿es 
auch daran erkennen, daß auch bei der Rege,111 ?sjerr, 
Gerichtsstands sowohl die deutsche als auch die 
StPO, in erster Linie an den Tatort anknüpfen. , ŝsatz 

Auf diesem vom RG. herausgearbeiteten Kec prage 
fußend, ist nunmehr eine Regel für die weitere be.
zu finden, nach welchem Recht Distanzdehkte j er
urteilen sind. Denn bei diesen kommt als Tatoi i tbe. 
Ort in Betracht, an dem ein Teil des äußeren jSt. 
Stands der strafbaren Handlung verwirklicht wo bers 
Auch hier muß der Richter an Stelle des Gese .^Q ß .) 
eine den „natürlichen Rechtsgrundsätzen“ (s ' ,-e de» 
entsprechende Lösung finden, also eine solche, jer 
gesunden Volksempfinden und den Erfordern , rjCht- 
Zweckmäßigkeit, Klarheit und Einfachheit e i 
Diesen Anforderungen wäre nicht gedient, w ver- 
auf Distanzdelikte, bei denen als Tatort ^O»^ ,fl ge-ci li i L/lOlaU/.ULUMCj ULI lIL lll ll dW * wlw _ • L.g
schiedenen Rechtsgebieten des Deutschen Kel“ j
tracht kommen, das strengste Recht für anw<- e)1dig 
klärte. Denn eine solche Regelung würde es tuedeä l̂ 
machen, in jedem Falle die Tat nach ver. Qericnl 
sachlichen Strafrechten zu beurteilen; das er \ efasse(1! 
müßte sich mit verschiedenen Strafgesetze jst; 
von denen ihm in der Regel nur eines ge ia  Ta*' 
dürfte sich mit einer allgemeinen Vergleicht t  uoiiii*16”" 
bestände und Strafdrohungen der in Betrac unt»' 
den Strafgesetze nicht begnügen, sondern > strenfie'
suchen, welches Recht im gegebenen Fall - wägunge_ 
ren Behandlung des Täters führt. Diese für f  
sprechen dafür, das sachliche Strafrecht a engs*
wendbar zu erklären, das an dem Tator ta .
Sinne gilt, also dem Ort, an dem der Beŝ  hätte 
geworden ist oder im Fall des Unterlass v
dein sollen. Dieser Ort ist mit der Tat u . gelten“ ., 
bunden, an ihm wird die Tat von dem „  de5 , , 
Strafrecht zuerst ergriffen und die Anw for
diesem Orte geltenden Strafrechts entsprich p e u t f ^ L  
rung, daß sich jedermann in jedem Teile , gelt»1 
Reichs so verhalten muß, wie es das 1 ej„e A 
Recht verlangt. Von der aufgestellten Rege 1 ch ¿etn 
nähme nur dann zu machen, wenn die 1 at
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andlurigsorte geltenden Rechte nicht mit Strafe bedroht 
- i Wohl aber nach dem am Erfolgsort geltenden Rechte, 
recht mUli das am ErfoIgsort geltende sachliche Straf- 
dss«,anSewandt werden, und zwar auch dann, wenn 
p. i„Strafverfahren von einem Deutschen Gericht durch- 
(imuh, . wird, in dessen Bezirk dieses Recht nicht gilt 
rieht uEIClen Sinne auch schon der österr. Oberste Ge-
der Tr?* der ?ntsch- Vl 9- Jan- 1929 tsst IX/6]). Denn tnr ater> der einen nach diesem Rechte strafbaren Er- 
Wefl ver“ r.sacht hat, darf nicht deshalb straflos werden, 
an.r er ° 'e den Erfolg bewirkende Tätigkeit in einem 
T.i r?n, Rechtsgebiete vorgenommen hat, in dem die 
la* nicht strafbar ist.
¡Vu eij ,®eschuldigte hat den beleidigenden Brief in 
Tat ■ i ‘i 1 schreiben lassen und unterschrieben. Seine 
ist o" ^ah?r nach dem RStGB. zu beurteilen. Deshalb
set7 zweckmäßig, ein im Geltungsbereich dieses Ge- 
Öa n gelegenes Gericht mit der Strafsache zu befassen. 
Niirnĥ  ^ns.ehl- in Nürnberg wohnt und da bei dem AG. 
ist „  e‘.n Gerichtsstand nach § 8 RStPO. begründet 
Übertrag <*'G Untersuchung und Entsch. diesem AG.

(RQ-> 6. StrSen., Beschl. v, 24. Jan. 1941, 6 Tgb 515/40.)
[He.]

*

8 — § 172 StPO. Die zweiwöchige Frist des
schwo,. i f 1 StPO. ist auch dann gewahrt, wenn die Be- 
ein»e. ,de innerhalb dieser Frist bei der Staatsanwaltschaft 

* ’’ deren Einstellungsbescheid angefochten wird.
;hrfo Senat hatte zunächst zu prüfen, ob die Formvor-

L hriften des §172 StPO,beachtet worden sind, ins 

Wall'rt worden ist".

besonn" v'vi’ « 1, * * S'i « Iru. ueaciii.ec vvoruen sinu, ms- 
an den »---k zwciwöchige_ Frist für die Beschwerde

Vorgesetzten Beamten der Staatsanwaltschaft ge-
JV ISl.

Antra? Einstellungsbescheid des Amtsanwalts ist der 
‘chvvrrH i rin am 30. Okt. 1940 zugegangen. Die Be- 
gegano06 1S* ^ei deni Amtsanwalt am 2. Nov. 1940 ein- 
versaiiH?n: Da heim Eingang der Beschwerde die Akte 
«m i s \ r War> hat der Amtsanwalt die Beschwerde erst 
Weitere ov- 1940 an den Oberstaatsanwalt bei dem LG. 
Es fra»?®’ • en’ wo ^e am 20. Nov. 1940 eingegangen ist. 
Elngar“;  s'ch also, ob die zweiwöchige Frist, die beim 
schon f  def Beschwerde bei dem Oberstaatsanwalt 
bei dpmerf trichen wari durch den rechtzeitigen Eingang 
diese p Amtsanwalt gewahrt worden ist. Der Senat hat 
Q ü n ri r,ag,e entgegen der herrschenden Ansicht (vgl. 
$tPQ? , ,H a r tung,  19. Aufl., Notel , 2b zu §172 
(Nr. 1517?, der in den Richtlinien für das Strafverfahren 
iaht. nah ■ ^  zum Ausdruck gebrachten Meinung be-

§ Do11001 waren folgende Erwägungen maßgebend: 
Steue ri- ^  ß8- 1 ^PO. schreibt nicht vor, an welcher 
Auadru/c Beschwerde einzulegen ist, er bringt nur zum 
L0rgesetKJ dal  ̂ der Antragsteller die Beschwerde „an“ den 
bat. in 'zteri Beamten der Staatsanwaltschaft zu richten 
Stimm °we.t weicht die Vorschrift von den sonstigen Be-
!a[gg tz‘e

wcikilil Ute VOR
den Vnl^6?1 der StPO. über Rechtsmittel ab. Sowohl in 
hdinp hriften über die Beschwerde (§ 306), die Be- 
31  AnPJ ^  und die Revision (§341) wie auch bei 
, tPo. al,f gerichtliche Entsch. nach § 172 Abs. 2
{Sen R* ,Senau angegeben, wo das Rechtsmittel einzu- 
pUr ?Pn , «^gemeinen gilt in der StPO, im Gegensatz 
“teile an/nk i? Grundsatz, daß die Rechtsmittel bei der1 S U«u U|V- r\CUU3UUllCl UCI Uv»

Crin ¡„ objingen sind, deren Entsch. angefochten wird, 
“offen ", SJ72 Abs. 2 StPO, eine andere Regelung ge- 
t as Geri ?? ist> so dürfte das daran liegen, daß hier 
dielen p *  '‘” er e‘ne Entsch. des Staatsanwalts zu be- 
5|ne Fnta\  und es durchaus ungewöhnlich wäre, wenn 
^traJ  ct’ - des Gerichts bei der Staatsanwaltschaft be-

gefki„VCj e,n könnte, Diese Abweichung von der 
u * die „ aker keinen Anlaß zu der Annahme bilden, 
Nhrf kf n § ,72 Abs. 1 StPO, festgelegte Frist nur ge- 
,ei dein ’ wenn die Beschwerde innerhalb dieser Frist 

I 1'Segan„-VOr̂ ese*ẑ en Beamten der Staatsanwaltschaft
unu" '?*' entspricht im Gegenteil einer zwang- 

Piechtsm;++ imit den übrigen über die Einlegung von
S 5ng stph n 'n Strafsachen geltenden Regeln in Ein-

dj0 • “ enden Auffassung, wenn angenommen wird, 
In Frage stehende Frist auch gewahrt ist, wenn

die Beschwerde innerhalb der Frist bei dem Staats
anwalt des ersten Rechtszuges eingeht.

Auch rein praktische Erwägungen sprechen für diesen 
Standpunkt. Viele Volksgenossen werden weder wissen, 
wo der Vorgesetzte des Staatsanwalts seinen Sitz hat, 
noch wie seine Amtsbezeichnung ist. Man legt die Be
schwerde bei der Stelle ein, die die Entsch. erlassen hat, 
in der Annahme, daß diese Stelle, falls sie nicht selbst 
zuständig ist, sie der zuständigen Stelle sofort weiter
reichen werde. Das entspricht der allgemeinen in Straf
sachen üblichen Regelung. Es kommt hinzu, daß in wei
ten Bevölkerungskreisen die Staatsanwaltschaft als eine 
einheitliche Behörde aufgefaßt wird und die Einteilung 
in Amtsanwaltschaft, Staatsanwaltschaft bei dem LG. 
und Staatsanwaltschaft bei dem OLG. kaum bekannt ist, 
jedenfalls aber nur als eine interne Angelegenheit der 
Staatsanwaltschaft selbst betrachtet wird. Diese Auf
fassung entspricht auch den tatsächlichen Verhältnissen 
innerhalb der Staatsanwaltschaft. Wie sich aus § 145 
GVG. ergibt, bildet die Staatsanwaltschaft im Bezirke 
eines OLG. in weitem Umfange eine einheitliche Be
hörde, Es ist deshalb nicht einzusehen, warum der Ober
staatsanwalt nicht auch für den Generalstaatsanwalt, 
der Amtsanwalt nicht auch für den Oberstaatsanwalt be
stimmte Beschwerden für seine Vorgesetzten sollte in 
Empfang nehmen können. Es wäre durchaus unbillig, 
die unvermeidbaren Verzögerungen, die durch die 
Weitergabe von Beschwerden vom Oberstaatsanwalt an 
den Generalstaatsanwalt und vom Amtsanwalt an den 
Oberstaatsanwalt entstehen, dem BeschwF. zur Last 
fallen zu lassen und ihm auf diese Weise die Möglich
keit einer gerichtlichen Entsch. zu nehmen. Demgemäß 
waren die Formalien des Antrages auf Entsch. des OLG. 
als gewahrt zu erachten.

(Flanseat. OLG., 1. StrSen., Beschl. v. 14. Jan. 1941, 
Ws 174/40.)

*

** 10. RG. -  §211 Abs. 2 StPO.; §3 Abs. 1 AusfBest. z. 
Gnadenerlaß v. 9. Sept. 1939.

1. Ist nach der Urteilsverkündung das Verfahren durch 
Beschluß auf Grund des Gnadenerlasses v. 9. Sept. 1939 
eingestellt worden, so wird nach Verstreichung der ein
wöchigen Beschwerdefrist (§211 Abs. 2 StPO.; §3 Abs. 1 
AusfBest, z. Gnadenerlaß v. 9. Sept. 1939) diese durch die 
Revisionsschrift eines Nebenklägers nicht gewahrt. Der 
Beschluß ist in solchem Falle rechtskräftig geworden.

2. Ein Beschluß, durch den ein erlassenes Urteil in 
unzulässiger Weise abgeändert wird, ist keine schlechthin 
nichtige Amtshandlung. Vielmehr wird er — sofern er 
nicht fristgemäß angefochten wird — rechtskräftig.

Nach der Verkündung des Urteils v. 13. Dez. 1939, durch 
das die Angekl. zu einer Gefängnisstrafe von zwei Wochen 
und zu einer Geldstrafe von 10 000c%̂ Ä oder an Stelle 
von 1000 ¿ K J i zu einem Tag Gefängnis verurteilt worden 
war, hat das LG. mit Beschl. v. 16. Dez. 1939 das Ver
fahren gegen die Angekl. auf Grund des Gnadenerlasses 
des Führers und Reichskanzlers v. 9. Sept. 1939 eingestellt. 
Dieser Beschluß ist dem Nebenkläger am 13. März 1940 
zugestellt worden; innerhalb der Frist von einer Woche 
hat der Nebenkläger gegen den Beschluß nicht die sofor
tige Beschw. eingelegt (§311 Abs. 2 StPO.; §3 Abs. I S. 2 
der AusfBest. zuin Gnadenerlaß des Führers und Reichs
kanzlers v. 13. Sept. 1939 [RGBl. I, 1760]). Durch die Re
visionsschrift, die am 21. März 1940 bei dem LG. ein-
g.egangen ist, ist die Beschwerdefrist selbst dann nicht 
gewahrt worden, wenn man annehmen wollte, die Revi
sionsschrift enthalte eine Beschw. gegen den Beschluß des 
LG. Der Beschluß ist daher rechtskräftig geworden. Die 
weitere Behandlung der Rev. ist unzulässig.

Es kann die' Frage aufgeworfen werden, ob das LG. die 
rechtliche Möglichkeit besessen hat, das am 13. Dez. 1939 
erlassene Urteil drei Tage später durch Beschluß wieder 
abzuändern. Das RG. hat zwar in seiner Entsch.: RGSt. 
67, 145 ausgesprochen, daß der Richter sein Urteil auch 
nach der Verkündung abändern kann, wenn es dem In
halte eines StraffreihG. widerspricht. Dieser Entsch. lag 
aber ein Fall zu Grunde, in dem das StraffreihG. ersl 
nach der Verkündung des Urteils erlassen worden war.

98*
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Es kann zweifelhaft sein, ob diese Entscheidung auch auf 
einen Fall wie den vorliegenden zutrifft, in dem der Rich
ter versehentlich die Anwendung des zur Zeit der Urteils
verkündung bereits vorl. StraffreihO. unterlassen hat (vgl. 
hierzu eine Entsch. des KG. v. 16. Jan. 1937: DStrafr. 
1937, 165). Die Frage kann aber hier dahingestellt bleiben; 
denn jedenfalls ist der Beschluß des LG. v. 16. Dez. 1939, 
durch den es nachträglich die Einstellung des Verfahrens 
ausgesprochen hat, rechtskräftig geworden, mag er nun 
zu Recht oder zu Unrecht ergangen sein. Der Senat ver
mag sich nicht der Anschauung anzuschließen, die in 
einem solchen Beschluß, wenn durch ihn das erlassene 
Urteil unzulässigerweise abgeändert wird, eine schlecht
hin nichtige Amtshandlung erblickt, und die deshalb in 
einem solchen Falle die Rechtslage ebenso ansieht, wie 
wenn dieser Beschluß nicht ergangen wäre (vgl. auch hier
zu die bereits erwähnte Entscheidung des KG.: DStrZ. 
1937, 165). Denn wenn schon, wie die Entsch. RGSt. 67, 
145 annimmt, der Fall rechtlich möglich ist, daß das er
kennende Gericht nach Erlaß des Urteils das Verfahren 
auf Grund eines StraffreihG. einstellt, so könnte doch in 
einem Beschluß, durch den dies unzulässigerweise ge
schehen wäre, nicht eine Verfügung gesehen werden, die 
derart aus dem Rahmen der StPO, herausfiele und ihrem 
Geiste widerspräche, daß sie als schlechthin nichtig an
gesehen werden müßte. Es müßte in Ansehung eines sol
chen unzulässigen Beschlusses vielmehr dasselbe gelten, 
was in RGSt. 40, 272 gegenüber einem Beschlüsse aus
gesprochen ist, durch den das Gericht, das ein Urteil 
erlassen hat, unzulässigerweise die Wiedereinsetzung in 
den vorigen Stand gegen die Versäumung der Frist zur 
Einlegung des Rechtsmittels gewährt hat. Was dort zur 
Frage der Rechtskraft eines solchen Beschlusses gesagt ist, 
muß auch in Ansehung des hier vorl. Beschlusses gelten. 
Nach alledem ist die Rev. des Nebenklägers in der Rich
tung gegen die Angekl. als unzulässig zu verwerfen.

(RG., l.StrSen. v. 17. Dez. 1940, ID  323/40.) [R.[
*

11. RG- — Der Grundsatz „in dubio pro reo“ ist keine 
Rechtsnorm i. S. des § 337 StPO., sondern eine Beweis
regel, deren Anwendung nur dann in Frage kommt, wenn 
der Tatrichter Zweifel an der Schuld des Angeld, hat 
(RGSt. 52, 319). Die Rev. kann daher nicht darauf gestützt 
werden, daß dieser Grundsatz verletzt worden sei.

(RG., l.StrSen., U. v. 20. Dez. 1940, ID  668/40.) [He.]

Zivilrecht

Bürgerliches Gesetzbuch
** 12. RG. — §§ 123, 242 BGB.

Die Einwirkung auf einen fremden Willen durch Dro
hung ist, sofern das angedrohte Verhalten erlaubt war, 
nicht widerrechtlich, wenn der Drohende damit lediglich 
einen Vorteil erlangt, der eine billige Entschädigung für 
die Aufgabe von Rechten im Interesse des Leistenden dar
stellt.

Auch wenn eine Unterhaltsrente als unabänderlich ver
einbart ist, kann der Verpflichtete ihre Zahlung ablehnen, 
soweit seine eigene Existenz dadurch gefährdet werden 
würde, f)

Die Parteien, von denen die Kl. 1881 geboren ist, der 
Bekl. 1877, waren seit 1906 miteinander verheiratet. Ihre 
kinderlos gebliebene Ehe ist auf die Klage der Ehefrau 
durch Urteil des LG. D. v. 20. Okt. 1931, das am gleichen 
Tage infolge beiderseitigen Rechtsmittelverzichts rechts
kräftig wurde, aus Schuld des Bekl. geschieden worden. 
Bereits im Jahre 1926 hatte der Bekl. eine Scheidungs
klage erhoben, war aber damit 1928 abgewiesen worden. 
Anschließend war es ihm indessen gelungen, als Bürger 
der Stadt Riga bei dem dortigen lettischen Gericht ein 
Urteil auf Scheidung der Ehe zu erreichen, das ohne Be
teiligung der Kl. erging und von ihr deshalb nicht an
erkannt wurde. Auf dieses Urteil hin war der Bekl. eine 
neue Ehe eingegangen, aus der vor Okt. 1931 bereits zwei 
Kinder hervorgegangen waren. Ende Okt. 1931 schlossen 
die Parteien ein Abkommen über ihre wirtschaftliche Aus-

einandersetzung nach Maßgabe eines Schreibens des 
an die Kl. v. 26. Okt. 1931, in dem der Bekl. unter 
Bedingung, daß die Kl. damit wegen aller Ansprucn 
Unterhalt und Vermögensauseinandersetzung abgem 
sei, u. a. folgende Leistungen übernahm: „ e

1. Zahlung einer monatlichen Rente von 1 0 0  ¿ R J t  an
Mutter der Kl. d;e

2. Zahlung einer monatlichen Rente von 500 ’V).
nicht erhöht und nicht gekürzt werden darf“ , an cn ...

e r ,  ■, ,• r r - . - i -  „t. __OK «i // mcI11V.111 ClllUUl uuvi v* vi ----------- /
auf Lebenszeit; die Rente sollte sich um 25 ¿RM  m0

.atlich
beim Tode der Mutter der Kl. erhöhen und um ®°n̂er 
lieh 1 0 0  ¿ U M  ermäßigen, wenn die Kl. wieder heira _ 
ihren Unterhalt in der bisherigen Art aus an“ ?re -p0de 
nahmequellen zu decken in der Lage sei; nach dem 
des Bekl. sollte sie durch seine Erben in Höhe von .,e{. 
monatlich ohne Rücksicht auf eine Wiederheirat
gezahlt werden. p,hlän-

3. Übereignung von 20 000 ¿ R Jt nom. öVaige cru
dische Goldpfandbriefe.

4. Zahlung von 25 000 ¿ R J t. _ „„W 6r iS en
5. Kostenfreie Verwaltung einer der Kl. g- . “0n

Hälfte eines Grundstücks und Freistellung der 
etwaigen Verlusten aus der Verwaltung. . ger-

6. Beschaffung und Ausstattung einer Wöhnune ung, 
lin-Charlottenburg für die Kl. gegen deren Verpmu 
ihren Wohnsitz nicht in Dresden zu nehmen. ,,prsprO"

Die Kl. nimmt den Bekl. auf Zahlung der ihr ¡st 
chenen Rente von 500 ¿ R Jt in Anspruch. Der 
seinem Anerkenntnis gemäß durch Teilurteil zur 
einer monatlichen Unterhaltsrente in Höhe von vori
für die Zeit v. lS.Sept. 1939 bis 30. Juni 1942 hat
100 ¿ R J l ab 1. Juli 1942 verurteilt worden; im uOT & r-

L n n d l a n i v l  A  i  fX T / l o i Y Q  O ~T 1111 Zf» 1 C C* TI F l "  H i l l t  ‘
1UU ¿ f i J y i ao 1. Juli veiunciu wüiuv-n, (Jiite*
er beantragt, die Klage abzuweisen. Er halt a j^t
haltsvereinbarung wegen Sittenwidrigkeit ‘ur, n
sie ferner wegen Drohung angefochten und . weg"
geltend gemacht, die Geschäftsgrundlage datur sejt-
gefallen, da sich seine wirtschaftlichen Verhal ^  ge- 
dem grundlegend verändert hätten. Das GLU- . n„ <Rr 
rufung des Bekl. zurückgewiesen, auf die Be . das 
Kl. den Bekl. zur Zahlung von 242,72 M M  udf  er monat' 
Teilanerkenntnisurteil hinaus zur Entrichtung i^Sep'- 
liehen Unterhaltsrente von 350 ¿ R Jt für die Zen • jg, Jair
1939 bis 14. Jan. 1940, von 175 ¿ R J t für die Zeit v.
1940 bis 14. Jan. 1941, von 1 2 0  ¿ R Jt fur dl für <}!*
15. Jan. 1941 bis 30. Juni 1942 und ,voni 75'U. aUCh f c 
Zeit ab 1. Juli 1942 verurteilt und im _ Koste» de5 
Berufung der Kl. zurückgewiesen sowie die 
Rechtsstreits gegeneinander aufgehoben. N i^ 1?

Hinsichtlich der vom Bekl. geltend gemaRfi zUtreffe0. 
keit der Unterhaltsvereinbarung geht das ä(ze al%
davon aus, daß gemäß §80 EheG dessen Gruuds^ & e a  

für die Gültigkeit der vor dem Inkrafttreten . sei« 
abgeschlossenen Unterhaltsverträge .maljpfV ichtigkei  
(RGZ. 159, 157 =  DR. 1939, 306 -% hier die ^ kommeJ 
nur daraus hergeleitet werden könne, daß „*jgen E 
vnm Okt 1931 nach seinem Inhalt oder den s v

te (§u138 v,YßvcrH%
Sl'oh^Rekl. U";

nur uaiaus ncigincuci » h u l i, -
vom Okt. 1931 nach seinem Inhalt oder d|n „ nROß.). D , 
ständen den guten Sitten widerspreche (S ld0 MißVerliä>d 
sei zu verneinen. Insbes. liege kein gr°be® fßekl. 
nis zwischen der Höhe der Zuwendungen v0r. b
seinen Vermögens- und Einkommensverhaltmss w*
der Prüfung dieser Frage komme es Ä tspflicht vfe- 
die Kl. auf Grund der gesetzlichen Unterhaltene *  
Bekl. als alleinschuldig geschiedenen Mann> -n 
anspruchen können; maßgebend sei ^U 'Y e i’se ge.ld kre 
Höhe die Kl. anständiger- und h '^Yen daß siej enH 
Sicherstellung dafür habe verlangen du , ’ iratete, ^  k[. 
wirtschaftlich gesicherte Stellung als y£! l ienenden ^ be 
auch getrennt lebende Frau des gut ' mregebefl der 
im Interesse der neuen Ehe des Bekb .
(RG. a. a. O.). Offensichtlich habe auch der ^  j a  
Unwirksamkeit der Rigaer Scheidung scheiclUg|jn
bestehen seiner Ehe mit der Kl. ., „ e’standAea: auf 
gründe hätten ihm aber nicht zur Se S  g 1931 l eti 
Jahresroheinkommen habe sich im - deIi folg%tfeu 
38360 ¿ R Jt belaufen und sei auchnoch Vera> V,
lahren sehr hoch gewesen. Selbst .w15,n!L f,rstieg£:tl „kfefl 
gemäß seiner Angabe 83 000 ¿ R Jt mUit 0 esichtspr1I1flab- 
könnten danach unter den vorerwähnte]^bes. die 
die von ihm übernommenen Leistd” Se“ u! dje t 
änderliche Unterhaltsrente von 500 J t M ,
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Wiederverheiratung der Kl. in Höhe von 400 M M  weiter- 
uzahlen gewesen sei, die Rente von 100 M M  an die Mut
er der Kl., die Erhöhung der Rente der Kl. um 25 M M  
eim lode der Mutter und die Kapitalleistungen an sie 
icht als sittenwidrig angesehen werden. Rechtliche Be- 
enken bestehen hiergegen nicht; Revisionsangriffe wer- 

uea auch insoweit nicht erhoben.
5n«r prüft weiter, ob der Vertrag deshalb nach
|  I ® BQB. nichtig oder wegen widerrechtlicher Drohung 

eCD ar se'> we‘l die Kl. einen unzulässigen Druck aufj övij wen. uil x\.i" einen un/,Liiiiööicn l/i ulk uui

n Bekl. ausgeübt habe. Er würdigt in dieser Hinsicht 
ih'6 ^ê auPtung des Bekl., daß sowohl die Kl. selbst wie 
Ve-t 31mal'ger Vertreter, der RA. P., ihm während der

l iräO’SVPrlirinilliinrrpn um iliti vnm Ä hcrlil 11 Rdes v :̂ sverüandlungen wiederholt, um ihn zum Abschluß 
s Vertrages zu veranlassen, die Rücknahme der Schei- 

ein c â e’ die Erhebung der Ehenichtigkeitsklage und 
d 6 Strafanzeige wegen Bigamie angedroht hätten, an 
den r>an̂  e'ner Reihe von Briefen dieser Personen an 
Okt i llnc* se*nen Prozeßvertreter aus der Zeit von 
aus ] ® bis Aug. 1931 und meint, es ergebe sich dar
um’ ^er ßekh hei den Vertragsverhandlungen stark 
bleu! Druck gesetzt worden sei. Es könne aber offen 

l0en> ob schließlich das gekennzeichnete Verhalten derKl, und ihres Vertreters bei dem Entschluß des Bekl.,
Und0' ^ riraS dieses Inhalts abzuschließen, mitgewirkt 
Teil 1I\w*eweit es sich gegebenenfalls auf die einzelnen 
gele t 6S ^ ertraoes ausgewirkt habe. Wie bereits dar- 
nicht !•K̂ e*le das vom Bekl- in dem Vertrage Gewährte 
ger- u°er ?as Maß dessen hinaus, was die Kl. anständi- 
latl' Und. billigerweise als Sicherstellung dafür habe ver
lud n. können, daß sie ihre wirtschaftlich gesicherte Siel
es  ̂ ala brau des gut verdienenden Bekl. in dessen Inter- 
Uiti a.u‘gegeben habe. Es sei nicht sittenwidrig, wenn sie, 
dem p?  s°lche wirtschaftliche Auseinandersetzung mit 
kla„ Jeab ZV erreichen, die Erhebung der Ehenichtigkeits- 
üigt I Uilĉ  Rücknahme ihrer Scheidungsklage angekün- 
Er,.eia?be. Es handele sich dabei um erlaubte Mittel zur 
aud, ” un£ eines erlaubten Zweckes. Deshalb fehle es 
§123 ifp1?  das Verhalten der Kl. als Drohung i.S. von 
rechtr hi. - anzusehen sei, an dem Merkmal der Wider- 
feehtnn t'.K so daß unerörtert bleiben könne, ob die An- 

¿ies SA1St Sewabrt sein würde. 
fenj s c Auffassung wird von der Rev. des Bekl. angegrit- 
für’ 1Jr,lWeR..die Anfechtung des Vertrages wegen Drohung 
ü°ch .Af^üudet erklärt worden ist. Der Angriff kann je- 
§ 123 p~eJJ Erfolg haben. Die Anfechtung setzt nach 
Vertrao.p voraus> daß der Bekl. zum Abschluß des 
den Kt widerrechtlich durch Drohung bestimmt wor- 
Wiiien„' Widerrechtlich kann die Beeinflussung fremden 
^a iir»  Ü  Drobung entweder auf Grund des an- 
'en u ten Mittels sein — wenn das angedrohte Verhal- 

ai’ht war — oder auf Grund des verfolgten 
SchafiPn wenn der Drohende sich eine Leistung ver- 
^ i c h t i f ' e ,  d*e 'hm nicht zustand. Daß hier das In
der FruS, en einer Zurücknahme der Scheidungsklage, 
des Bekl Ung e'ner Klage auf Nichtigkeit der neuen Ehe 
'vege11 .t.und gegebenenfalls einer Strafanzeige gegen ihn 
i  Bekl gam’e an s‘cfl als Mittel zur Einwirkung auf 
dicht ¡n' i j icht unerlaubt waren, wird auch von der Rev. 
■ erK- di i i ifel gezogen. Dagegen rügt sie, daß der 
Kl Hinb?' , 'derrechtlicnkeit des Verhaltens der Kl. auch 
habe, Wp.!c‘J. aijf den von ihr verfolgten Zweck verneint 
Bekl.’ sj ! die im Vertrage übernommenen Leistungen des 
SchädjL, ItTl Rahmen dessen hielten, was sie als Ent- 
bI'standi'wg *Ür tlie Aufgabe ihrer Stellung als Ehefrau 
, ev. o-p. * r" u"d billigerweise habe fordern dürfen. Die 

im ~~ gestützt auf die bisherige Rspr. (RG.: JW. 
!;ArbQ4,,!, nöchstRRspr. 1930 Nr. 1595; 1933 Nr. 1828;

henSKp • anrnRsPr- 1933 Nr. 59) — davon aus, daß die 
rechtlich 61 • ussung durch Drohung stets dann wider- 
f rÜtiden Sain und die Anfechtung nach § 123 BGB. be
lege, a. Inüs:se, wenn der Drohende dadurch Vorteile er- 
n'er habe j-le er Keinen Rechtsanspruch habe, und meint, 

Kl. ,die Kl. in mehrfacher Beziehung Zusagen des 
a sPfuoh3 . ’ die sich aus ihrem gesetzlichen Unterhalts- 
i Rentp nic^* herleiten ließen, insbes. die Fortzahlung 
r  *hre ke‘ Wiederverheiratung, die Rentenleistung
fflg nn , "lotter, die Kapitalzuwendungen, die Verschaf
fe  Un̂  Ausstattung einer Wohnung in Berlin, die kosten- 

a verlustfreie Verwaltung der Grundstückshälfte

&

und schließlich die Unabänderlichkeitsklausel. Dieser 
Standpunkt wird jedoch der Sachlage im gegebenen Falle 
nicht gerecht. Zunächst handelte es sich bei dem Vertrage 
vom Okt. 1931 nicht nur um eine Unterhaltsregelung, son
dern gleichzeitig um eine Vermögensauseinandersetzung 
zwischen den Parteien aus Anlaß der Scheidung. Zur Be
gründung eines Rechtsanspruchs der Kl. auf die Vertrags
leistungen sind also nicht nur die Vorschriften über die 
Unterhaltspflicht des allein schuldig geschiedenen Mannes 
gegenüber der Frau heranzuziehen, sondern auch die Vor
schriften über die sonstige wirtschaftliche Auseinander
setzung der Eheleute nach der Auflösung der Ehe (z. B. 
§§ 1421 ff., 1471 ff. BGB.). Ferner können auch die Leistun
gen des Bekl., auf die ein Recht der Kl. nicht ohne wei
teres ersichtlich ist — wie die Rente zugunsten der Mut
ter der Kl. — als Verwirklichung von Ansprüchen der 
Kl. erscheinen, wenn sie nur einen angemessenen Aus
gleich für einen Verzicht der Kl. auf eine ihr nach den 
wirtschaftlichen Verhältnissen des Bekl. an sich zustehende 
höhere Unterhaltsrente oder auf weitergehende Ausein
andersetzungsansprüche darstellen. Ausreichende Feststel
lungen des BG. in dieser Richtung fehlen allerdings bis
her. Schließlich ist aber zu berücksichtigen, daß in einem 
Falle wie dem vorl. die vom Bekl. übernommenen Ver
pflichtungen, auch soweit sie etwa über den Rahmen des 
gesetzlich geschuldeten Unterhalts und der gesetzlichen 
Auseinandersetzungspflicht hinausgehen, eine billige Ent
schädigung der Kl. dafür bilden, daß sie sich im Inter
esse des Bekl. und auf sein Drängen entschlossen hatte, 
die Ehe mit ihm von sich aus durch Erhebung und Durch
führung einer Scheidungsklage zur Lösung zu bringen und 
damit zugleich ihre gesicherte Stellung als Ehefrau auf
zugeben. Daß diese Entschädigung der Kl. für das von 
ihr gebrachte Opfer sich bei Berücksichtigung der ge
samten Verhältnisse in den Grenzen der Billigkeit und 
Angemessenheit hielt, hat das BG. ausdrücklich und be
denkenfrei festgestellt. Wenn die Kl. sich aber der erwähn
ten — an sich erlaubten — Drohungen nur bediente, um 
eine vermögensrechtliche Auseinandersetzung mit dem 
Bekl. auf dieser Grundlage zu erzielen, so kann ein solches 
Verhalten nicht um des verfolgten Zweckes willen als 
widerrechtlich angesehen werden und die Anfechtung 
wegen Drohung begründen. Das würde mit der heutigen 
Rechtsanschauung nicht im Einklang stehen. Vielmehr muß 
eine Leistung, die dem Drohenden aus Billigkeitsgründen 
zukommt und nur eine billige Entschädigung für die Auf
gabe von Rechten im Interesse des Leistenden darstellt, in 
dieser Hinsicht ebenso behandelt werden wie eine solche, 
auf die ein Rechtsanspruch besteht.

Verfehlt ist auch die weitere Revisionsrüge des Bekl., 
sein Vorbringen rechtfertige die Anwendung der §§ 823 
Abs. 2, 249 BGB. i. Verb. m. § 253 StGB, gegen die Kl. 
mit der Wirkung, daß sie sich so behandeln lassen müsse, 
als sei der Vertrag vom Okt. 1931 nicht geschlossen wor
den. Eine solche rechtliche Folgerung würde die Erfüllung 
des vollen sachlichen und persönlichen Tatbestandes der 
Erpressung durch die Kl. voraussetzen, insbes. — im 
Gegensatz zu dem Anfechtungstatbestand des § 123 BGB. 
— ihr Bewußtsein von der Rechtswidrigkeit der erstreb
ten Vermögensvorteile. Davon kann aber hier nach den 
Feststellungen des BG. keine Rede sein.

Von der Gültigkeit der Unterhaltsvereinbarung aus
gehend untersucht das BG. weiter, ob der Bekl. mit Rück
sicht auf Treu und Glauben und nach den Grundsätzen 
über den Wegfall der Geschäftsgrundlage die Zahlung 
eines Teils der Rente verweigern könne, und bejaht diese 
Fra<?e für die Zeit v. 15. Jan. 1940 ab. (Wird ausgeführt.)

Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung 
nicht stand.

Wenn es in dem für den Inhalt der Vereinbarung der 
Parteien maßgebenden Schreiben des Bekl. an die Kl. vom 
26. Okt. 1931 zu Ziff. 2 heißt: „Ich gewähre, solange ich 
lebe, Dir auf Deine Lebenszeit eine ... monatliche Rente 
von 500 M M ,  die nicht erhöht und nicht gekürzt werden 
darf“ , so handelt es sich nicht um eine bloße vertragliche 
Festlegung des der Kl. vom Bekl. auf Grund des Schei
dungsurteils gesetzlich geschuldeten Unterhalts, sondern 
um die Begründung einer selbständigen Leistungspflicht 
des Bekl., deren Inhalt die Zahlung gleichbleibender 
Geldbeträge ohne Rücksicht auf eine eintretende Änderung
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der Verhältnisse und das Fortbestehen eines Unterhalts
bedürfnisses war, die also begrifflich einem Leibrentenver- 
trage entsprach (RGZ. 150, 391 = JW. 1936, 19503). Wäh
rend sonst bei Unterhaltsvereinbarungen geschiedener Ehe
leute der Einwand einer wesentlichen Änderung der Ver
hältnisse regelmäßig stillschweigend zugelassen ist (ROZ. 
145, 119 = JW. 1934, 26091; ROZ. 164, 366 = DR. 1941, 
1518), haben die Beteiligten hier diesen Einwand ver
traglich ausgeschlossen. Indessen untersteht — was die 
Rev. der Kl. übersieht — auch ein solcher Vertrag dem 
allgemeinen, die ganze Rechtsordnung beherrschenden 
Grundsatz (§242 BGB.), daß niemand sein Recht gegen 
Treu und Glauben geltend machen darf und ihm anderen
falls der Einwand unzulässiger Rechtsausübung entgegen
gesetzt werden kann (RG.: JW. 1935, 26193; RGZ. 163, 
91 =  DR. 1940, 8604). An diesen Einwand sind aller
dings in einem Falle, wo die Parteien durch die Verein
barung einer unabänderlichen Rente die Berufung auf 
eine Änderung der Verhältnisse ausgeschlossen haben, 
strenge Anforderungen zu stellen. Er ist nach der Rsrpr. 
des erk. Sen. nur dann begründet, wenn die Weitererfül
lung des Vertrages die eigene Existenz des Schuldners 
gefährden würde. Wenn dieser alle verfügbaren Mittel be
reits zu seinem eigenen Unterhalt und dem seiner näch
sten auf ihn angewiesenen Angehörigen benötigt, würde 
es allerdings Treu und Glauben zuwiderlaufen und zu 
einem untragbaren Ergebnis führen, wollte man ihn gleich
wohl zur uneingeschränkten Weiterzahlung der übernom
menen Rente für verpflichtet erklären und ihn lediglich 
auf die Inanspruchnahme der gesetzlichen Pfändungs
beschränkungen verweisen (RG.: JW. 1935, 26193; 1939, 
34512; RGZ. 163, 91). Der Schuldner kann also auch bei 
einem vertraglichen Ausschluß des Einwandes einer 
wesentlichen Veränderung der Verhältnisse insoweit Scho
nung beanspruchen, daß ihm die eigene Lebensmöglich
keit erhalten bleibt. Darüber hinaus ist ihm aber die Be
rufung auf die inzwischen eingetretene Verschiebung der 
Vertragsgrundlage versagt.

Diesen Grundsätzen wird die Begründung des BG. für 
die von ihm vorgenommene Herabsetzung der Rente nicht 
gerecht. Es ist insbes. zu beanstanden, daß der Vorder
richter die auch von ihm geforderten schwerwiegenden 
Gründe für ein ausnahmsweises Abgehen von dem Grund
satz der Vertragstreue aus der vergleichenden Gegenüber
stellung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse des 
Bekl. und der Kl. und der daraufhin getroffenen Feststel
lung entnimmt, daß der sechsköpfigen Familie des Bekl. 
bei einer Weiterzahlung der vollen Rente an die Kl. ni'cht 
annähernd die entsprechenden Beträge für ihre wesentlich 
größeren Bedürfnisse zur Verfügung stehen würden wie 
jener. Für die Frage, ob dem Bekl. trotz der Unabänder
lichkeitsklausel nach Treu und Glauben eine Ermäßigung 
der übernommenen Rentenpflicht zugebilligt werden kann, 
bedarf es nach dem oben Dargelegten in erster Linie 
einer Prüfung der wirtschaftlichen Lage des Bekl. in der 
Richtung, ob und inwieweit die Erfüllung der Renten
pflicht seine und seiner Familie Existenzgrundlagen ge
fährden würde. Soweit dies der Fall ist, muß sich die Kl. 
eine Herabsetzung ihrer Rente gefallen lassen. Dabei ist 
außer dem Einkommen auch das verfügbare Vermögen des 
Bekl. in Betracht zu ziehen. Eine Notwendigkeit, dieses 
Vermögen dem Bekl. und seinen Erben auf Kosten des 
Rentenanspruchs der Kl. ungeschmälert zu erhalten, ist 
grundsätzlich nicht anzuerkennen. Etwas anderes könnte 
nur insoweit gelten, als das Vermögen etwa in Ermange
lung ausreichenden Einkommens in absehbarer Zeit zur 
Lebenshaltung des Bekl. und seiner Familie sowie zur 
Erziehung der Kinder benötigt werden wird. Die wirt
schaftlichen Verhältnisse der Kl. sind nur insofern zu be
rücksichtigen, als es sich darum handelt, bis zu welchem 
Grade dem Bekl. und seiner Familie billigerweise Ein
schränkungen in der bisherigen Lebenshaltung zuzumuten 
sind. Das erforderliche Maß solcher Einschränkungen 
wird wesentlich geringer angenommen werden können, 
wenn die Kl. ihren notwendigen Lebensaufwand zum er
heblichen Teil aus eigenen Mitteln decken kann, als wenn 
sie mangels sonstiger verfügbarer Mittel der ganzen 
Rente dringend bedarf, um ihre etwa durch Kränklichkeit 
noch gesteigerten Lebensbedürfnisse zu bestreiten. Keines
falls würde es der Billigkeit entsprechen, wollte man dem
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Bekl. Einschränkungen bis zur Grenze des sog. Existe 
minimums auferlegen oder sonst seine Lebenshaltung u 
verhältnismäßig herabdrücken, nur um die Rente der • 
auf der vereinbarten — den früheren Verhältnissen 
Parteien entsprechenden — Höhe zu halten. . ■

Schon der bisher festgestellte Sachverhalt erS‘bt 
Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte, daß °erD n*e 
Bekl. mit seiner Rev. erstrebte völlige Wegfall der k 
über den anerkannten Betrag hinaus oder auch nur 
weitere Ermäßigung nicht in Frage kommt. Die Rev. 
Bekl. ist daher, ohne daß noch auf ihre einzelnen t 
griffe eingegangen zu werden braucht, als unbegru ^  
zurückzuweisen. Auf die Rev. der Kl. dagegen ist , 
BU., soweit darin die Klage abgewiesen w°tden &n 
aufzuheben und die Sache zur erneuten Erörterung 
das BG. zurückzuverweisen.

(RG., IV. ZivSen., U. v. 25. Jan. 1941, IV 281/40.) [n<M
Anmerkung: Das Urteil hat in doppelter Hinsicht 

grundsätzliche Bedeutung. der
1. Es ist bisher leider nicht gelungen, die Frag „e 

Widerrechtlichkeit der Drohung einwandfrei und u 
Reclitswahrer überzeugend zu beantworten. ZU n
notwendigen Arbeit liefert die Entsch. einen ..."„j. 
Beitrag. Besteht nämlich auf die erzwungene j aS
erklärung kein sub j ek t i ves  Recht ,  s0 nl?i ¡p- Ist 
die Drohung noch nicht ohne weiteres rechtswia s-^, 
aber ein solches Recht vorhanden, so ist die w ßaß 
r ec h t f i c h k e i t  ausgeschlossen,  es seii ae. ¡̂ent, 
sich der Drohende eines widerrechtlichen Mittels pn- 
also zur Erreichung eines erlaubten Zweckes e t w J en 
erlaubtes angedroht hat. Das Verdienst der vorn ß aus- 
Entsch. ist es nun, diesen Grundsatz auf den r  êi- 
gedehnt zu haben, daß mit erlaubten Mitteln gjilig- 
stung erzwungen wird, „die dem Drohenden a . cj,ädj' 
keitsgründen zukommt und nur eine billige c. Nei
gung für die Aufgabe von Rechten im Interesse ^ 
stenden darstellt“ . Praktisch bedeutet dies, d 
s ub j ek t i ven  Recht  ein bloß s i t t l i cn  ¿¡ent 
spruch insoweit g l e i c hg e s t e l l t  wird. Da* pflicht 
durchaus Beifall, wie ja heute überhaupt sittlicn ejie8 
und Rechtspflicht mehr d?nn je ineinander * so
und insbesondere häufig sittliche Pflichten s ,. pj.
rechtserheblich werden (vgl. hierzu ,^.®rf ĉ ere

n 614 *u
___________  _____ ___ __  rSCtie in Zu"
1939, 594ff.). Übrigens hat,° wenn auch in andmL zu H5 
sammenhange, bereits von T h u r ,  Bd. II I ? \ p70sen. 
die sittliche Idee in das Anfechtungsrecht ein v0r-„le sittliche Idee in das Antecntungsrecm  ̂ „

Beachtlich ist, daß das Urteil eine Einschra er
sieht. Es stellt nämlich weiter darauf ab, ocf.i1ädigun̂  
zwungene Willenserklärung „eine billige En - Leiste0' 
für die Aufgabe von Rechten im Interesse ¡n der 
den darstellt“ . Diese Redewendung entspr .fa ver- 
Tat dem gegebenen Sachverhalt und ist E. tbestan% 
stündlich. Ob das RG. damit eine w e l} J ? j . r ,.pCh t iic h k e 
Voraussetzung für den Ausschluß der Wide _ die 1
schaffen wollte, eine Tatbestandsvorausser „g’jst frag' 
dem sittlichen Anspruch noch hinzutreten m > ein sit 
lieh, aber schwerlich anzunehmen. M.1. £ . ? das K • 
Iicher Anspruch für sich allein. Immerhin _aitsg 
diesen Rechtsgedanken nur mit jener Einschr (^ ¡ is  n|C

unberücksichtigt bleiben. , i r n te r ha^ s”
2. Außerdem hat die Entsch. für die u 1 

ver t rage  Bedeutung. . , „  Satz,  ̂ ,,
a) Sie bestätigt zunächst noch .emniaJ n ru 

auch äl tere Unterha l t sver t räge  de ^  fru 
des §80 EheG, unterliegen, also nicht mu 
üblichen Strenge beurteilt werden durten. „ Aar veilichen Strenge beurteilt werden . ß ¿er

b) Zutreffend ist ferner die Ansicht, ^ g s £ »aä' 
' ße-t r ag l i che  Ausschluß des E'nwanu er 3ie-jeS 

der ter  Verhä l t n i sse  zwar zulässig . ’wendung 
rufung auf §242 BGB. (richtiger: die An 
§ 242 BGB.) nicht völlig abschneidet. daß am-

c) Endlich ist der Entsch. darin bözütretja. ««
bei einem vertraglichen Ausschluß des 1 (jer Schul ¿¡e 
wesentlichen Veränderung der Verhältnisse ¡hm bt. 
insoweit Schonung beanspruchen kann, bl?* —

Lebens mög l i c h k e i t  erhal  ^  die in-eigene L e o e n s m o g i i c i i ^ c  t aUi „d-
„Darüber hinaus ist ihm aber die Be[ dr yertragsSrU 
zwischen eingetretene Verschiebung der
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age versagt.“  Es fragt sich, ob die Herabsetzung oder 
*re|chung vereinbarter Unterhaltsrenten nicht überhaupt 

grundsätzlich auf den Fall der Existenzschonung zu be
ranken  ist (vgl. Herschel :  DR. 1910, 2169’ zu 3 

« weiteren Hinweisen). Verneint man diese Frage, so 
^rkehrt man m. E. die natürliche Ordnung der Dinge.

Unterhaltsleistungen vertraglich zusagt, mag einen 
^ *sPr?chend_en Vorbehalt einfügen, wenn er beabsich- 
0g‘>. sich bei Veränderung der Verhältnisse loszusagen, 
In n ch se*ne Lebensmöglichkeit nicht in Frage steht.

allen arideren Fällen sollte man davon ausgehen, daß 
sDr‘ h™ rec*1*sSeschäftlichen Willen der Beteiligten ent- 
[ lCaL an der Abmachung möglichst festzuhalten, 

pressen dürfte es angesichts der Rspr. des RO. 
halt n des Richters und des Rechtsberaters des Unter- 
giht êrechtigten, namentlich wenn dieser ein Recht auf- 
¡L 1 e'n sons«Ses Opfer bringt, sein, regelmäßig 
Änd31** ZU drangen, daß der Einwand einer wesentlichen 
jj.^®rung der Verhältnisse weitgehend vertraglich aus- 
tnein °SSen w‘rd> um bittere Enttäuschungen zu ver- 
ist p ’ Gas ze'S* zugleich, wie bedenklich diese Rspr. 
daß tS ent.spricht nicht dem Rechtsgefühl des Volkes, 
Vertman sich bei Zusage von Unterhaltsgewährung die 
|as “ agstreue des anderen Teils besonders zusichern 
ganen mußi vielmehr ist derjenige, der schon bei nicht 

z schwerwiegenden Veränderungen aus der Bindung 
A n f . “ en trachtet, darauf zu verweisen, sich das von 
™dng an vorzubehalten.

p «rch die empfohlene strengere Auslegung wird der 
tenvprhaltsvertraS übrigens m. E. noch nicht zum Leibren- 
le ^sprechen; denn der Anspruch ist trotz dieser Aus- 
sonst'i’ n' ĉ * vö'üg „unabhängig und losgelöst von den 

■stigen Beziehungen und Verhältnissen der Parteien“ 
111, 286 [287] = JW. 1925, 2756«).

Prof. Dr. Wi l he l m Hersche l ,  Frankfurt a. M.

eine?.* ~  §§ 157- 242> 535 BGB- Wird e!n Laden zu 
s>ch p- bes*‘l?lmi bezeichnten Zweck vermietet, so ergibt 
in, j j Ine Pflicht des Vermieters, keine Konkurrenzgeschäfte 
E ine r6 zuzu|assen, schon aus den §§ 535, 157, 242 BGB. 
darf P ausdrücklichen Vereinbarung im Mietvertrag be- 

Öe vZUr BeSründung dieser Pflicht nicht. 
verDj[- Vermieter ist aber mangels besonderer Abrede nicht 
WettKChteE dem Ladenmieter schlechthin jeden fühlbaren 
ßalti„,ewerb fernzuhalten. Wie weit die Pflicht zur Fern
ster r gellf’ ist im Einzelfall nach Treu und Glauben 
ej,tSphej j riic'iS‘ci1figung der Belange beider Parteien zu

Wern^^iger Wettbewerb liegt regelmäßig dann vor, 
verfr i e,de Betriebe als Hauptgegenstände gleiche Waren 
Satz- d en’ dagegen regelmäßig dann nicht, wenn der Ab- 
^Srgr'p-™6*16666'1 Betr *ebe nur in „Nebenartikeln“ inein

2. a»  bat den Bekl. durch schriftlichen Vertrag vom
gele„ 1 *938 einen Laden in seinem in I., H.-Straße 86,
Silan?« idause „zum Betriebe eines Glas- und Por- 

n- ^  und verwandter Geschäftszweige“  ver-
Sr q Uie Bekl. betreiben dort unter der Firma „Haus 
Kri$taiiescnenke“  einen Handel mit Porzellan, Glas,
i'Siti ’ Metallwaren und ähnlichen Gegenständen, ln 
Seite (j30 p-ren Laden desselben Hauses an der anderen 
er ¡ ^  Eingangs befand sich bisher ein Papiergeschäft.

k Will diesen Laden nun an den Uhrmacher undJUWeu
Nacill'6r, K. vermieten, der sein Geschäft bisher im 
sPraChe atise, H.-Straße Nr. 85, betrieb. Dem wider- 
^spwjV dle Bekl. unter Androhung von Schadensersatz- 
111 V&Vt+k 2eSen den KL) weil die Firma K. mit ihnen 
rt-rtra?oÖr.w.erb stehe und der Kl. nach Inhalt des Miet- 
?ürfeK kein Konkurrenzgeschäft in sein Haus nehmen 
iâ e)' kp^ma* er vor Vertragsschluß zugesagt gehabt 
■*UVveiip„lne Konkurrenz, insbes. keinen Uhrmacher und 
,, Der k-’i au‘nehmen zu wollen.
Je Bei.j • erstrebte mit der Klage die Feststellung, daß 

i, ' nicbt berechtigt sind, Ansprüche gegen ihn 
*eH Lafinerzu ê̂ en> daß er den bisher von W. innegehab- 
Jr mite” an K. vermietet. Er berief sich darauf, daß 
Je Auf„ ?n Bebj- geschlossene Mietvertrag nichts Uber 
“Stritt n , me eines Konkurrenzgeschäfts enthalte, und 

> daß er irgend etwas darüber zugesagt habe;

ferner daß die Firma K. ein Konkurrenzunternehmen für 
die Bekl. sei.

Das LG. traf die vom Kl. begehrte Feststellung. Das 
OLG. wies die Klage ab. Das RG. hob auf und verwies 
zurück.

Obschon der Mietvertrag nichts über Fernhaltung von 
Wettbewerb ausspricht, ist doch die Auffassung des BG. 
zu billigen, daß schon daraus, daß der Laden zu einem 
bestimmt bezeichneten Zwecke, nämlich zum Betriebe 
eines Glas- und Porzellangeschäfts und verwandter Ge
schäftszweige vermietet wurde, nach §§ 535, 157, 242 
BGB. eine Verpflichtung des Kl. entnommen werden 
kann, kein Konkurrenzgeschäft im Hause zuzulassen 
(vgl. RGZ. 119,353). Andererseits ist — mangels be
sonderer Abrede — der Vermieter nicht verpflichtet, 
schlechthin jeden fühlbaren Wettbewerb fernzuhalten 
(RGZ. 131, 274 =  JW. 1932, 2970*). Wie weit eine Pflicht 
in der Beziehung geht, ist Sache des Einzelfalls, wobei 
es auf dessen besondere Umstände und auf deren Wür
digung nach Treu und Glauben mit Rücksicht auf die 
Verkehrsanschauung ankommt.

Das BG. sieht das Geschäft der Firma K. aus fol
genden Gründen als ein Konkurrenzgeschäft der Bekl. 
an, das der Kl. in seinem Hause nicht zulassen dürfe: 
Als sowohl von K. wie dem Bekl. geführte Waren kämen 
in Betracht Bestecke mit Silberauflage, Kristall mit und 
ohne Silber, versilberte Waren, Wellner-Bestecke, Figuren 
und Plaketten, Schreibzeuge, Porzellan von Meißen, 
Hutschenreuther und Rosenthal, Bijouteriewaren. Das 
mache bei den Bekl. 10o/o bis 15o/o des Warenbestandes 
aus. Ein Wettbewerb auf diesem Gebiet ergebe für sie 
eine durchaus fühlbare Beeinträchtigung. Aus dem Miet
verträge bestehe grundsätzlich ein Recht auf Schutz hin
sichtlich aller Waren, für deren Vertrieb der Laden ge
mietet sei. Auch sei der Handel mit Silberwaren und 
versilberten Gegenständen nach der Verkehrsanschauung 
als ein dem Glas- und Porzellangeschäft verwandter Ge
schäftszweig anzusehen. Gegenüber der sich aus dem 
Mietverträge ergebenden Verpflichtung des Kl. sei die 
Tatsache unerheblich, daß der Juwelier K. schon bisher 
sein Geschäft in der Nähe der Bekl. gehabt habe.

Die Rev. mußte diesen Ausführungen gegenüber Er
folg haben; insbes. bezeichnet sie sie mit Recht als nicht 
erschöpfend (§286 ZPO.). Die Sache wäre ohne weiteres 
zugunsten der Bekl. klar, wenn sich der Kl. ausdrück
lich verpflichtet gehabt hätte, keinen Juwelier oder Uhr
macher aufzunehmen. Dem BG. ist aber nach bisherigem 
nicht zu folgen, wenn es auch ohnedies den Standpunkt 
der Bekl. für gerechtfertigt erklärt. Bei der Entschei
dung darüber, ob nach Treu und Glauben (§§ 535, 242 
BGB.) die Fernhaltung eines bestimmten Geschäfts ge
boten ist, müssen die Belange beider Teile berücksich
tigt werden. Bei aller Rücksichtnahme auf den Mieter 
ist doch auch eine allzu scharfe Beschränkung des Ver
mieters zu vermeiden. Die Rspr. hat gewisse Richtlinien 
aufgestellt, die zwar nicht gleichmäßig in allen Fällen 
anzuwenden sind, die aber doch wertvolle Hinweise für 
die berechtigte Verkehrsanschauung geben. Danach liegt 
regelmäßig unzulässiger Wettbewerb vor, wenn der 
störende Betrieb als Hauptgegenstände Waren vertreibt, 
die auch Hauptgegenstände des gestörten Betriebs sind 
(KG.: JW. 1929, 32531 und DMietR. 1930 Nr. 1026). Da
gegen wird regelmäßig kein abzuwehrender Wettbewerb 
angenommen, wenn der Absatz mehrerer Mieter in 
„Nebenartikeln“  ineinandergreift (KG.: DMietR. 1931 
Nr. 1214, 1215). Vertreibt das eine Geschäft als Haupt
verkaufsgegenstände solche Sachen, die für das andere 
Geschäft nur Nebenartikel sind, so sind regelmäßig die 
Besonderheiten des Falls und der Umstand entscheidend, 
ob die beiden Geschäftsbetriebe im Verkehr als ver
schiedenartig gewertet werden (KG.: DMietR. 1931 Nr. 1266 
und JW. 1938, 9404 *).

Inhalt des Vertrags der Parteien ist die Vermietung 
des Ladens „zum Betriebe eines Glas- und Porzellan
geschäfts und verwandter Geschäftszweige“ . Ein der
artiges Geschäft deckt sich sicherlich nicht in den Haupt
verkaufsgegenständen mit den für das Geschäft eines 
Uhrmachers und Juweliers in Betracht kommenden Waren. 
Dieser Schluß ergibt sich auch aus dem geringen Anteil 
der vom OLG. als gemeinsam bezeichneten Waren
gattungen am Gesamtwarenbestand der Bekl. — nur 10
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bis 15o/o. Ob man einen Teil dieser Waren als Haupt
verkaufsgegenstände eines Juweliergeschäfts bezeichnen 
soll, mag zweifelhaft sein. Dann kann sich aber doch 
nur ein geringer Anteil der mit den Bekl. gemeinsamen 
Warengattungen, die zugleich Hauptartikel bei K. sind, 
an dessen Gesamtumsatz ergeben. Beachtlich ist weiter, 
daß das mit den örtlichen Verhältnissen vertraute LG. 
erklärt, ein Unbefangener werde schon auf Grund des 
äußeren Anscheins nicht auf den Gedanken kommen, daß 
zwischen beiden Geschäften ein irgendwie erheblicher 
Wettbewerb bestehe. Schließlich weist die Rev. mit Recht 
auf die Bedeutung des Umstandes hin, daß sich der 
K.sche Laden bisher nur um eine Schaufensterbreite wei
ter vom Laden der Bekl. entfernt befunden hat. Stände 
ein den Bekl. günstiger Inhalt des Mietvertrags fest 
— so wenn eine klare Abrede über den Ausschluß eines 
Juweliergeschäfts getroffen sein sollte —, dann wäre 
allerdings die frühere Lage der beiden Geschäfte zu
einander gleichgültig. Hier aber handelt es sich erst uni 
die Ermittlung dessen, was nach Treu und Glauben als 
Vertragsinhalt anzusehen ist. Dabei ist ein Rückschluß 
daraus, daß die Bekl. erst vor einigen Jahren in der 
Nähe des damals schon dort befindlichen K.schen Ladens 
gemietet haben, auf ihre Meinung, daß sie von ihm 
keinen Wettbewerb zu befürchten hätten, nicht von der 
Hand zu weisen.

Bei der erneuten Verhandlung wird es in erster Linie 
auf die Behauptung der Bekl. ankommen, ihnen sei die 
Fernhaltung eines Juwelier- undUhrmachergeschäfts aus
drücklich zugesagt worden. Der § 16 des Mietvertrages, 
wonach Änderungen und Ergänzungen des Vertrags 
schriftlich erfolgen müssen, steht der Berücksichtigung 
dieser Behauptung nicht entgegen; denn es handelt sich 
dabei um die Ermittlung dessen, was nach den Beredun
gen beim Abschluß Vertragsinhalt ist, was insbes. die 
Worte in § 1 „verwandte Geschäftszweige“  im Sinne der 
Vertragsparteien bedeuten. Mißlingt den Bekl. dieser 
Beweis, so kommt es auf die vollständige Würdigung 
der oben hervorgehobenen Umstände an.

(RG., V. ZivSen., U. v. 9. Dez. 1940, V 197/39.) [N.]
*

** 14. RG. — §§242, 1612, 1613 BGB.; Richtlinien für die 
Devisenbewirtschaftung v. 22. Dez. 1938 (RGBl. I, 1851) 
Abschn. IV Nr. 61). Ein im Auslande lebender Unterhalts
berechtigter kann mit Rücksicht auf die Zweckgebunden
heit der Unterhaltsleistung nicht die Zahlung der Unter
haltsbeträge auf ein bei einem inländischen Kreditinstitut 
errichtetes Vorzugspserrguthaben fordern. Die Unterhalts
pflicht kann unter der Geltung der Devisengesetzgebung 
in einem solchen Fall nur auf den in Abschn. IV Nr. 61 
der Richtlinien für die Devisenbewirtschaftung v. 22. Dez. 
1938 vorgesehenen Wege und in dem hiernach in Betracht 
kommenden Umfang erfüllt werden. Durch die Aufforde
rung zur Zahlung auf ein Vorzugssperrguthaben wird der 
Unterhaltsverpflichtete nicht in Verzug gesetzt.

Die am 24. Nov. 1922 geborene Kl. und der am 31.0kt.
1924 geborene KI. sind die Kinder des Bekl. aus seiner 
Ehe mit Margarete geb. B., die seit dem 24. Juni 1930 
wegen Ehebruchs des Bekl. rechtskräftig geschieden ist. 
Der Bekl. ist deutschen Blutes, seine geschiedene Ehe
frau Volljüdin. Die Trennung der Ehegatten war im Jahre
1925 erfolgt. Seitdem leben die Kl. bei ihrer Mutter in 
jüdischer Umgebung. Die Mutter ist im Jahre 1933 mit 
den Kindern nach Frankreich ausgewandert und hat am
18. Aug. 1936 in Paris den jüdischen Rechtsanwalt Dr. F. 
geheiratet, der die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. 
Am 19. Juli 1936 hat die Mutter die Kinder in Paris in 
die jüdische Religionsgemeinschaft aufnehmen lassen. 
Dem Anträge des Bekl, ihm gern. § 1635 Abs. 1 Satz 2 
BGB. das Personensorgerecht zu übertragen, hatte das 
AG. Frankfurt (Oder) durch Beschl. v. 28. Aug. 1936 ent
sprochen. Dieser Beschluß ist auf Beschwerde der Mutter 
der Kläger aufgehoben worden.

Durch Vertrag v. 25. März u. 10. April 1931 hatte sich 
der Bekl. verpflichtet, seiner geschiedenen Ehefrau zur 
Bestreitung ihres und der Kinder Unterhalts monatlich 
700 3 1 M  zu zahlen, wogegen sie sich verpflichtete, den 
Bekl. von etwaigen Unterhaltsansprüchen der Kinder frei
zuhalten. Mit einer im Jahre 1936 erhobenen Klage be
gehrte der jetzige Bekl. die Feststellung, daß seiner ge-

[Deutsches Recht, Wochenausgabe

schiedenen Ehefrau, solange sie sich im Auslande befi 
und solange eine Zahlung von Unterhaltsbeträgen 
Ausland nicht gestattet sei, Ansprüche aus dem Vertr 
v. 25. März u. 10. April 1931 nicht zustiinden. Das AG-v 
die Klage ab. Der jetzige Bekl. legte Berufung ein, 
klärte aber im zweiten Rechtszuge den Rechtsst/ei 
der Hauptsache für erledigt. Das LG. erblickte darin 
zulässige Zurücknahme der Klage und der Berufung  ̂
wies die Berufung zurück. Zwei von der Mutter uei

l

IC  D C l U l U U g  Z U 1 U U V .  Ä . W U  V U 11  U U  . t T n i p f '

egen die Bekl. erhobene Klagen auf Zahlung der un 
naltsriickstände bis Ende August 1936 führten daZ|h .. 
der Bekl. zur Zahlung auf ein bei der D.-Bank, r
Frankfurt (Oder), zu errichtendes Kreditsperrkonto j 
urteilt wurde. Dagegen wurde sie mit einer Klag 
Zahlung von 700 ¡UM  Unterhalt für September w  
rechtskräftig abgewiesen, weil der Vertrag v. " •  
u. 10. April 1931 durch ihre Wiederverheiratung se ^  
ganzen Umfange nach hinfällig geworden sei. D ¡j 
selbst verlangten darauf in einem früheren Recr!.1 ceP- 
vom Bekl. die Zahlung von je 200 9 tM  Unterhalt tu i._ 
tember 1936 und erzielten seine rechtskräftige gank, 
lung zur Zahlung dieses Betrages auf ein bei der V --  i  
Filiale Frankfurt (Oder), zu errichtendes Kreditsper
K00*0- haltS"

Mit der vorliegenden Klage haben die KL Unte ~  

ansprüche in Höhe von je 2Ö0 3 U I monatlich für 
vom l.Okt. 1936 bis 31. Dez. 1939 geltend gema™ von 
Laufe des Rechtsstreits haben sie auf Grund e m .^ .  
ihnen erwirkten einstweiligen Verfügung die Lim er. 
betrage für die Monate August bis November 1 
langt. Sie haben darauf folgende Anträge gestei • ^

1. den Bekl. zu verurteilen, auf ein bei der 1 4 ;^ ,
Filiale Frankfurt (Oder), errichtetesVorzugssperrgi 
Konto ,ilI1tr,eti

a) für jeden der Kläger sofort 6800 .9U i, bis
13600 M t  (d. h. die für die Zeit vom l.Okt.
31. Juli 1939 geforderten Unterhaltsbeträge), n n n f t / t

b) weiter am 1. Dez. 1939 für jeden der Kläger
tsache für

hat

zusammen 400.5J.ii einzuzahlen,
2. im übrigen den Rechtsstreit in der Haup 

erledigt zu erklären. pr na*
Der Bekl. hat beantragt, die Klage abzuweisem ^¡,e 

die Klagansprüche sowohl dem Grunde wie 
nach bestritten. D et

Das AG. hat nach den Anträgen der KL erk eisUng 
Bekl. hat Berufung mit dem Anträge auf Klag zür 
eingelegt und widerklagend die Verurteilung 0 „ g  ge- 
Rückzahlung der auf Grund einstweiliger Vert g v_ 1939 
zahlten 1600 31M nebst 4o/0 Zinsen seit dem ,17: i(Le K lag ' 
begehrt. Das KG. hat durch Teilzwischenurteil „ jart. 
ansprüche dem Grunde nach für SereÄ t ,wT;iS des AY;

U le  i \ c v .  i u u i  ic  u iu c i n u in c u u n ^  ~ , r
und des Teilurteils des KG. zur Abweisung n(jC)VO- 

Das BG. verneint, daß die Verbote der §§ ^  j atl, i94jj
über die Behandlung feindlichen Vermögens _ Sl„.
(RGBL 1,191) der Klage entgegenstünden. Die ^  Q pieIWJDl. I, UCI iviagc eilig cg cuoiu**“ —-■ -  O/WU- 
diese Frage ebenfalls zur_ Nachprüfung J£esinsoVveit

V

filgung’L s!‘ des § O der'VoTist,'nicht auf Re,c."‘Yr'V°r'
O ______ ; _______  _____ I  C - 1 1 „  t l  i m  SlflflC « ...M C

UICbC I Idgc CUClilctli» ¿Ul nflU i[Jiu iu»b *ncoWe,L 1 t

Ausführungen des BG. geben jedoch auch 1 berj1“ 
nen Anlaß zu rechtlichen Bedenken. Insbesoi . e V® ' 
die Annahme des BG., daß die Klagerhebung , j rrttitfl- 
t r .------; c c n a ,r \ r n  ict nicht auf Recn ... W
Soweit im vorl. Falle Verfügungen im Sm” e ¡ i  d eVlSu n  
Schrift in Betracht kommen, unterliegen sie ne V
rechtlichen Beschränkungen, so daß gcm- p „¡ft. 
das Verfügungsverbot des §9 nicht Matz g KJ*®.

In sachlicher Beziehung hat^der Bekl. geg^ si6.?^en
ihre

111 bdV.miLiH.1 uv-tikiiuû  »ic*». »-»v.. ---- • dom Slc o t
ansprüche eingewendet: Die KL hätten, in K iftd isc?  
seinen Willen ins Ausland gegangen und - ntir ih, 
Religionsgemeinschaft übergetreten seien, , rn s ic h ln  
Kindespflicht ihm gegenüber verletzt, f.
die Möglichkeit, als Mischlinge das Reichs °ß t am u 
erwerben, abgeschnitten und sich damit , Hie I *I 
halb der deutschen Volksgemeinschaft gc Mindcf.* e)i 
hätten sie den Unterhaltsanspruch vcrWL 'notdürtofL| 
aber beschränke sich ihr Anspruch auf ( • den
Unterhalt, da er — der Bekl. — berecht g enVjfYs 
wegen ihres Verhaltens den Pflichtteil ^be s|Ch a 
(§§ 2333, I6l l  Abs. 2 BGB.). Das g!flchep5 rgeChtlicLe.^ns 
den Grundgedanken des Gesetzes über erb«. Verhal*e 
Schränkungen wegen gememschaftswidrigen staPo 
v 5 Nov. 1937. Die begehrte Zahlung sei für
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Mäßigen Unterhalt der Kl. bestimmt, also zweckgebunden, 
t̂ eser Zweck könne nicht erreicht werden. Schon in der 
•̂e>t vor Kriegsausbruch sei die Transferierung der auf 
perrguthabenkonto eingezahlten Beträge schwierig und 

j egen des niedrigen Transferkurses für die Kinder wert- 
j?s> die begehrte Leistung also unmöglich gewesen. Seit 
£r|egsausbruch gelte das erst recht. Das Verlangen einer 
Zahlung ins feindliche Ausland stelle zudem eine un- 
Wassige Rechtsausübung dar. Mindestens zu einem Teil 
er Klagansprüche sei er — der Bekl. — nicht in Verzug 

gesetzt worden.
.Das BQ. erachtet alle diese Einwendungen für un- 
, gründet und hält daher die Unterhaltspflicht des *Bekl. 
■ m Grunde nach für gegeben. Das Klagbegehren ist 
un kl1- so> w'e es gestellt ist, schon von vornherein und 

atjMängig von der hier gegebenen, durch den Übertritt 
Unĵ Kl. zurrt Judentum geschaffenen besonderen Sachlage

Dfl^ih § 1612 Abs- 1 Satz 1 BGB- ist die Unterhalts- 
alsn a grundsätzlich durch Entrichtung einer Geldrente, 
(¡¡° uurch Übereignung von Bargeld, zu erfüllen. In 
lich>S- ^ e‘se Könnte der Bekl., da die Kl. ihren gewöhn
e n  Aufenthalt, wenn nicht auch ihren Wohnsitz im 
ÄKc n de haben und somit Devisenausländer sind (§ 5 
h'j^DevQ. v. 12. Dez. 1938 [RGBl. 1,1734]), seine Unter-
fö> fijch t nur mit Genehmigung der Devisenstelle er- 

, ■ Die Devisenstelle hat nun auf Antrag der Kl. durch 
Vonc ,e,d v. 12. Sept. 1938 die Genehmigung zur Einzahlung 
1 A, m°na*lich 400 M i  rückwirkend für die Zeit vom 
(Od 1936 auf ein bei der D.-Bank, Filiale Frankfurt 
r.unifVJ zu errichtendes Kreditsperrmarkkonto erteilt. Die 
die«n n bis zum 31. Dez. 1938 befristete Gültigkeitsdauer 

«Bescheides ist durch Bescheid v. 20. Juni 1939 bis 
daß h • Dez. 1939 mit dem Hinweis verlängert worden, 
alsV 3S a*s Kreditsperrmarkkonto bezeichnete Guthaben 
WV^ugssperrgutnaben zu führen ist. Durch einen wei- 
bjs Bescheid v. 28. März 1940 ist die Gültigkeitsdauer 
die<, UlT! 31-Dez. 1940 verlängert worden. Entsprechend 
ha]ts/' “ fischeiden fordern die KI. Einzahlung der Unter
b re it , ^ 0 auf ein Vorzugssperrguthaben, sind also 
an die Zahlung des Bekl. auf Vorzugssperrguthaben 
an Frr der au sich geschuldeten Bargeldübereignung 
Pra(r g'ungs Statt anzunehmen. Für die Beurteilung der 
liege,,U0b der Schuldner einer den Devisengesetzen unter- 
Süthak n Leistung zur Zahlung auf ein solches Sperr- 
oGfi Den verpflichtet ist  ̂ ist der Grundsatz des § 242 
hat J^ßgebend, wonach er die Leistung so zu bewirken 
anerk,le Treu und Glauben es erfordern, ln der Rspr. ist 
hie daß der Schuldner nach Treu und Glauben
den die Devisengesetzgebung erforderlich werden- 

. aderungen in der Art der geschuldeten Leistungauf
'Viru ,b nehmen muß, sofern er dadurch nicht beschwert 
hie Bei ' U' a' KGZ. 151,39 u. 121). In der Regel werden 
beeintr?^1: des Schuldners keine irgendwie erhebliche 
statt a» i 'Klmg dadurch erfahren, daß er die Leistung 
>ür tje den Gläubiger selbst an ein Kreditinstitut auf ein 
verhä|t -däubiger geführtes Sperrguthaben bewirkt. Hier 
8eltenci es ®'ch jedoch anders. Der Bekl. hat mit Recht 
]^ecl(g(,kemacbt) daß die von ihm geschuldete Leistung

etKi Vndcn sei. Sie ist dazu bestimmt, den jeweiligen 
■•«i.r, iiü^darf, der I<1. laufend zu decken. Dieser Zweck 

Cjn .rcn die Zahlung an ein inländisches Kreditinstitut
k.
h l Gin \ r  *-*unuiig  an cm  m ianuibcncb m c u i u h m u u i
BuvjSp y°r?ugssperrguthaben der Kl. (Richtlinien für die 
Absci^ddwirtschaftung v. 22. Dez. 1938 [RGBl. I, 18511 

Ve
•>°schn lf V lhcnanunS 
riUr Verf - Abs. 1 a, Nr. 37) nicht erreicht werden,
hie v, r‘l|gung über das Vorzugssperrguthaben wärenv e Kl
m. 4qj dur nach Maßgabe der Richtlinien Abschn. IV 
llchep n.ln d.er Lage. Danach käme für sie im wesent- 
111 Betrau/^ Verwendung zur Kapitalanlage im Inland 
!/n UndC Schaffung von Vermögensansammlun-
t, «Sen n VeWrücklagen ist aber der Unterhalt seinem 
>  Qaac'i nicht bestimmt (RGZ. 152,359; 164,71). Nach 
5!cht rerhltSaize von Treu und Glauben läßt es sich 

fyr .'fertigen, dem Bekl. eine Leistung zuzumuten, 
v ^hinrru a*s Unterhaltsverpflichteten eine erhebliche 

bedeutet, aber nicht den Zweck zu erfüllen 
t?Ü. Die s‘e ^ r  die KI. als Unterhaltsberechtigte haben 

nar-u , hlunS auf ein Sperrguthaben könnte dem 
^em Grundsätze von Treu und Glauben auchvT*1»! '*'’ *** v-*1 u n u s d u c  vua 1 ic u  unu u w uuv .n

slichk .■* an§Tsonnen werden, wenn für die Kl. die 
Ke|t bestünde, ihre Sperrguthabenforderung im

Auslande börsenmäßig zu verwerten. Eine solche Ver
wertung wäre, wie die KL in einem früheren Rechtsstreit 
selbst vorgetragen haben, für sie mit so erheblichen Ver
lusten verbunden, daß ihnen nur ein Notzuschuß bliebe, 
der nicht einmal zur Deckung des notdürftigsten Unter
halts ausreichen würde. Auch bei dieser Art der Ver
wertung wäre also der Zweck der Leistung, die Deckung 
des standesmäßigen Unterhalts der KL, nicht erreichbar.

Das BG. wird nach alledem dem Vorbringen des Bekl. 
über die Zweckgebundenheit seiner Leistung nicht ge
recht, wenn es dieses Vorbringen nur unter dem recht
lichen Gesichtspunkte der Unmöglichkeit der Leistung 
und unter dem der unzulässigen Rechtsausübung würdigt.

Die Richtlinien für die Devisenbewirtschaftung ermäch
tigen in Abschn. IV Nr. 61 die Devisenstellen, die Ge
nehmigung zur Überweisung von Unterhaltsrenten auf 
gesetzlicher Grundlage in das Ausland dann zu erteilen, 
wenn der Empfänger auf die Bezüge für seinen beschei
denen Lebensunterhalt dringend angewiesen ist and ihm 
eine Rückkehr in das Inland nicht zugemutet werden 
kann. Nur auf diesem Wege und in dem hiernach in 
Betracht kommenden Umfange, während der Dauer des 
Aufenthalts der KI. in einem feindlichen Staate außer
dem mit der nach §5 Abs. 2 der VO. v. 1*. Jan. 1940 er
forderlichen Ausnahmebewilligung des RWiM., wäre der 
Bekl. zur Zeit in der Lage, seiner Unterhaltspflicht gegen
über den Kl. nachzukommen. Ob die Devisenstelle auf 
Grund der genannten Vorschrift die Genehmigung zur 
Überweisung von Barbeträgen ins Ausland erteilen würde, 
steht dahin. Jedenfalls liegt eine solche Genehmigung 
bis jetzt nicht vor. Auch haben die KI. nicht vorgetragen, 
daß sie vom Bekl. die Überweisung ihres Unterhalts ins 
Ausland jemals gefordert hätten. Wie die Feststellungen 
des BG. ergeben, haben sie stets nur die Zahlung an ein 
inländisches Kreditinstitut gefordert und die hierzu er
forderliche Genehmigung der Devisenstelle erwirkt und 
beigebracht. Für den Bekl. bestand daher bisher keine 
Veranlassung, sich von sich aus um die Herbeiführung 
der Genehmigung nach Abschn. IV Nr. 61 der Richtlinien 
zu bemühen (vgl. RGZ. 151,39; RArbG. 17, 210/211). Unter 
diesen Umständen liegen die Voraussetzungen, unter 
denen der Unterhaltsberechtigte nach § 1613 BGB. für 
die Vergangenheit Erfüllung oder Schadensersatz wegen 
Nichterfüllung verlangen kann, nicht vor.

(RG., IV. ZivSen., U. v. 18. Nov. 1940, IV 206/40.)
*

15. RG. — §§ 276, 823 BGB. Der Arzt hat gegenüber 
einem seine Hilfe suchenden Kranken die Pflicht, die nach 
dem Stande der ärztlichen Wissenschaft sich darbietenden 
und unter den obwaltenden Umständen verfügbaren Er
kenntnismittel zur Erforschung der Art des Leidens, so
fern solches nicht offen zutage liegt, zu erschöpfen (RG. 
v. 22. Dez. 1922: JW. 1923, 603« und v. 3. Febr. 1933, 
11191/39.).

(RG., Iir. ZivSen., U. v. 5. Nov. 1940, 11161/40.) [N.J 
*

** 16. RG. — §§823, 932, 935 Abs. 2 BGB.; §8 ScheckG. 
v. 11. März 1908; Art. 21 ScheckG. v. 14. Aug. 1933 Ob 
Fahrlässigkeit einer Bank bei Eröffnung eines neuen Kun
denkontos und beim Erwerb der vom Kunden eingereich
ten Schecks als grobe anzusehen ist, bleibt, wenn ^alle 
wesentlichen Umstände beachtet worden sind, dem jat- 
richter überlassen. Mindestens als leichte Fahrlässigkeit 
muß es aber angesehen werden, wenn der Kunde, der in 
seinem Ausweis als kaufmännischer Angestellter bezeich
net ist, bei der Bank als Kaufmann geführt wird.

Der KI war alleiniger Inhaber der Firma Paul S. Er 
übergab Anfang 1938 das Unternehmen an seinen Sohn 
Kurt der schon längere Zeit vorher sein Handlungsbevoll
mächtigter gewesen war. Die hier geltend gemachte For
derung hat sich der Kl. von seinem Sohn abtreten lassen. 
Sie hängt mit Veruntreuungen zusammen, die der lang
jährige Buchhalter des Unternehmens, Arthur G., be
gangen hatte. Dieser veruntreute in einer Reihe von 
Fällen Schecks, die dem Kl. von seinen Kunden in Zah
lung gegeben waren, indem er die Schecks bei der Bekl. 
diskontieren ließ und den Erlös für sich verwandte. Er 
hatte sich bei der Bekl. ein Konto eröffnen lassen und 
dabei zwar seinen richtigen Namen, als Beruf aber

C9



786 Rechtsprechung

„Kaufmann“  und als Wohnung nicht seine in R. belegene, 
sondern die seines Bruders Johannes Q. in C. angegeben. 
Die von ihm eingereichten Schecks versah er mit dem 
Firmenstempel, dem gefälschten Indossament des Kurt S. 
und mit seinem eigenen Indossament. Die ihm auf dem 
Konto gutgebrachten Beträge hob er in runden Summen 
teils selbst, teils durch seinen von ihm bevollmächtigten 
Bruder ab, den letzten Betrag im Februar 1937, womit 
das Konto erlosch. Insgesamt hatte er sich auf diese 
Weise mehr als 18 000 verschafft. Ein Steuerbeamter 
kam im Jahre 1938 hinter die Veruntreuungen, worauf 
der Kl. Strafanzeige erstattete. Arthur G. war geständig 
und wurde bestraft.

Mit der gegenwärtigen Klage macht der Kl. für den 
Schaden die Bekl. verantwortlich.

Die Bekl. bestreitet jedes Verschulden.
Die Klage wurde in allen Instanzen abgewiesen.
Nach »der Annahme des BG. fehlt es dem Klaganspruch 

an einer schuldrechtlichen Grundlage, da die Parteien 
niemals in vertraglichen Beziehungen gestanden hätten 
und der Mantelvertrag der Spitzenverbände der Kredit
institute v.9. Jan. 1932 mit seiner Einschärfung der Pflicht 
zu gewissenh^er Legitimationsprüfung zwar den Kredit
instituten untCTeinander vertragliche Rechte gebe (RGZ. 
152, 262 =  JW. 1937,7382), aber nicht den Kunden nach 
§328 BGB., auch §165 (jetzt §163) RAbgO. für den ein
zelnen keine Rechte begründe. Ferner scheidet das BG. 
den Klagegrund der ungerechtfertigten Bereicherung aus, 
dem, wie es annimmt, übrigens der Einwand des Weg
falls der Bereicherung entgegenstehen würde. Den Haupi
teil des BU. bildet die Untersuchung, ob die Bekl. aus 
unerlaubter Handlung hafte. Hier kommt das BG. zu der 
Meinung, daß nur § 823 Abs. 1 BGB. in Frage kommen 
könne, nicht § 823 Abs. 2 BGB., weil weder die Bestim
mung der RAbgO. noch die des Mantelvertrages ein 
Schutzgesetz für den einzelnen sei, und auch nicht §826 
BGB., dessen Voraussetzungen der Kl. in keiner Weise 
dargelegt habe. Für die Anwendung des § 823 Abs. 1 
BGB. aber ist nach der Ansicht des BG. entscheidend, 
ob die Bekl. die ihr von G. eingereichten Schecks grob 
fahrlässig erworben habe, da sie andernfalls — die 
Schecks möchten nun Inhaber- oder Orderschecks ge
wesen sein — deren Eigentümerin geworden sei und 
folglich das Eigentum des Kl. an ihnen nicht mehr habe 
verletzen können. Die Beweispflicht für eine grobe Fahr
lässigkeit der Bekl. legt das BG. dem KI. auf, und es 
erachtet den Beweis nicht für geführt, weder in Hinsicht 
auf die Eröffnung des Kontos noch auf die spätere Zeit. 
Der einzige beachtliche Vorwurf, der sie nach der An
sicht des BG. trifft, ist der, daß sie vor Eröffnung des 
Kontos nicht die Wohnung des G. festgestellt hat, wie 
es die RAbgO. und der Mantelvertrag vorschreiben. Das 
BG. erwägt hierzu aber, die Bekl. habe gewußt, daß die 
von G. angegebene Wohnung die seines Bruders sei, 
sie hätte mit dessen Hilfe erforderlichenfalls die eigene 
Wohnung des G. ermitteln können, ihr Briefverkehr mit 
ihm habe sich die ganzen Jahre hindurch reibungslos 
abgespielt. Aus diesen Gründen sieht das BG. die Fahr
lässigkeit der Bekl. nur als leichte an. Es fügt hinzu, 
den KI. selbst treffe eine weit größere Schuld als die 
Bekl., da weder er noch seine von ihm als Verrichtungs
gehilfen angestellten Kinder den Buchhalter G. genügend 
beaufsichtigt hätten, sein Sohn Kurt sogar nach Auf
deckung von Veruntreuungen im Jahre 1936 sich mit 
Vorhaltungen gegenüber G. begnügt, im übrigen aber 
geschwiegen und namentlich die Bekl. nicht gewarnt 
habe. Das BG. hält die Vermutung für naheliegend, 
daß diese mehr als nachsichtige Behandlung des G. mit 
Steuerhinterziehungen des Kl. zusammengehangen habe, 
die G. bekannt gewesen seien, läßt das aber dahingestellt 
und erachtet die grobe Fahrlässigkeit des KI. und seiner 
Verrichtungsgehilfen für so überwiegend ursächlich für 
den Schaden, daß demgegenüber das Verschulden der 
Bekl. nach § 254 BGB. nicht in die Waagschale falle.

Soweit diese Erwägungen von der Rev. ohne Erhebung 
besonderer Angriffe nur zur Nachprüfung gestellt wer
den, geben sie zu Bedenken keinen Anlaß. Die beson
deren Angriffe der Rev. richten sich dagegen, daß das BG. 
keine grobe Fahrlässigkeit der Bekl. angenommen und 
in seiner Hilfserwägung den § 254 BGB. angewandt hat.

Ob eine Fahrlässigkeit als leichte oder als grobe zu

[Deutsches Recht, Wochenausgafc

beurteilen ist, ob also die im Verkehr erforderliche Sorg 
falt nach den gesamten Umständen in ungewo 
rrmRpm MaRf» \7prlpt7f wnrdpti und dasjenige unuea

Fr1 !Ä
großem Maße verletzt worden und dasjenige unbea 
geblieben ist, was im gegebenen Falle jedem hatte 
leuchten müssen, ist im wesentlichen eine Frs'rp 
richterlicher Würdigung (RGZ. 141,131 =  J W .1 9 3 3 ,mg 
Danach würde zu einem Eingreifen des RevG. ein r 
allerdings dann gegeben sein, wenn das BG. bei 
Beurteilung einen erheblichen Umstand außer acn s 
lassen hätte. Das hält die Rev. in Hinsicht auf die d ^ 
angabe des G. für vorliegend, allein mit Unrecht- 
BG. ist nicht entgangen, daß die in die Unterschritt!» 
übergegangene Angabe des G., er sei „Kaufmann , 
mit der Berufsbezeichnung in dem von ihm vorg | us. 
Ausweis übereingestimmt haben kann. Was für ei ¡|en 
weis das war, hat sich nicht mit Sicherheit res 
lassen.'Das BG. nimmt aber in richtiger Beurtei l 
Beweislast zugunsten der Bekl. an, daß l“ at undOL W t, Ibldb L Z.UJJ, Llllb IL11 UC1 clli) ^ u < 1.
polizeilichen Einwohnermeldeschein vorgelegt n ’ ,^tn  
fügt hinzu, nur müsse sie es dann auch gegen V C~ „ Beruf 
lassen, daß dieser Schein im Zweifel den richtige Qj er 
G.s als Buchhalters, kaufmännischen Angestellt 
Handlungsgehilfen und seine Wohnung als in K. .£nen 
lieh bezeichnet habe, was sie sich aber nicht naD. ¿Cr 
lassen. Daraus ergibt sich ganz klar, daß sicl1 von 0 - 
des Mangels der Übereinstimmung zwischen oe ger(JfS. 
gewählten und der in seinem Ausweis enthaltenen . 
Bezeichnung bewußt gewesen ist, und auf diese prage
läge müssen die Ausführungen des BU. über 0 pfjj. 
gewürdigt werden, ob der Bekl. in Hinsicht aut jgHt. 
fung des Berufs eine grobe Fahrlässigkeit zur • ge- 
Das BG. sagt hier, es sei richtig, daß die tseK • , ^ib 
rufsangabe G.s nicht „nachgeprüft“  habe und in geeilter 
entgangen sei, daß er nur kaufmännischer Ang naCh- 
war. Die Rev. beanstandet hieran den Ausdru »jjerie 
geprüft“ , da die Bekl. die in dem Ausweis ûs- 
Angabe ganz unbeachtet gelassen haben müsse'.. _ njCht 
druck wäre in der Tat mißverständlich, wenn ^  ^ üS. 
jene Erwägung zugrunde läge. So aber kann es
druck nur dahin verstanden werden, die dck • ^aU{.
unterlassen, die mündliche Angabe G.s, e r legte)1 
mann, an der Hand des von ihm vorg ¿je 
Ausweises nachzuprüfen, sei es, daß ihr *1 0(jer 
darin enthaltene Berufsangabe gar nichtgeles 
Abweichung von der mündlichen Angabe mc - .gkelh 
habe. Hierin findet das BG. keine grobe r-a pesf 
weil weder die RAbgO. noch der Mantelvertrag jsjaclj' 
Stellung des Berufs ausdrücklich verlangen) Fesy
prüfung der Berufsangabe nach der getro ^  für 
Stellung in den maßgebenden Fachkreisen. ßO- 
erforderlich gehalten wird, schließlich auch, ^  älter̂

— solche von einem Alter, wie es >-<•. --y u  
habe —, im Verkehr üblicherweise mit Ruck L

auf 
wenn 

wükaufmännische Ausbildung und Beschäftigung, 
nicht völlig korrekt, als Kaufleute bezeic rgprecni’
Daß diese Annahme der Lebenserfahrung ^ ,enn frei!^

annimmt, kaufmännische Angestellte, 0" cû ais g ^ e
'"fauch

¿irden-

kann der Rev. nicht zugegeben werden. 
die Ausführung des BG., daß in diesem „ egen 
beachtliche Zuwiderhandlung“  der B e k l-  s  ^  da1} 
Pflicht zur Legitimationsprüfung zu e.r , , nicht e
verstanden werden müßte, es treffe sie n pahrläsŜ t:hen (leichten) rmal der Vorwurf feiner einfachen (Ieicntcn; peV reck 
keit, so müßte insoweit den Angriffen dellV
rromsKon timrrlAti \Y/pic+ fliü VfirCTPlCCftC - Ifgegeben werden. Weist die vorgelegte UrKun^ karin 
leger als kaufmännischen Angestellten <■ . unter.;pet
nicht geduldet werden, daß für ihn ein w;elmell,r .men 
Bezeichnung „Kaufmann“  angelegt wird. ( eijp ¿o it
darin eine Nachlässigkeit, für welche d 262 die ' te0
müßte, wenn sie — wie im Fall > zU ■
beklagte Sparkasse — einfache Fahrlässig'
hätte. Allein die Rev. kann damit nach d ^  voiu n
Rechtslage nicht durchdringen, weil n e 032,935
•7it+rpffpnH nnopfiihrtpn Bestimmungen vbb ni sd

AbskO ’zutreffend angeführten Bestimmungen tSS 21 Scnc, en 
RGB.. 8 8 ScheckG. v. 11. März 1908, gekl; ,npa|5

hatte
¡., §8 ScheckG. v. 11. Marz iwö, ^  

v. 14. Aug. 1933) nur grobe Fahrlässigkeit ^  hau 
Eigentumserwerb an den Schecks veirhi d .ß 
aber das BG. keine grobe Fahrlassigk«^^ 
Punkte angenommen hat, laßt sicn, aUS
Wesentliches unbeachtet geblieben ist, 
gründen beanstanden.

diesefl*
icbtsnie

Redlits-
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.ähnlich liegt es damit, daß die Bekl. sich rnit der An- 
sabe der Wohnung von O.s Bruder als der Postanschrift 
genügt und sich um seine eigene, in R. belegene und 
jS dem Einwohnermeldeschein ersichtliche Wohnung 

sch* gekümmert hat. Hierin nimmt das BO. aus den 
non angegebenen Gründen eine leichte Fahrlässigkeit 

g r Bekl. an, also wiederum keine grobe. Daß bei dieser 
Urteilung ein wesentlicher Umstand übersehen worden 

ä >Vermag die Rev. nicht darzulegen. Sie kann daher 
Ja in diesem Punkte keinen Erfolg haben, 

der Rr â er e*nmal das Konto ohne grobe Fahrlässigkeit 
g i Bekl. in dieser Weise eröffnet worden, so kann dem 
ty ■ auch darin nicht aus Rechtsgründen entgegengetreten 
n i i t r ’ cia® es 'n der Abwickelung des Geschäftsverkehrs 
Wen'' He'ne grobe Fahrlässigkeit der Bekl. findet. Ebcnso- 
ei-ÜJS ist es rechtsirrig, wenn das BG. die Geschäfts- 
ati Hhtung der Bekl. berücksichtigt hat. Damit ist der 
nicht S.or£faltspflicht anzulegende objektive Maßstab
* DrPlCfypcrokon ennrlofti tiiti* örtirno-on «r/slf'lio All“

mit
f0rP Preisgegeben, sondern nur erwogen, welche 
der an e‘n Srößeres Kreditinstitut, das sich
Sestein ontierun£ Ul,d Einziehung von Schecks befaßt, 
n>an !r werden können. Keinesfalls ist aber, auch wenn 
dabpiiese Anforderungen noch höher spannen wollte,

der Begriff der groben Fahrlässigkeit verkannt, 
flicht ■C**e Hilfserwägung braucht bei dieser Sachlage 
f3hfi"ei!?Segangen zu werden. Nur wenn die Bekl. grob 
SChe?.ss'S gehandelt und darum kein Eigentum an den 
5r$at i,.erworben hätte, würde sie dem Kl. schadens- 
der pP'hchtig sein, und zwar — hierin bedarf das BU. 
Brm ^¡ijhtigung — nicht nach §823, sondern nach §990 
auCh' wGRKomm. § 987 Anm. 1, § 989 Anm. 1). Aber 
Es ] .n i , r  *n diesem Fall käme § 254 BGB. in Betracht. 
Had n~ daher auf sich beruhen, ob der Kl. seinen 
Seiner \.überwiegend seinem eigenen Verhalten und dem 
S0L o Verrichtungsgehilfen, seiner Tochter und seines 

(Rp ’ 2uzuscEreiben hat.
WQ'> VI. ZivSen., U. v. 4. Febr. 1941, V I111/40.) [He.]
1 *

^flicntr*!' ~~ § 1591 BGB. Ein erbbiologisches Gutachten, 
lraC(,t ’l10“ wenn es sich auf zwei als Erzeuger in Be- 
geeio‘ gönnende Männer erstreckt, kann für sich allein 
ehehvu6’ se'n> den Beweis offenbarer Unmöglichkeit der 

Abstammung zu erbringen (RG.: JW. 1938, 
Pigena/* R^Z. 160’ 62)- Bs Eegt nun in der
¡n (jer U dieses Beweismittels begründet, daß sich dabei 
Seiten pê el nur mehr oder minder große Wahrscheinlich- 
dereri wlr oder gegen die Vaterschaft des einen oder an- 
<laß .anne,s ergeben. Diese können jedoch so stark sein, 
kn § 'm einzelnen Falle den Schluß auf einen bestimm- 
klir .c“VerhaIt rechtfertigen. Trifft das zu, so kann es 
'■$. j . °“ J als Nachweis der offenbaren Unmöglichkeit 
»ich PS ® 5̂91 ausreichen (RG.: DR. 1940, 80017; vgl. 

m / r a ntz:  DR. 1940, 1553).(Hg..
JV. ZivSen., U. v. 8. Jan. 1941, IV 288/40.) [He.]

C \K G . ¡j§ 1654, 1660, 1416 BGB.; §79 Ziff. 3 GKü. 
‘‘fles des elterlichen Gewalthabers für Kosten
! pits . !Sc iCl1 'hm und dem Kinde schwebenden Rechts- 
,rifft ^ 7  auch wenn er nicht freies Kindesvermögen be
iden p?esieht nach denselben Grundsätzen, wie sie zwi- 
ehhii, ,neniann und Ehefrau gelten. Die Kosten fallen 
e elt('M-niL*re‘eu Kindesvermögen zur Last, soweit nicht 
h flUs a 6 Gewalthaber sie zu tragen hat. Das ergibt 

V^kse t> r £cr'chilichen Kostenentscheidung.
V(!fialir0. ĝeiung gilt auch für Armenrechts-
Pie

ren. (Beschw.-)

¡Ü 'ideÄ  ist
th 'n dpr *ocnter wegen i-'tncntteiis nacn aem nne- 
ii Wot-i dem Vater der Kl., in Anspruch genom- 

das 4 n' dieses Verfahren hat die Kl. zunächst 
a!t'Veippr*riJ1enrecilt nachgesucht. Dies ist ihr vom LG.

ksp» ’ '^re Beschw. vom KG. kostenpflichtig zurück- 
(i "8 ¿a Worden. Die Gerichtskosten dieser Beschw. mit 
Up Mith7tiSlnt̂  der Kl. in Rechnung gestellt, zugleich aber 
Ep ■ aus <*er a*s der Butter der Kl. gemäß § 1654 

vtlneri,^esProchen worden. Hiergegen wendet sich die 
M  g"? Recht.
'ch § j^g054 BBG. hat der Vater — welche Bestimmung

BGB. auch auf die Mutter als Inhaberin der

elterlichen Gewalt anzuwenden ist — die Lasten des seiner 
Nutzung unterliegenden Vermögens zu tragen, zu denen 
nach § 1654 Satz 3 BGB. auch die Kosten eines Rechts
streits gehören, der für das Kind geführt wird, sofern sie 
nicht dem freien Vermögen des Kindes zur Last fallen. 
Soweit danach der Vater den Gläubigern haftet, haftet er 
nach § 1654 Satz 2 i. Verb. m. § 1388 BGB. als Gesamt
schuldner. Eine Haftung des Vaters für Rechtsstreitkosten 
des Kindes besteht also nur in denjenigen Fällen nicht, 
in denen im Verhältnis des Vaters zum Kinde diese Ko
sten aus dem freien, d. h. von der Nutznießung des Vaters 
ausgeschlossenen Kindesvermögen (§§ 1650, 1651 BGB.) 
zu bestreiten sind.

Inwieweit dies der Fall ist, ergibt sich aus der Vor
schrift des § 1660 BGB. Danach finden im Verhältnis des 
Vaters und des Kindes zueinander in Ansehung der Ver
bindlichkeiten des Kindes die für den Güterstand der Ver
waltung und Nutznießung geltenden Vorschriften der 
§§ 1415, 1416 Abs. 1 und 1417 BGB. entsprechende An
wendung. Die Regelung ist also mit Rücksicht darauf, daß 
es sich hier wie bei der Ehefrau um zwei verschiedene 
Vermögensmassen handelt, hinsichtlich deren nur eine der 
Nutznießung des elterlichen Gewalthabers bzw. des Ehe
mannes unterliegt, während die andere zur freien Ver
fügung des Kindes bzw. der Ehefrau steht, grundsätzlich 
dieselbe, wie sie auch für Kostenverbindlichkeiten aus 
einem Rechtsstreit getroffen ist, welcher zwischen den 
Ehegatten geführt wird. Sie fallen im Verhältnis der Ehe
gatten zueinander dem Vorbehaltsgut zur Last, soweit 
nicht der Mann sie zu tragen hat. Folglich fallen im Ver
hältnis zwischen Vater und Kind die Kosten eines Rechts
streits zwischen beiden dem freien Kindesvermögen zur 
Last, soweit nicht der Vater sie zu tragen hat. Daraus 
ergibt sich eine Kostentragungspflicht und damit eine Haf
tung des elterlichen Gewalthabers für Kosten eines Rechts
streits zwischen ihm und dem Kinde dem Kostengläubiger 
gegenüber nur dann, wenn nicht die Kosten dem freien 
Kindesvermögen zur Last fallen. Ob dies der Fall ist, 
ergibt sich, sofern eine — endgültige — gerichtliche Ent
scheidung über die Verpflichtung "zur Kostentragung im 
Verhältnis der Parteien zueinander ergangen ist, aus die
ser Entscheidung. Legt diese dem Kinde die Kosten des 
Verfahrens auf, so steht damit fest, daß es sich um aus 
dem freien Kindesvermögen zu bestreitende Kosten han
delt. Damit ist aber eine Heranziehung des elterlichen Ge
walthabers als für diese Kosten mithaftenden Schuldners 
ausgeschlossen (so auch R i t t m a n n - W e n z ,  13 zu 
§ 79 BGB.; Jonas,  10 zu § 79 BGB.; OLG. Stettin: 
Büroblatt 1932, 291).

Nichts anderes kann auch dann gelten, wenn es noch 
nicht zu einem Verfahren gekommen ist, in welchem sich 
der elterliche Gewalthaber und das Kind als Parteien im 
Sinne jedenfalls des § 91 ZPO. gegenüberstehen, wie« dies 
für das Armenrechtsverfahren zutrifft. Wenngleich dies 
äußerlich als Verfahren zwischen den Parteien geführt 
wird, so handelt es sich dabei doch in Wahrheit um einen 
Anspruch der armen Partei gegen den Staat auf Bewil
ligung des Armenrechts, was auch durch die Vorschrift 
des § 118 Abs. 4 ZPO. zum Ausdruck gebracht wird, wo
nach eine Kostenerstattung unter den Parteien in diesem 
Verfahren nicht stattfindet. Ist also in einem derartigen 
Verfahren eine Entscheidung über die Kosten zu Lasten 
des Kindes ergangen — es kann, da das erstinstanzliche 
Armenrechtsverfahren gebührenfrei ist, sich, wie auch im 
vorl. Falle, stets nur um eine Beschwerdeentscheidung 
handeln —-, so ist für eine Inanspruchnahme des elterlichen 
Gewalthabers für die entstandenen Gerichtskosten kein
Raum. .

Diese Erwägungen sind maßgebend ohne Rücksicht dar
auf ob es sich bei dem Rechtsstreit zwischen Vater und 
Kind um einen solchen handelt, welcher freies Kindesver
mögen betrifft. §§ 1654,1660 BGB. beschränken ihre Rege
lung nicht etwa nur auf derartige Prozesse, sondern haben 
alle8Rechtsstreitigkeiten, gleich welcher Art, zwischen dem 
Kinde und dem elterlichen Gewalthaber zum Gegenstand. 
Im übrigen stand in dem vorl. Armenrechtsverfahren ein 
Ansprucn des Kindes auf Pflichtteil und damit ein dem 
freien Vermögen zugehöriger Vermögensbestandteil (§ 1651 
Ziff. 2 BGB.) zur Erörterung.

So unterliegt die angegriffene Gerichtskostenrechnung
99*
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schon aus diesen Gründen der Aufhebung, ohne daß noch 
erörtert zu werden braucht, ob überhaupt irgendwelche, 
der Nutznießung unterliegende Kindesvermögen vorhan
den sind. Verneinendenfalls besteht nach der Rspr. des 
Senats (zu vgl. Entsch. v. 8. März 1933, bei G a e d e k e, 
„KostRspr.“  1938 Nr. 74) eine Kostenhaftung des Vaters 
aus § 1654 BGB. überhaupt nicht.

(KG., 20. ZivSen., Beschl. v. 27. Jan. 1941, 20 Wa 3/41.)
*

19. KG. -  §1654 BGB.; §79 Ziff.3 GKG.
Eine Haftung des elterlichen Gewalthabers für Kosten 

eines Rechtsstreits des Kindes setzt voraus, daß der elter
lichen Nutznießung unterliegendes Kindesvermögen vor
handen ist. Doch besteht eine Haftung jedenfalls dann 
nicht, wenn das Kindesvermögen so gering ist, daß es 
offensichtlich ein zur Deckung der Kosten ausreichendes 
Nutzungserträgnis nicht abwirft.

Die Heranziehung zur Haftung setzt voraus, daß das 
Vorhandensein ausreichenden Kindesvermögens fest- 
gestellt wird.

Die Erinnerungsführerin wird durch die von ihr be
anstandete Gerichtskostenrechnung als Zweitschuldnerin 
für Beschwerdekosten in einem Verfahren in Anspruch 
genommen, welches ihre minderjährige Tochter gegen 
einen Dritten betrieben hat. Die Tochter hat das Armen
recht für einen erbrechtlichen Prozeß nachgesucht, das 
ihr verweigert worden ist. Die Beschwerde der Tochter 
ist auf Kosten der BeschwF. zürückgewiesen worden. 
Um die Kosten dieser Beschwerde handelt es sich.

Würde die Erinnerungsführerin als Mutter und In
haberin der elterlichen Gewalt für die hier in Rede 
stehenden Kosten als Kostenschuldnerin der Reichskasse 
in Anspruch genommen werden können, so würde sie 
nicht, wie es in dem Kostenansatz heißt, als Zweit
schuldnerin haften. Denn der Begriff des Zweitschuldners 
ist beschränkt auf die Fälle des §82 Abs. 2 GKG., das 
heißt auf diejenigen Fälle, in denen die Haftung des 
Antragstellers der Instanz (§ 77 GKG.) zunächst zurück
tritt hinter der primären Haftung des Entscheidungs
oder Übernahmeschuldners (§79 Ziff. 1 u. 2 GKG.), und 
nur unter den Voraussetzungen des § 82 Abs. 2 GKG. auf 
die subsidiäre Flaftung des Antragstellers als Zweitschuld
ners der durch seine Antragstellung begründeten Kosten 
zurückgegriffen werden darf.

Bei der Flaftung des elterlichen Gewalthabers für die 
Kosten eines Rechtsstreits des Kindes gern. § 1654 BGB. 
handelt es sich aber, ebenso wie bei der Haftung des 
Ehemannes für Kosten eines Rechtsstreits der Ehefrau 
(§§ 1387,1388 BGB.), um eine gesamtschuldnerische Haf
tung, um eine Mithaft und nicht um eine — nur sub
sidiäre — Zweitschuldnerhaftung.

Hier beruft sich nun die Erinuerungsführerin darauf, 
daß eine Haftung für sie der Reichskasse gegenüber des
halb nicht begründet sei, weil ihre Tochter kein Ver
mögen besitze, welches Nutzungen für die Mutter ab
werfe. Es sei nur ein Sparbuch in Höhe von 85 ¡UM  
vorhanden. Nach den angestellten Ermittelungen trifft es 
zu, daß Kindesvermögen nicht vorhanden ist. Damit ent
fällt aber in der Tat die Rechtsgrundlage für die Fieran
ziehung der Mutter des Kindes aus § 1654 BGB. Der 
Senat hat bereits in seiner grunds. Entsch. v. 8. März 1933 
(bei Gae d ek e ,  KostRspr. 1938 Nr. 74), und zwar in 
Übereinstimmung mit RG. v. 20. Nov. 1919: RGZ. 97,175, 
ausgesprochen, daß eine Haftung aus § 1654 voraussetzt, 
daß der Nutznießung unterliegendes Kindesvermögen 
vorhanden ist. Denn die für diese gesetzliche Haftung 
maßgebende gesetzgeberische Erwägung ist der tatsäch
liche Vorteil, welchen der elterliche Gewalthaber aus der 
Nutzung des von ihm verwalteten Kindesvermögens zieht 
und welcher ihn verpflichtet, demgemäß auch die Lasten 
dieses Vermögens — hier insbes. die • Belastung mit 
Prozeßkosten — zu tragen. Insofern ist also, wie RG. 
a.a.O., ferner auch RG. v. 16. Juli 1911 (RGSt. 45,407) zu
treffend darlegt, die Rechtslage eine andere als bei der 
Haftung des Ehemannes für Prozeßkosten der Ehefrau, 
woselbst § 1387 gilt, der aber in § 1654 BGB. nicht in 
Bezug genommen ist.

Es konnte sich demnach nur fragen, ob die Haftung 
aus § 1654 BGB. schon dann gegeben ist, wenn ein —sei 
es auch noch so geringfügiges (so Jonas,  Anm. 2 zu

[Deutsches Recht, Wochenausgaj^

§ 79 GKG.) — der elterlichen Nutznießung 
unterliegendös Kindesvermögen vorhanden ist ode , 
und gegebenenfalls wo auch hier eine gewisse Mi \ 
grenze zu ziehen ist. Der Senat vermag sich der 
fassung, es genüge, wenn überhaupt irgendwelche, 
allergeringste Nutznießung au einem noch so g atl. 
fügigen Vermögensstück des Kindes besteht, nien 
zuschließen. Ist schon für die gesetzliche Hartung 
§ 1654 BGB. die Erwägung maßgebend, daß die ta -■ e 
liehe Nutznießung sie rechtfertige, dann muß aucn^ ¿ en 
tatsächliche Nutznießung in solchem Maße yor“ gr. 
sein, daß sie zur Deckung der Kosten ausreichen ^  
träge abwerfen kann. Jedenfalls muß eine Hattun- ^  
elterlichen Gewalthabers wenigstens in demjenigen yef. 
verneint werden, in denen nur ein so geringfügige «e„. 
mögen vorhanden ist, daß die Nutznießung darau 
sichtlich zur Deckung der in Frage kommenden 
streitkosten in keiner Weise ausreicht (zu vg • . s 
RGSt. 45,407 a.E.). So ist es vorliegend, wo ein wu ^  
Vermögensstiick des Kindes als ein Sparguthao 
85 3 U I nicht festgestellt worden ist. , nahffle

Es ist Sache des Kostenbeamten, vor Inansprucn v0„ 
des elterlichen Gewalthabers das Vorhandensei 
--  ausreichendem — Kindesvermögen festzusteu > ^4 
diese Feststellung zur Grundlage der Haftung a1i r )V 97, 
BGB. gehört. Der Kostenbeamte darf, wie in K • g 
175 bereits mit Recht betont ist, für die Ernto j eS 
von Kosten auf Grund des § 1654 BGB. die Halt £ 
elterlichen Gewalthabers nicht als gegeben Yprat nsatz 

Danach unterlag hier der beanstandete Koste 
der Aufhebung. on/lL)

(KG., 20. ZivSen., Beschl. v. 24. Febr. 1941,20 Wa /

fiir den
20. KG. -  §2111 BGB. Haben Vorerben, d,e '“ seitig 

Fall ihres kinderlosen Versterbens einander ge&. seige!>" 
zu Nacherben bestellt sind, mit dem Grundstu ^ijer 
tümer die Aufwertung einer Hypothek in per j  sind 
und dinglicher Beziehung auf 100 °/o vereinbart ^  sje 
demgemäß Hypotheken von 25 % und von 75 /• h!eraiis 
zu gleichen Teilen eingetragen worden, so is aU( die 
nicht ohne weiteres ein gegenseitiger Verzicn ‘ rt,eii- 
ihnen (oder gar ihren Kindern) zustehenden ^  jnZelne" 
rechte zu entnehmen. Die Teilhypotheken der ^  y0r- 
Erben gehören vielmehr in vollem Umfange zu 
erbschaftsmasse. f )  . spü*ef

Der im Jahre 1914 verstorbene Gläubiger eine getzte 
aufgewerteten Hypothek von 4500 J l  namens jvlal>' 
zu seinen Erben die vier Schwestern G. ein rm , . dere!_ 
gäbe, daß bei kinderlosem Versterben einer f- iibe5’ 
Erbteil auf die übrigen, notfalls auf deren KJ 0llstre„ 
gehen sollte. Ferner ordnete er eine Testame ß ain 
kung an. Die vier Erben (Vorerben) Yere‘ fcvollstr,!r 
12. Dez. 1929 unter Zuziehung des 1 estanie 1 . erfl Je 
kers mit den Grundstückseigentümern und sei oQ 0/0, UY. 
Hypothek eine Aufwertung des Rechtes aut «ß War n 
zwar unter gleichzeitiger Aufteilung. Demg bisher!'V 
die gesetzliche Aufwertung von 25% bei d 
Hypothek und die weitergehende vereinbart 1 ^  ¡0 a ' 
von 75% als neue Hypothek für jeden ErbenV WU IW / U aio Utui, * I J  jawuivn iu i jv«*** - , ^ o

Grundbuch eingetragen. 0,’ .Ser
Im Jahre 1930 starb die Miterbin Wilhelm ^  Va 

Abkömmlinge zu hinterlassen. Sie wurde vo eriebea . 
und ihren drei Schwestern beerbt. Eitm d '̂ gsteiWy
Schwestern ist der Ansicht, daß die Äujwe , rlägen ;eii. 
theken nicht mehr dem Nacherbenrechte 1 ¡aiien se 
demgemäß an die Erben der Wilhelminę e>bu ne-
Das GBA. wies einen entsprechenden v " vier ^  
antrag zurück, weil die Anteilshypotheken erwach' 
schwister G. mit Mitteln des Nachlasses d .¡eses • 0 
deshalb gemäß § 2111 BGB. Bes*an^ ertipnrecht et,f:ed- 
lasses geblieben und somit dem Bacher oriens e s 
wie die ursprüngliche Einheitshypothek u :eseii. R 
Eine Beschw. wurde vom LG. zuruckg ¿et
führt aus: . iwiieiführü0? atrDer Testamentsvollstrecker sei zur Hero bejUgt | te 
Auseinandersetzung zwischen den Kin Nl„cj1erbeI,r , 0  
wesen, jedoch nur dergestalt, das di ji>. Dez- R- 
unangetastet blieben. Die Verhandlung vjaChlaß „ e>n'
sei dahin auszulegen, daß er die aus , fS de* 
stammende Flypothek im Sinne des lestai
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deinen Miterben habe zuweisen wollen. Diese Anteils- 
typotheken seien mithin gemäß § 2111 BGB. Bestandteile 
968 Nachlasses des R. geblieben und als solche ebenso 
'Jj'e die ursprüngliche Hypothek von 4500 J t  durch die 
Nacherbenrechte beschränkt. Hieran könne auch eine 
etwaige Zustimmung der Nacherben zu der in der Auf- 
'e>lung der Gesamthypothek liegenden Veräußerung nichts 
entscheidendes ändern. Denn ein Verzicht der Erben auf 
>nr wechselseitiges Nacherbenrecht sei damit jedenfalls 
9lcnt zum Ausdruck gekommen. — Eine weitere Beschw.

Antragstellerin hat keinen Erfolg gehabt.
Die Hypothek von ursprünglich 4500 J t  war auf die 

erben des Gläubigers R. als gemeinschaftliches Gesamt- 
"nndsrecht übergegangen. Durch die Aufwertungsgesetz- 
Rebung verwandelte sie sich in ein Recht von 1125 GM. 
,le blieb aber in dieser Höhe Bestandteil des Nachlasses 
99 R. und gehörte weiterhin zur gemeinschaftlichen Vor- 
bmasse der vier Miterben. Hieran wurde, wie das LG. 
«treffend ausführt, nichts dadurch geändert, daß sie 
™ecks Auseinandersetzung den Vorerben in Teilbeträ- 

j n zugewiesen wurde. Denn hier findet die Vorschrift 
p ? § 2111 BGB. Anwendung. Nach dieser gehört zur 
t  bschaft u. a., was der Vorerbe „auf Grund eines zur 
mü i f f t  gehörigen Rechts oder durch ein Rechtsgeschäft 

' Mitteln der Erbschaft erwirbt“ . Unter dem erstge- 
„ unten Erwerb ist nach der Rspr. des Senats (KGJ. 50, 

JFG. 2, 159; 8, 355; a. M. P l anc k ,  „Erbrecht“ , 
e;"m-2a; RGRKomm., 9. Aufl., Anm.2 zu § 2111 BGB.) 
y solcher zu verstehen, welcher sich unter bestimmten 
Umsetzungen kraft Gesetzes ohne ein vermittelndes 
r Lfttsgeschäft vollzieht, wie insbes. der Erwerb durchEr ’, Sltzung; Verbindung oder Vermischung. Wenn dagegen 

aem Erwerb noch ein Rechtsgeschäft notwendig ist,zu
firbnf't der Erwerb grundsätzlich nur dann in die Vor-
'vendetSe’ wenn dazu 

sind.
Mittel aus dem Nachlaß aufge-

Vonie„Steile der Miterben an der Aufwertungshypothek 
, ’.125 Gm . sind insofern auf Grund eines Rechts-

d^'diehen
s„LC,laHs mit Mitteln der Erbschaft, nämlich der gemein

en Nachlaßhypothek, erworben, als sie im Wege 
eie!- ^bseinandersetzung den einzelnen Vorerben als Son- 
auf -Pte übertragen sind. Ein Verzicht der Geschwister 

!ur wechselseitiges Nacherbenrecht im Ganzen, das

der Ause

n J t M  Rechtsiorm einer Ausschlagung (§ 2142 BGB.) 
12. Qp gewesen wäre, ist aus der Verhandlung vom 
Lq ez' 1929 nicht ersichtlich. Ebensowenig ist, wie das 
^ ^ h t l i c h  einwandfrei dargelegt hat, eine Zustim- 
der js der Nacherben als solcher zu einer ihr Recht au 
HyEn(?cd'aßhypothek ausschließenden Verfügung über die 
l^imr erteilt worden. Durch den Tod der ohne Ab- 
Teilhv Uge verstorbenen Miterbin Wilhelniine ist deren 

^  deshalb auf ihre Geschwister als Nacherben 
Hede pan£en> so daß der Umschreibungsantrag der El

in i 'ns°weit mit Recht abgelehnt worden ist. 
des di er..Höhe des den gesetzlichen Aufwertungsbetrag 
3̂75 O/u hen Rechtes übersteigenden Mehrbetrages von 
der q ™ -  beruht die Aufwertung auf der Vereinbarung 
den QpI,r?cjsIückseigentümer mit den R.schen Erben als 
leteti p ,'2ern. Die zur Sicherung der erhöht aufgewer- 
Kemäß drderung unter Nr. 6 eingetragene Hypothek gilt 
ÎbstSnj- Abs.1 Satz 2 AufwG. als eine neu begründete 

> se t! ^  Hypothek (Senat in JurRdsch. 1925 Nr. 70). 
i n8shvJ,p0ttleI< ist — anders als die gesetzliche Aufwer- 

E ^P°Hiek Nr. 3 — in dinglicher Beziehung schon von 
' rn di, S e in e i n s c h a f t nicht kraft Gesetzes, son- 

Wo/n eine rechtsgeschäftliche Vereinbarung erwor- 
'Snviv ^ re Eintragung ist verfahrensrechtlich ord-ûn¡
:ntiim"‘s au{ Grund der Bewilligung der Grundstücks-

ptir r i r erf°lgt- '{sehlajp. Erwerb dieser Hypothek von 3375 GM. sind 
5 die r ' H zwar insofern nicht aufgewendet worden, 
¡Aft de» P°thek von 4500 PM. in der Gestalt, die sie 

AufwG. erhalten hatte, nämlich als Hypothek 
w:“ GM. im Nachlaß verblieben war. Dafür, daß 
¡Nttei dieser Hypothek von den Vorerben eigene
%

J.^lii plp|ewendet seien, was die Anwendbarkeit des 
rre Erkl=- ausschließen würde, bietet aber andererseits 

aü‘r,runS vom 12. Dez. 1929 keinen Anhalt; es wird 
lr die aj 'ion ^er BeschwF. selbst nicht behauptet. Ob

^lehraufwertung die Grundstückseigentümer für

Rechnung des Nachlasses sonst irgendwie entschädigt 
worden sind, kann auf sich beruhen; denn selbst wenn es 
nicht der Fall sein sollte, würde es dem Sinn und Zweck 
des § 2111 BGB. und der ganzen gesetzlichen Regelung 
des Verhältnisses zwischen Vorerben und Nacherben zu
widerlaufen, wenn die vereinbarte Mehraufwertung dem 
Nacherbenrecht entzogen wäre. Denn der Zweck des Ge
setzes geht dahin, dem Nacherben das Recht auf alles 
das zu gewährleisten, was der Vorerbe infolge seiner 
Erbenstellung ohne Aufwendung eigener Mittel aus dem 
Nachlaß erlangt, mit anderen Worten, was er ohne seine 
Vorerbenstellung nicht erlangt haben würde. Dazu muß 
aber auch die vom Eigentümer im Wege der Verein
barung bewilligte Mehraufwertung gerechnet werden, und 
zwar um so mehr, wenn — wie hier nach § 10 Abs. 1 
Ziff. 2 AufwG. — die gesicherte persönliche Forderung 
möglicherweise schon kraft Gesetzes über den normalen 
Höchstsatz von 25°/o hinaus bis auf 100 °/o aufzuwerten 
gewesen wäre. Denn auch für den Erwerb der Mehr
hypothek bildet die Nachlaßhypothek den Grundstock; 
sie trägt von vornherein den Keim auch für eine frei
willige Erhöhung der gesetzlichen Aufwertung (bzw. für 
die Vereinbarung eines erhöhten Aufwertungsbetrages der 
Forderung) in sich. Die Mehrhypothek bildet eine Sicher
heit für die gleichermaßen — hier sogar entsprechend 
den gesetzlichen Bestimmungen — höher aufgewertete 
Nachlaßforderung. Ihr Erwerb ist auf Grund des Rechts 
des Vorerben auf Verwaltung der Erbmasse ermöglicht 
worden und erfolgt. Auch für den Erwerb dieser Hypo
thek bildet die Nachlaßhypothek von 4500 PM. = 1125 GM., 
insbes. hinsichtlich der darüber hinaus erhöht aufwert
baren persönlichen Forderung, ein nicht hinwegzudenken
des Mittel. Auch die Mehraufwertungshypothek geht des
halb bei Eintritt des Falles der Nacherbfoląe auf die 
Nacherben über. Ebenso gehören mithin die Anteile der 
einzelnen Vorerben auch an d i e s e r  Hypothek zu der 
dem Nacherbenrecht unterworfenen Vorerbmasse. Auch 
bezüglich dieser Hypothek ist der Anteil der vferstorbe- 
nen Wilhelmine G. auf die Geschwister als Nacherben 
übergegangen. Die abweichende Ansicht der weiteren 
Beschw. würde darauf hinauslaufen, daß Miterben, die 
durch eine Nacherbschaft beschränkt sind, mit einer 
Auseinandersetzung über den Nachlaß die Rechte der 
Nacherben — mindestens grundbuchmäßig —- ausschalten 
würden. Das kann nicht richtig sein.

(KG., l.ZivSen., Beschl. v. 19. Dez. 1940, 1 Wx 574/40.)

Anmerkung: Der Erblasser kann einen Erben in der 
Weise einsetzen, daß dieser erst Erbe wird, nachdem zu
nächst ein anderer Erbe geworden ist (§ 2100). Der Ge
danke der Vor- und Nacherbschaft ist an sich klar und 
einleuchtend; seine Durchführung führt jedoch nicht sel
ten zu erheblichen rechtlichen Schwierigkeiten. Immer 
wieder tauchen Fragen auf, die im Gesetz nicht ausdrück
lich geregelt sind und dort auch nicht geregelt werden 
konnten. Hier ist es die Aufgabe der Rspr., das Gesetz 
in folgerichtiger Weiterentwicklung seiner Grundgedan
ken zu ergänzen. Die Art, wie das KG. diese Aufgabe im 
vorl. Falle gleöst hat, verdient Zustimmung.

Das Ergebnis entspricht dem Zweck des Gesetzes und 
dem mutmaßlichen Willen des Erblassers. Der Testatoi 
wollte, daß die Hypothek nur den vier zu Erben und 
Nacherben eingesetzten Schwestern und ihren Kindern 
zugute komme. Er konnte zwar nicht voraussehen, daß 
nach seinem Tode eine starke Geldentwertung eintreten 
und daß das vererbte Recht zum Gegenstand einer ge
setzlichen und einer vertraglichen Aufwertung gemacht 
werden würde. Hätte er aber mit solchen Ereignissen ge
rechnet, so würde er sicherlich auch die auigewerteten 
Beträge der * Nacherbenbeschränkung unterworfen haben.

Die vier Erben haben übrigens insofern selbst einen 
Fehler gemacht, als sie sich bei der Auseinandersetzung 
im lahre 1929 über die Bedeutung der Nacherbenbe
schränkung nicht hinreichend klargeworden sind. Hätten 
sie die Rechtslage damals richtig erkannt, so hätten sie 
darauf hinwirken müssen, daß die Rechte der Nacherben 
an den Teilhypotheken gemäß § 51 GBO. im Grundbuch 
vermerkt wurden. Auch der Testamentsvollstrecker hätte 
hierauf achten sollen. Die Nichteintragung dieses Ver
merks ist jedoch, solange die Hypothek nicht an einen
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Gutgläubigen veräußert ist, nur eine Ordnungswidrigkeit 
und hat an der wirklichen Rechtslage nichts geändert.

Gegen den oben mitgeteilten Beschluß bestehen daher 
m. E. keine Bedenken.

MinDirig. Dr. Vogels, Berlin.

Verfahren, Gebühren- und Kostenrecht
** 21. RG. — § 13 GVG. Ein Leistungsversprechen einer 
Gemeinde, das die Grundlage für die Errichtung der Kir- 
chengemeinde durch die kirchliche Behörde und für deren 
Genehmigung durch die Staatsregierung bildet, entzieht 
sich der privatrechtlichen Beurteilung. Es handelt sich 
vielmehr nach der Rspr. des RG. (RGZ. 10, 242) und des 
PrOVG. (21, 187; 28, 189; 50, 146) um die Begründung 
einer öffentlich-rechtlichen Verpflichtung, f)

Die klagende Kirchengemeinde wurde im Jahre 1895 
durch Auspfarrung aus der evangelisch-lutherischen 
Stadtkirchengemeinde in K. errichtet. Die damals noch 
selbständige, später in der verklagten Stadtgemeinde auf- 
weo’ano’ene politische Gemeinde A. förderte die Eriichtung 
der Kirchengemeinde. Sie hatte sich schon durch Be
schluß der Gemeindevertretung v. 21. Mai 1892 zur Zah
lung eines jährlichen Zuschusses von 300 JIM zu dem 
Gehalt eines in A. amtierenden Hilfsgeistlichen bereit 
gefunden. Im Zuge der Verhandlung über die Errichtung 
der Kirchengemeinde stellte das Konsistorium der Pro
vinz B. fest, daß unter Berücksichtigung der Weiterzah
lung dieses Betrages für das Gehalt des Pfarrers der 
künftigen Kirchengemeinde noch 1300,93 Jl und für die 
Besoldung des Organisten weitere 65,10 Jl jährlich zu 
beschaffen seien. Das Konsistorium ersuchte den Ge
meindevorstand, die Aufbringung dieser Beträge in Er
wägung zu nehmen und die Angelegenheit der Gemeinde
vertretung zur Beschlußfassung vorzulegen. Letztere be
schloß am 24. April 1895, „die für die Aufbringung des 
Gehalts des neu anzustellenden Predigers und Organisten 
von A. vom Konsistorium geforderten 1366,03 Jl zu be
willigen“ . Der Gemeindevorstand gab hiervon in einem 
von “dem Gemeindevorsteher Unterzeichneten Schreiben 
v. 25. April 1895, dem eine Ausfertigung des Beschlusses 
beigefügt war, dem Konsistorium Kenntnis. Die Ge
meindebeschlüsse v. 21. Mai 1892 und 24. April 1895 wur
den vom Kreisausschuß des Kreises T. am 6. Marz 1902 
genehmigt. Nach Errichtung der Kirchengemeinde leistete 
die politische Gemeinde A., später als deren Rechtsnach- 
folgerin die Bekl,, regelmäßig den jährlichen Zuschuß 
von 1666,03 JUl. Als im Jahre 1920 diese Zahlung erst
malig eingestellt wurde, erhob die Kl. Klage auf Zahlung 
des fälligen Jahresbetrags und der in Zukunft fällig wer
denden Jahresbeträge von 1666,03 JUl. Die Bekl. erkannte 
den Anspruch an und wurde durch Anerkenntnisurteil 
des LG. B. v. 24. Juni 1921 antragsgemäß verurteilt. Sie 
kam diesem Urteil auch nach und zahlte seit Beendigung 
des Währungsverfalls zunächst jährlich 1666,03 4 ^ .  Auf 
Grund der 4. VO. des RPräs. zur Sicherung von Wirt
schaft und Finanzen v. 8. Dez. 1931 kürzte sie den Be
trag um 316,54 JUl auf 1349,49 JUL Die Zahlung dieses 
Betrages stellte die Bekl. mit Wirkung v. 1. April 1937 ein.

Mit vorl. Klage verlangt die Kl. Zahlung der am 
1 April 1937 und am 1. April 1938 fällig gewordenen 
sowie der nach letzterem Zeitpunkt fällig werdenden Be
träge von jährlich 1349,49 ¿M. Sie stützt diesen An
spruch auf die von der Gemeinde A. bei Errichtung der 
Kirchengemeinde eingegangene Verpflichtung und auf das 
Anerkenntnisurteil v. 24. Juni 1921.

Die Bekl. hat um Abweisung der Klage gebeten und 
widerklagend beantragt, das Anerkenntnisurteil vom 
24. Juni 1921 dahin zu ändern, daß Ansprüche aus dem 
ihm zugrunde liegenden Rechtsverhältnis nicht beständen. 
Die Begründung einer vertraglichen Verpflichtung schei
tere so meint sie, an der Nichtwahrung der Form des 
8 88 Abs. 4 Ziff.7 PrLGemO. für die sieben östlichen 
Provinzen der Monarchie v. 3. Juli 1891. Die Gemeinde 
A. habe sich jedenfalls nur für die Dauer der Unzuläng
lichkeit der der Kirchengemeinde zur Verfügung stehen
den Mittel zu dem Zuschuß verpflichten wollen. Dieser 
Zeitpunkt sei überschritten, so daß auch die urteilsmäßige 
Verpflichtung beseitigt werden müsse.

[Deutsches Recht, Wochenausgabe

Das LG. hat die Bekl. verurteilt, an die Kl. ,l66l4’14 April 
nebst Verzugszinsen sowie für die Zeit nach uem ■ G  
1939 am 1. April jeden Jahres 803,26 JUl zuzah » 
auf die Widerklage das Urteil v. 24. Juni 1921 dahin 
ändert, daß die Bekl. v. 27. Febr. 1939 ab nur■noch 
Wert von 1349,49 Jl im Zeitpunkt der Verkündung J hat 
Urteils laufend jährlich zu zahlen habe. Im ,VD„ f  .Meil, 
es Klage und Widerklage abgewiesen. Gegen dieses 
soweit es ihren Anträgen nicht entsprochen hat, ^  
beide Parteien Berufung eingelegt. Das K U . 1 Wjder-
Abweisung der weitergehenden Klage und der ^
klage die Bekl. verurteilt, an die Kl. 891,72^ jg37 
4 °/o Zinsen von 317,34 JUl für die Zeit v. 1-Aprl Aprji 
bis 31. März 1938, von 634,68 JUl für die Zeit v. *• Apfii
1938 bis 31. März 1939 und von 891,72 JUl y-f N am
1939 ab sowie am 1. April 1940 und fort!
1. April eines jeden Jahres 257,04 JUl zu zam ■ des 

Auf die Rev. der I<1. hat das RG. unter AuiheWg deS 
Kammergerichtsurteils und teilweiser Abänaer s K1. 
Landgerichtsurteils die Bekl. verurteilt an ^  
2698,98 JUl nebst 4% Zinsen von 1349,49 <Ä* .. ^38
1. April 1937 und von 1349,49 JUl seit dem 
sowie für die spätere Zeit den Betrag von 1 ’ .j 1$9
am 1. April eines jeden Jahres, erstmalig am i -n> 
zu zahlen.

Die Widerklage wird abgewiesen. ,, ,urücK-
Die Anschlußrevision der Bekl. hat das k 

gewiesen.
Die Zulässigkeit des Rechtswegs .

Klage und Widerklage von dem Anerkenntnis^ Frage 
24. Juni 1921 ihren Ausgang nehmen, njcm goWen

• 1 wf  Ji - w . - i - , 11 r>1i i m UDri^H,

kann « f v S

stehen. Wenn die Vorinstanzen auch im u" ‘ *$.,'ä|en ver." 
um den Bestand und den Inhalt der Ursprung defl 
pflichtung der verklagten Gemeinde f s t r l ie sich Ji1 
Rechtsweg für zulässig erachten, so befinden (RÖA 
Übereinstimmung mit der ständigen Rspr- 19*!’
111, 211, 214; RG.: WarnRspr 1925 ^ 3 ^ ^  
785»’). Danach ist für Ansprüche auf vei' "nicht be 
liehe Leistungen zu kirchlichen Zwecken, s nectitswei 
sondere Bestimmungen entgegenstehen, . — n*c
selbst dann zuzulassen, wenn diese Anspru i)iren u 
heutiger Auffassung — im öffentlichen Re 
Sprung haben. „  , , Vorg^S

Das KG. ist der Auffassung, daß durch 
bei der Errichtung der klagenden Kirche g Z W }aJ i  
Verpflichtung der politischen Gemeinde A- . ^  sei■ y 
des streitigen Zuschusses nicht begründet g Rech 
nimmt als zweifelsfrei an, daß als v r̂P{llf ^ i(.i.rechtl|cl! ir 
geschah nur ein —- möglicherweise bürge Rechtst13 m 
— Vertrag in Frage kommen könne, ^esse?rauChe, JJL 
indessen nicht näher geprüft zu we[dedaran scheut 
seine Rechtswirksamkeit in jedem Falle ^  yorscbU

___  Beurteilung verkennt die rechtlicne Berejtê aCii
der Klage zugrunde liegenden Vorgangs. ^  dje a ur 
rung der Gemeinde A., die Mittel aufcu provinz B. ¡fk 
der Feststellung des Konsistoriums der ¡hre,n Pel,et. 
Deckung des laufenden Geldbedarfs “ e ¡nde erf? ef. 
zu errichtenden selbständigen Kircheng oemei°  ̂ ,elIr  
lieh waren, sollte die Schöpfung di - b lld$ f |,eti' 
möglichen und ihren Bestand sichei n. der RiN refl 
gemäß die Grundlage für die Frrlch für ‘Lei
gemeinde durch die kirchliche Beho mit s? des
Genehmigung durch die Staatsregieru g- gestandte 1 des 
Zweckbestimmung gegebenes und *nn]ichen Vefb f ] ‘  
Gründungsplanes eines öffentheh-re gicj, der ‘w,e
gewordenes Leistungsversprechen enjzie“ h v ie l^nVÖ - 

Rpnrtpilunßp. Es handelt I <¿6

gemeinde durch die kircnucne mit ^
Genehmigung durch die Staatsregieru g- gestandte 
Zweckbestimmung gegebenes undrechgiclien Vefb 
Gründungsplanes eines offenthch-ie ti g. 
gewordenes Leistungsversprechen en viem'-QVV;
vatrechtlichen Beurteilung. Es handelt s j r $

in der Rspr. des RG. «CE. 10, Ä S t f *
(PrOVG. 21, 187 [190, 191]; 28, W f  be-
[149]) anerkannt ist, um die Begründung Lei-
rechtlichen Verpflichtung. Bei diesem »1 einseitig* 
zeichneten Rechtsvorgang schöpf* Kraft a L r d'e 
stungsversprechen seine verpflmdten s der A  be- 
Zweck, dem die Leistung " acbf ê 3 ic h - re cb g  d f  
Errichtung des neuen Verbandes öfle:deshalb n ß } ü f  
rufenen Organe gewidmet ist. Es kann a  den R tutig 
auf ankommen, ob jenes Versprechen 
Sätzen des bürgerlichen Schuldrechts

I
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,u erzeugen vermag. Ebensowenig erscheint es geboten, 
“ali, wenn es sich bei der Widmung um das Leistungs- 
ersprechen einer politischen Gemeinde handelt, dieses 
ersprechen den Vorschriften genügt, von deren Beach- 

ang ihre rechtsgeschäftliche Bindung gegenüber Dritten 
pmeinderechtlich sonst abhängig ist. Die verpflichtende 
¡ r aft der Widmung setzt nur voraus, daß die Gemeinde 

ien Willen, zum Besten des zu bildenden Verbandes 
*  Leistung zu erbringen, durch ihre Vertretung ord- 
angsrnäßig und mit der erforderlichen Genehmigung der 
«srchtsbehörde gefaßt und diesen Willensentschluß der 

j.r die Korporationsgründung zuständigen Behörde zur 
nntnis gebracht hat. Diese Erfordernisse sind hier ge- 

q. . L>ie Rechtsvorgängerin der Bekl., die politische 
ne,me.lnde A., hat durch ihre Gemeindevertretung mit Ge- 

des Kreisausschusses des Kreises T. die für 
ni , Anbringung des Gehalts des Predigers und des Orga- 
I36fi n-3 erforderl‘chen Mittel im Betrage von jährlich 
klärt bewilligt und sich auch unstreitig bereit er
lich'’ d’e scbon früher für die Besoldung eines Hilfsgeist- 
ge en ordnungsmäßig bewilligten 300 J l nunmehr zu dem 
sie a,11nten Zweck weiter zu leisten. Diese Beschlüsse hat 
sinti t? Konsistorium der Provinz B. mitgeteilt, und sie 
"em - r die darauf erfolgte Errichtung der Kirchen- 
\V|r]einde grundlegend geworden. Die damit vollendete 
kujWang hat die Verpflichtung der Gemeinde zur Bewir- 
die ■ deTr zugesagten Leistung dergestalt begründet, daß 
die '!!s Leben gerufene Kirchengemeinde die Ansprüche, 
zu , „ ? er Verpflichtung entsprechen, als eigene geltend 

Ist^hen befugt ist.
Pflicht auach entgegen der Auffassung des BerR. die Ver
bei f ■ ? der Gemeinde A. auf Zahlung des Zuschusses 
der vrrichtung der klagenden Kirchengemeinde ungeachtet 
«am 7° rSchriIt des § 8 8  A b s - 4  Z i f f - 7  LGemO. rechtswirk- 
beaelit Entstehung gelangt, so werden alle an die Nicht
ig  ml}nS dieser Vorschrift anknüpfenden Erwägungen 
oa.  Und dif» cipft r lam if HpfaccpnHi»n PpviftinnQanoriffp

Besru^^Pflichtung sei vermöge der ihr innewohnenden 
klagend Un£ durch die wirtschaftliche Erstarkung der 
veine-^en Kirchengemeinde erloschen, durchgreift und ob, 
8PrUch •nat??a^8> der in alter Währung begründete An- 
betrao. ,n Ltöhe des mit der Klage begehrten Reichsmark- 
tujw,, s. Seitend gemacht werden kann. In beiden Rich- 
Verhin IS der Rechtsstreit nach dem feststehenden Sach- 
2PO.) ZUr Endentscheidung reif (§ 565 Abs. 3 Ziff. 1

fJr°{WlUn den vorgelegten Akten des Konsistoriums der 
lungen ¡n aller Vollständigkeit ersichtlichen Verhand
e ln d e  f

der
üsse

die Errichtung der klagenden Kirchen- 
schußpfj? ergeben keinen Anhaltspunkt dafür, daß die Zu- 
9er ¿iL der Gemeinde A. zeitlich und umfänglich von 
kifchii^ießung anderer Mittel für die Befriedigung ( 
der Gen6? Bedürfnisse abhängen sollte. Die Beschlüsse 
^uffassi aein<devertretung insbes. vermögen eine derartige 

»ieht zu rechtfertigen. Die von der Gemeinde 
?e,Ueindp11ene Leistung diente der Dotation der Kirchen- 
?äuern V und war als solche ihrem Wesen nach als 
• ebener E'nnahmequelle gedacht und gewollt. Die den

(Pi

?'ch (|:„f'eiT,e>nden in der Folge verliehene Berechtigung, 
61 durH^p Befüllung ihrer Aufgaben R/I;+

reuß p Erhebung von Kirchensteu 
IVpimo Kirchengesetz v. 26. Mai 1905 [KGB1. 31] 

i n Form' ?taalsßesetz v. 14. Juli 1905 ]GS. 277)), vermag 
W  üa estand der Verpflichtung nicht in Frage zu stel- 
iPWeit p dem Besteuerungsrecht grundsätzlich nur in- 
■wtteF p- :rauch gemacht werden kann, als nicht anc
L5lW u,Pnn?ahmen aus eigenem Vermögen oder Pflicht- 

ayc, .rjtter, zur Verfügung stehen. Es kann des- 
dpr Ii1.. darauf ankommen, ob durch starke Zu- 

Mitglieder der Kirchengemeinde deren Ste

erforderlichen Mit- 
Kirchensteuern zu verschaffen

andere

Wft Steuer-">u e;n --'S teuer uer Kirchengemeinde uer 
Für ^  wesentliche Steigerung erfahren hat. 

tJ'WdenhAbwertung der Zuschußpflicht ist deren Zweck
es  nav-il- bestimmend. Danach erscheint es ohne wei-
k s zUsc!i,le^end> daß die Zahlung eines dem Markbetrage 
?,Weksiri,p es entsprechenden Reichsmarkbetrages unter 
WS tiarhW?unLT der von der Kl. hingenommenen Kür- 
,cberunrr Maßgabe der durch die 4. VO. des RPräs. zur

angeordneten allgemeinen Senkung der Beamtengehälter 
die angemessene Aufwertung darstellt. Eine Aufwertung 
in diesem Ausmaß ist indessen bereits durch die vor
behaltlosen Zahlungen der Bekl. seit Beendigung des Wäh
rungsverfalls bis zum Jahre 1936 und die Entgegennahme 
dieser Zahlungen seitens der Kl. im Wege stillschweigen
den Übereinkommens vollzogen worden. Dieser Folgerung 
kann nicht mit dem Einwand entgegengetreten werden, 
daß ein derartiges Aufwertungsabkommen nur bei Einhal
tung der gemeinderechtlich vorgeschriebenen Verpflich
tungsform für die Bekl. habe verbindlich werden können. 
Es besteht kein Bedenken, eine vertragliche Aufwertung 
der streitigen Verpflichtung in den eingehaltenen Grenzen 
der dem Gemeindevorstand (Magistrat) zustehenden lau
fenden Verwaltung zuzurechnen.

(RG., VII. ZivSen., U. v. 26.Nov. 1940, V I I27/40.) [R-]

Anmerkung: Das RG. nimmt zutreffend an, daß der 
Rechtsweg für die Ansprüche, die den Gegenstand der 
Klage bilden, zulässig ist. Die gegenteilige Auffassung, 
die R u t k o w s k y :  RVerwBl. 1939, 375 vertritt, ist un
begründet. Mit dem Begriff der „bürgerlichen Rechtsstrei
tigkeiten“ knüpft § 13 GVG. an den bei Erlaß dieser Vor
schrift vorhanden gewesenen historischen Zustand an. Die
sen bezüglich der Zulässigkeit des Rechtswegs Vorgefun
denen „status quo“ wollte § 13 GVG. auch für die Zu
kunft stabilisieren. Bei der Auslegung des § 13 GVG. 
kommt es also in erster Linie auf den b e i E r l a ß  des 
G V G .  mit dem Wort „bürgerliche Rechtsstreitigkeiten“ 
verbundenen Sinn und erst in zweiter Linie auf die fort
schreitende Emanation des exakten b e g r i f f l i c h e n  In
halts dieses Wortes durch die Wissenschaft an. Eine an
dere Auslegung liefe auf die Entthronung des Gesetz
gebers durch die Wissenschaft hinaus. § 13 GVG. will im 
Grunde nichts anderes besagen, als daß es bezüglich der 
Zulässigkeit des Rechtswegs bei dem vorhandenen Zu
stand sein Bewenden haben soll. Zur Kennzeichnung die
ses vorhandenen Zustandes bediente sich der Gesetzgeber 
des Wortes „bürgerliche Rechtsstreitigkeiten“. Es kommt 
aber nicht auf dieses vom Gesetz nur als Kennzeichnungs
mittel gebrauchte W o r t ,  sondern auf den damit bezeich- 
neten S a c h v e r h a l t  an. Die Willensentscheidung, die 
hinter der gesetzgeberischen Regelung steht, ist unter 
allen Umständen verbindlicher als eine spätere Begriffs
deutung der Wissenschaft. Entscheidend ist, welche Vor
stellung das Gesetz selbst mit dem von ihm gebrauchten 
Ausdruck verbindet. Ein späterer Bedeutungswandel, dem 
der vom Gesetz verwandte Ausdruck unterliegt, mag für 
Randprobleme der Auslegung beachtlich sein, — den 
eigentlichen Kern der gesetzgeberischen Dezision hat er 
unberührt zu lassen. Das ist die Grundanschauung, auf 
der zutreffenderweise die herkömmliche Rspr. des RG. 
über die sog. „historischen Rechtsstreitigkeiten“ i.S. des 
§ 13 GVG. beruht (vgl. RGZ. 92, 307 [313]; 93, 201 ]203]). 
Zu diesen „historischen Rechtsstreitigkeiten“ gehört auch 
die vorl. Klagesache. Wollte man alle früher zur Zustän
digkeit der ordentlichen Gerichte gehörenden Rechtsstrei
tigkeiten in dem Augenblick als dem Rechtsweg entzogen 
ansehen, in dem die fortschreitende öffentlich-rechtliche 
Betrachtung sie nicht mehr, wie bisher, dem bürgerlichen, 
sondern dem öffentlichen Recht zuzählt, so hätte der Ge
setzgeber im Grunde genommen überhaupt keine Zustän
digkeitsregelung getroffen, sie vielmehr ganz dem Wan
del der wissenschaftlichen Betrachtungsweise anheim
gestellt. Das liefe aber dem Sinn des § 13 GVG., mit dem 
eine wirkliche E n t s c h e i d u n g  getroffen werden sollte, 
zuwider. Die Vertreter der Auffassung, daß s chon  de 
l ege  l a t a  — de lege ferenda handelt es sich um ein 
ganz anderes Problem! — alle jetzt als öffentlich-recht
lich betrachteten Streitsachen aus dem Rechtsweg hin
auszuverweisen und der Rechtsmittelregelung des öffent
lichen Rechts zu überantworten seien, lassen außer acht, 
daß die Rechtsmittelregelung des öffentlichen Rechts die 
herkömmliche Rspr. über die Zulässigkeit des Rechtswegs 
zur stillschweigenden Voraussetzung hat, also gar nicht 
damit gerechnet hat, auch für die hiernach zur Zustän
digkeit der ordentlichen Gerichte gehörigen Streitsachen 
Rechtsmittel vorsehen zu müssen. Auf „historische Rechts
streitigkeiten“ i.S. des §13 GVG. ist das Rechtsmittel-
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System des öffentlichen Rechts nicht zugeschnitten. Diese 
Streitigkeiten auf die im öffentlichen Recht bestehende 
Rechtsmittelregelung zu verweisen, so daß für sie prak
tisch — mit Rücksicht auf das Enumerationsprinzip — 
kein formeller Rechtsbehelf zur Verfügung steht, wider
spricht den immanenten Geltungsvoraussetzungen der 
öffentlich-rechtlichen Rechtsmittelregelung. Die „histori- 
sehen Rechtsstreitigkeiten“ sind von dieser nämlich einem 
formellen öffentlich-rechtlichen Rechtsmittelverfahren, ms- 
bes. der Geltendmachung mittels verwaltungsgerichtlicher 
Klaue, weder zugeführt noch vorenthalten worden, viel
mehr hat die öffentlich-rechtliche Rechtsmittelregelung für 
sie die Zulässigkeit des Rechtswegs vorausgesetzt und sie 
daher bei der „Enumeration“ der öffentlich-rechtlichen 
Rechtsbehelfe unberücksichtigt gelassen.

Die vom RG. weiter vertretene Auffassung, daß der in 
Rede stehende Anspruch — unbeschadet der Zulässigkeit 
des Rechtswegs — dem öffentlichen Recht zuzuzählen sei, 
entspricht gleichfalls der überkommenen und zutreffenden 
Rechtsauffassung. Bei der Verpflichtungserklärung der 
Gemeinde handelte es sich um die Mitwirkung bei einem 
organisationsrechtlichen Rechtsgeschäft des öffentlichen 
Rechts. In einem rechtsähnlichen Fall, in dem von 
einer Stadtgemeinde Verpflichtungen übernommen worden 
waren, um die Umwandlung eines benachbarten Guts
bezirks in eine Gemeinde zu fördern, hat das PrOVG. 
(PrOVG. 28, 193) ausgeführt: „Die Zusicherungen wur
den gemacht, um den staatlichen — öffentlich-rechtlichen
— Akt der Gemeindebildung zu erlangen und ihr mit als 
Grundlage zu dienen. Derartige Widmungen sind, wenn 
sie von der zuständigen Staatsbehörde zur Grundlage 
der Gemeindebildung gemacht werden, r e g e l m ä ß i g  
T i t e l  des ö f f e n t l i c h e n  Rechts . “ In der Entsch. 
des PrOVG. 87, 238 ff. (240 unten) wird ausgeführt, es 
könne an sich dahingestellt bleiben, ob eine Abmachung, 
die eine dauernde Leistung an die Kirche zum Gegenstand 
hat, in ihrem Entstehungsstadium vielleicht durchgangs
weise privatrechtliche Natur besessen habe. „Denn jeden
falls wird sie durch Zustimmung der staatlichen Aufsichts
behörde B e s t a n d t e i l  de r  ö f f e n t l i c h - r e c h t 
l i c h e n  O r t s k i r c h e n v e r f a s s u n g  und d a m i t  
des ö f f e n t l i c h e n  R e c h t s “ (PrOV G. a. a. O.). Zu 
diesen Fragen sei — für den praktisch besonders wich
tigen Entstehungszusammenhang zwischen öffentlich-recht
lichen Abgabetiteln zugunsten von Gemeinden, Kirchen- 
und Schulverbänden und der Gründung von Ansiedlungen 
oder Kolonien nach den preußischen Ansiedlungsgesetzen
— auf den klärenden Aufsatz von F e l sch: RVerwBl. 
1937, 549 ff. verwiesen, in dem ganz ähnliche Entstehungs
arten von Titeln des öffentlichen Rechts behandelt werden, 
die dann „Bestandteil der örtlichen Abgabenverfassung 
der Korporation“ werden.

Auf schwankender Grundlage scheint mir allerdings die 
gleichfalls herkömmliche Auffassung zu beruhen, daß es 
in dem erörterten Zusammenhang nicht der Beobachtung 
der besonderen Formen bedürfe, die in den Gemeinde
gesetzen — jetzt der DGemO. — für die Übernahme von 
Gemeindeverpflichtungen vorgeschrieben sind. Zwar ist es 
ein allgemeiner Zug der Rspr., die Mitwirkung an organi
sationsrechtlichen Rechtsgeschäften möglichst jedem nach
folgenden Rechtseinwand zu entziehen. Man denke nur 
an den Ausschluß der Irrtums- usw. Anfechtung von 
Zeichnungs- und Übernahmeerklärungen im Aktienrecht. 
Aber gegenüber den positiven Formvorschriften der Ge
meindegesetze, die der Sicherheit des gemeindlichen 
Haushaltwesens dienen sollen, erscheint die Zuflucht zu 
überpositiven („rechtspolizeilichen“) Erwägungen doch 
sehr problematisch. Zu der jetzt maßgeblichen Bestim
mung in § 36 DGemO. heißt es in der für das Altreich 
ergangenen Ausführungsanweisung (unter Ziff. 2a, Abs. 1): 
„Als Erklärung, durch die die Gemeinde verpflichtet wer
den soll, ist j e d e (!) Erklärung anzusehen, die darauf ab
zielt, eine Verpflichtung einzugehen. . .  Dabei ist es 
g l e i c h g ü l t i g ,  ob die Erklärung öffentlich-rechtlichen 
Inhalt hat oder ob sie im bürgerlichen Rechtsverkehr ab
gegeben wird“ (vgl. S u r e n - L o s c h e l d e r ,  „Komm, 
z. DGemO.“, 1940, Bd. 1, S. 564 zu Ziff. 7).

RA. H e r m a n n  R e u ß , Berlin.
*

2 2 . LG. -  § 12 RAGebO.; § 10 Abs. 2 GKG. £r.
I. Das Recht aus § 12 RAGebO., Beschwerde auf ̂

höhuug des Streitwerts zu führen, steht auch dem 
agenten (Rechtsbeistand) zu. . . richtet

II. Wird nur Unterhaltsrückstand eingeklagt, dann ^  
sich der Streitwert nach seiner Höhe; § 10 Ans. z
ist nicht anwendbar. tzt.

Das AG. hat den Streitwert auf 300/400 3tM  fes g aUf 
Der Prozeßagent des Bekl. verlangt Herautsetzu g
6732 ¡RM. eilige-

I. Seine Beschwerde ist als im eigenen Namen 
legt zu behandeln. Denn der vom Prozpe".af^|1Iir,(r des 
tretene Bekl. kann nicht Beschwerde auf Erw5 Interesse 
Streitwerts führen, weil er kein berechtigtes bübren 
daran hat, daß sich die Gerichts- und Vertretern pje 
infolge einer Heraufsetzung des Streitwerts ern März 
BeschwK. hat zwar bisher (so im Beschl. ■ ' daß
1935, 227 T 3527/35) den Standpunkt emgenomm > d 
ein Prozeßagent nicht Beschwerde auf Lri q  aUf
Streitwerts führen könne, und daß § 1- p Q,e ße-
Prozeßagenten nicht angewandt werden Konn ■ ibrer
schwK. ist dabei davon ausgegangen, dan ent-
Rspr. zwar die Kosten der Prozeßagenten erstat- 
sprechcnder Anwendung des § 91 Abs. l  proze»' 
tungsfähig seien, daß ferner die Gebühren RAöeb°- 
agenten in Anlehnung an die Vorschriften bcmesse?
auf die Hälfte der Rechtsanwaltsgebühren zu. be; da» 
seien, wie dies der KGPräs. vorgeschlagen
aber’(im Bezirk der BeschwK.) eine nicht b£
für Prozeßagenten in der Art der RAGe RAGebO- ak 
stehe, und daher die Bestimmung des § lv aUSgedeh‘n
Sondervorschrift nicht auf Prozeßagenten .Kosten' 
werden könne (vgl. auch W i l l e n  buc a ’ 7 S.28T- 
festsetzungsverfahren 12“ §12 RAGebO- ’ geänd?'; 
Inzwischen hat sich jedoch die Re(J ts rfi fsl3 s" 
Nach der AV. d. RJM. v. 16. Sept. 1938: D T .  Qegen 
die Gebühren der Prozeßagenten zu erstatte ^  ra- 

nie „i in Hohe üeV negen
Gebühren, b Anvva' '̂ 

ständen mit höherem Wert in Höhe der ia^ Anv/fJ^d

" liiden*

die uenunren uer i'rozeoagemeii ¿u y.---- , 
ständen im Werte bis zu 300 '.AM in Floh “ , 
bei gleicher Tätigkeit zustehenden Oebuh -
ständen mit höherem Wert in Hohe aer An^ah5? a 
gebühren, mindestens jedoch in Hohe u
bühren für einen Gegenstand im Werte „„chd
Jonas,  „ZPO.“ «, §3 
praktisch anerkannt sei,

Note 42 
daß

, nac 
rrütung des

auch bei

Demzugelassenen Rechtsbeistandes von dem Strei 
zugehen sei, werde diesem die Beschwerde V em
§ 12 RAGebO. nicht vorenthalten werden bei
schließt sich die BeschwK. an. S!?J™ß gcntcn ẑ /38 : 
Frage, ob die Umsatzsteuer des Prozeliiag T i0932P  
statten ist, im Beschl. v. 16. Dez. lg » . , U  standPalld, 
JW. 1939, 16829 ihren früheren ablehnend durch AV- s 
aufgegeben und die Frage bejaht; di w0 rden- , j 
RJM. v. 24. April 1939: DJ. 702 
jetzige Recht stellt die Prozeßagente (7,runde
den Rechtsanwälten gebührenrechtlicn ,,  terSchied’. zU
gleich, nur der Höhe nach besteht de -$rer t e i i U  
die Rechtsbeistände bei Gegenständen ständen u„d
3003tM  volle Anwaltsgebühren, bei J br 15^J nur 
Werte von 300 bis 600 3tM  als volle OeDi 600^  
bei Gegenständen im Werte von me en (vg ■ ber 
halbe Anwaltsgebühren beanspruchen *  b£stehen ° bO-

der

d. RJM. v. 16. Jan. 1941: DJ. "§ 12
—  ' ' ’ die Vorschrift

i § 6  
issig. 
bei d

Unterschied der Uebunren ues also mc ößte»
von 6732 J U i und 300/400 StM  2  4 ’1° f  aJch zümg 

t n  t . i ............ t.i r-v:,, Rncrbworde hat au

keine Bedenken, auch die Vorschrin o^nden.  ̂ def 
auf Prozeßagenten entsprechend an 6 Ziff-

Die Beschwerde ist hiernach undg ,-ssjg, 'v̂ /erte» 
VO. v. 4 ,O k t .l9 3 9  (RGBl I, 2J1bei de« X? &
Unterschied der Gebühren des
von 0 tb i'J tM  una , t
200 StM  ausmacht. Die Beschwerde nat aIn
Teil Erfolg. ],at mit

II. Der am 4. Mai 1922 geboren • g
9. Dez. 1939 erhobenen Klage beantrag ^

1. den Bekl. zu verurteilen, anjihn ^ ^ ^  Unterden dc ki. zu ve iuucnu ., ... , 
seines 16. Lebensjahres monatlicn
zu zahlen, cein

. festzustellen, daß der Bekl. als s
Vater

des

§1717 BOB/gilt. forderte«
Bei Klageerhebung sind sämtliche fällig =

haltszahlungen von 33X12X16 — 63
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s?n. Der Klageantrag hätte auch auf diese Summe ge
achtet sein können und (bei richtiger Prozeßführung) 
Bussen. Die Vorschrift des § 10 Abs. 2  GKG. bestimmt 
Zwar, daß bei Ansprüchen auf Erfüllung einer auf ge
setzlicher Vorschrift beruhenden Unterhaltspflicht der 
wert des Rechtes auf die wiederkehrenden Leistungen, 
al's nicht der Gesamtbetrag der geforderten Leistungen 

geringer ist, auf den Betrag des einjährigen Bezuges be
kennet wird. Das bezieht sich aber nur auf die künf- 

3j.en Bezüge, die bei Erhebung der Klage noch nicht 
r?i lg waren, nicht dagegen auf Rückstände, die vor 
vlageerhebung fällig waren. Diese Rückstände sind bei 
ßer Streitwertfestsetzung voll einzusetzen. Das ist in 
oSPr- und Schrifttum anerkannt (vgl. W i l l e n b ü c h e r  
S,10. RAGebO. Anm. 72 S. 277/278). Demgemäß ist der 
ant wer* au  ̂ 6336 SRM, heraufzusetzen. Der zweite Klage- 
(Si7 g so1* nur der Feststellung der Zahlvaterschaft 
1" ! 717 BGB.) dienen und kann deshalb nach der nun- 
i hr herrschenden Meinung (vgl. KG.: JW. 1938,19095i, 
lotn 6; 0LQ - Jena: JW. 1938, 97356; Mey er :  JVBI.

179; a.M. OLG. Celle: JW. 1937, 3 3 3 0 «; OLG. 
1<S: JW. 1938, 914«■, OLG. Darmstadt: DRpfl. Rspr. 
U38 7 10) und der Rspr. der BeschwK. (vgl. JW.

°> 223851) nicht besonders bewertet werden.
227 t? 1 Berlin, 27. [Kosten-] ZivK., Beschl. v. 31. Jan. 1941, 

1 510/41.)

‘¿3. OLG. — §25 RAGebO. Erheben beide Parteien 
re"etl e'n Eheurteil Klage auf Wiederaufnahme des Verfah- 
la' ’ So entstehen in beiden Wiederaufnahmeverfahren so 
fai,. getrennte Gebühren, bis eine Verbindung beider Ver- 

erfolgt ist.
mitnndsätzlich eröffnet jede Klage und jedes Rechts- 
VCrf , Pr°zeß- und gebührenrechtlich ein selbständiges 
¿'iift' ren' Eür die Wiederaufnahme eines durch rechts- 
Qrnl'fes, Endurteil geschlossenen Verfahren^ gilt imJn,n , u iu u u u i gcsuuuaauiui vi.urtiut.H3 B111
(Nicu*-'ai z uREts anderes, da sie nach § 578 ZPO. durch

n

Sonad'nSs auch Ausnahmen

licht’ u*^nis ärmeres, ua sie naui ¿ .ru . uuie.ii
(W;il^keits- und Restitutions-) Klage zu erfolgen hat 
aHerriif n Bücher,  A4a  zu § 25 RAGebO.). Es bestehen

der kostenrechtlichen‘»ucii /vusiiaiimeu von 
der vfUn? eines jeden Verfahrens. Namentlich sind nach 
^ Q V°(schrift in § 13 Abs. 2 GKG., die gemäß § 10 

auch für die Entschädigung der Anwälte gilt, 
iin&pi iihren bei wechselseitig gegen dieselbe Entsch. 
(¡(¡"Vögten Rechtsmitteln nur nach dem einfachen Werte 
¡(^h^schwerdegegenstandes zu berechnen, wenn die 
"'erd Srn‘^el nicht in getrennten Prozessen verhandelt 
bindu ^ UcE ^ür diejenigen Fälle, in denen eine Ver- 
die J1? der Verfahren gesetzlich vorgeschrieben ist, hat 
gehöi-f '̂ • we£en der gesetzlich gewollten Zusammen- 
Eehandi ^ ^es Rechtsgangs die einheitliche Gebühren- 
0 - „ niung anerkannt. Eine solche Einheit besteht nach1517

?PO..32i wcnn von derselben Partei gegen ein nach
:f»:i ~ O. ergänztes Urteil und gegen das Ergänzungs-"rteji n - - -

1?0§\ Berufung eingelegt worden ist (KG.: JW. 1935, 
daß o.„Uasselt>e ist für den Fall ausgesprochen worden,¡J -
üdeifugcn die durch Teilurteile getrennt ergangene Ver- 
geletifnS .von Gesamtschuldnern getrennt Berufung ein- 
N r.^W ird  (KG.: JW. 1938, 397; Köln: HRR. 1936 
?aiUles ’ » ab*e* hat man die Einheit des Streitgegen- 

|zP ‘ür ausschlaggebend angesehen. Dagegen hat 
(JW. 1933, 1080; 1938, 540) diese Folgerung 

I esondp + wenn gegen ein Zwischen- und das Endurteil 
t aadni i Berufung eingelegt worden ist. Es hat diesen 
Fällenp ,tlkt namentlich damit begründet, daß in diesen 
r?andes r Z dci ursPrünglichen Einheit des Streitgegen- 
r ntscho- iUrch die vom Oesetz eingeführte Trennung der 
nji ¡je ¡ungen die Einheit des Verfahrens zerstört sei. 
J'e f en aber bleibt der Grundsatz lierrschend, daß 
ten Verf ugetrennlc Rechtsmittel oder Klagen eingeleite- 

Ial?ren .kostenrechtliche Selbständigkeit besitzen, 
v, I t f  uicht durch eine gerichtliche Anordnung 
, t>Unri G.), die indessen nur auf die Zukunft wirkt, 
u; 540) e,n w°rden sind (KG.: JW. 1933, 1080; 1938, 397 

;̂' ln Ermangelung gesetzlicher Vorschriften kann 
'venn nahme von dieser Regel nur anerkannt werden, 

l-s es unabweisbar erscheint.
* îtü«mehf ere gegen ein Urteil wechselseitig erhobene 

°nsklagen gebührenrechtlich eine Einheit bilde

ten, ist gesetzlich nicht bestimmt. Der Urkundsbeamte 
ist aber der Ansicht, daß der Fall nicht anders be
handelt werden könne als bei wechselseitig eingelegten 
Rechtsmitteln, die nicht in getrennten Prozessen verhan
delt werden (§13 Abs. 2 GKG.; s. o.). Dieser Auffassung 
vermag der Senat nicht beizutreten.

Die Rechtsmittelinstanz bildet die regelmäßige Fort
setzung eines Verfahrens vor einem Gericht höherer 
Ordnung, und sie befaßt sich — von gewissen förm
lichen Voraussetzungen abgesehen — unmittelbar mit 
dem Gegenstand der angefochtenen Entsch. Die gegen 
diese wechselseitig eingelegten Rechtsmittel entsprechen 
sich demgemäß gewöhnlich wie der Klageangriff und die 
Verteidigungsmittel im ersten Rechtszug, und sie fallen 
auch in aller Regel zeitlich zusammen. Unter diesen 
Umständen ist die schon erwähnte kostenrechtliche 
Sonderregelung des § 13 Abs. 2 GKG. gerechtfertigt. 
Das Wiederaufnahmeverfahren ist demgegenüber als 
notwendigerweise beschränkter Eingriff in eine rechts
kräftige Entsch. wesentlich anderen Voraussetzungen 
unterworfen, und das Verfahren hat deshalb im Grunde 
einen anderen Inhalt, ln erster Linie hat es die Prüfung 
der Zulässigkeit und des Grundes der Wiederaufnahme 
zum Gegenstand (§§ 589, 590 Abs. 2 ZPO.). Die gesetz
lich bestimmten Wiederaufnahmegründe (§§ 579, 580 
ZPO.l bilden Sondertatbestände, die den eigentlichen 
Gegenstand des Prozesses nicht unmittelbar betreffen. 
Ist die Wiederaufnahme zulässig und begründet, so kann 
die Hauptsache nur insoweit von neuem verhandelt wer
den, als sie von dem einzelnen Anfechtungsgrunde be
troffen ist (§ 590 Abs. 1 ZPO.). Aus alledem folgt 
gleichzeitig, daß auch bei sogenannten wechselseitigen 
Wiederaufnahmeklagen jede einzelne von ihnen wesent
lich selbständiger ist, als dies bei wechselseitig einge
legten Rechtsmitteln für gewöhnlich zutrifft. Obwohl 
derartige beiderseitige Wiederaufnahmeverfahren das 
gleiche Urteil angreifen, ist dennoch ihr Verhältnis zu
einander nicht eng genug und die Rechtsähnlichkeit zu 
wechselseitig eingelegten Rechtsmitteln zu entfernt, als 
daß in den — überdies selten vorkommenden — Fällen 
der Gleichzeitigkeit die Ausnahmevorschrift des § 13 
Abs. 2 GKG. entsprechend angewendet werden könnte. 
Dem entspricht es auch, daß die beiden Restitutionsver
fahren durch gerichtliche Anordnung erst verbunden und 
bis dahin getrennt geführt worden sind. Bis zu diesem Zeit
punkte war in der zweiten Sache für den Armenanwalt 
des Kl. unabhängig von dem Gang des ersten Verfahrens 
die Prozeß- und die Verhandlungsgebühr erwachsen. 
Sie sind ihm deshalb noch zuzubilligen.

(OLG. Dresden, 14. ZivSen., Beschl. v. 3. Jan. 1941, 
14 W 247/40.)

*

24. OLG. — §53 PatG. Einer erneuten Anordnung 
gemäß § 53 Abs. 1 PatG, bedarf es für die zweite In
stanz nicht.

Die Anordnung aus § 53 PatG, erfolgt für den ganzen 
Rechtsstreit, nicht nur für die Instanz. •

Abs. 2 Satz 2 des § 53 bestimmt, daß der Antrag auf 
diese Anordnung vor der Verhandlung zur Hauptsache 
anzubringen ist. Damit kann mangels einer näheren An
gabe nur die überhaupt erste Verhandlung zur Haupt
sache, also die erste Verhandlung erster Instanz, ge
meint sein, so daß z. B. ein vor der ersten Verhan ung 
in zweiter Instanz erstmalig gestellter Antrag verspätet 
ist, wenn nicht die besonderen Voraussetzungen des 
§53 Abs 2 Satz 3 PatG, vorhegen. Schon danach muß 
die Wirksamkeit des Beschlusses auch für die höheren 
Instanzen angenommen werden.

Es liegt auch kein sachlicher Grund vor, die Wirkung 
der Entsch aus § 53 PatG, auf die Instanz zu beschrän
ken Wenn die Verhältnisse der begünstigten Partei sich 
gebessert haben oder wenn ihre Rechtsverfolgung oder 
Rechtsverteidigung später als mutwillig oder gänzlich 
aussichtslos erscheinen sollte, so ist das Gericht jeder 
Instanz in der Lage, die Vergünstigung wieder aufzu
heben. Darüber hinaus besteht aber kein Bedürfnis, in 
jeder Instanz eine neue Entsch. über das Recht aus § 53 
zu fordern.

Zu einer anderen Beurteilung kann auch nicht der
100
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Umstand Anlaß geben, daß die Festsetzung des Streit
wertes regelmäßig nur für die Instanz und jedenfalls 
nie zugleich für die höhere Instanz erfolgt. Denn die 
Entsch. aus § 53 PatG, ist keine Streitwertfestsetzung. 
Sie geht vielmehr dahin, daß die Verpflichtung einer 
Partei zur Zahlung der Kosten sich nach einem ihrer 
Wirtschaftslage angepaßten Teil des Streitwerts bemißt. 
Die Entsch. hat also mit einer Herabsetzung des Streit
werts nichts zu tun. So auch RG. v. 24. Mai 1937: JW. 
1937 1899.

Praktisch kommt die Entsch. aus § 53 PatG, der Be
willigung des Armenrechts für einen Teil der Kosten in 
gewisser Hinsicht nahe. Daraus kann aber nicht gefol
gert werden, daß die Vorschrift des § 119 ZPO., wonach 
die Bewilligung des Armenrechts für jede Instanz beson
ders erfolgt, auf die Entsch. aus § 53 PatG, entspre
chend anzuwenden wäre. Zwischen der Bewilligung des 
Armenrechts und der Maßnahme aus § 53 PatG, be
stehen zahlreiche und tiefgreifende Unterschiede (vgl. im 
einzelnen RG. a. a. O. und Gaedeke :  JW. 1938,3009ff.). 
Das RG. hat in der angezogenen Entsch. aus diesen 
Unterschieden den Schluß gezogen, „daß eine sinngemäße 
Anwendung der für das Armenrecht geltenden Bestim
mungen auf die Anordnung aus § 53 PatG, ohne aus
drückliche Anordnung des Gesetzgebers nicht in Be
tracht kommen kann“. Wenn es sich in jener Entsch. 
auch um die entsprechende Anwendung einer anderen 
Vorschrift des Gesetzes, nämlich des § 519 Abs. 6  Satz 4 
ZPO. handelt, so besteht doch keine Veranlassung, den vom 
RG. ganz allgemein aufgestellten Grundsatz nicht auch 
für die Vorschrift des § 119 ZPO. zu befolgen. Danach 
kann also die Vorschrift des § 119 ZPO. nicht sinn
gemäß auf die Anordnung aus § 53 PatG, angewendet 
werden.

Es muß danach (mit G a e d e k e  a. a. O.) angenom
men werden, daß die Bewilligung der Vergünstigung aus 
§ 53 PatG, für den ganzen Rechtsstreit wirksam ist.

(OLG. Düsseldorf, Beschl. v. 20. Dez. 1940, 2 U 130/40.) 
*

25. KG. -  §53 PatG.; §§77, 82 GKG.
Die Vergünstigung der Streitwertherabsetzung, ihrem 

Wesen nach eine Gebührenermäßigung, ist eine einseitig 
nur zugunsten der begünstigten Partei wirkende Maß
nahme, die im übrigen auf den Umfang der Haftung für 
die Gerichtskosten ohne Einfluß ist und so insbes. die 
Antragstellerhaftung der nichtbegünstigten Partei nicht 
einschränkt. Deshalb kommt auch bei Unterliegen _ der 
begünstigten Partei die Zweitschuldnerhaftung der nicht
begünstigten Partei nur hinsichtlich der nach dem herab
gesetzten Streitwert zu berechnenden Gerichtskosten in 
Frage. Wegen des überschießenden Betrages haftet der 
(nichtbegünstigte) Antragsteller aus §77 GKG. nach wie 
vor als Erst- und Alleinschuldner.

Die KI. hat gegen den Bekl. Klage wegen Patent
verletzung erhoben. Der Streitwert ist auf 10000 ¡UM fest
gesetzt worden. Doch hat LG. auf Antrag des Bekl. gern. 
§53 PatG, angeordnet, daß sich die Verpflichtung des 
Bekl. zur Zahlung von Gerichtskosten nur nach einem 
Streitwert von 5000 3iM  bemißt. Bekl. ist unter Auf
erlegung der Kosten des Rechtsstreits verurteilt worden. 
Der Kostenbeamte hat demgemäß die von dem Bekl. zu 
entrichtenden Gerichtskosten nur nach einem Streitwert 
von 5000 SRM berechnet, der Kl. dagegen die über
schießenden Gerichtskosten nach einem Streitwert von 
10000 9tM  in Rechnung gestellt. Die Erinnerung gegen 
diesen Kostenansatz ist vom LG. zurückgewiesen wor
den. Die hiergegen erhobene Beschwerde ist nicht be
gründet.

Kl. ist der Auffassung, daß sie nicht in höherem Maße 
zur Haftung wegen der Gerichtskosten herangezogen 
werden könne als der unterlegene Bekl., für welchen 
zufolge der Anordnung aus § 53 PatG, der für die Be
rechnung der Gerichtskosten maßgebliche Streitwert auf 
5000 3tM  herabgesetzt sei. Diese Anordnung bedeute, daß 
im Falle des Unterliegens des Bekl. die Gerichtskosten 
ausschließlich nach diesem herabgesetzten Streitwert be
rechnet werden und keinesfalls die Kl. zusätzlich darüber 
hinaus wegen des Unterschiedsbetrages zur Haftung 
herangezogen werden könne, der sich unter Zugrunde-

(Deutsches Recht, Wochenausgab^

Iegung des vollen Streitwertes ergebe. Eine derartig« 
. “.« S ’.l . t ■ _ __  j__ i/ i ix „ u  Sinn de»zusätzliche Haftung der KI. würde mit dem Sinn 
§53 PatG, nicht in Einklang stehen und zu einer e» 
seifigen Begünstigung des Bekl. und einseitigen 
lastung der KI. führen. Diese einseitige _ Mehrbdas ^
der wirtschaftlich stärkeren Partei sei nicht der Sinn 
Vergünstigung des § 53 PatG. k

Diese Auffassung der Beschwerde verkennt den Z „ 
und den Umfang der in § 53 PatG. v. 5. Mai 1936 (K 
11,117) vorgenommenen gesetzlichen Ausnahmerege “e 
Danach kann das Gericht, wenn in einer Patentstreit 
eine Partei glaubhaft macht, daß die Belastung . „fj, 
Prr»7pßkns+pn rmrh dem vollen Streitwert ihre WirtsAntragliehe Lage erheblich gefährden würde, auf deren y-„ u 
anordnen, daß die Verpflichtung dieser Partei zur ^ ¡fj. 
lung von Gerichtskosten sich nach einem ihrer pa- 
schaftslage angepaßten Teil des Streitwerts beim; ■ en 
mit schafft diese Gesetzesbestimmung in der _a 
Form der Streitwertermäßigung in Wahrheit ein 
b ü h r e n e r m ä ß i g u n g  (so Gaedeke ,  „Dieve •= <jes 
gung des doppelten Streitwertes zur Begrenzung 
Kostenwagnisses [JW. 1938, 3009]). Diese — a Scnroche' 
Streitwertfestsetzung bezeichnet — ist ihrem ausgesi ve
nen Zweck und Wesen nach auch nur eine 
Gebührenermäßigung, insofern als sie ausschhei) ^t 
begünstigten Partei, hier also dem Bekl., ■.z'd£UD„zjehUf1' 
und ausschließlich in dessen kostenrechtliche oUilU aUS5UllllCUlK.il 111 UCSSCU nuaiv.im-'.uwiv.-- £10*
gen zur Reichkasse und nur zu seinen Guns ^  
greift. Die kostenrechtlichen Beziehungen de ormale 
begünstigten Gegenpartei, für welche die volle durch 
Streitwertfestsetzung ihre Geltung behält, vv£rü illStigten 
diese Gebührenermäßigung zugunsten der beg■ nC]einer 
Partei nicht berührt, jedenfalls nicht im Sinne; irg ¿¡gten 
Einschränkung der Kostenhaftung der nichtbeg g0|Che 
Partei der Reichskasse gegenüber. Soweit ein ejn. 
— so also vor allem als Antragsteller der Ins ,,oSten- 
§ 77 GKG. — begründet ist, bleibt vielmehr dicse ¿on der 
Haftung uneingeschränkt bestehen. Dies eiSldt, , Satz-’ 
Wortlaut des Gesetzes selbst, indem in § 53¡ Ad ■ ^oSten 
bestimmt ist: „Soweit der begünstigten 1 ar . ¿¡ese 
des Rechtsstreits auferlegt werden oder sowei„trichtet«/1 
übernimmt, hat sie die von dem Gegner e , anwal‘s 
Gerichtsgebühren und die Gebühren seines Ke * „ pieser 
nur nach dem Teil des Streitwertes zu erstatt j¿r urd̂ "
Einschränkung der Kostenerstattungspfhcht nicnt'
liegenden begünstigten Partei der obsiegen von jetz- 
begünstigten Partei gegenüber hinsichtlich r i]erRê : 
terer bereits entrichteten Gerichtskosten *“ gezah1 
wird sie diese als Antragstellerin der Im* ‘HrhtskoSjer 
haben— hätte es nicht bedurft, wenn die sten . h

Irr Hpr ^+rpi+wprthprijhsetZUn£f Z U g _gllU't®in Verfolg der Streitwertherabsetzung 
einen Partei ohne weiteres und schlechthin u»=>i __
entsprechend ermäßigen würden. Denn dan präg ’ 
Erstattungsanspruch insoweit überhaupt ni 0 J)Siegcn , 
würde vielmehr eine Rückzahlung an di . e il (vg ■ 
Partei durch die Reichskasse zu erfolgen 
§ 90 Abs. 3 GKG.). . . t daß.%

Davon abgesehen irrt die KL, wenn sie m ’o.  n‘C 
relative Streitwertfestsetzung aus § 51 K Wirtschaft* 
eine einseitige Maßnahme zugunsten der j r̂er 

achen Partei darstellt und demgemäß > tlinrf
Ans;

schwachen Partei darstellt und demgemau stung d® 
Wirkung nicht zu einer einseitigen Me partei Hie 
wirtschaftlich stärkeren, nichtbegünstigte W*e hre
dürfe. Das Gegenteil ist der Fall. Denn n i,siegens »n- 
nichtbegünstigte Partei im Falle ihres ajiem ,£in 
eigenen außergerichtlichen Kosten, d. **• . en als L 
waltskosten, soweit sie nach einem n selbe* ser 
herabgesetzten Streitwert ihr erwachsen . ’rtach d* ien 
gen muß, bleiben auch die überschieße LeSchul hen 
Regelung nicht von der begünstigten \  Partei best 
Gerichtskosten zu Lasten der obsiegenc v u).
(zu vgl. auch bereits Ga e d e k e  a. a. • Antragsy  als 

Das bedeutet, daß § 53 PatG. in d‘ iffen ha |ef,t,
haftung des §77 GKG. nur insoweit emgeg Frage
eine solche der be g ü n s t i g t e n  Parte* 1 ichtbegu"*t t - 
nicht dagegen die Antragstellerhaftung aUch
ten Gegenpartei irgendwie ei!*s‘;hran« Q''nl 
m a n n - W e n z ,  18. AufL, Nr. 29 zu §9 “

Demgemäß greift die Vorschrift des b ^  _
die Reihenfolge der Inanspruchnahme nach
Kostenschuldner auch nur hinsichthcn

GKG.)- 2 über
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/pra'3gese'zten Streitwert berechneten Gebühren Platz 
9t itt  m a nn - W e n z a. a. O.), während es hinsichtlich 
ä.es überschießenden Gerichtskostenteiles zu einer — sub
sidiären — Zweitschuldnerhaftung des Antragstellers nicht 
®rs‘ kommt, insoweit vielmehr die Antragstellerhaftung 
von vornherein primär und uneingeschränkt bestehen ge- 
oheben ist. Die in § 82 Abs. 2 GKG. aufgestellten Grund
sätze über die subsidiäre Haftung des Zweitschuldners 
K°mmen in solchem Falle also der nichtbegünstigten 
antragstellenden Partei nur in Höhe desjenigen Ge- 
“uhrenbetrages zugute, welcher sich nach dem herab
gesetzten Streitwert errechnet.

Die Auffassung der Beschwerde, als wenn eine der- 
“rt,ge Betrachtung mit den Grundsätzen des BGB. und 
, Cs § 82 Abs. 1 GKG. über eine gesamtschuldnerische 
Haftung der mehreren Kostenschuldner nicht vereinbar 
A  geht fehl. Wie auch sonst häufig im Kostenrecht 
stellt im Falle des § 53 PatG, eine gesamtschuldnerische

Haftuartung der begünstigten und der nichtbegünstigten Par- 
Höhe der Gebühren, die unter Zugrundelegung 

üvf llerabgesetzten Streitwertes sich ergeben. Für den 
f erschießenden Betrag haftet die nichtbegünstigte an- 
tragstellende Partei allein.
j. r anach ist hier die Inanspruchnahme der KI. für den- 
aus r1 K °s'enbetrag, welchen der Bekl. infolge der ihm 
y s 8 53 PatG, gewährten Vergünstigung trotz seines 

pH'egens im Prozeß nicht schuldet, nicht zu be- 
2Pn\den’ so d’e Beschwerde kostenpflichtig (§ 97 

'"■) zurückzuweisen war.
« G , 20. ZivSen., Beschl. v. 6. Jan. 1941, 20W3676/40.)

**
RG.

Recht der Ostmark 
§§ 138, 158, 159, 1432 ABGB.

Kind̂ er Erzeuger eines im Ehebruch erzeugten ehelichen 
'’alt aS . d'e moralische Verpflichtung, für den Unter- 
Kind°es k-'ndes zu sorgen, auch wenn die Ehelichkeit des 
an„„(es ,Von den anfechtungsberechtigten Personen nicht 

2 ° c"'en worden ist.
Erz‘ Gas Anerkenntnis dieser Unterhaltspflicht durch den 

Seschieht nicht ohne Verpflichtungsgrund und 
* “ndet eine klagbare Verpflichtung.

ma„nena. e‘n Kind im Ehebruch erzeugt ist und der Ehe 
so Sc. ..'e Anfechtungsfrist des § 158 ABGB. versäumt 
^Herli n d'ese Versäumung zwar die Klagbarkeit des 
ze naltsanspruchs gegen den Erzeuger aus. Den Er-
hii-P.  ̂ tr 1 "ITT itl rlJoonm Foll Izoini» fTPOotvliVlii» T TnfprliHHicht in diesem Fall keine gesetzliche Ünterhalts- 
üer 7*' besteht für ihn aber eine auf der Tatsache 
zu sorU8Un'’ berubende natürliche Pflicht, für das Kind 
haben^5n llnd anderen, die dies an seiner Stelle getan 
W  • ! ’fe Aufwendungen zu ersetzen. Diese Verpflich- 
Qbiipn+- ’hrem Wesen nach rechtsähnlich den Natural- 
diesei- n01??n des Obligationenrechts. Was in Erfüllung 
?Urückp f r*'c^en Verpflichtung geleistet wird, kann nicht 
»Un? J?e‘ordert werden. Eine vertragsmäßige Anerken-
Ve-~i ,.1?ser  lia tü rlirhp n  Vprnfiirh+nncr prfntcri n irh t nlinp 
gft 
Ve

Auf diesem Standpunkt steht die herr- 
,4  p Hexhtslehre (vgl. S w o b od a im Komm. z. ABGB.

erpfij |®er natürlichen Verpflichtung erfolgt nicht ohne 
riin-j . ’ungsgrund, sie ist gültig und wirksam und be-?,rÜtldet Hi "7A6‘ ““U> alC 101 &u‘llK U1,U wiiiwaiu uuu ui-

Vernfi,vp4 e Klagbarkeit der — bis dahin unklagbaren — 
' !iUng. Auf diesem Standpunkt steht die herr-

^Hsch p uncl 477) sow<e die Rspr. des österr. OGH. 
«och a iif‘i- März '931: NotZtg. 1931, 214). Es mag auch 
reichs h- dle entsprechende Rspr. der Gerichte des Alt- 
^Ugers ln£ewiesen werden, wonach die Pflicht des Er- 

sorrr’p l̂tr ^as von ihm im Ehebruch erzeugte Kind 
deutsch? alS  e'ne »sittliche Pflicht“ i.S. des §814 des 
^Hülhin- 1 B- angesehen wird und wonach also die 
^■^nnun ,eser Pflicht oder die vertragsmäßige An- 
n?rSei 8  derselben nicht kondiziert werden kann (vgl. 
HLq Kali” , zu §914 Anm. 4 und die Entsch. des

(RQ Vn iUi e:eBadRpr- 1922’ 85)-• V1»I. ZivSen., U.v. 8 . Jan. 1941, VII! 597/39.) [He.]
^  *

jM dann • ~  § 12 95  ABGB. Eine traumatische Neurose 
V,<ürlicl,PVpn, dem Schädiger zu vertreten, wenn sie eine 
vv/det ei,,„ m der Verletzung ist. Den Gegensatz dazu 
vv”Usch j Neurose, die nur durch die Aussicht und den 

’ «urch den Unfall zu einer Rente zu kommen,

hervorgerufen ist. Der ursächliche Zusammenhang zwi
schen Unfall und nervösen oder psychischen Beschwer
den ist aber auch dann anzunehmen, wenn der Verletzte 
schon vor dem Unfall eine Anlage zu nervösen Erkran
kungen hatte und die nervösen Beschwerden nur wegen 
dieser Anlage durch den Unfall ausgelöst worden sind.

Der Kl. stürzte, als er am 14. Febr. 1932 über die Heu
brücke in A. ging, weil die Brücke schadhaft war. Er be
hauptet, daß dieser Sturz neben anderen Folgen auch 
seine dauernde Arbeitsunfähigkeit herbeiführte; der Bekl. 
habe diesen Unfall verschuldet, weil er als Aufseher des 
städtischen Bauamtes pflichtwidrig den schlechten Zu
stand der Brücke nicht gemeldet habe.

Die Untergerichte haben sich an das gegen den Bekl. 
ergangene rechtskräftige Strafurteil gehalten. Dieses stellt 
fest, daß die Brücke schadhaft war, daß infolgedessen 
eine Eisenplatte des Brückenbelages beim Betreten durch 
den Kl. sich durchbog, daß dieser mit dem Fuße in die 
dadurch entstandene Öffnung geriet und beim Weiter
schreiten hängenblieb, wodurch er stürzte und sich eine 
leichte körperliche Beschädigung zuzog; der Bekl. habe 
die Pflicht gehabt, den Zustand der Brücke dem Bauamte 
rechtzeitig zu melden, welches dann die entsprechenden 
Vorkehrungen getroffen hätte; dadurch, daß er diese Mel
dung unterließ, habe er mit Rücksicht auf den eingetre
tenen Erfolg die Übertretung des §431 StGB, begangen.

Die Untergerichte haben diesen Tatbestand als fest
gestellt übernommen und überdies insbes. auf Grund der 
Aussage des Sachverständigen Prof. Dr. M. festgestellt, 
daß dieser Unfall durch dreizehn Wochen Schmerzen und 
Arbeitsunfähigkeit des Kl. zur Folge hatte. Für diese Fol
gen haben sie dem Kl. 5305,95 K nebst Zinsen als Ersatz 
zugesprochen, das weitere Klagebegehren jedoch in der 
Erwägung abgewiesen, daß weitere Krankheitserschei
nungen, die das BG. selbst als traumatische Neurose be
zeichnet, nicht auf den Unfall zurückzuführen seien, son
dern als sog. Rentenneurose mit dem Unfall in keinem 
ursächlichen Zusammenhänge stünden.

Die Rechtsrügen der Rev. erörtern die Frage, ob vom 
Standpunkte des §1295 ABGB. auch die Rentenneurose 
als vom Bekl. verschuldet ̂ anzusehen ist und ihn ersatz
pflichtig mache, und wenden sich gegen die Ansicht des 
BG., daß diese Neurose als aus dem Bewußtsein des Kl. 
von der Möglichkeit eines günstigen Prozeßausganges 
entspringend mit dem Unfall selbst nicht mehr in ur
sächlichem Zusammenhänge stehe. Es kann nach dem 
Gutachten des Sachverständigen und den Feststellungen 
des BG. kein Zweifel daran bestehen, daß ohne den Un
fall auch keine Neurose beim Kl. entstanden wäre, daß 
also diese Neurose, die der Sachverständige selbst trau
matische Neurose nennt, insofern in einem ursächlichen 
Zusammenhang mit dem Unfall des Kl. und somit auch 
mit der strafbaren Handlung (Unterlassung) des Bekl. 
steht, der diesen Unfall schuldhaft verursachte. Es ergibt 
sich nun die weitere Frage, ob diese Neurose vom Bekl. 
zu vertreten ist, trotzdem der Sachverständige einen Kau
salzusammenhang deshalb ausschließt, weil die Neurose 
und der Unfall derart entfernt miteinander zusammenhin
gen, daß von einem ursächlichen Zusammenhänge zwi
schen ihnen nicht gesprochen werden könne.

In dieser Richtung deckt sich die — auch sonst in dei 
medizinischen Wissenschaft vielfach vertretene Ansicht 
der Sachverständigen nicht mit dem Standpunkte der 
Rspr., wie er in den Entsch. RGZ. 155, 41; 159, -57; JW. 
1938, 105 4 und sonst dargelegt ist. Eine traumatische — 
also durch ein Trauma, eine Verletzung, ausgelöste — 
Neurose ist jedenfalls dann von dem Schädiger zu vertre
ten wenn sie eine natürliche Folge der Verletzung ist. Den 
Gegensatz dazu bildet eine Neurose, die lediglich durch 
die Aussicht und den Wunsch, durch den Unfall zu einer 
Rente zu kommen, hervorgerufen ist. Der ursächliche Zu
sammenhang zwischen Unfall und nervösen oder psychi
schen Beschwerden ist aber auch dann anzunehmen, wenn 
der Verletzte schon vor dem Unfall eine Anlage zu ner
vösen Erkrankungen hatte und die nervösen Beschwer
den nur wegen dieser Anlage durch den Unfall ausgelöst 
worden sind. In beiden Richtungen bieten die tatsäch
lichen Feststellungen keine genügende Entscheidungs
grundlage. Der Sachverständige hat insbes. nichts darüber

100*
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gesagt, ob eine derartige Anlage beim Kl. vorhanden ist, 
ob etwa die bereits bestehende Arteriosklerose und das 
Lungenleiden des Kl. einen besonders günstigen Boden 
für das Entstehen einer solchen Neurose abgegeben haben, 
wie sie der Kl. behauptet. In dieser Richtung müssen also 
neuerliche Feststellungen vorgenommen werden, die sich 
zunächst auf das Vorhandensein solcher Beschwerden und 
sodann auf die Frage des ursächlichen Zusammenhanges 
im oben dargelegten Sinne zu erstrecken haben werden. 
Hierbei wird auch festzustellen sein, inwieweit eine 
etwaige Arbeitsunfähigkeit von längerer Dauer etwa als 
direkte Folge der Erkrankung des Kl. sich auch ohne 
Unfall eingestellt hätte und inwiefern die Arbeitsunfähig
keit etwa durch die nervösen Beschwerden, die sich auch 
ohne die bestehende Erkrankung eingestellt hätte, bedingt 
ist. Schließlich wird auch zu erwägen sein, ob und in
wiefern die etwaigen nervösen Beschwerden als aus der 
Willenssphäre entspringend vom Willen des Kl. beherrsch
bar sind und ob und inwiefern er in der Lage ist, bei 
genügender Willensanstrengung seine Beschwerden erfolg
reich zu bekämpfen.

(RO., VIII. ZivSen., Beschl. v. 9. Dez. 1940, V III 714/39.) 
IN.]

*

28. RG. — § 1328 ABGB.; § 506 StG. Auch die 
Übertretung nach §506 StG., Verführung und Entehrung 
unter Zusage der Ehe, wird dadurch nicht ausgeschlossen, 
daß die Verführte schon vorher Geschlechtsverkehr hatte.

Die Untergerichte haben das Begehren der Kl. auf Zah
lung eines Schadensersatzbetrages von 7500 K nach § 1328 
ABGB. abgewiesen, weil die Kl. schon vor der Auf
nahme des Geschlechtsverkehres mit dem Bekl. ein außer
eheliches Kind hatte und deshalb in dem von der Kl. be
haupteten Eheversprechen des Bekl., das sie zur Gestat
tung der außerehelichen Beiwohnung bestimmt haben soll, 
eine strafbare Handlung nach §506 StG. nicht begründet 
sein könne. Das BG. meint dazu noch, daß die Kl. Ver
führung durch „Hinterlist“ nicht geltend gemacht habe.

Die Rev. ist begründet. Denn auch die Übertretung 
nach §506 StG., Verführung und Entehrung unter Zu
sage der Ehe, wird dadurch nicht ausgeschlossen, daß die 
Verführte schon vorher Geschlechtsverkehr hatte (siehe 
die Entsch. des OGH. Wien v. 19. Jan. 1935, 3 Ob 505/34: 
Zentralbl. f. jur. Praxis 1935 Nr. 199 mit ausführlicher 
strafrechtlicher Begründung und insbes. die Entsch. vom 
9. Dez. 1937, 3  Ob 938/37, SZ Bd. XIX Nr. 330). Die 
Entsch. des OGH. Wien lehnen die strenge Auslegung 
des § 506 StG. ab, welche Unberührtheit verlangen. Die 
Begründung der Untergerichte kann daher ohne Erörte
rung und Erhebung des Sachverhaltes zur Abweisung des 
Klagebegehrens nicht hinreichen, dazu wird insbes. auf 
die Gründe dieser Entscheidungen verwiesen.

Die KL ist aber auch damit im Rechte, wenn sie im 
mehrfachen Eheversprechen eine „Hinterlist“ zu erblicken 
versucht. Es kann dazu weder dem BG. zugestimmt wer
den, wenn es meint, daß „Hinterlist“ nicht geltend ge
macht worden sei, noch weniger aber den Ausführungen 
des Bekl. in seiner Revisionsbeantwortung, daß hier eine 
unbekämpfte Feststellung der Untergerichte den gegentei
ligen Ausführungen in der Rev. der Kl. im Wege steht. 
Die Frage, ob der von der Kl. vorgetragene Sachverhalt 
eine Hinterlist nach § 1328 ABGB. begründet, gehört zur 
rechtlichen Beurteilung. Es ist daher auch nicht notwen
dig, daß die Kl. den von ihr vorgebrachten Sachverhalt 
dem einen oder dem anderen der Fälle des § 1328 ABGB. 
unterstellt, noch weniger aber, daß sie richtig unterstellt. 
Diese Frage ist von den Gerichten in der rechtlichen Be
urteilung zu lösen. Es kann dabei sein, daß das Vorbrin
gen der Kl. über das Verhalten des Bekl. bei der Ab
gabe seiner Eheversprechen einer Ergänzung bedarf. Die 
unrichtige rechtliche Beurteilung des bisher vorl. Sach
verhaltes, die etwaige Ergänzungsbedürftigkeit des Vor
bringens der Kl. und vor allem die Unterlassung aller 
Erhebungen über dieses Vorbringen führt zur Aufhebung 
beider Urteile der Untergerichte und Zurückverweisung 
der Sache an das Erstgericht zur neuerlichen Verhand
lung und Entscheidung. Dieses wird zu prüfen haben, ob 
die Kl. zur Zeit der angeblichen Verführung noch die
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. g
Geschlechtsehre (nicht die körperliche Unberührtheit) >■ 
des §506 StG. hatte, ob der Bekl. ihr die Ehe versp 
chen hat, um sie zur Gestattung der außerehelichen 
wohnung zu bestimmen, und wenn eine strafbare n . j 
lung nicht nachweisbar ist, ob das Verhalten des „ 
nicht doch auch eine „Hinterlist“ i. S. des § 1328 A 
begründet. „  Q\

(RG., VIII. ZivSen., Beschl. v. 8 . Jan. 1941, VIII 59oß •/

29. OLG. -  Art. 21 EGBGB.; §16 OstKaisVO. v°» 
12. Okt. 1914 über eine Teilnovelle zum ABGB. (O s ik . ( 
Nr. 276); § 323 ZPO. Maßgebend für die Unterhalten» 
des außerehelichen Vaters gegenüber dem “Pt ; natfo‘ 
Kind ist nach deutschem und österreichischem int« der 
nalen Privatrecht in erster Linie das Heimatrcc i 
Mutter. Eine im Verfahren außer Rechtsstreit von „ 
VormGer. der Ostmark festgesetzte Unterhaltsrem d£g 
wegen veränderter Verhältnisse von einem Gen ab. 
Altreichs im Verfahren der streitigen GerichtsbarK 
geändert werden. ,eS

Nach Art. 21 EGBGB. wird die Unterhaltspflicht ^  
Vaters gegenüber dem unehelichen Kinde nach jer 
setzen des Staates beurteilt, dem die Mutter zur ^  
Geburt des Kindes angehört; es können jedocn a,s 
weitergehende Ansprüche geltend gemacht we ßCCht 
nach den deutschen Gesetzen begründet sind, lu . )iche 
der Ostmark trifft in dieser Hinsicht keine ausor 
Regelung. Nach herrschender Ansicht (vgl. OL>J. der 
DJ. 1940, 127) ist aber auch hier das Heimatrec 
Mutter maßgebend. e;chs-

Sind also Mutter und außerehelicher Vater A 
deutsche, so haben auch die Gerichte der Os jeS{Zu- 
Unterhaltsrcnte ausschließlich nach § 1708 BO ■ ¿er 
setzen, ebenso wenn die Mutter Altreichsde ¿¡esen1 
Vater aber Österreicher ist; ihre Höhe ist aber jnjsse 
Falle wohl nach oben begrenzt durch die ^ Ist 
des Kindes und die Leistungsfähigkeit de?lf ‘¡chsdei“' 
die Mutter Österreicherin und der Vater Ai öSter* 
scher, so richtet sich das Maß des Unterhalts Kim
reichischem Recht, also nach der Bedürftigke ^  ¡cai*® 
des und der Leistungsfähigkeit des Vater • ein' 
aber höchstens der der Lebensstellung der |:egendel1 
sprechende Unterhalt verlangt werden. Im Altreit*1!' 
Fall sind Mutter und außerehelicher Vat mali'
deutsche. Es ist also ausschließlich § 1'0° 
gebend. Rerehe'ic'1\

Mit der vorliegenden Klage begehrt der au ,gärntea' 
Vater Herabsetzung der von dem AG. m Eernessenc 
im Beschlußverfahren auf monatlich 40^- 
Rente. keiue ®e"

Gegen die Zulässigkeit der Klage beste icn ^  ob®P 
denken. Nach Auffassung des OLG. Wie ,erhaltsl 
zit. Entsch. hat über eine Änderung^er^ derzu. nniscn. nat uoer eine aiiuc, u..& . r f
stung wegen geänderter Verhältnisse das j, § 16 
gelegene Vormundschaftsgericht auch dan (le ^
Kaiserl. VO. v. 12. Okt. 1914_Qber e i « T  7 nts c h < :

'des A l E g V
I ................ ............ l  ............ ...  .. OLOd/ n n  %
überzeugend. Ist es danach aber zulässig, ejnes 
mundschaftsgericht der Ostmark ein Lr V erfaß .

ABGB. im Verfahren außer Streitsachen ureichs 
wenn der Unterhalt durch ein Urteil de._ ^¡eii 
stimmt wurde. Die Ausführungen des daß

mundsclialtsgericlit Oer usimauv vei*“ ß.
richts des Altreichs durch Beschluß, a ugitulsse , 0i
außer Streitsachen, wegen geänderter Ug/t, wcr“ t.
ändert, so muß es ebenso als ziilassig ts der <eS 
einen Beschluß eines Vormundschaftsg umgehen K,:.rch 
mark, durch den die vom Vater eines wUrde, ¿er
zu leistende Unterhaltsrente festgese y erfahre
Urteil eines Gerichts des Altreichs prf0 rderlic cji 
streitigen Gerichtsbarkeit abzuandei: •  ungSklag® inSo- 
daß die Voraussetzungen einer Abander rlu t7t
§323 ZPO. gegeben sind. Die Klage. sie ges

als die Gründe, aut welcne , ,ussesweit zulässig, als die Gründe, auf w e l d ^ e s  
wird, neu sind, d. h. nach Erlaß des o  
Vormundschaftsgerichts entstanden sinn. l 04l,

(OLG. Karlsruhe, 1. ZivSen., Urt. v. •
210/40.)

des

ltf
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30, RG. -  §1 der 2.Vere;nfVO. (RGBl. 1, 1253); §416 
östZPO. Wann ein Urteil eines ostmärkischen Gerichts 
Ergangen ist, kann auch für den Geltungsbereich der 
2- VereinfVO. nur nach der ÖstZPO. beurteilt werden.

Nach § 1  (1 ) der 2 . VereinfVO. (RGBl. 1940,1,1253) ist 
zur Verhandlung und Entscheidung über Berufungen 
£egen amtsgerichtliche Urteile nicht mehr das OLG., 
sondern das LG. zuständig, wenn die Entscheidung nach 

Inkrafttreten der VO., also nach dem 8 . Okt. 1940 
Ergangen ist. Im voll. Falle glaubt das LG. K. die Zu
ständigkeit ablehnen zu sollen, weil das Urteil die 
‘ agesangabe vom 4. O kt 1940 trägt. Das OLG. lehnt 
unter Berufung auf einen Aufsatz (DJ. S. 1070,1071) die 
Zuständigkeit ab, weil das Urteil, das nicht mündlich 
^^kiindet wurde, der Kl. am 11., dem Bekl. am 16. Okt. 
ly40 zugestellt wurde, also als am 16. Okt. ergangen an- 
Zusehen sei.
r  ?uzustimmen ist dem OLG., aber nicht aus dessen 
Gründen.
v. Pamit ein Urteil rechtliches Dasein, insbes. bindende 
Wirkung für das Gericht selbst erlange, muß nach dem 
[wehte des Altreichs entweder nach § 310 ZPO. das 
,.r]e>l mündlich verkündet oder nach §7 EntiVO. die 
. teilsforrnel den Parteien zugestellt sein. Die Urteils- 
. nnel muß nur den Urteilsspruch, aber weder Tat- 
. estand noch Entscheidungsgründe enthalten. Ist die 

'leilsformel ‘zugestellt, so ist das Urteil wirksam, auch 
enn eine vollständige Urschrift des Urteils noch nicht 
fliegt. Nach österreichischem Rechte wird ein Urteil, 
s nicht verkündet wird, gern. §416 ZPO. wirksam, 

„ uu es in schriftlicher Abfassung zur Ausfertigung ab- 
K2eben wird, d. h. wenn die Urschrift vom Richter der 

'■schäftsstelle zur Herstellung der Ausfertigungen iiber- 
rd. Eine Zustellung der Urteilsformel an die 
würde für die Wirksamkeit des Urteils nach 
lischem Rechte nicht genügen. Umgekehrt würde 

ueutschcin Rechte ein auf Grund mündlicher Ver
wirk n£ geschöpftes Urteil nicht i. S. des § 318 ZPO.

oster
nach
haWirt 6  gesenupnes uucn muu i. uio y — •
der r  m werden, auch wenn es in vollständiger Fassung 
ni , Geschäftsstelle übergeben wurde, solange das Urteil 
itiuR '/Endlich verkündet ist. Die mündliche Verkündung 
Wern1 enfalls nach Einbringung der Berufung nachgeholt 
Setr '■ Uiese Ausführungen ergeben, daß die Voraus
s a g e n  für die Wirksamkeit des Urteils im Altreich 
ein i\n c?er Ostmark durchaus verschieden sind. Wann 
■ Urteil eines ostmärkischen Gerichtes ergangen ist, 

nur nach der österr. ZPO. beurteilt werden.
k-atiti

(s l1?. vorl. Falle ist nach dem Abfertigungsvermerk 
Schüft Geo) das Urteil erst am 11. Okt. 1940 in der Ge
dieht Stelle eingelangt. Interne Akte wie: wann sich der 
sch",/ ZUm Urteil entschlossen hat, wann er die Ur- 
Welch zu Papier gebracht oder unterfertigt hat oder mit 
UnpH i- Tagesangabe das Urteil versehen wurde, sind 

leb'ich. Das Urteil ist daher am 1 1 . Okt. 1940 er- 
&en und die Zuständigkeit des LG. K. gegeben, 

lfijjg-). VHI.ZivSen., Beschl. v. 16. Dez. 1940, VIII^GB

*
** 1
Recht * nRG- ~  §§ 6, 7 VO. zur weiteren Überleitung der 
Scht>n8R'°8e im Lande Österreich und in den sudetendeut- 
V0\ ? obie(en v. 28. Febr. 1939 (RGBl. I, 358) (Überleit- 
^ r, 27) ^ OstEisenbHaftpflG. v. 5. März 1869 (ÖstRGBl.

has n Cl.der Berechnung des Beschwerdegegenstandes für 
Fällun/'sionsverf^hren können Ansprüche, die erst n a c h  
Nu» » i, s B^rufungszwischenurteils durch Klagerweite- 

2 *>ehend gemacht werden, nicht berücksichtigt werden. 
aul’ j Gebört eine Rechtsstreitigkeit zwar ohne Rücksicht 
W / W e r t  des Streitgegenstandes zur ausschließlichen 
0ese(” Ul'Skeit des LG., ist aber diese Zuständigkeit im 
b“ WiP ?.lcbt ausdrücklich als ausschließliche bezeichnet 
Msen, j/'ss  bei Klagen auf Ersatzleistung nach dem Öst- 
V°n de zutrifft —, so ist die Zulässigkeit der Rev.

ly r Revisionssumme abhängig.
k] hat in ihrer auf das EisenbHaftpflG. gestütz- 

] Jage die Fällung folgenden Urteiles begehrt:
Werde festgestelit, daß die beklagte Reichsbahn 

2 sei, ihr den durch den Eisenbahnuntall am

14. Aug. 1938 und den damit verbundenen Verlust des 
rechten Beines entstandenen Schaden zu ersetzen;

2. die Bekl. sei schuldig, ihr den Betrag von
3460.62 31M (nämlich 3000 M l Schmerzensgeld und
460.62 M l  Heilungskosten) und

3. eine Rente von monatlich 30 31M zu bezahlen.
Diesen Streitgegenstand bewertete sie insgesamt mit

10000 X M , so daß auf das Feststellungsbegehren 
2939,38 ¡UM entfielen.

Das Prozeßgericht hat mit Zwischenurteil ausge
sprochen, daß der Anspruch der KL dem Grunde nach 
zu Recht bestehe. Das BG. hat dieses Urteil auf Be
rufung der Bekl. teilweise abgeändert, indem es den 
Anspruch der Kl. dem Grunde nach nur zu */* als zu 
Recht bestehend erklärte und diesbezüglich das Urteil 
des Erstgerichtes bestätigte, zu i/i aber den Klage- 
anspruch als nicht zu Recht bestehend befand. In den 
Gründen seiner Entsch. hat das BG. betont, daß durch 
dieses Zwischenurteil n i cht  über das Feststellungs
begehren (P. 1 des Klageantrages) erkannt worden sei.

Nach Zustellung der Berufungsentsch., aber vor Ab
lauf der Rechtsmittelfrist zeigte die Kl. mit Eingabe v. 
3. Sept. 1940 dem Prozeßgericht an, daß sie ihre An
sprüche nunmehr dahin erweitere, daß sie statt 3460,62 ¡UM 
den Betrag von 10344,67¡UM verlange (nämlich 6000¡UM 
für Verunstaltung, 3000 M l  Schmerzensgeld und den 
Rest für kleinere Auslagen an Heilungs- und Wartungs
kosten, für Beschädigung von Kleidern u. dgl.) und daß 
sie daher neben dem Feststellungsbegehren die Verur
teilung der Bekl. zum Ersatz von drei Vierteln der ge
nannten Beträge, nämlich 7758,50 ¡RM und einer monat
lichen Rente von 22,50 ¡RM beantrage. Die Bekl. hat mit 
Eingabe v. 11. Sept. 1940 ihre Zustimmung zur Erweite
rung des Klagebegehrens gemäß § 235 Abs. 2 ZPO. aus
gesprochen.

Die Bekl. ficht nun in ihrer am 13. Sept. 1940 bei dem 
Prozeßgericht eingelegten Rev. das Urteil des BG. in
sofern an, als der Anspruch zu drei Vierteln als zu 
Recht bestehend angenommen wurde, und macht die 
Revisionsgründe nach § 503 Ziff. 2—4 ZPO. geltend. 
Dabei wirft sie selbst die Frage der Zulässigkeit der 
Rev. auf und glaubt, diese mit Rücksicht auf die vor 
Ablauf der Revisionsfrist erfolgte Erweiterung des Klage
begehrens bejahen zu dürfen, da schon drei Viertel der 
erweiterten Leistungsansprüche ohne Rücksicht auf das 
Feststellungsbegehren den Betrag von 10458,30M l er
geben. Die Revisionsgegnerin bekämpft in der Revi
sionsbeantwortung die Zulässigkeit der Rev.

Das Erstgericht hat mit Beschluß v. 14. Sept. 1940 aus
gesprochen, daß der Wert des Beschwerdegegenstandes 
10000¡RM übersteige und die Rev. daher zulässig sei, in
dem es der Meinung Ausdruck gab, die Klageänderung 
werde zugelassen werden, und entscheidend sei nicht 
der Wert des Streitgegenstandes, über den das BG. ent
schieden habe, sondern der Wert des Beschwerdegegen
standes für das Revisionsverfahren, welcher aber mehr 
als 30000 ¡RM betrage. Hierbei führte auch das Lrst-
gericht an, daß in der bisher ergangenen Entsch. nie 
über das Feststellungsbegehren entschieden worden se . 
Auf den Rekurs der KI. hat das OLG. erkannt, daß
zwar für den Wert des Beschwerdegegenstandes der 
Zeitpunkt der Erlassung des BU. maßgebend sei, w e - 
durch die Rev. angefochten werde, und daß daher die 
nachher erfolgte Klageerweiterung außer 
bleiben habe. Allein die Rev. sei zulässig gemäß |  7 
Ahs 1 Zrff 2 der VO. zur weiteren Ubeileitung der 
Rechtspflege im Lande Österreich und in den Sudeten
deutschen Gebieten v. 28. Febr. 1939 (RGBl. I, 358), weil

™  Wortgut des Q e U e s  v 12 Juli 1502 (ROBI. 
Nr 147) ohne Rücksicht auf den Wert des Streitgegen
standes ausschließlich zuständig sei, zumal auch die 
Gerichtsstände nach § 51 Abs. 2 JN. ausschließliche Ge
richtsstände seien. . tr •, 7

Die Rev. ist jedoch unzulässig. Die Frage ihrer Zu
lässigkeit ist für das RG. nicht dadurch bindend gelöst, 
daß beide Untergerichte diese Frage bejaht und die 
Rev. daher dem RG. zur Entsch. vorgelegt haben. Das 
RG. hat vielmehr trotzdem die Zulässigkeit der Rev.
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selbständig zu prüfen und ist dabei durch die Entsch. 
der Untergerichte nicht gebunden.

Vor allem ist die vom Erstgericht und von der Revi
sionswerberin vertretene Rechtsansicht abzulehnen, daß 
eine nach Fällung der Berufungsentsch. erfolgte Klage- 
•ervveiterung (ganz abgesehen davon, daß eine solche 
im vorliegenden Falle noch gar nicht zugelassen wurde) 
einen Einfluß auf den Wert des Beschwerdegegenstandes 
haben könnte. Es ist richtig, daß für die Zulässigkeit 
der Rev. nicht mehr der Wert des Streitgegenstandes, 
sondern der Wert des Beschwerdegegenstandes maß
gebend ist und daß es daher nicht auf den Wert des 
Streitgegenstandes ankommt, über den das BO. ent
schieden hat. Allein das RevQ. kann nur die Entsch. 
über Ansprüche nachprüfen, die bereits Gegenstand der 
Entsch. des BO. gewesen sind. Ansprüche, über die das 
BO. noch nicht erkannt hat, können auch nicht von dem 
RevO. berücksichtigt werden. Der Wert des Beschwerde
gegenstandes im Revisionsverfahren kann daher immer 
nur mit Beziehung auf den Anspruch oder den für das 
weitere Rechtsmittelverfahren strittig gebliebenen Teil 
des Anspruchs festgesetzt werden, der bereits dem BG. 
zur Entsch. Vorgelegen hat. Der Beschwerdegegenstand 
kann begrifflich niemals größer sein als der Streitgegen
stand der Berlnst. (Jonas,  „ZPO.“ , §5461111, wobei 
die dort besprochene Ausnahme hinsichtlich fortlaufen
der Leistungen im vorliegenden Falle ohne Einfluß ist). 
Die Untergerichte haben sohin bisher nur über den 
Grund des Anspruches der Kl. auf Bezahlung von 
3000 9tM  Schmerzensgeld, 460,62.5?.« Heilungskosten und 
auf eine Monatsrente von 30 3iM  entschieden, nicht aber 
über die weiteren Punkte des Klagebegehrens; der Wert 
des bisher entschiedenen Teiles der Geldansprüche der 
Kl. übersteigt aber nicht 10000 5t.«. Daß das Erst
gericht bei der Bewertung des Beschwerdegegenstandes 
durch Hinzurechnung des noch nicht entschiedenen 
Feststellungsbegehrens im unangefochtenen Werte von 
2939,38 ¡RM und durch weitere Hinzurechnung der erst 
nach dem BU. angeküniigten weiteren Oeldansprüche 
zu einem 10000 ShM übersteigenden Betrage gelangt ist, 
ist für das RQ. nicht verbindlich. Aus dem Bestätigungs
beschluß des Rekursgerichtes v. 12. Okt. 1940 läßt sich 
aber für die Höhe des Beschwerdegegenstandes nichts 
gewinnen, weil dieses Gericht die Zulässigkeit der Rev. 
ohne Rücksicht auf den Beschwerdegegenstatid für ge
geben hält und die Berücksichtigung der nach Erlassung 
des BU. geltend gemachten Beträge ausdrücklich ab
lehnt. Ausgehend von diesen Erwägungen sind daher 
die Voraussetzungen über die Zulässigkeit der Rev. nach 
§ 6  ÜberleitVO. im Wortlaut des § 32 der VO. über 
Maßnahmen auf dem Gebiete der Gerichtsverfassung 
und der Rechtspflege v. 1. Sept. 1939 (RGBl. I, 1658) 
nicht erfüllt.

Es ergibt sich daher die weitere Frage, ob die Rev. 
ohne Rücksicht auf den Wert des Beschwerdegegenstan
des zulässig ist. In dieser Hinsicht bestimmt § 7 Abs. 1 
ÜberleitVO., daß ohne Rücksicht auf den Wert des Be
schwerdegegenstandes die Rev. gegen das Urteil eines 
OLG. im Lande Österreich und in den sudetendeutschen 
Gebieten stattfindet: 1. insoweit es sich um die Unzu
lässigkeit des Rechtsweges oder die Unzulässigkeit der 
Berufung handelt, 2. in den Rechtsstreitigkeiten über An
sprüche, für welche die LG. ohne Rücksicht auf den 
Wert des Streitgegenstandes ausschließlich zuständig 
sind. §7 Abs. 2 verfügt weiter, daß die Vorschrift des 
Abs. 1 Nr. 2 nur gilt, wenn die Zuständigkeit des LG. 
a u s d r ü c k l i c h  als ausschließliche bezeichnet ist. Die 
Bestimmung des § 7 Abs. 1 bedeutet die Übernahme der 
Bestimmung des § 547 der deutschen ZPO. und die Her
stellung der Rechtsgleichheit in dieser Frage. Nach § 7 
Abs. 1 Nr. 2 ist daher auf die ausschließliche Zuständig
keit der LG. ohne Rücksicht auf den Wert des Streit
gegenstandes abgestellt. Ein Vergleich zwischen den 
Zuständigkeitsbestimmungen im Altreich und jenen der 
Ostmark und im Sudetenland ergibt, daß keineswegs in 
allen Rechtsgebieten die gleichen Rechtsmaterien der 
ausschließlichen Zuständigkeit der LG. Vorbehalten sind. 
So ist z. B. für Wechselklagen im Altreich die Wechsel
summe ausschlaggebend, die sachliche Zuständigkeit ist 
durch die Vorschrift des § 603 der deutschen ZPO. nicht

berührt (Jonas,  „ZPO “, § 603I I ) .  Ebenso gehörten
im Sudetenland und im Protektorat Böhmen und «va * 
seit dem tschecho-slowakischen Gesetz v. 8 . Juni - 
(SdGuV. Nr. 123) Streitigkeiten, welche aus wecm 
geschähen entspringen, vor die selbständigen na 
gerichte oflbr die Handelssenate der Gerichtshöfe ^  
Instanz bzw. vor den Einzelrichter nach §7a J • ,-e 
noch dann, wenn der Wert des Streitgegenstand 
bezirksgerichtliche Wertgrenze übersteigt, wanr j en 
der Ostmark die aus Wechselgeschäften entspring des 
Rechtsstreitigkeiten ohne Rücksicht auf den we 
Streitgegenstandes vor das Handelsgericht oder*-!® war 
und Seegericht gehörten. Gleichfalls abweich!en ĵ s-
beispielsweise auch die sachliche Zuständigkeit in „ 
Streitigkeiten nach dem Gesetze gegen den um 
Wettbewerb geregelt. § 27 des deutschen Gesetz ^  
7. Juni 1909 (RGBl. 499) kennt nicht die ausschuew 
sachliche Zuständigkeit der LG. im Gegensatz ’ .„¿-gl, 
des österr. Bundesgesetzes v. 26. Sept. 192J ¡> „¡cht 
Nr. 531), woselbst allerdings diese Zuständig!« deS 
ausdrücklich als ausschließlich bezeichnet ist. 9gd0 UV. 
tschecho-slowakischen Gesetzes v. 15. Juli 192 < l. . .  2geit 
Nr. 111) endlich setzte die ausschließliche f  “str ;  t pie 
der Gerichtshöfe erster Instanz ausdrücklich l ' 
Bestimmungen über die ausschließliche sachliche afj[ 
digkeit der Gerichtshöfe erster Instanz in der “^ ¡ , 1- 
sind in verschiedenen gesetzlichen Vorschriften * ¡sp 
teil, in denen der Sprachgebrauch nicht f in _.reffeii- 
wenn auch inhaltlich über die Bedeutung der ’ . RSpr. 
den Zuständigkeitsvorschriften in Schrifttum u . der 
kein Zweifel bestanden haben mag. Wenn nun . de» 
Gesetzgeber für die Ostmark und das Sudete §7 
Grundsatz aufgestellt hat, daß die Vorschn wenn
Abs. 1 Nr. 2 ÜberleitVO. nur dann zu gehen nai, _
die Zuständigkeit des LG. a us d r ü ck l i c h  . ^jt 
schließlich bezeichnet ist, so hat er die Anw jj^en
dieser Bestimmung von dem äußerlich ei O f
Merkmal der Verwendung eines ganz bestm FäUe
setzesausdrucks abhängig gemacht und damit J pu.
der ausschließlichen sachlichen Zuständigkd ßberieit- 
von der Berücksichtigung bei § 7 Abs. 1 Nr. ^  Bf
VO. ausgeschlossen, in denen die aUf ,.ruRKrhe iê ‘ 
Zeichnung der Zuständigkeit als ausschließ ^¡e Vof’ 
Die gegenteilige Auslegung würde dazu *ull,rf  ’rfeUtungs" 
schrift des Abs. 2 vollständig überflüssig und der b f  
los zu machen, wenn nur der sachliche Inn .sn(jigkel 
treffenden Gesetzesbestimmung über die 
der LG. entscheidend sein sollte. j das

Der vorliegende Klageanspruch stützt sich auf 
Gesetz v. 5. März 1869 (österr. RGBl. Nr. 27) § j
das Gesetz v. 12. Juli 1902 (österr. RGBl.■ •jstung a
EisenbHaftpflG. weist die Klagen auf ürsat. zUf ttfl 
Grund dieses Gesetzes den Handelsgench deSse 
zwar nach Wahl des Kl. entweder demjenigen, t oder

Lisenunanpnu. weist uie Magen au.
Grund dieses Gesetzes den Handelsgench 
zwar nach Wahl des Kl. entweder demjenig > ^
Sprengel die geklagte U nternehm ung ihren- pH
in dessen Sprengel die Ereignung einget . . . oflS°0A,\{ 
delsgerichte sind nach der Sprache der Juri bah“U
(§§ 2—4) Gerichtshöfe erster Instanz (Lud- sach*. 
sich daher um eine Rechtsstreitigkeit, w vveK

hlifh
sich daher um eine Kechtsstreitigken, 
vor die LG. gehört. Daß diese E 
durch Art. V I Ziff.2 EG. zur Jurisd iktion*^  hi,cn 
erhalten wurde, inhaltlich eine ausschheß anerka””s. 
Zuständigkeit der LG. darstellt, ist altec®f*Jt aniCht 
Da aber diese Zuständigkeit im Gesetz epört d> , 
drücklich als ausschließliche bezeichnet ist, »n d;e tUdrücklich als ausschließliche ueze itnuv. -
Rechtsstreitigkeit nicht zu jenen, in w \  des j,
unbeschränkt ohne Rücksicht auf dci daher‘dcht 
schwerdegegenstandes zulässig wäre. L hief , go
die Revisionssumme erreicht werden, vv siCh llIäactf 
der Fall ist. Gegen dieses Ergebnis !la.ssi:n treich « fj| 
weniger Bedenken erheben, als auch , v_ 2d
dem Gesetz v. 7. Juni 1871 (RGB ; ‘7 ). sachlicllrflirjd 
1940 (RGBl. I, 691) keine,aussc¡ leßhche gB Cr1940 (RGBl. I, 691) keine ausscmic.,..--- aUi ^  s. 
stiindigkeit der LG. für R^f^tsstreitig ^  ¿er e 
der EisenbHaftpflG. besteht. Daß aber tAltreich ° ‘g r  
schließlichen Zuständigkeit der LG. m ‘ de9 » fl5-
Rücksicht auf den Wert des Streitg g der ReVi sejn 
wissen Fällen auch noch die Erreich kngebe 11 .ped 
summe für die Zulässigkeit der deUtssumme lu t u.c “ . « » ' 6 7 ; - -  o ci 
kann, beweist die Vorschrift des §=>f
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atQ. v. 5. Mai 1936 (RGBl. II, 117), wonach durch die 
ausschließliche Zuständigkeit der LG. in Patentstreit
achen eine erweiterte Zulässigkeit von Rechtsmitteln 

uach den Vorschriften der §§ 511a Abs. 4 und 547 Nr. 2 
aer deutschen ZPO. nicht begründet wird. 

töG., VIII. ZivSen., Beschl. v. 18. Jan. 1941, V III 139/40.)
[He.]

*

32. RG. _  § 237 ÖstZPO.; § 55 EheG. Ist die Klage 
,“s § 55 EheG, wegen Verzichts des Kl. auf den Schei- 
^gsanspnKh abgewiesen worden, dann setzt die Ent- 
Sâ n g  eines neuen Scheidungsanspruchs voraus, daß der 

cnverhalt sich seither geändert hat und der KI. sich auf 
ese Änderung auch berufen kann.
Der Mann klagte das erstemal am 10. Mai 1939 aus 

Lj EheG, auf Scheidung der Ehe und zog die Klage 
J 1, der Streitverhandlung am 20. Juli 1939 unter Ver- 
et auf den Anspruch zurück. Am 24. April 1940 klagte 
P abermals aus diesem Scheidungsgrund, wogegen die 
aj,au der Scheidung widersprach, denn der Mann habe 
Ans an der Zerrüttung der Ehe, und auf den
y spruchsverzicht verwies. Der Mann erklärte nur in 
qJ pahrenheit verzichtet zu haben. Die beiden unteren 
Mit« e w‘esen das Klagebegehren ab, weil der Mann 

jug auf den Anspruch verzichtet habe.
!e Rev. ist unbegründet.
le Scheidung der Ehe nach dem neuen Eherecht

- un ebe ..................  ~ ‘ —
nde na 
ffirocht

923]). Das Verfahren ist nicht von Amts wegen

Ba ebenso wie die frühere Trennung der Ehe dem 
ficsn na<-h nur auf Klageantrag des Berechtigten aus- 
[Rrm?chen werden (§71 DurchfVO. v. 27. Juli 1938 
«!_ “hl 92811 Das Vpi-f.-itirpn ist nirlit vnn Amts wpfrpn
amr, den und auch nicht fortzusetzen, wenn der Klage- 
& in fortgefallen ist. Mit dem gemäß §108 EheG., 
C J M V a  v. 9. Dez. 1897 (RGBL Nr. 283) und §14 
suC|T- v- 23. Aug. 1819 (JGS- 1595) geltenden Unter- 
triffpgsgrundsatz hat dies nichts zu tun, denn er be- 
Ver{a’nur die Sammlung des Entscheidungsstoffes im 
verj ,nren- Aus den Grundsätzen des Ehescheidungs* 
“Uin» ns ergibt sich daher kein Grund, den Bestim- 
Streif n t des § 237 österr. ZPO., wonach der Kl. nach 
Klage nIassunS ohne Zustimmung des Gegners die 
kann r un*er Verzicht auf den Anspruch zurückzichen 
dünLi,,le Geltung zu versagen. Auch bei einer Schei-
einer 4 a,fe aus § 55 EheG, ergibt sich kein Anlaß zu 
4en anderen Beurteilung dieser Frage, auch nicht aus 
4iese| esetzgeberischen Erwägungen, die zur Aufstellung 
Schein ^cheidungsgrundes führten. Auch hier ist die 
auf o  ̂g von der in der Stellung eines Sachantrages 
Ehe»,*, ‘düng ausgedrückten Willenserklärung eines
, Nach*Cn abhang'g-
§ 55 p, Abweisung eines Scheidungsbegehrens nach 
SN ch ” « ,maS ut,ter Umständen neuerlich ein An- 
atehCn a,u  ̂ Scheidung aus diesem Grund wieder ent- 
h raüss t r Scheidungsklage geltendzumachen ist. 
• iSsan ZUtlg für das Entstehen eines neuen Schei

ch <jpHiPrucbes ist aber immer, daß der Sachverhalt 
^derm, er Sondert hat und sich der Kl. auf diese 

Abi-, % al?cb berufen kann. Die Änderung kann auch 
P ^’dun einer längeren Zeit seit dem Verzicht auf den 
s 5 Pri | sansPruch liegen, besonders, wenn die gesetz-
l°lehe xS*,Von drei Jahren neuerlich verstrichen ist. Eine 
7 ¡t tlerni? rung der Sachlage ist hier nicht eingetreten, 
ti îten „Klagerückziehung waren bei Einbringung der 
m Verb 'c"®ldungsklage erst neun Monate, bei Schluß 
v “ate aaadjun,g im ersten JRechtsgang nicht ganz elf
<,0!aUs£f, ers*r‘chen. Auf die Frage, welche Wirkung der 
^nd^g^gene Verzicht auf eine solche etwa neu be- 

(Rq Klage haben kann, ist daher nicht einzugehen. 
•• lv - ZivSen., U. v. 2 2 . Jan. 41, IV. 271/40.) [He.]

§ 7 6  DurchfVO. z. EheG. v. 27. Juli 1938 
Rohren ■) ;  §237 ÖstZPO.. Im österreichischen Ehe- 
icEfSzu„ lsl die Zurückziehung der Klage im 

r.§ ZU,ässig-
zweiten

^er Klage des Mannes schied das Gericht 
n Rechtsganges die Ehe aus dem beiderseitigen,

auf Seite des Mannes jedoch überwiegenden Verschulden. 
Gegen das Urteil legte der Mann Berufung ein mit dem 
Antrag, das Überwiegen des Verschuldens der Frau fest- 
zustelfen. Vor der — von den Parteien unbesucht ge
lassenen — Berufungsverhandlung erklärten die Parteien, 
einander verziehen zu haben und wieder als Ehegatten 
leben zu wollen, und beantragten, das Urteil abzuändern 
und das Scheidungsbegehren abzuweisen oder das Urteil 
aufzuheben und die Rechtssache an das untere Gericht 
zurückzuverweisen.

Das BG. beließ es bei der Scheidung und gab der Be
rufung des Mannes dahin statt, daß der Ausspruch über 
das Überwiegen seiner Schuld entfiele. Es begründete 
dies damit, daß das neue Vorbringen über die Ver
söhnung der Ehegatten nur im Rahmen der sich auf die 
Schuldfrage beschränkenden Anfechtung des erstinstanz
lichen Urteils beachtet werden könne, so daß die rechts
kräftig gewordene Scheidung der Ehe aus dem Ver
schulden beider Ehegatten bestehen bleiben müsse. Gegen 
dieses Urteil des BG. richtet sich die Rev. beider Ehe
gatten mit dem Ziele, aus dem Revisionsgrund der un
richtigen rechtlichen Beurteilung der Rechtssache das 
Urteil dahin abzuändern, daß das Scheidungsbegehren 
abgewiesen werde.

Die Rev. ist begründet.
1. Das BG. geht davon aus, daß vom ersten Gericht 

die Ehe rechtskräftig geschieden worden sei und in die 
Berlnst. nur die Frage des Verschuldens erwachsen sei. 
Dem entgegen hat das RG. wiederholt, besonders in 
RG. v. 18. Sept. 1939, IV B  33/39: RGZ. 161 Nr. 39 und 
v. 17. Okt. 1940, IV B  39/40: RGZ. 165 Nr. 9 — aus dem 
auch für den Bereich des österreichischen Rechtes an
zunehmenden Grundsatz der Einheitlichkeit des Erkennt
nisses in Ehesachen gefolgert, daß über Klage und 
Widerklage auf Scheidung oder Aufhebung einerseits 
und über die Frage des Verschuldens, also auch des 
überwiegenden Verschuldens, andererseits einheitlich, 
d. h. auf Grund eines Verfahrens und in e i nem Urteil 
erkannt werden müsse. Das sachliche Ergebnis des 
Rechtsstreites läßt darüber nur ein einheitliches Urteil 
zu, das nur im ganzen der Rechtskraft fähig ist. Ein 
Teilurteil über die Scheidung, losgelöst von der Ver
schuldensfrage, ist nicht zulässig. Wenn also ein Rechts
mittel auch nur einen Teil des den Rechtsstreit in einem 
Rechtsgang erledigenden Urteiles ergreift, so wird damit 
die Rechtskraft des ganzen Urteiles gehemmt. Auch die 
vom Rechtsmittel nicht erfaßten Teile des Urteiles blei
ben nicht bestehen, wenn sie auch insofern Bedeutung 
behalten, als sie für die höheren Gerichte und im Fall 
der Aufhebung des Urteiles auch für das untere Gericht 
eine Bindung ergeben, so daß das später ergehende 
Urteil die Partei, welche kein Rechtsmittel eingebracht 
hatte, nicht besser stellen darf als das ursprüngliche Urteil.

2. Ist aber sowohl der Ausspruch über die Scheidung 
wie der über das beiderseitige Verschulden noch nicht 
durch die Rechtskraft gedeckt, so können die Parteien 
auch noch mit Wirkung im Rechtsstreit im Rahmen ihrer 
prozessualen Befugnisse über ihre Anträge und ihre Be
gehren verfügen. Die klagende Partei hat im Berufungs
verfahren vor der Berufungsverhandlung die Abweisung 
ihres Scheidungsbegehrens beantragt. Sie hat damit er
klärt, ihre Klage unter Verzicht auf den Anspruch zurück
zuziehen, worüber, da der Gegner damit einverstanden war, 
nach seinem Antrag mit Verzichturteil zu erkennen war.

Das österreichische Recht kennt allerdings, entsprechend 
dem Aufbau des Berufungsverfahrens, grundsätzlich keine 
Klageänderung im zweiten Rechtsgang, so daß es zwei
felhaft sein kann, ob eine Klagerückziehung in diesem 
Stande der Sache zulässig ist*(§§ 235, 237, 483 ÖstZPO.). 
In Ehesachen hat jedoch der § 76 Abs. 1 der DurchfVO. 
v. 27. Juli 1938 (RGBl. I, 923) das BG. wesentlich anders 
gestaltet, indem es die Vorschrift des §614 DZPO. über
nommen hat. Wenn auch der Wortlaut des § 76 Abs. 1 
sich entsprechend dem des gen. § 614 darauf beschränkt, 
daß bis zum Schluß der mündlichen Verhandlung andere 
als in der Klage vorgebrachte Klagegründe geltend 
gemacht werden können, so hat damit ersichtlich der 
Grundsatz der Unabänderlichkeit der Klage im Rechts
mittelverfahren allgemein durchbrochen werden sollen. 
Ist aber die Unabänderlichkeit damit beseitigt, so kann 
folgerichtig auch kein Hindernis bestehen, eine Rück-
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Ziehung der Klage auch noch im  zweiten Rechtsgang 
als zulässig und beachtlich anzunehmen.

Bei Berücksichtigung des Antrages der beklagten Partei 
auf Abweisung des Klagebegehrens infolge Verzichts er
gibt sich, daß die Abänderung in diesem Sinne begründet 
(§394 ÖstZPO.), der Rev. daher stattzugeben ist.

(RG., IV. ZivSen., U. v. 29. Jan. 1941, IV 301/40.) [He.]

** 34. RG. — Ösferr. AHG.; §3 KraftfG.
1. Auch nach dem alten österreichischen Kraftfahrrecht 

ist eine Erfolgshaftung des Fahrschülers zu verneinen.
2. Nach allgemeinen Grundsätzen des Schadensersatz

rechtes hat der Fahrschüler unrichtiges Verhalten zu ver
treten, insofern es nicht auf den Mangel ihm noch nicht 
zurechenbarer Fähigkeiten (nach § 1297 ABGB.) zurück
zuführen ist.

Der Schadensersatzanspruch, welchen der Kl. aus dem 
Zusammenstoß des von ihm gelenkten Motorrades mit 
dem vom ersten Bekl. als Fahrlehrer geführten und vom 
zweiten Bekl. als Fahrschüler gelenkten Kraftwagen des 
Erstbekl. erhebt, wurde von beiden Untergerichten dem 
zweiten Bekl. gegenüber als dem Grunde nach nicht zu 
Recht bestehend abgewiesen.

Die rechtliche Beurteilung der aufgeworfenen Frage 
hat sich nach den Vorschriften des österr. AHG. (RGBl. 
1908 Nr. 162) zu richten, welches für den hier vorliegen
den Schadensfall vom 4. April 1939 noch anzuwenden ist 
(Art. VI der VO. v.23. März 1940 [RGBl. I, 537]), weil das 
KraftfG. v. 3.Mai 1909 (RGBl. 1,437) im Lande Österreich 
erst mit 1. April 1940 in Geltung getreten ist. Das österr. 
Gesetz bestimmt im § 3, daß die Ansprüche, welche haft
pflichtige Personen gegeneinander aus dem Zusammen
stoß zweier haftpflichtiger Betriebe ableiten, nach dem 
ABGB. zu beurteilen sind. Das österr. Gesetz enthalt 
zwar keine dem § 3 Abs. 2 KraftfG. ähnliche Bestimmung, 
wonach bei Übungs- und Prüfungsfahrten der befugte 
Begleiter (Lehrer) als Führer des Kraftfahrzeuges an
zusehen ist. Es wäre somit nach österr. Rechte auch, ab
gesehen vom Ausnahmefalle des § 3 AHG., die strenge 
Haftung des AHG. für den Fahrschüler — die er hier 
wie gesagt, auf keinen Fall zu vertreten hätte --- mangels 
einer besonderen Bestimmung nur dann zu bejahen, wenn 
er i.S. des §1 AHG. als Lenker anzusehen wäre. Lenker 
ist hiernach nach der Auslegung, welche die ständige 
Judikatur diesem Begriffe gibt, derjenige, der das Fahr
zeug tatsächlich, also auch unter eigener Verantwortung, 
lenkt. Hieraus ergibt sich auch die Folgerung, daß der 
Fahrschüler nicht Lenker des Kraftwagens ist, solange er 
den Lenkmechanismus unter Beaufsichtigung des Fahr
lehrers und nach dessen Weisungen betätigt, also ge
wissermaßen, wie das BG. sagt, dessen verlängerter Arm 
ist. Er hört allerdings auf dies zu sein, wenn er bewußt 
gegen die Anordnungen des Fahrlehrers verstößt, aber 
auch, wenn er Vorsichten unterläßt, die einzuhalten jeder
mann verpflichtet ist (§ 1297 ABGB.). Denn keine gesetz
liche Bestimmung enthält für den Fahrschüler eine Aus
nahmebestimmung etwa in der Art, daß er überhaupt 
nicht, auch nicht nach allgemeinen Verschuldensgrund
sätzen, haften würde. Haftet nach solchen doch sogar 
jeder Teilnehmer am Straßenverkehr, auch wenn er nicht 
jene theoretische Schulung durchgemacht hat, die der 
Fahrschüler in der Regel schon bei der ersten Ausfahrt 
besitzt.

Das österr. AHG. führt somit im Wesen zu demselben 
rechtlichen Ergebnis, welches auch §3 KraftfG. ergibt,

also zur Befreiung des Fahrschülers von d e r strengen 
Haftung des AHG. unter Aufrechterhaltung seiner n ^  
tung nach allgemeinem bürgerlichen Rechte, weae ^  
Zweck noch der Wortlaut dieser Bestimmungen ^  
Schadensersatzrechtes lassen jedoch die Ausleg  ̂
daß auch Pflichten von dem Fahrschüler genon  
werden sollten, die jeder Mensch mit durchschnitt 
Fähigkeiten zu beachten hat. aprFahr-

Die Schwierigkeit der Entscheidung, ob auch üer ,lein
schiiler nach allgemeinen Verschuldensgrundsatz ^
oder mit dem Fahrlehrer im einzelnen Falle hanm ^  
wird, liegt aber nicht so sehr auf rechtlichem, ^  
mehr auf tatsächlichem Gebiete, also in der F - o |29̂  
ob der Fahrschüler, wiewohl er einen Verstoß nac« s 
ABGB. — keineswegs nach § 1299 ABGB. —  S ntw0r- 
lieh zu vertreten hat, doch deshalb von der seiner 
tung frei ist, weil die pflichtgemäße An)v^ d“ ẑ muten'

[Deutsches Recht, Wochenausgah^

ou iu icu i au u u  . ..... - m 1lt1H xev-u
dem — mangelndem theoretischem Wissen u 
nischen Kenntnissen scheiterte. ,-Viuldeten

Es ist somit Sache des Kl., der einen vot®  ihIl 
Schaden behauptet, zu beweisen, daß der Fahrsc bare 
dadurch verursacht hat, daß er_ jedermann . ‘\ ermann 
Vorsichten verletzt hat, die er bei Anwendung J £s
zumutbarer Geschicklichkeit hätte vermeiden Kon ^  ein 
kann also dem BG. beigepflichtet werden, wenn Uin. 
Verschuldendes bekl. Fahrschülers nicht unter a ^  
ständen ausschließt, nicht aber auch darin, ^  ge* 
scheinbar durch den Fahrlehrer in « n «  W®» läuft- 
deckt hält, welche der Vorschrift des § 12 97  zuwm daß 
Der Rev. ist daher zuzustimmen, wenn sie " t, s‘e 
der Fahrschüler keine Ausnahmestellung eiivirsChulde» 
geht aber auch zu weit, wenn sie dieses v njcht 
ohne weiteres darin erblickt, daß der Fah .¡eser 
genug rechts gefahren ist. Die Durchsetzung forderte 
Kenntnis, nämlich weiter nach rechts zu fah ( ^¡gunS 
doch Maßnahmen technischer Art, namheh einfacn, 
des Lenkmechanismus, die, obzwar durenau pahr- 
dennoch durch entschuldbare Hemmungen . nacn 
Schülers beeinflußt sein konnten, insofern, < nich; 

*üem Fortschritte seiner Ausbildung — worüberJfe er ^  
festgestellt ist — die Beurteilung, ob una en> i» 
Lenkung betätigen soll, um nach rechts z“ en sf .
gegebenen Falle doch nicht ganz einfach g jn d
mag, insbes. etwa deshalb weil die Befurch
ser Richtung infolge noch mangelnder Gesc ^  etW
des Guten zuviel zu tun, die Durchführung^.^ 
richtig gefaßten Einsicht behindern könnt . . na
der Schüler zu Beginn seiner Aus^lldhu"ghaben, slCVe- 
Fähigkeit auch später noch das Bestreben iiaen tfiinJL 
der Mitte der Fahrbahn zu halten und so Dem Sch^ n
fährlich erscheinenden Graben auszuweiche • zurecljn®
wird also ein Verschulden nach § 1297 nurteriaSse» h®u 
sein, wenn er die richtige Maßnahm “bi[dung 
obwohl er nach dem Grade seiner Ausb ^  elSt(g_ 
ohne weiteres schon befähigt war un„ f -rchtungHemmung, die durch die b e g rü n d e te  Befurcb^^ r,cMj>
gerufen war, die erforderliche Maßnahme n se,n vV10b 
ausführen zu können, nicht mehr zuzure teile”’den 

.....................  " ^ Ä e r s  durch>Es kommt also im Wesen darauf an, *•“"iers durc*1,097
ein objektiv unrichtiges Verhalten d e s j <eiten (§ 
Mangel ihm nicht zuzurechnender FamgMangel ................  ......
ABGB.) entschuldbar ist. ctctpnim<ren

Da in dieser Richtung aber Feststellung kö„nen,
in der Revlnst. nicht vorgenommen werae^^^^^e
der Rev. stattzugeben und die Sache zu v l I I l46/ 4

(RG., VIII. ZivSen., Beschl. v. 29. Jan. 1 - « [He4

die

______   _________________— --------------—■— "  "
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D a s  ß r i e g s a u s g l e i c h s p c r f a h r c n
öororönung uom 30» noöombcr 1939

K o m m e n t a r  t>ott

R e t h t s a n i n a U  D t .  h a b i l ,  ß c t h n t b  I j u b e r n a g c l  unt> S y n b ü t u s  D t .  f i a t l  f i i i n n e

w . s— » « * . * f v * " £ ä ? z  s ? . t rmulmigen befonbers fchmer betroffen roorben .3 3 üTu'herBem aebt bic 93erorbnuitg alle ¡Hcd)tö’

S S ,  ä ä  s ä e  ¡ “ r s s s Ä ; ^
«4«" in » r s « « i n Ä  ib S  M« M t » » . ,

bauet bes ttnegsausgleidjsDerfabretis W'ious h*rürfH*tiat Seinen SBert für bie Cftmar!

r p r e t s :  f a r t -  9193i 1.80

3 u  b e 3 t e b e n  b u r <b b e n  iß u dj f) an  b e i  o b e r  b i r  e i t  t> o m O e r l a g

«utfdier Reditsucrlng e .m .M ., Berlin • Ccipjig • UJien
B e r lin  W  35, üjUbcbranbfirafje 8

■»MenmB fit. Clttnarl m t >  &lb«t<»I«»bt I.u tW ).. «e^t.D»rlaB <5. »■ b. fr. M i»  ■

D

Der Pteupifche innöcat
(O bccblicgctm cifter)

J*5 Prelsbehörtie für mtoten
öerorönungen unö Crlaffc mit flnmerftungen 

und üerujeifungen

N «

v°n Dr. habil. Hans Joachim Mette

" ' tl>tssMUCh sch,ieB< «ine w irk lich  Ulhlbare Lücke im deutschen 
''Cht r fltum ' Allen, die so oder so Uber das geltende Mietpreis- 
!ait">ih,nSCheid wissen müssen, bietet die vorliegende Gesetzes- 

n£ von Mette ein praktisches und handliches Kompendium
"nClPn , . . .  . . . < .. . „ i. l.nlnn« trrtfnolpfTPn' ßeltf» H " ",V“C c,r* piaKlISL'lICa UIIU nauw..v.iv- •*--------

Oer1,1 en ^ ‘eipteisrechts, wie bisher noch keines Vorgelegen

,,l'lich(

‘V ,

Erlassen, grund- 
d r e i  T e i l e n

len p'Silm,e aus Gesetzen. Verordnungen, E 
ntscheldungcn usw. bestehende Stoff ln

Mietrecht,
N o  u le*sbehörde für Mieten sich wendendes Mietrecht,

Stim m ungen
> n v 0„
- A f  v._, Beordnet und durch Verweisungen so geschickt unterein

^ t id p T1 J . o i /V, • « j_ r    1 1 a1, , i(t o/io
schlt
äS Z,
[-)Ri 
iUr c 

'"ürde

h. Vprk " v* “ uu u u iu i » ci wcisuunui *»w bvvv...«.........  -
„ thflinl. . 1 den* daß das Übersehen irgendeiner Vorschrift oder 

hin ausgeschlossen ist. Die Sammlung ist ein 
als für die Entwicklung, die das deutsche M iet- 

Im Laufe der letzten 4 Jahre genommen hat. Das 
Üehöra'*611 an der Praxis des Mietsrechls Beteiligten, sei

■ se' cs als Betroffener schlechterdings unentbehrlich.

S 277 S eiten  P r e i s  k a r t .  RM 6.—
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Bei der Berechnung des Beschwerde
gegenstandes für das Revisionsverfahren 
können Ansprüche, die erst nach Fällung 
des Berufungszwischenurteils durch Klag
erweiterung geltend gemacht werden, nicht 
berücksichtigt werden.

Gehört eine Rechtsstreitigkeit zwar ohne 
Rücksicht auf den Wert des Streitgegenstan
des zur ausschließlichen Zuständigkeit des 
LG., ist aber diese Zuständigkeit im Gesetz 
nicht ausdrücklich als ausschließliche be
zeichnet — wie dies bei Klagen auf Ersatz
leistung nach dem ÖstEisenbHaftpflG. zu
trifft —, so ist die Zulässigkeit der Rev.

von der Revisionssumtne abhängig. RG.: 
DR. 1941, 797 Nr. 31

§ 237 östZPO.; § 55 EheG. Ist die Klage 
aus § 55 EheG, wegen Verzichts des Kl. 
auf den Scheidungsanspruch abgewiesen 
worden, dann setzt die Entstehung eines 
neuen Scheidungsanspruchs voraus, daß der 
Sachverhalt sich seither geändert hat und 
der Kl. sich auf diese Änderung auch be
rufen kann. RG.: DR. 1941, 799 Nr. 32

§ 76 DurchfVO. z. EheG. v. 27. Juli 1938 
(RGBl. I, 923); § 237 ÖstZPO. Im öster
reichischen Eheverfahren ist die Zurück-

Ziehung der Klage im zweien *  
zulässig. RG.: DR. 1941, 799 Nr.4J

Österr. AHG.; § 3 KraltiG'tort.eichiscli«i
Auch nach dem . alte« fS aftung des 

Kraftfahrrecht ist eine Erfolge 
Fahrschülers zu verneinen. Scha.

Nach allgemeinen p r,u”dSpahrschüler un- 
densersatzrechtes hat de J; teDi insofe 
richtiges Verhalten zu noch M
es nicht auf den Mangel. § 1297
zurechenbarer Fähigkeiten . pR. 194 , 
ABGB.) zurückzufuhren ist.
800 Nr. 34

I k a t U u k a l

Bewerbungen auf Z iffe r anzeig en stets m it der 
Ziffernummer kennzeichnen; auch a u f dem Um
schlag, dort am besten in  der linken unteren Ecke, 
m it Buntstift umrahmt.
Bei Bewerbungen auf Stellenanzeigen niemals O ri
ginalzeugnisse, sondern m it Namen und Adresse 
gekennzeichnete Zeugnisabschriften beifügen. Auf 
Lichtbildern müssen Name und Adresse auf der 
Rückseite verm erkt sein. U nter „Einschreiben“  oder 
„E ilboten“  eingesandte Bewerbungen können nur 
als „Einschreiben“ - oder „E ilboten“ -Briefe w eiter
gesandt werden, wenn das Porto h ie rfü r beigefügt 
ist. Diese A rt Briefe und mehrere Bewerbungs
schreiben auf verschiedene Zifferanzeigen dürfen auf 
dem äußeren Umschlag die Ziffernummer nicht tra
gen ; sie sind nur an die Anzeigenabteilung zu richten.

breit®6 iximAnzeigenpreis: die viergespaltene 4 m¿en-
m m-Zeile4 5 R p f.;fiirV e rleger^ gtdlen. und
Verkehrsanzeigen 36 RpH . ja f.; *7
einspaltige Gelegenheitsanzeigen à R f • 
P -n und Nachrute ä M .Familienanzeigen undA‘ 1,^0 *—
Ziffergebühr fü r Stellenange ^ ^ g e n  
fü r Stellengesuche unu Ge B
50 Rpf. - aei

Anzeigenschluß; jeweils d e rJ ^ e ig e n ^  
Vorwoche, nur fu r eilig'« steht, jeW
wenn Raum noch zur Ver g & , g 
der Montag der Erscheinungs ^ aSpost‘

Zahlungen fü r Anzeigenbetrage '“ 5  gj1ts'’erla°eS 
Scheckkonto des Deutschen Re®
GmbH. -  Berlin Nr. 4 5 1 7°-

uf 22  40 8«
„Anzeigen-Abteilung“ Deutscher Rechtsverlag GmbH., Berlin W 35, Lützowufer18, Fernr ^

der

f  f  O tl 0  Q f  1 1 f l  I Î •••••••••••••• *.............. ...................................... .............. .. \ j  1 1  c  u  c  o  i  c  1 1  u  n  •••••••••••••••••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • » • • • • • • • • •

Vertreter
mit Anwaltspraxis auf minde 
stens 1 Monat, evtl, bis zu 3Mon., 
für Anwalts- und Notariatspraxis 
in T h o r n spätestens ab 1.5.41

gesucht.
Kohner t ,

Rechtsanwalt und Notar,
T h o r n , Breite Gasse 14.

Anwaltsvertretung
ab sofort zu vergeben. Notar
vertreter vorhanden. Wohnung 
evtl, im Hause.

H o u d e I e t, 
Rechtsanwalt und Notar, 

S c h w e d t / O d e r .

Vertreter
für mittl. Anw.- und Notar-Praxis 
(ohne Bürovorst.) in Landgerichts
stadt Norddeutschi, für die Dauer 
des Krieges zu günst. Bedingun
gen sofort gesucht. Eilangebote 
m. genau. Ang. u. A . 1507 a. Anzei- 
gen-Abteilung Deutscher Rechts
verlag,Berlin W35, Lützowufer 18.

Wegen Einberufung zum Wehr
dienst suche ich ab sofort einen 

Vertreter.
T h a l ,

Rechtsanwalt und Notar, 
Rathenow.

Ferienvertreter
für die Zeit vom 5. 5. 41 
7. 6 . 41

gesucht.
W o l f  gang Heß,  

Rechtsanwalt und Notar, 
St e t t i n - A l t d amm,  
Stargarder Straße 19.

bis

Jufdirlften auf 
Jifferotijeigen bitte fthon auf 

Dem Bricfumfdilag Deutlich 
mit Der ]iffernummer 

hennjeidinen!

Die Hauptverwaltung eines bedeutenden großindustriellen 
Unternehmens sucht für ihre Rechtsabteilung einen

tüchtigen Uolljuriftcn
zu möglichst baldigem Antritt.

Die Stellung bietet besondere Entwicklungsmöglichkeit. 
Bewerbungen mit Lichtbild unter Angabe der Gehaltsan
sprüche unter A. 1506  an Anzeigen-Abteilung, Deutscher 

Rechtsverlag, Berlin W 35, Lützowufer 18.

jüngerer Polljuriß’
der Fein-

Werk dgeistig beweglich, von größerem  ̂und
mechanik in Groß-Berlin, für die Rechtsab ^  

zur Leitung der Personalabteilung, Führu  ̂
handlungen mit allen Behördenstellen naCh-
angelegenheiten gesucht. Nur Bewerb

, j. melden.
weisbaren Erfolgen wollen si

üjj_i L e b e tlS '
Angebote mit Zeugnisabschriften, Licm 

lauf, Gehaltsforderung und frühestem 

erbeten unter K 6 3 0 2  an Ala*

Lichtbild*
Eifltrl'
,rlln v»3*-

als Mitarbeiter der Rechts- un
fü r sofo rt gesucht- p oSeP»

Industrie- u. Handelskam m er
Posen, Hoheiizollernstm e j  ___

Perfekte Stenotypistin
aus dem Anwaltsfach unter gün
stigen Bedingungen zum 1.6.1941

gesucht.
Rechtsanwalt Dr. A 1 b r e c h t , 

Ber l in W30, 
Motzstraße 8 .



“ IW, Börovorsteher
Kosten.^^.6’ firm in Notariats-, 

^wangsvollstrek- 
< S b " 0' "  und

gesucht.

' • « f t rH K'Uhlmey und
W nzSchul tze-jaebui | ^ i t e r y Veg232a_

2. Bürovorsteher
für größeres Berliner Anwalts
büro, versiert in beiden Fächern, 
aber nicht Bedingung, auch 
älterer, sof or t  oder später  in
Dauerstellung gesucht

Rechtsanwälte 
F. Schul z ,  Notar 

und J. H o t t e n d o r f f ,  
Ber l in W50, 

Tauentzienstraße 1 0 .

Q iö i ^suchte Stellen'•••••iS***»»««., 
o ........

l»ehriihrV o l,iu r is t ,

Wi!-beiterineröRhaft oder a!s

•• • • • •  ••M • • ••  ••• • • • • •  • • • • • •
• • • •• •

S S ê A' ! 4 ®8 "-u?t- Ange-
- ^ ‘inSW3sS?herl

---- —  ’ Lutzowufer 18.
eutsrh n Anzeigen- 
35 | rRcchtsvcrlag, 
-¿J^ow ufer is.

jur c.AsseSSor,

g a’ Pg->

r F°rtse tlErhnderrtcilt 
So2jf/dlenstes lm^Ung des An-

Zusctlr Zu SP;‘teren \  85° an ' erbeten unter 
Berlin W  3 5 .

Assessor
26 Jahre, verh., sucht Anwalt zur 
Ableistung des Probe- und An
wärterdienstes. Angebote mit 
näheren Angaben unter A. 1505 
an Anzeigen-Abteilung Deutscher 
Rechtsverlag, Berlin W35, Lützow- 
ufer 18.

Es gilt Anzeigen-Preisliste Nr. 2

Eine Anzeige 

in dieser Größe, 30 mm 

einspaltig, kostet 6.90 RM

üii Bekanntmachungen verschiedener A rt M

M i t g l i e d  d e r  N S V . !

LÜHc werdenam ehesten durch

n2e>ge in der Fachpresse gefnnden
Das ist
^hder bewai|'rl|1' . j r " i5aclle’ die sich gerade letzt immer 

^®shaih
Ausgabe furV "  unserer Zeitschrift »Deutsches Recht* in 
S,ellenangehn!'Sgabe~ aucl1 in der vorliegenden Folge — 
Utld lu ris ti,„ i eent|ialt.en, Anzeigen, in denen Volljuristen 
•Der ' Vor®e,;’ilc,e,e Kräfte gesucht werden.

! ' ,?tenAuSÊ tZ beißt unser Werbedruck, den w ir der 
l<<en. Er z . )e beilegten, und um dessen Beachtung wir 

'Vandten Anzr^ ' m besonderen einige der am meisten ver
gib beweist ^Ur Stellenangebote und-geiuche

*ellenanzeip 3 . d 'e ^ os*en für die Veröffentlichung von 
tyenn 60 unserer Zeitschrift niedrig sind.

’eicht eb i^c-*!?6 Arbe'tskraft fehlt (oder Sie selbst viel- 
8estelIschein Ung suchen)- dann füllen Sie bitte den 
an dis ein i 3118 und scbieken Sie die Anzeige gleich 
f,^e,1,lichen Wlr sie der nächsten Ausgabe ver- 
W*fbedruci,ki,nn<!n' lm anderen Fal1 beben Sie bitte den 

* °  auI- dab Sie ihn bei Bedarf gleich finden.

n
^ ü ie r Redifsverlag G.m. b.n.

A n z e i g e n - A b t e i l u n g

erHn w 35, Liitzowufer 18
Fernru f: 224086

Juristische Bibliothek
mit Zeitschriftenreihen, Sammel
werken, alterLiteratur (Rheinland) 

abzugeben.
Anfragen an:

Dr. M. Cretschmar ,  
Cel le,  Casselstraße 21.

Entscheidungen RG 
in Zivilsachen, Band51-100und 
Registerbände aus einem Nachlaß 

zu verkaufen. 
Rechtsanwalt Zahn,  

E r f u r t .

Zu kaufen 
gesucht:

b Der Deutsche Volkswir t ,  
Jahrg. 1940, 2 . D ie  Deutsche  
Volkswirtschaft ,  Jahrg. 1940. 
Preisangebote für nur v o l l 
ständige Jahrgänge in gut. Zu
stande erbeten unter A . 1459 an

Anzeigen-Abteilung 
Deutscher Rechtsverlag, 

Berlin W  35, Lützowufer 18.

$(nit<nmrifd>eg 'httflchof:
®(6!£!.=fitmtmenfar v. 3!©.■‘Räten. 8. 31., 5 8be. 1934/35 geh. (143.—) R'JJt so — 
3aeger, flomm. ju r Äonf.-Orb. 6./7. 9f. 2 ®be. 1981/36 geh. (105.—) SRSDt JO — 
(Sntfdjeibtmgen bes 91®. in3fpiliad)en. ®b. 1-150 u. Reg. 1-150 geb. SR931 300I— 
3of)on>, 3af)rb. b. ffinffth. b. ftammerger. Sb. 1—53 (1881-1922).. RitJt 150.—
Sohrbucf) bes SeutftbcnRcibts. 1901-1937.................................get>. Rgj; 300.—
Red)tfpred)ung Ser ß£<5.( 48 ®be. 1900-27 (alles erfdjiener.e) geb. RIO 100I—
Reidjsgefejiblatt. 1900-1939 (ab 1922 I I .  I unb I I ) ...............geb. R3J1 280.—
ÜBod)en[d)rift, 3u rift., 1900-1038 (1930 -38 ungebunben)___geb. RS1 200.’—

3. @d)lt>eH?cr S o r t i m e n t  / B e r l i n  39 8
gtanäöfiidje Strafe 10 / gemipredjer 121167/98 

öudjbanbhmg unb 'Antiquariat fü r 31ed)lS- unb SBJirtidmttäitilHenfibaften

h

jb n s  T r te fr fr a n s

jü /i ‘Q e c & h a 4 iiö ä £ fe  H .̂ a ic o v z

liefert jeden Bürobedarf, Papiere 

Drucksachen, Vordrucke, Stempel 

Amtstrachten

Spezialität: Neueinrichtungen

^ k r te ^ k e  + K /i4 ic ^ J fe u p H c n > & i

W ir kaufen zurück:
Deutsches Recht vereinigt mit Juristische Wochenschrift:

Jahrgang 1940: Heft 6 , 7, 8 , 41, 47 

zum Preise von 50 Pfg. je Heft zuzügl. Versendungsspesen 

Übersendung erbeten an

D e u t s c h e r  R e c h t s v e r l a g  G. m. b. H.,
Leipzig C 1, Inselstraße 10

U li u n s e v e  ‘B e z i e h e t ?

richten wir die Bitte,
alle Zuschriften wegen des 

„Deutschen Rechts“ nur nach Leipzig
zu richten und dabei deutlich anzugeben ob 
es sich um die Ausgabe A = Wochenausgabe, 
oder die Ausgabe B « Monatsausgabe, handelt.

Deutscher Rechtsverlag G.m. b.H., 
Zweigstelle Leipzig C 1, Inselstraße 10.



VERMÖGENSVERW ALTUNG
in Vormundscliafts- und Naclilaßsaclien

2. A u f l a g e

Von Dr .  O S K A R  M Ö H R I N G ,  Rechtsanwalt in  Berlin 

Mit einem Vorwort von Oberlandcsgorichtsrat (RJM.) ERNST L U D W I G  R EXR O T H

Dieses Werk ist ein Handbuch des gesamten Rechts der Vermögensverwaltung in Vormundschafts- und Nachlaßsacben. ?*  
es die Verwaltung von Vermögen zum Gegenstände hat, ist es vornehmlich ein Buch des Wirtschaftsrechts. Es wendet si 
an alle diejenigen, die mit solchen Vermögensverwaltungen zu tun haben, auch wenn sie nur gelegentlich Fragen auf d»* 
Gebiete bearbeiten. Es ist eine gründliche Einführung für denjenigen, der neu mit solchen Vermögensverwaltungen “ 
wnd; es bietet aber auch dem erfahrenen Verwalter eine bisher nicht vorhandene Zusammenfassung des einschlägige" K c
h . iw r T r  /"Wendung. Neben wertvollen Beiträgen zur Gestaltung dieses Rechtsgebiets bringt es die

l  n  J w SCM 1nU- T ’ ° T  yeraltete Judikatur und praktisch überholte Meinungen mitzuschleppen. -  Für „
in dsch&fts- und Nachlaßrichter eröffnet der Verfasser interessante Einsichten in denjenigen Teil der Vermögensverwalt, k
erfahr ernSeU? unmittelbar mitwirkt, sondern von dem er erst aus den historischen Berichten seiner VermögensvcrW
Tuf d l  7  !  u ref  w .  nl0lt nUF mit Fragen d°r V’reiwiHigen Gerichtsbarkeit befaßt, sondern sich auch b e j 
I n d T V  l 9 d,C3|,WutSchaftf echt3> d08  Reohts der gesellschaftlichen Beteiligungen, des Devisen- und Steuerrecht8 • * 
rundete Einzeldarstellungen zu bringen, macht er den richterlichen Beamten, ebenso wie den Rechtspfleger und Re°1’ d

' r ^ h l  SP̂ r \ Cbleten/ er,tra^ ’ di? “  8i0h abseits des 0obictcB der Freiwilligen Gerichtsbarkeit liegen. Erweis i  
Gefahrenquellen hm und gibt Ratschläge, die geeignet sind, Schäden und Regresse zu verhüten. Der Rechtsanwalt, 

c aftsprufer, oder wer sonst mit solchen Vermögensverwaltungen betraut wird, ohne besondere Spezialerfahrungen zU , uCh-
tu n t erkenn? n  u T -  Ratgeber; und selbst der Spezialist whd viele interessante Fragen in neuer B *  . -
tung erkennen. Das Buch ist für jeden Vermögensverwalter, für Rechtsanwälte, Amtsgerichte, Versicherungsgesellschaft6' ’
U m fan g : 2 8 6  Seiten &Ucb iuf dl° Illdustlie' und Handelskammern von hohem Nutzen. _ . ,t . ß.-
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Schuld und Haftung
Von

Amtsgerichtsrat D r. F e d d e r

Kartoniert RM. 2.40

Das neue Heft erläutert zunächst das Recht der Schuldverhältnlsie 
und zwar des Allgemeinen und des Besonderen Teiles. Trotz 
knapper Darstellung Wurde auf Vollständigkeit größter Wert gelegt 
auf Übersichtliche Gliederung und klare, einfache Sprache. Der 
Aufbau der Arbeit folgt im allgemeinen der Gliederung des BGB. 
Besonders wurden auch di? Zusammenhänge zwischen den einzelnen 
Abschnllten und mit anderen Rechtsgebieten zur Vertiefung des 
Verständnisses dargelegt. Die einschlägige Gesetzgebung der jüng
sten Zeit wurde eingehend gewürdigt und der Wandel der Auf
fassungen seit der Machtübernahme betont. Durch kurze geschicht
liche Rückblicke wurde die Lebendigkeit der Darstellung erhöht. 
Schließlich wird ein Überblick Uber das Recht der Wertpapiere 
und die wichtigsten Bestimmungen aus diesem Gebiet gegeben 
Auch hierbei hat sich der Verfasser bemüht, durch Hinweise auf 
die geschichtlichen und wirtschaftlichen Zusammenhänge das Inter
esse des jungen Rechtswahrers zu erwecken. — Das Heft wurde 
für die theoretische Ausbildung der jungen Rechfswahrer geschrie
ben, empfiehlt sich aber auch für den praktischen Gebrauch Auch 
dem Rechlsstudenten erleichtert es die Durcharbeitung eines großen 
Rechtsgebietes. Ebenso kann es seiner allgcinelnverständllchen Dar
stellung wegen auch jedem interessierten Laien empfohlen werden.
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Arbeitsrecht
von

Amtsgerichtsrat Dr. Johannes l ° s

K a rto n ie r t  R M  2.10

chke

Die Schrift w ill dem Leser Klarheit über . ^ ¡g e f ,s 
liehen Grundbegriffe vermitteln und l,n' und sch 
auf dem außerordentlich weitverzweige zure ,,hep 
übersehbaren Gebiete des Arbeitsrech e Arbei-äb , 
finden, wie es der praktische Dienst f " r L j er ö rU . 
erfordert. Beginnend m it einer Erklär J ’> ¿je ^

iffe. die
werte des Arbeitslebens erläutert der 
zelnen aus dem Arbeitsleben e n ts te h e n ^ *^  belirL-rt. 
Betriebsgemeinschaft und deren Arbei nausgen.1 j er 
bältnis, die Dienstgemeinschaft u n . /.c-barke'1 UI! -¡ch* 
Schaft. Die Verfahren der Arbeitsgebern ßerü ^  d 
sozialen Ehrengericlitsbarkeit werden ^ ein£e[eSer 
tigung der Gesetzgebung bis 0 k t° ? bef!issenen U er 
behandelt. Das Heft g ib t dem Kr wejterer e S 
Anregung und ist ihm Wegweiser zVertiefung seiner Kenntnisse- ^
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Deutscher Rechtsverlag G. m. b. H. Ber * g
Berlin W 35 - Hildebrandstra

Auslieferung für Ostmark un? . Û  j RleB1*'®3**
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